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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1251/1999 DES RATES

vom 17. Mai 1999

zur Einführung einer Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher
Kulturpflanzen

DER RAT DER EUROP¾ISCHEN UNION Ð

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 36
und 37,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (3),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (4),

nach Stellungnahme des Rechnungshofs (5),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aufgabe der gemeinsamen Agrarpolitik ist es, die
in Artikel 33 des Vertrags genannten Ziele unter
Berücksichtigung der Marktlage zu verwirkli-
chen.

(2) Zur Gewährleistung eines besseren Marktgleich-
gewichts wurde mit der Verordnung (EWG)
Nr. 1765/92 des Rates vom 30. Juni 1992 zur
Einführung einer Stützungsregelung für Erzeuger
bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflan-
zen (6) eine neue Stützungsregelung geschaffen.

(3) Nach der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik
von 1992 hat sich das Marktgleichgewicht
wesentlich verbessert.

(4) Die Flächenstillegung, die 1992 im Rahmen der
Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter land-
wirtschaftlicher Kulturpflanzen eingeführt wurde,
hat zusammen mit einer Interventionspreissen-
kung dazu beigetragen, die Produktion einzu-
dämmen, während die gröûere preisliche Wettbe-
werbsfähigkeit bewirkte, daû auf dem Binnen-
markt erhebliche weitere Mengen Getreide Ð
hauptsächlich als Futtermittel Ð Verwendung
fanden.

(5) Die Stützung auf Basis der 1992 eingeführten
Regelung sollte fortgesetzt werden, wobei jedoch
den Marktentwicklungen und den bei der
Anwendung der geltenden Regelung gewonnenen
Erfahrungen Rechnung zu tragen ist.

(6) Unter bestimmten Bedingungen kann den Mit-
gliedstaaten gestattet werden, die Flächenzahlun-
gen nach dieser Regelung auf Grassilage anzu-
wenden.

(7) Bei der Reform der Stützungsregelung ist den
internationalen Verpflichtungen der Gemein-
schaft Rechnung zu tragen.

(8) Der beste Weg zur Herstellung des Marktgleich-
gewichts besteht darin, die gemeinschaftlichen
Getreidepreise an die Weltmarktpreise anzu-
nähern und Flächenzahlungen vorzusehen, die
nicht erzeugnisgebunden sind.

(9) Die Flächenzahlungen sollten überprüft werden,
falls sich die Marktbedingungen anders als der-
zeit erwartet entwickeln.

(10) Ein Anspruch auf die Flächenzahlung sollte nur
für Flächen bestehen, die in der Vergangenheit
mit landwirtschaftlichen Kulturpflanzen bestellt
waren oder im Rahmen einer öffentlichen Beihil-
feregelung stillgelegt wurden.

(11) Übersteigt die Summe der Flächen, für die im
Rahmen dieser Regelung eine Zahlung beantragt

(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 4.
(2) Stellungnahme vom 6. Mai 1999 (noch nicht im Amts-

blatt veröffentlicht).
(3) ABl. C 284 vom 14.9.1998, S. 55.
(4) ABl. C 93 vom 6.4.1999, S. 1.
(5) ABl. C 401 vom 22.12.1998, S. 3.
(6) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 12. Verordnung zuletzt

geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1624/98 (ABl.
L 210 vom 28.7.1998, S. 3).
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wird, die Grundfläche, so sollte eine Verringe-
rung der für die Flächenzahlung in Betracht kom-
menden Fläche je Betrieb vorgesehen werden, um
das Marktgleichgewicht sicherzustellen.

(12) Die Mitgliedstaaten können eine oder mehrere
nationale Grundflächen anwenden. Es erscheint
angebracht, den Mitgliedstaaten, die sich für
diese Möglichkeit entscheiden, zu gestatten, die
nationale Grundfläche in Teilgrundflächen zu
unterteilen. Bei Überschreitung einer nationalen
Grundfläche sollte der betroffene Mitgliedstaat
die Anwendung der zu treffenden Maûnahmen
ganz oder teilweise auf diejenigen Teilgrundflä-
chen konzentrieren können, deren Überschrei-
tung festgestellt wurde.

(13) Die Flächenzahlungen sollten den spezifischen
strukturellen Ertragsfaktoren Rechnung tragen.
Die Mitgliedstaaten sollten daher mit der Auf-
stellung eines Regionalisierungsplans nach objek-
tiven Kriterien betraut werden. In den Regionali-
sierungsplänen sollten einheitliche Durchschnitts-
erträge festgelegt werden. Die Pläne sollten mit
den in einem bestimmten Zeitraum in den einzel-
nen Regionen erzielten Durchschnittserträgen in
Einklang stehen, wobei den strukturellen Unter-
schieden zwischen den Erzeugungsregionen Rech-
nung zu tragen ist. Für die Prüfung dieser Pläne
auf Gemeinschaftsebene sollte ein besonderes
Verfahren vorgesehen werden.

(14) Die Festsetzung unterschiedlicher Erträge für
bewässerte und nicht bewässerte Anbauflächen
ist zulässig, sofern für bewässerte Kulturen eine
gesonderte Grundfläche festgelegt und die
Gesamtgrundfläche nicht ausgedehnt wird.

(15) Mais hat einen anderen Ertrag als die anderen
Getreidearten, weshalb eine gesonderte Behand-
lung gerechtfertigt sein könnte.

(16) Zur Berechnung der Flächenzahlung sollte ein
Grundbetrag je Tonne mit dem für die betref-
fende Region festgesetzten Getreide-Durch-
schnittsertrag multipliziert werden. Werden
unterschiedliche Erträge für Mais und die ande-
ren Getreidearten festgelegt, sind gesonderte
Grundflächen für Mais auszuweisen.

(17) Für die landwirtschaftlichen Kulturpflanzen
sollte ein einheitlicher Grundbetrag festgesetzt
werden. Die Grundbeträge je Tonne sollten unter
Berücksichtigung der Senkung des Interventions-
preises für Getreide in mehreren Stufen angeho-
ben werden. Für Eiweiûpflanzen sollte eine
besondere Beihilfe eingeführt werden, damit
diese weiterhin gegenüber Getreide wettbewerbs-
fähig sind.

(18) Im Fall einer letzten Senkung des Interventions-
preises ist der Grundbetrag unter Anwendung
derselben Ausgleichssätze wie in den Wirtschafts-
jahren 2000/2001 und 2001/2002 anzuheben.

(19) Es ist angezeigt, eine Sonderregelung für Hart-
weizen einzuführen, um die Hartweizenerzeu-
gung auf einer Höhe zu halten, die die Versor-
gung der Verarbeitungsindustrie sicherstellt und
zugleich die Haushaltsausgaben nicht übermäûig
ansteigen läût. Zu diesem Zweck sollte ein
Zuschlag eingeführt werden, der in jedem Erzeu-
germitgliedstaat nur für eine Hartweizenhöchst-
fläche gewährt wird. Bei Überschreitung dieser
Flächen sollten die eingereichten Anträge entspre-
chend angepaût werden.

(20) In einigen Mitgliedstaaten ist die Hartweizener-
zeugung in Regionen auûerhalb der traditionellen
Anbaugebiete üblich. In diesen Regionen sollte
mittels einer Sonderbeihilfe ein bestimmtes Pro-
duktionsniveau aufrechterhalten werden.

(21) Anspruch auf die Flächenzahlung sollten nur
Erzeuger haben, die einen bestimmten Prozent-
satz ihres Ackerlandes stillgelegt haben. Um ein
Mindestmaû an Umweltschutz zu verwirklichen,
sollten die stillgelegten Flächen gepflegt werden
müssen. Sie sollten auch für Nichtnahrungsmit-
telzwecke genutzt werden dürfen, sofern eine
effiziente Kontrolle gewährleistet ist.

(22) In der derzeitigen Marktsituation sollte die Still-
legungsquote für den Zeitraum 2000Ð2006 auf
10% begrenzt werden. Dieser Prozentsatz sollte
unter Berücksichtigung der Produktions- und
Marktentwicklung überprüft werden.

(23) Für die Stillegungsverpflichtung sollte ein ange-
messener Ausgleich gewährt werden. Der Aus-
gleich sollte den Flächenzahlungen für Getreide
entsprechen.

(24) Kleinerzeuger, deren Anspruch auf Flächenzah-
lungen unter einer bestimmten Grenze liegt, soll-
ten von der Flächenstillegungspflicht befreit wer-
den. Diese Grenze sollte festgesetzt werden.

(25) Im Rahmen der freiwilligen Flächenstillegung
können den Erzeugern Stillegungszahlungen für
zusätzlich stillgelegte Flächen gewährt werden.
Die Mitgliedstaaten sollten dabei eine Höchstflä-
che festlegen.

(26) Die Flächenzahlungen sollten einmal jährlich für
eine bestimmte Fläche gewährleistet werden. Für
Flächen, die unmittelbar vor Inkrafttreten der
mit der Verordnung (EWG) Nr. 1765/92 einge-
führten Regelung nicht bestellt worden sind,
sollte kein Anspruch auf Zahlung bestehen. Um
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bestimmten besonderen Situationen Rechnung zu
tragen, in denen diese Bestimmung zu unnötigen
Härten führen würde, sollten gewisse Abwei-
chungen zugelassen werden, die von den Mit-
gliedstaaten zu regeln sind.

(27) Es müssen bestimmte Bedingungen für die Bean-
tragung der Flächenzahlung festgelegt werden,
und es muû angegeben werden, wann die Zah-
lung an die Erzeuger erfolgen sollte.

(28) Es sollten Termine für die Zahlung festgesetzt
werden, um zu gewährleisten, daû sich die Ver-
käufe landwirtschaftlicher Kulturpflanzen gleich-
mäûig über das Wirtschaftsjahr verteilen.

(29) Die Aussaattermine sollten an die natürlichen
Bedingungen in den einzelnen Erzeugungsregio-
nen angepaût werden.

(30) Es sind Übergangsregeln für die Abschaffung der
erzeugnisgebundenen Zahlungen für Ölsaaten ab
dem Wirtschaftsjahr 2002/2003 vorzusehen.
Einige der in diesem Sektor bestehenden Bestim-
mungen müssen unter Berücksichtigung der inter-
nationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft
aufrechterhalten werden.

(31) Die Ausgaben der Mitgliedstaaten aufgrund der
Verpflichtung aus der Anwendung dieser Verord-
nung sollten von der Gemeinschaft gemäû den
Artikeln 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 1258/
1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die
Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik (1)
übernommen werden.

(32) Es sind Übergangsmaûnamen vorzusehen, und
die Kommission muû ermächtigt werden, erfor-
derlichenfalls zusätzliche Übergangsmaûnahmen
zu treffen.

(33) Die Anpassungen der Stützungsregelung für land-
wirtschaftliche Kulturpflanzen sollten ab dem
Wirtschaftsjahr 2000/2001 gelten.

(34) Der Klarheit halber sollte angesichts der vorlie-
genden Anpassungen und der früheren ¾nderun-
gen der geltenden Regelung die Verordnung
(EWG) Nr. 1765/92 durch eine neue Verordnung
ersetzt werden Ð

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Diese Verordnung regelt die Flächenzahlungen
für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kultur-
pflanzen.

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung

Ð beginnt das Wirtschaftsjahr am 1. Juli und endet
am 30. Juni des folgenden Jahres;

Ð sind ¹landwirtschaftliche Kulturpflanzenª die in
Anhang I angeführten Arten.

(3) Die Mitgliedstaaten, in denen Mais keine tradi-
tionelle Kulturpflanze ist, können gestatten, daû für
Grassilage unter denselben Bedingungen wie für land-
wirtschaftliche Kulturpflanzen die entsprechenden Flä-
chenzahlungen gewährt werden.

KAPITEL I

Artikel 2

(1) Die Erzeuger landwirtschaftlicher Kulturpflan-
zen in der Gemeinschaft können eine Flächenzahlung
gemäû den Bedingungen dieser Verordnung beantra-
gen.

(2) Die Flächenzahlung wird je Hektar gewährt und
ist regional gestaffelt. Sie wird für die Fläche gewährt,
die mit landwirtschaftlichen Kulturpflanzen bebaut ist
oder nach Artikel 6 stillgelegt wurde und die eine
regionale Grundfläche nicht übersteigt. Die regionale
Grundfläche ist die durchschnittliche Hektarfläche
einer Region, die 1989, 1990 und 1991 mit landwirt-
schaftlichen Kulturpflanzen bebaut wurde, sowie gege-
benenfalls diejenige, die 1989, 1990 und 1991 im Rah-
men einer öffentlichen Beihilferegelung stillgelegt
wurde. Als Region in diesem Sinne gilt nach Wahl des
betreffenden Mitgliedstaats ein Mitgliedstaat oder eine
Region innerhalb des Mitgliedstaats.

(3) Erzeuger, die die Flächenzahlung beantragen,
müssen einen Teil ihrer Betriebsfläche stillegen und
erhalten dafür eine Ausgleichszahlung.

(4) Übersteigt die Summe der Flächen, für die nach
der Stützungsregelung für bestimmte landwirtschaftli-
che Kulturpflanzen eine Zahlung beantragt wird Ð
einschlieûlich der nach dieser Regelung stillgelegten
Flächen Ð, die Grundfläche, so wird die einzelbetrieb-
liche Fläche, für die ein Anspruch auf Zahlung besteht,
für alle nach dieser Verordnung in der betreffenden
Region und in dem betreffenden Wirtschaftsjahr
gewährten Zahlungen proportional gekürzt.

Flächen, für die keine Zahlung nach dieser Verordnung
beantragt wird, die aber zur Begründung eines Beihil-
feantrags nach der Verordnung (EG) Nr. 1254/1999
des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame
Marktorganisation für Rindfleisch (2) herangezogen

(1) Siehe Seite 103 dieses Amtsblatts. (2) Siehe Seite 21 dieses Amtsblatts.
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werden, werden bei der Berechnung der Flächen, für
die eine Zahlung beantragt wird, ebenfalls berücksich-
tigt.

(5) Bezieht ein Mitgliedstaat die Grassilage in die
Flächenzahlungen für landwirtschaftliche Kulturpflan-
zen ein, so wird eine gesonderte Grundfläche festge-
legt. Wird die Grundfläche für landwirtschaftliche Kul-
turpflanzen oder für Grassilage in einem bestimmten
Wirtschaftsjahr nicht ausgeschöpft, so werden die
überschüssigen Hektarwerte für dasselbe Wirtschafts-
jahr der entsprechenden Grundfläche neu zugeteilt.

(6) Ein Mitgliedstaat, der sich dafür entschieden
hat, eine oder mehrere nationale Grundflächen festzu-
legen, kann jede nationale Grundfläche nach von ihm
festgelegten objektiven Kriterien in Teilgrundflächen
unterteilen.

Für die Anwendung dieses Absatzes werden die
Grundflächen ¹Secanoª und ¹Regardíoª als nationale
Grundflächen verstanden.

Bei Überschreitung einer nationalen Grundfläche kann
der Mitgliedstaat die nach Absatz 4 anwendbare Maû-
nahme anhand objektiver Kriterien ganz oder teilweise
auf diejenigen Teilgrundflächen konzentrieren, deren
Überschreitung festgestellt wurde.

Mitgliedstaaten, welche die Möglichkeiten dieses
Absatzes in Anspruch nehmen wollen, müssen die
Erzeuger und die Kommission bis 15. September über
die von ihnen getroffene Wahl und die diesbezüglichen
Durchführungsbestimmungen unterrichten.

Artikel 3

(1) Zur Festsetzung der Durchschnittserträge für die
Berechnung der Flächenzahlung erstellt jeder Mitglied-
staat einen Regionalisierungsplan, in dem er die objek-
tiven Kriterien für die Ausweisung der einzelnen
Erzeugungsregionen festlegt, damit unterscheidbare
homogene Regionen geschaffen werden.

In diesem Zusammenhang tragen die Mitgliedstaaten
bei der Erstellung ihrer Regionalisierungspläne beson-
deren Situationen gebührend Rechnung. Sie können
insbesondere die Durchschnittserträge anpassen, um
etwaige strukturelle Unterschiede zwischen den Erzeu-
gungsregionen zu berücksichtigen.

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen in ihren Regionalisie-
rungsplänen für Mais einen anderen Hektarertrag
anwenden als für die anderen Getreidearten.

a) Liegt der Hektarertrag für Mais über dem der
anderen Getreidearten, so ist gemäû Artikel 2

Absatz 2 eine gesonderte Grundfläche für Mais
auszuweisen, die nach Wahl des Mitgliedstaates
eine oder mehrere Maiserzeugungsregionen
abdeckt.

Die Mitgliedstaaten können ferner in den betreffen-
den Regionen gesonderte Grundflächen für andere
Kulturpflanzen als Mais bestimmen. Wird in die-
sem Fall die Grundfläche für Mais während eines
Wirtschaftsjahres nicht ausgeschöpft, so werden
die überschüssigen Hektarwerte für dasselbe Wirt-
schaftsjahr den entsprechenden Grundflächen für
andere Kulturpflanzen als Mais neu zugeteilt.

b) Entspricht der Hektarbetrag für Mais dem der
anderen Getreidearten oder liegt er darunter, so
kann ebenfalls gemäû Buchstabe a) für Mais eine
gesonderte Grundfläche ausgewiesen werden. In
solchen Fällen und sofern der Mitgliedstaat
beschlieût, eine Grundfläche für andere Kultur-
pflanzen als Mais auszuweisen, können,

Ð falls die Grundfläche für Mais während eines
Wirtschaftsjahres nicht ausgeschöpft wird, die
überschüssigen Hektarwerte für dasselbe Wirt-
schaftsjahr den entsprechenden Grundflächen
für andere Kulturpflanzen neu zugeteilt werden;

Ð falls die Grundfläche für andere Kulturpflanzen
als Mais während eines Wirtschaftsjahres nicht
ausgeschöpft wird, die überschüssigen Hektar-
werte für dasselbe Wirtschaftsjahr der betref-
fenden Grundfläche für Mais neu zugeteilt wer-
den.

Bei Überschreitung der Grundflächen findet Artikel 2
Absatz 4 Anwendung.

(3) Die Mitgliedstaaten können in ihren Regionali-
sierungsplänen unterschiedliche Erträge für bewässerte
und nicht bewässerte Anbauflächen vorsehen. In die-
sem Fall setzen die Mitgliedstaaten für die bewässerten
Anbauflächen eine gesonderte Grundfläche fest.

Die bewässerte Grundfläche entspricht dem Durch-
schnitt der von 1989 bis 1991 für den Anbau land-
wirtschaftlicher Kulturpflanzen bewässerten Fläche,
einschlieûlich deren Aufstockung gemäû Artikel 3
Absatz 1 Unterabsatz 4 letzter Satz der Verordnung
(EWG) Nr. 1765/92. Die bewässerte Grundfläche in
Portugal wird jedoch für die Flächen, bei denen die
Bewässerungsinvestitionen nachgewiesenermaûen nach
dem 1. August 1992 begonnen haben, stufenweise um
bis zu 60 000 ha aufgestockt. Diese Aufstockung kann
teilweise oder ganz der bewässerten Maisgrundfläche
nach Absatz 2 hinzugerechnet werden.

Durch die Festlegung einer bewässerten Grundfläche
darf sich die Gesamtgrundfläche des betreffenden Mit-
gliedstaats nicht vergröûern. Bei Überschreitung der
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bewässerten Grundfläche findet Artikel 2 Absatz 4
Anwendung.

Wird die bewässerte Grundfläche in einem Wirt-
schaftsjahr nicht ausgeschöpft, so werden die über-
schüssigen Hektarwerte für dasselbe Wirtschaftsjahr
der entsprechenden nicht bewässerten Grundfläche neu
zugeteilt.

(4) Der Regionalisierungsplan gewährleistet in allen
Fällen, daû der für den Zeitraum und nach den Krite-
rien des Absatzes 5 bestimmte Durchschnittsertrag des
betreffenden Mitgliedstaats eingehalten wird.

(5) Der Mitgliedstaat macht für jede Erzeugungsre-
gion genaue Angaben zu den im Fünfjahreszeitraum
1986/87 bis 1990/91 mit landwirtschaftlichen Kultur-
pflanzen bestellten Flächen und den entsprechenden
Erträgen. Für jede Region wird gesondert ein durch-
schnittlicher Gretreideertrag berechnet, wobei das in
diesen Zeitraum fallende Jahr mit dem höchsten und
das Jahr mit dem niedrigsten Ertrag unberücksichtigt
bleiben.

Dieser Verpflichtung kann jedoch

Ð im Fall portugiesischen Getreides dadurch nachge-
kommen werden, daû das nach Maûgabe der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3653/90 des Rates vom
11. Dezember 1990 zur Festlegung von Übergangs-
vorschriften zu den gemeinsamen Marktorganisa-
tionen für Getreide und für Reis in Portugal (1)
übermittelte Datenmaterial verwendet wird,

Ð im Fall der fünf neuen deutschen Bundesländer
dadurch nachgekommen werden, daû der in den
alten Bundesländern ermittelte durchschnittliche
Ernteertrag übernommen wird,

Ð im Falle Italiens und Spaniens dadurch nachgekom-
men werden, daû ein Bezugsertrag von 3,9 t/ha
bzw. 2,9 t/ha festgesetzt wird.

Beschlieût ein Mitgliedstaat,

Ð Mais getrennt von den anderen Getreidearten aus-
zuweisen, so werden die durchschnittlichen Getrei-
deerträge, die nicht verändert werden dürfen, nach
Mais und anderen Getreidearten aufgeschlüsselt,

Ð die bewässerten Anbauflächen getrennt von den
unbewässerten Anbauflächen auszuweisen, so ist
der entsprechende Durchschnittsertrag, der nicht
verändert werden darf, nach den beiden Flächenar-
ten aufzuschlüsseln.

(6) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
ihre Regionalisierungspläne nebst allen notwendigen
Angaben bis spätestens 1. August 1999. Dieser Ver-
pflichtung können sie dadurch nachkommen, daû sie
auf ihre Regionalisierungspläne verweisen, die sie der
Kommission gemäû der Verordnung (EWG) Nr. 1765/
92 übermittelt haben.

Die Kommission prüft die von den Mitgliedstaaten
übermittelten Regionalisierungspläne und stellt sicher,
daû jeder Plan auf geeigneten, objektiven Kriterien
basiert und mit den vorliegenden Erfahrungswerten
übereinstimmt. Pläne, die mit den vorgenannten Krite-
rien und insbesondere mit dem Durchschnittsertrag des
Mitgliedstaats nicht in Einklang stehen, können von
der Kommission beanstandet werden. Die beanstande-
ten Pläne sind von dem betreffenden Mitgliedstaat im
Einvernehmen mit der Kommission zu ändern.

Die Regionalisierungspläne können von dem betreffen-
den Mitgliedstaat auf Verlangen der Kommission oder
auf Initiative dieses Mitgliedstaats nach dem Verfahren
dieses Artikels geändert werden.

(7) Beschlieût ein Mitgliedstaat in Anwendung von
Absatz 1, Erzeugungsregionen auszuweisen, deren
Abgrenzung nicht derjenigen der regionalen Grundflä-
che entspricht, so übermittelt er der Kommission eine
summarische Aufstellung aller Zahlungsanträge und
der darin genannten Erträge. Geht aus diesen Angaben
hervor, daû im Falle eines Mitgliedstaats der sich aus
dem 1993 geltenden Regionalisierungsplan ergebende
Durchschnittsertrag oder im Falle von Österreich,
Finnland und Schweden der sich aus dem 1995 gelten-
den Plan ergebende Durchschnittsertrag oder im Falle
Italiens und Spaniens der in Absatz 5 festgesetzte
Ertrag überschritten wird, so werden alle in diesem
Mitgliedstaat für das folgende Wirtschaftsjahr zu lei-
stenden Zahlungen proportional zu der festgestellten
Überschreitung gekürzt. Dies gilt jedoch nicht, wenn
die in Tonnen Getreide ausgedrückte Menge, für die
Anträge gestellt wurden, die Menge nicht überschrei-
tet, die sich aus der Multiplikation der gesamten
Grundflächen des Mitgliedstaats mit dem obengenann-
ten Durchschnittsertrag ergibt.

Die Mitgliedstaaten können überprüfen, ob der Durch-
schnittsertrag auf der Ebene der Grundfläche über-
schritten wurde. In diesem Fall sind die Bestimmungen
dieses Absatzes auf die für jede dieser Grundflächen zu
leistenden Zahlungen anzuwenden.

Artikel 4

(1) Unbeschadet des Artikels 10 wird zur Berech-
nung der Flächenzahlung der Grundbetrag je Tonne
mit dem in dem Regionalisierungsplan für die betref-
fende Region genannten Durchschnittsertrag für
Getreide multipliziert.

(1) ABl. L 362 vom 27.12.1990, S. 28. Verordnung geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1664/98 der Kommission
(ABl. L 158 vom 8.7.1995, S. 13).
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(2) Bei der Berechnung nach Absatz 1 wird der
Durchschnittsertrag für Getreide zugrundegelegt. Wird
Mais jedoch getrennt ausgewiesen, so wird für Mais
der Maisertrag und für Getreide, Ölsaaten und Leinsa-
men der Ertrag für anderes Getreide als Mais zugrun-
degelegt.

(3) Der Grundbetrag wird wie folgt festgesetzt:

Für Eiweiûpflanzen:

Ð 72,50 EUR/t ab dem Wirtschaftsjahr 2000/2001,

für Getreide, Grassilage und die Flächenstillegung:

Ð 58,67 EUR/t im Wirtschaftsjahr 2000/2001,

Ð 63,00 EUR/t ab dem Wirtschaftsjahr 2001/2002,

für Leinsamen:

Ð 88,26 EUR/t im Wirtschaftsjahr 2000/2001,

Ð 75,63 EUR/t im Wirtschaftsjahr 2001/2002,

Ð 63,00 EUR/t ab dem Wirtschaftsjahr 2002/2003,

für Ölsaaten:

Ð 63,00 EUR/t ab dem Wirtschaftsjahr 2002/2003.

Der Betrag von 63 EUR/t kann ab dem Wirtschaftsjahr
2002/2003 im Lichte einer letzten Senkung des Inter-
ventionspreises für Getreide nach Artikel 3 Absatz 4
der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 angehoben wer-
den.

Eine solche Anhebung der Flächenzahlungen wird im
selben Verhältnis zur Kürzung des Interventionspreises
stehen wie in den Wirtschaftsjahren 2000/2001 und
2001/2002.

(4) In Finnland und in Schweden nördlich von 62�
nördlicher Breite sowie einigen angrenzenden Gebieten
mit vergleichbaren klimatischen Verhältnissen, die die
landwirtschaftliche Tätigkeit in besonderem Maû
erschweren, wird für Getreide und Ölsaaten ein Zu-
schlag zu der Flächenzahlung in Höhe von 19 EUR/t,
multipliziert mit dem für die Flächenzahlungen
zugrundegelegten Ertrag, gewährt.

Artikel 5

Für die mit Hartweizen bestellten Flächen in den in
Anhang II angeführten traditionellen Anbaugebieten
wird unter Einhaltung der in Anhang III festgelegten

Höchstgrenzen auf die Flächenzahlung ein Zuschlag
von 344,50 EUR je Hektar gewährt.

Überschreitet in einem Wirtschaftsjahr die Summe der
Flächen, für die ein Zuschlag zur Flächenzahlung
beantragt wird, die betreffende Höchstgrenze, so wird
die zuschlagsfähige Fläche je Erzeuger proportional
gekürzt.

Unter Einhaltung der in Anhang III für die einzelnen
Mitgliedstaaten festgelegten Höchstgrenzen können die
Mitgliedstaaten jedoch die in diesem Anhang angege-
benen Flächen nach dem jeweiligen Anteil des Hart-
weizenanbaus in den Jahren 1993 bis 1997 auf die in
Anhang II genannten Anbaugebiete oder gegebenen-
falls auf die Erzeugungsregionen gemäû Artikel 3 über-
tragen. Übersteigt danach in einem Wirtschaftsjahr
innerhalb einer Region die Summe der Flächen, für die
ein Zuschlag zur Flächenzahlung beantragt wird, die
entsprechende regionale Höchstgrenze, so wird die
zuschlagsfähige Fläche je Erzeuger in der betreffenden
Erzeugungsregion proportional gekürzt. Diese Kürzung
wird erst vorgenommen, nachdem in einem Mitglied-
staat die Flächen von den Regionen, die ihre regiona-
len Plafonds nicht ausgeschöpft haben, auf die Regio-
nen, die ihre Höchstgrenzen überschritten haben, über-
tragen worden sind.

In Regionen, in denen der Hartweizenanbau üblich ist
und die nicht in Anhang II angeführt sind, wird unter
Einhaltung der in Anhang IV festgelegten Hektarzahl
eine Sonderbeihilfe von 138,90 EUR je Hektar
gewährt.

Artikel 6

(1) Für jeden Erzeuger, der eine Flächenzahlung
beantragt, wird die Stillegungsverpflichtung als Pro-
zentsatz seiner mit den betreffenden landwirtschaftli-
chen Kulturpflanzen bebauten Fläche, für die der
Antrag gestellt wird, berechnet und die so berechnete
Fläche gemäû dieser Verordnung stillgelegt.

Der Basissatz für die obligatorische Flächenstillegung
wird vom Wirtschaftsjahr 2000/2001 bis zum Wirt-
schaftsjahr 2006/2007 auf 10% festgesetzt.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Umwelt-
schutzmaûnahmen, die den Besonderheiten der stillge-
legten Flächen Rechnung tragen.

(3) Die stillgelegten Flächen können für die Erzeu-
gung von Rohstoffen genutzt werden, die in der
Gemeinschaft zu nicht in erster Linie für Lebensmittel-
oder Futtermittelzwecke bestimmten Erzeugnissen ver-
arbeitet werden, sofern eine wirksame Kontrolle
gewährleistet ist.

Die Mitgliedstaaten werden ermächtigt, einzelstaatli-
che Beihilfen von bis zu 50% der Anfangskosten zu
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gewähren, die beim Anbau mehrjähriger Pflanzen zur
Biomassegewinnung auf den stillgelegten Flächen ent-
stehen.

(4) Werden für bewässerte und nicht bewässerte Flä-
chen unterschiedliche Erträge festgesetzt, so kommt
der Stillegungsausgleich für nicht bewässerte Flächen
zur Anwendung. Im Fall Portugals trägt die Zahlung
der Beihilferegelung nach der Verordnung (EWG)
Nr. 3653/90 Rechnung.

(5) Die Erzeuger können den Stillegungsausgleich
für Flächen erhalten, die sie über ihre Quote hinaus
freiwillig stillgelegt haben. Die Mitgliedstaaten gestat-
ten den Landwirten, mindestens 10% der mit land-
wirtschaftlichen Kulturpflanzen bebauten Fläche still-
zulegen, für die eine Zahlung beantragt wird und die
gemäû dieser Verordnung stillgelegt wird. Die Mit-
gliedstaaten können höhere Prozentsätze festlegen, die
den besonderen Gegebenheiten Rechnung tragen und
die Bewirtschaftung einer hinreichenden landwirt-
schaftlichen Fläche gewährleisten.

(6) Der Stillegungsausgleich kann über mehrere
Jahre für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren
gewährt werden.

(7) Erzeuger, die eine Flächenzahlung für eine Flä-
che beantragen, die bei Zugrundelegung der für ihre
Region festgesetzten Getreidedurchschnittserträge
höchstens der für die Erzeugung von 92 Tonnen
Getreide benötigten Fläche entspricht, sind von der
Stillegungsverpflichtung befreit. Die Absätze 5 und 6
finden auf diese Erzeuger Anwendung.

(8) Unbeschadet von Artikel 7 können

Ð Flächen, die im Rahmen von Agrarumweltmaûnah-
men (Artikel 22 bis 24 der Verordnung (EG)
Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über
die Förderung der Entwicklung des ländlichen
Raums durch den Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL)
und zur ¾nderung bzw. Aufhebung bestimmter
Verordnungen (1) stillgelegt wurden und weder
einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt noch
in anderer Weise, als dies für die übrigen Flächen
nach dieser Verordnung zulässig ist, gewinnbrin-
gend genutzt werden, oder

Ð im Rahmen von Aufforstungsmaûnahmen (Arti-
kel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999) aufge-
forstete Flächen,

aufgrund eines nach dem 28. Juni 1995 gestellten
Antrags auf die in Absatz 1 genannte Stillegungsver-
pflichtung bis zu einer Höchstgrenze je Betrieb, die

von dem betreffenden Mitgliedstaat festgesetzt werden
kann, angerechnet werden. Solche Höchstgrenzen dür-
fen nur insoweit festgelegt werden, als dies erforderlich
ist, um zu vermeiden, daû sich ein unverhältnismäûig
hoher Anteil der für die betreffende Regelung verfüg-
baren Mittel auf nur einige wenige Betriebe konzen-
triert.

Für diese Flächen wird jedoch die Flächenzahlung
nach Artikel 4 nicht geleistet und werden die Beihilfen
nach Artikel 24 Absatz 1 bzw. Artikel 31 Absatz 1
Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999
auf einen Höchstbetrag beschränkt, der der Flächen-
zahlung für die Stillegung gemäû Artikel 4 Absatz 3
entspricht.

Die Mitgliedstaaten können beschlieûen, daû die im
vorliegenden Absatz vorgesehene Regelung nicht für
neu hinzukommende Antragsteller in Regionen gilt, in
denen die regionale Grundfläche ständig in bedeuten-
dem Umfang überschritten zu werden droht.

Artikel 7

Anträge auf Zahlungen können nicht für Flächen
gestellt werden, die am 31. Dezember 1991 als Dauer-
grünland, Dauerkulturen oder Wälder genutzt wurden
oder nichtlandwirtschaftlichen Zwecken dienten.

Die Mitgliedstaaten können unter noch festzulegenden
Bedingungen von Absatz 1 abweichen, um bestimmten
Sonderfällen Rechnung zu tragen, insbesondere wenn
Flächen in ein Umstrukturierungsprogramm eingebun-
den oder mit mehrjährigen Kulturen bestellt sind, die
normalerweise mit den in Anhang I genannten Kultu-
ren im Fruchtwechsel stehen. In diesem Fall treffen sie
die erforderlichen Maûnahmen, um zu vermeiden, daû
diese Abweichungen zu einer nennenswerten Auswei-
tung der Agrarfläche führen, für die insgesamt
Anspruch auf Zahlung besteht. Diese Maûnahmen
können insbesondere die Möglichkeit beinhalten, für
Flächen, für die bisher ein Anspruch auf Zahlung
bestand, keine Zahlung mehr zu gewähren.

Die Mitgliedstaaten können ferner von Absatz 1
abweichen, um bestimmten Sonderfällen Rechnung zu
tragen, die mit bestimmten öffentlichen Maûnahmen
in Zusammenhang stehen, wenn diese Maûnahmen
dazu führen, daû ein Landwirt, um seine normale
landwirtschaftliche Tätigkeit fortzusetzen, Flächen
bebaut, für die er zuvor keine Zahlung beanspruchen
konnte, während gleichzeitig für Flächen, für die die
Zahlung ursprünglich gewährt werden konnte, kein
Anspruch mehr erhoben werden kann, so daû die
Gesamtfläche, für die ein Zahlungsanspruch besteht,
nicht nennenswert erhöht wird.

Die Mitgliedstaaten können auûerdem in nicht durch
die Absätze 2 und 3 abgedeckten Fällen von Absatz 1(1) Siehe Seite 80 dieses Amtsblatts.
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abweichen, wenn sie in einem der Kommission vorge-
legten Plan nachweisen, daû die Gesamtmenge der Flä-
chen, für die ein Zahlungsanspruch besteht, unverän-
dert bleibt.

Artikel 8

(1) Die Zahlungen werden zwischen dem auf die
Ernte folgenden 16. November und 31. Januar gelei-
stet. Kommt jedoch Artikel 6 Absatz 3 zur Anwen-
dung, so werden die Flächenzahlungen für die stillge-
legten Flächen zwischen dem 16. November und dem
31. März geleistet.

(2) Anspruchsberechtigt sind Erzeuger, die späte-
stens an dem der Ernte vorausgehenden 31. Mai die
Aussaat vorgenommen und bis spätestens 15. Mai
einen Antrag gestellt haben.

(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maûnahmen, um die Antragsteller darauf hinzuweisen,
daû die geltenden Umweltschutzauflagen einzuhalten
sind.

Artikel 9

Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Kapitel
werden nach dem Verfahren des Artikels 23 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom 30. Juni
1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1) erlassen; diese betreffen insbesondere

Ð die Festsetzung und Verwaltung der Grundflächen,

Ð die Erstellung von Regionalisierungsplänen für die
Erzeugung,

Ð die Grassilage,

Ð die Gewährung der Flächenzahlung,

Ð die Mindestfläche, für die ein Anspruch auf Zah-
lung besteht; dabei ist den Kontrollerfordernissen
und der angestrebten Effizienz der Regelung beson-
ders Rechnung zu tragen,

Ð die Anspruchsvoraussetzungen für den Hartwei-
zenzuschlag zur Flächenzahlung gemäû Artikel 5
sowie für die im selben Artikel genannte Sonderbei-
hilfe, und insbesondere die Ausweisung der zu
berücksichtigenden Regionen,

Ð die Vorschriften über die Flächenstillegung, insbe-
sondere die Vorschriften in bezug auf Artikel 6,

Absatz 3; diese Vorschriften können die Bedingun-
gen für den Anbau von Erzeugnissen umfassen, für
die kein Anspruch auf Ausgleich besteht,

Ð die Vorschriften über die Bedingungen für die
Anwendung von Artikel 7; diese Bedingungen
betreffen die Umstände, unter denen die Abwei-
chungen nach Artikel 7 zulässig sind, und die Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten, die geplanten Maû-
nahmen der Kommission zur Genehmigung vorzu-
legen,

Ð die Einhaltung des mit dem Beschluû 93/355/
EWG (2) gebilligten erläuternden Vermerks über
Ölsaaten zwischen der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und den Vereinigten Staaten von Ame-
rika über bestimmte Ölsaaten im Rahmen des
GATT.

Nach dem selben Verfahren kann die Kommission

Ð entweder die Gewährung der Zahlungen davon
abhängig machen, daû bestimmtes Saatgut, näm-
lich zertifiziertes Saatgut im Falle von Hartweizen
bzw. Saatgut bestimmter Sorten im Falle von
Ölsaaten, Hartweizen und Leinsamen, verwendet
wird, oder den Mitgliedstaaten die Möglichkeit
geben, die Gewährung der Zahlungen von diesen
Voraussetzungen abhängig zu machen,

Ð eine Verschiebung der in Artikel 8 Absatz 1
genannten Termine für die Gebiete zulassen, in
denen auûergewöhnliche Witterungsverhältnisse die
Einhaltung der normalen Termine nicht gestatten,

Ð den Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Haushalts-
lage gestatten, daû in Jahren, in denen auûerge-
wöhnliche Witterungsbedingungen zu so hohen
Ertragseinbuûen geführt haben, daû die Erzeuger
mit schwerwiegenden finanziellen Problemen kon-
frontiert sind, in den betreffenden Regionen abwei-
chend von Artikel 8 Absatz 1 bis zu 50% der Flä-
chenzahlungen und des Stillegungsausgleichs vor
dem 16. November gezahlt werden können.

KAPITEL II

Artikel 10

(1) In den Wirtschaftsjahren 2000/2001 und 2001/
2002 werden zur Berechnung der Flächenzahlungen
für Ölsaaten folgende Beträge mit dem durchschnittli-
chen Getreideertrag entsprechend dem Regionalisie-
rungsplan für die betreffende Region multipliziert:

Ð 81,74 EUR/t im Wirtschaftsjahr 2000/2001,

Ð 72,37 EUR/t im Wirtschaftsjahr 2001/2002.
(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21. Verordnung zuletzt

geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 923/96 der
Kommission (ABl. L 126 vom 24.5.1996, S. 37). (2) ABl. L 147 vom 18.6.1993, S. 25.
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Die Mitgliedstaaten haben jedoch die Möglichkeit, die
Zahlungen für Ölsaaten weiterhin auf der Grundlage
des historischen regionalen Ertrags bei Ölsaaten festzu-
setzen. In diesem Fall wird der Ertrag mit 1,95 multi-
pliziert.

(2) Für die Wirtschaftsjahre 2000/2001 und 2001/
2002 wird eine Garantiehöchstfläche für die spezifi-
schen Flächenzahlungen für Ölsaaten von 5 482 000
ha, reduziert um die geltende Quote der für das betref-
fende Wirtschaftsjahr vorgeschriebenen Flächenstille-
gung, mindestens jedoch um 10%, festgelegt. Wird die
Garantiehöchstfläche nach der Anwendung von
Artikel 2 überschritten, so kürzt die Kommission die
in Absatz 1 genannten Beträge nach den Bestimmun-
gen der Absätze 3 und 4.

(3) Überschreitet die für die Gewährung der spezifi-
schen Flächenzahlungen für Ölsaaten bereits festge-
legte Ölsaatenfläche in einem Jahr die Garantiehöchst-
fläche, so kürzt die Kommission den Grundbetrag im
betreffenden Jahr um den jeweiligen Prozentsatz der
Überschreitung der Garantiehöchstfläche. Es gelten
besondere Bestimmungen, wenn die Garantiehöchstflä-
che um mehr als einen Schwellensatz überschritten
wird. Bis zu dem Schwellensatz wird der Betrag in
allen Mitgliedstaaten um den gleichen Prozentsatz
gekürzt. Über den Schwellensatz hinaus werden ent-
sprechende zusätzliche Kürzungen in den Mitgliedstaa-
ten vorgenommen, die die einzelstaatlichen Bezugsflä-
chen im Sinne des Anhangs V nach Abzug der in
Absatz 4 genannten Quote überschritten haben. In
Deutschland kann jedoch die entsprechende zusätzliche
Kürzung auf Antrag ganz oder teilweise nach Maûgabe
der regionalen Grundfläche differenziert werden;
macht Deutschland von dieser Möglichkeit Gebrauch,
so unterrichtet es unverzüglich die Kommission über
die Kriterien für die Berechnung der anzuwendenden
Kürzungen.

Die Kommission legt nach dem Verfahren des
Artikels 23 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 die
Höhe und Verteilung der entsprechenden Kürzungen
fest, wobei die gewichtete Durchschnittskürzung für
die Gemeinschaft als ganze dem Prozentsatz der Über-
schreitung der Garantiehöchstfläche entsprechen muû.

(4) Der Schwellensatz gemäû Absatz 3 sollte 0%
betragen.

(5) Im Fall der Kürzung der Flächenzahlung für
Ölsaaten gemäû den Absätzen 3 und 4 kürzt die Kom-
mission die entsprechenden Grundbeträge für das fol-
gende Wirtschaftsjahr um den gleichen Prozentsatz;
wird jedoch die Garantiehöchstfläche in dem betreffen-
den Jahr nicht überschritten, so kann die Kommission
auf die Kürzung verzichten.

(6) Wird die Garantiehöchstfläche für die Gemein-
schaft im Wirtschaftsjahr 2000/2001 überschritten, so

wendet die Kommission den im Wirtschaftsjahr 1999/
2000 angewandten Prozentsatz für die Kürzung der
regionalen Bezugsbeträge auch auf die Kürzung des
entsprechenden Grundbetrags für das Wirtschaftsjahr
2000/2001 an.

(7) Ungeachtet dieses Artikels können die Mitglied-
staaten, in denen die in Anhang V festgelegte Bezugs-
fläche während des folgenden Wirtschaftsjahres
wesentlich überschritten werden könnte, die Anbauflä-
che begrenzen, für die ein Einzelerzeuger Flächenzah-
lungen für Ölsaaten nach diesem Artikel erhalten
kann. Diese Höchstgrenze ist als Prozentsatz der
Anbaufläche zu berechnen, für die die Flächenzahlun-
gen gemäû dieser Verordnung gewährt werden können,
und zwar entweder der Anbaufläche des Mitgliedstaats
oder einer regionalen Grundfläche; die Höchstgrenze
ist auf die beihilfefähige Anbaufläche des Erzeugers
anzuwenden. Die Höchstgrenze kann anhand objekti-
ver Kriterien für die einzelnen regionalen Grundflä-
chen oder Teilgrundflächen unterschiedlich festgelegt
werden. Die Mitgliedstaaten müssen die Höchstgrenze
spätestens bis zum 1. August des Wirtschaftsjahres
mitteilen, das dem Wirtschaftsjahr vorausgeht, für das
die Flächenzahlung beantragt wird; im Falle eines Mit-
gliedstaats oder von Regionen innerhalb eines Mit-
gliedstaats, in denen die Bestellung für das betreffende
Wirtschaftsjahr vor dem 1. August erfolgt, ist die
Höchstgrenze zu einem früheren Zeitpunkt mitzutei-
len.

(8) Die gemäû diesem Artikel vorgenommene Kür-
zung aufgrund einer Überschreitung der Garantie-
höchstfläche darf nicht zu einem niedrigeren Betrag
führen als

Ð 58,67 EUR/t für das Wirtschaftsjahr 2000/2001,

Ð 63,00 EUR/t für das Wirtschaftsjahr 2001/2002.

(9) Erzeuger von Konfektionssonnenblumen zur
Aussaat sind von der Gewährung der Zahlungen im
Sinne dieses Artikels ausgeschlossen.

(10) Binnen zwei Jahren nach der Anwendung die-
ses Artikels unterbreitet die Kommission dem Rat
einen Bericht über die Entwicklung des Marktes für
Ölsaaten. Erforderlichenfalls werden dem Bericht
geeignete Vorschläge beigefügt, wenn das Produktions-
potential ernsthaft Schaden nehmen sollte.

Artikel 11

Die in dieser Verordnung festgesetzten Beträge für die
Flächenzahlung und den Stillegungsausgleich sowie die
Stillegungsquote können gemäû dem Verfahren des
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Artikels 37 Absatz 2 des Vertrags nach Maûgabe der
Produktions-, der Produktivitäts- und der Marktent-
wicklung geändert werden.

Artikel 12

Spezifische Maûnahmen zur Erleichterung des Über-
gangs von der geltenden zu der mit dieser Verordnung
eingeführten Regelung werden erforderlichenfalls nach
dem Verfahren des Artikels 23 der Verordnung (EWG)
Nr. 1766/92 erlassen.

Artikel 13

Die Maûnahmen gemäû dieser Verordnung gelten als
Interventionsmaûnahmen zur Stabilisierung der Agrar-
märkte im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe b)
der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 über die Finan-
zierung der gemeinsamen Agrarpolitik (1).

Artikel 14

Die Verordnung (EWG) Nr. 1765/92 und die Verord-
nung (EWG) Nr. 1872/94 werden aufgehoben.

Artikel 15

(1) Diese Verordnung tritt sieben Tage nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

(2) Diese Verordnung gilt ab dem Wirtschaftsjahr
2000/2001.

(3) Die Verordnung (EWG) Nr. 1765/92 und die
Verordnung (EWG) Nr. 1872/94 gelten noch in bezug
auf die Wirtschaftsjahre 1998/99 und 1999/2000.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Mai 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

K.-H. FUNKE

(1) Siehe Seite 103 dieses Amtsblatts.
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ANHANG I

DEFINITION DER ERZEUGNISSE

KN-Code Warenbezeichnung

I. GETREIDE

1001 10 00 Hartweizen

1001 90 Anderer Weizen sowie Mengkorn ohne Hartweizen

1002 00 00 Roggen

1003 00 Gerste

1004 00 00 Hafer

1005 Mais

1007 00 Körner-Sorghum

1008 Buchweizen, Hirse und Kanariensaat; anderes Getreide

0709 90 60 Zuckermais

II. ÖLSAATEN

1201 00 Sojabohnen

ex 1205 00 Raps- und Rübsensamen

ex 1206 00 10 Sonnenblumenkerne

III. EIWEISSPFLANZEN

0713 10 Erbsen

0713 50 Ackerbohnen

ex 1209 29 50 Süûlupinen

IV. LEIN

anderer Lein als Faserlein

ex 1204 00 Leinsamen
(Linum usitatissimum L.)
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ANHANG II

TRADITIONELLE HARTWEIZENANBAUGEBIETE

GRIECHENLAND

Nomoi (Verwaltungsbezirke) der folgenden Regionen:

Mittelgriechenland
Peloponnes
Ionische Inseln
Thessalien
Makedonien
¾gäische Inseln
Thrakien

SPANIEN

Provinzen

Almería
Badajoz
Burgos
CaÂdiz
Córdoba
Granada
Huelva
JaeÂn
MaÂlaga
Navarra
Salamanca
Sevilla
Toledo
Zamora
Saragossa

ÖSTERREICH

Pannonien

FRANKREICH

Regionen

Midi-PyreÂneÂes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon

Departements (*)

ArdeÁche
Drôme

ITALIEN

Regionen

Abruzzen
Basilicata
Kalabrien
Kampanien
Latium
Marken
Molise
Umbrien
Apulien
Sardinien
Sizilien
Toskana

PORTUGAL

Bezirke

SantareÂm
Lissabon
SetuÂbal
Portalegre
EÂ vora
Beja
Faro

(*) Jedes Departement kann in eine der vorgenannten Regionen ein-
bezogen werden.
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ANHANG III

GARANTIERTE HÖCHSTFL¾CHEN, FÜR DIE DER ZUSCHLAG ZUR FL¾CHENZAHLUNG
FÜR HARTWEIZEN GEW¾HRT WIRD

(in Hektar)

Griechenland 617 000

Spanien 594 000

Frankreich 208 000

Italien 1 646 000

Österreich 7 000

Portugal 118 000

ANHANG IV

GARANTIERTE HÖCHSTFL¾CHEN, FÜR DIE DIE SONDERBEIHILFE FÜR HARTWEIZEN
GEW¾HRT WIRD

(in Hektar)

Deutschland 10 000

Spanien 4 000

Frankreich 50 000

Italien 4 000

Vereinigtes Königreich 5 000
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ANHANG V

EINZELSTAATLICHE BEZUGSFL¾CHEN

(in 1 000 Hektar)

Land Für die Wirtschaftsjahre
2000/2001 und 2001/2002

Belgien 6

Dänemark 236

Deutschland 929

Griechenland 26

Spanien 1 168

Frankreich 1 730

Irland 5

Italien 542

Luxemburg 2

Niederlande 7

Österreich 147

Portugal 93

Finnland 70

Schweden 137

Vereinigtes Königreich 385
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1252/1999 DES RATES

vom 17. Mai 1999

zur ¾nderung der Verordnung (EG) Nr. 1868/94 zur Einführung einer Kontingentierungs-
regelung für die Kartoffelstärkeerzeugung

DER RAT DER EUROP¾ISCHEN UNION Ð

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf
die Artikel 36 und 37,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94 (2) sind die Kontingente der Erzeuger-
mitgliedstaaten für die Kartoffelstärkeerzeugung in den Wirtschaftsjahren 1998/99,
1999/2000 und 2000/2001 festgesetzt.

(2) In Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom 30. Juni
1992 über die gemeinsame Marktorganisation für Getreide (3) ist die Höhe der Aus-
gleichszahlung an die Erzeuger von zur Stärkeherstellung bestimmten Kartoffeln/Erd-
äpfeln (*) festgesetzt. Die Höhe dieser Zahlung ist vom Rat für das Wirtschaftsjahr
2000/2001 und die nachfolgenden Wirtschaftsjahre unter der Bedingung angehoben
worden, daû die mit der Verordnung (EG) Nr. 1868/94 festgesetzten Kontingente
gekürzt werden, und zwar für Mitgliedstaaten mit einem Kontingent über 100 000
Tonnen um 2,81% im Wirtschaftsjahr 2000/2001 und um 5,74% im Wirtschaftsjahr
2001/2002 und für Mitgliedstaaten mit einem Kontingent unter 100 000 Tonnen um
1,41% im Wirtschaftsjahr 2000/2001 und um 2,87% im Wirtschaftsjahr 2001/2002.

(3) Die für das Wirtschaftsjahr 2000/2001 bereits festgesetzten Kontingente müssen also
geändert und die Kontingente für das Wirtschaftsjahr 2001/2002 müssen festgesetzt
werden. Die Erzeugermitgliedstaaten müûten ihre Kontingente für die Wirtschafts-
jahre 2000/2001 und 2001/2002 unter allen kartoffelstärkeerzeugenden Unternehmen
auf der Grundlage für das Wirtschaftsjahr 1999/2000 festgelegten Kontingente auftei-
len. Dabei ist klarzustellen, daû für gegebenenfalls erfolgte Überschreitungen der
Unterkontingente im Wirtschaftsjahr 1999/2000 gemäû Artikel 6 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1868/94 im Wirtschaftsjahr 2000/2001 eine entsprechende Kürzung
vorgenommen wird.

(4) Die Kommission sollte dem Rat am Ende des genannten Zeitraums einen Bericht über
die Zuteilung der Kontingente vorlegen und diesem Bericht erforderlichenfalls geeig-
nete Vorschläge beifügen, die etwaige ¾nderungen der Ausgleichszahlung
berücksichtigen Ð

(1) Stellungnahme vom 7. Mai 1999 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
(2) ABl. L 197 vom 30.7.1994, S. 4. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)

Nr. 1284/98 (ABl. L 178 vom 23.6.1998, S. 3).
(3) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.

1253/1999 (siehe Seite 18 dieses Amtsblatts).
(*) Österreichischer Ausdruck gemäû Protokoll Nr. 10 der Beitrittsakte 1994.
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1868/94 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2:

a) In den Absätzen 1 und 2 wird die Bezugnahme auf das Wirtschaftsjahr 2000/2001
gestrichen;

b) die folgenden Absätze werden angefügt:

¹(3) Folgenden Erzeugermitgliedstaaten werden für die Kartoffelstärkeerzeugung
in den Wirtschaftsjahren 2000/2001 und 2001/2002 die nachstehenden Kontingente
zugeteilt:

2000/2001 2001/2002

Dänemark 173 439 Tonnen 168 215 Tonnen

Deutschland 676 680 Tonnen 656 298 Tonnen

Spanien 1 972 Tonnen 1 943 Tonnen

Frankreich 273 595 Tonnen 265 354 Tonnen

Niederlande 523 161 Tonnen 507 403 Tonnen

Österreich 48 409 Tonnen 47 691 Tonnen

Finnland 53 980 Tonnen 53 178 Tonnen

Schweden 63 001 Tonnen 62 066 Tonnen

INSGESAMT 1 814 237 Tonnen 1 762 148 Tonnen

(4) Jeder Erzeugermitgliedstaat teilt das in Absatz 3 genannte Kontingent unter
den kartoffelstärkeerzeugenden Unternehmen zur Inanspruchnahme in den Wirt-
schaftsjahren 2000/2001 und 2001/2002 entsprechend den Unterkontingenten auf,
über die die einzelnen Unternehmen im Wirtschaftsjahr 1999/2000 verfügten, bevor
gegebenenfalls eine Berichtigung gemäû Artikel 6 Absatz 2 vorgenommen wird.

Die Unterkontingente der einzelnen Unternehmen für das Wirtschaftsjahr 2000/2001
werden um die im Wirtschaftsjahr 1999/2000 nach Maûgabe von Artikel 6 Absatz 2
gegebenenfalls erfolgten Überschreitungen berichtigt.ª

2. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

¹Artikel 3

(1) Die Kommission legt dem Rat bis zum 31. Oktober 2001 und danach in dreijäh-
rigen Abständen einen Bericht über die Zuteilung der Kontingente in der Gemeinschaft
vor und fügt diesem Bericht erforderlichenfalls geeignete Vorschläge bei. In diesem
Bericht werden etwaige ¾nderungen der Ausgleichszahlungen sowie die Entwicklung
des Kartoffelstärke- und des Getreidestärkemarktes berücksichtigt.

(2) Der Rat teilt den Erzeugermitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 2001 und
danach in dreijährigen Abständen anhand des in Absatz 1 genannten Berichts die Kon-
tingente für die folgenden drei Wirtschaftsjahre zu; er handelt dabei auf der Grundlage
des Artikels 37 des Vertrags.
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(3) Bis zum 31. Januar 2002 und danach in dreijährigen Abständen teilen die Mit-
gliedstaaten den Beteiligten die Angaben über die Kontingentszuteilung für die folgen-
den drei Wirtschaftsjahre mit.ª

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Juli 2000.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Mai 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

K.-H. FUNKE
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1253/1999 DES RATES

vom 17. Mai 1999

zur ¾nderung der Verordnung (EG) Nr. 1766/92 über die gemeinsame Marktordnung
für Getreide und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2731/75 über die

Standardqualitäten für Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen

DER RAT DER EUROP¾ISCHEN UNION Ð

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (3),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (4),

nach Stellungnahme des Rechnungshofs (5),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik
von 1992 haben sich die Marktgleichgewichte
wesentlich verbessert.

(2) Die Flächenstillegung, die 1992 im Rahmen der
Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter land-
wirtschaftlicher Kulturpflanzen eingeführt wurde,
hat zusammen mit einem niedrigeren Interven-
tionspreis dazu beigetragen, die Produktion unter
Kontrolle zu halten, während die gröûere preisli-
che Wettbewerbsfähigkeit bewirkte, daû erhebli-
che Mengen Getreide zusätzlich Ð in der Haupt-
sache für Futtermittel Ð auf dem Binnenmarkt
Verwendung fanden.

(3) Sofern zwecks Verstärkung der Wirkung der
Reform von 1992 die flächenbezogenen Zahlun-
gen im Rahmen der Stützungsregelung für land-

wirtschaftliche Kulturpflanzen gemäû der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1251/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 zur Einführung einer Stützungsre-
gelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaft-
licher Kulturpflanzen (6) aufgestockt werden,
dürfte eine weitere Senkung des Interventions-
preises, mit der dieser in zwei Schritten auf ein
Sicherheitsniveau gesenkt wird, die preisliche
Wettbewerbsfähigkeit stärken. Erforderlichenfalls
wird eine letzte Kürzung des Interventionspreises
vorzunehmen sein, um insbesondere ein besseres
Marktgleichgewicht zu gewährleisten.

(4) Die Vorschriften über die Standardqualität haben
keine praktische Bedeutung mehr und sollten
daher aufgehoben werden.

(5) Da die Preise und Ausgleichszahlungen für nicht
aus Getreide gewonnene Stärke stets durch die
gemeinsame Marktorganisation für Getreide
geregelt wurden, sollten sich die einschlägigen
Bestimmungen an die für Getreide getroffenen
Maûnahmen anlehnen. Der Mindestpreis für zur
Stärkeherstellung bestimmte Kartoffeln/Erd-
äpfel (*) und die Zahlungen an die Erzeuger die-
ser Kartoffeln sollten daher analog zur Senkung
des Getreidepreises angepaût werden. Die Zah-
lung an die Erzeuger wird unter Berücksichtigung
des Umstands, daû die in der Verordnung
Nr. 1868/94 des Rates vom 27. Juli 1994 zur
Einführung einer Kontingentierungsregelung für
die Kartoffelstärkeerzeugung (7) festgelegten Pro-
duktionsquoten gekürzt werden, höher angesetzt
als die entsprechende Zahlung für Getreide.

(6) Zollkontingente, die in gemäû Artikel 300 EG-
Vertrag geschlossenen Übereinkommen oder
anderen Rechtsakten des Rates vorgesehen sind,
sollten auf der Grundlage entsprechender Durch-
führungsbestimmungen von der Kommission
eröffnet und verwaltet werden.

(7) Angesichts der Tatsache, daû der Binnenmarkt-
preis vom Weltmarktpreis beeinfluût wird, emp-
fiehlt es sich, die Bedingungen festzulegen, unter

(6) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
(*) Österreichischer Ausdruck gemäû Protokoll Nr. 10 zur

Beitrittsakte 1994.
(7) ABl. L 197 vom 30.7.1994, S. 4. Verordnung zuletzt

geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1284/98 (ABl.
L 178 vom 23.6.1998, S. 3).

(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 1.
(2) Stellungnahme vom 6. Mai 1999 (noch nicht im Amts-

blatt veröffentlicht).
(3) ABl. C 284 vom 14.9.1998, S. 55.
(4) ABl. C 93 vom 6.4.1999, S. 1.
(5) ABl. C 401 vom 22.12.1998, S. 3.
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denen die Kommission die zur Stabilisierung des Bin-
nenmarktpreises erforderlichen Maûnahmen treffen
kann Ð

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 (1) wird wie folgt
geändert:

1. Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

¹(2) Diese Verordnung gilt unbeschadet der in
der Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 zur Einführung einer Stützungs-
regelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaftli-
cher Kulturpflanzen (*) vorgesehenen Maûnahmen.

(*) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 1.ª

2. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

¹Artikel 3

(1) Für Getreidearten, die der Intervention unter-
liegen, wird der Interventionspreis festgesetzt auf:

Ð 110,25 EUR/t im Wirtschaftsjahr 2000/2001,

Ð 101,31 EUR/t ab dem Wirtschaftsjahr 2001/
2002.

Der im Mai für Mais und Körner-Sorghum gel-
tende Interventionspreis bleibt auch im Juli, August
und September des jeweiligen Jahres gültig.

(2) Der Interventionspreis unterliegt monatlichen
Zuschlägen für das gesamte Wirtschaftsjahr oder
einen Teil desselben. Die Höhe und die Anzahl der
monatlichen Zuschläge werden nach dem Verfah-
ren des Artikels 37 Absatz 2 des Vertrags festge-
legt.

(3) Der Interventionspreis bezieht sich auf die
Groûhandelsstufe bei freier Anlieferung an das
Lager, nicht abgeladen. Er gilt für alle für die ein-
zelnen Getreidearten festgelegten Interventionsorte
der Gemeinschaft.

(4) Die mit dieser Verordnung festgesetzten
Preise können aufgrund der Produktions- und
Marktentwicklung nach dem Verfahren des
Artikels 37 Absatz 2 des Vertrags geändert werden.
Im besonderen wird über eine letzte Kürzung des
Interventionspreises ab 2002/2003 aufgrund der
Marktentwicklung beschlossen.ª

3. Artikel 8 erhält folgende Fassung:

¹Artikel 8

(1) Für zur Stärkeherstellung bestimmte Kartof-
feln/Erdäpfel (*) gilt ein Mindestpreis von

Ð 194,05 EUR/t im Wirtschaftsjahr 2000/2001,

Ð 178, 31 EUR/t ab dem Wirtschaftsjahr 2001/
2002.

Dieser Preis gilt für die frei Fabrik gelieferte Kar-
toffelmenge, die für die Herstellung einer Tonne
Stärke erforderlich ist.

Über eine weitere Senkung des Mindestpreises ab
dem Wirtschaftsjahr 2002/2003 wird unter Berück-
sichtigung einer letzten Kürzung des Interventions-
preises für Getreide beschlossen.

(2) Für die Erzeuger von zur Stärkeherstellung
bestimmten Kartoffeln wird ein System von Zah-
lungen eingeführt. Die Höhe der Zahlung hängt
von der Kartoffelmenge ab, die für die Herstellung
einer Tonne Stärke erforderlich ist. Die Zahlung
wird festgesetzt auf

Ð 98,74 EUR/t im Wirtschaftsjahr 2000/2001,

Ð 110,54 EUR/t ab dem Wirtschaftsjahr 2001/
2002.

Der Betrag von 110,54 EUR/t kann ab dem Wirt-
schaftsjahr 2002/2003 im Lichte einer letzten Kür-
zung des Interventionspreises für Getreide angeho-
ben werden.

Die Zahlung wird nur für die Kartoffelmenge
gewährt, für die der Kartoffelerzeuger und das kar-
toffelstärkeerzeugende Unternehmen im Rahmen
des letzterem zugeteilten Kontingents gemäû
Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1868/
94 des Rates vom 27. Juli 1994 zur Einführung
einer Kontingentierungsregelung für die Kartoffel-
stärkeerzeugung (**) einen Anbauvertrag geschlos-
sen haben.

(3) Der Mindestpreis und die Zahlung werden
nach Maûgabe des Stärkegehalts der Kartoffeln
angepaût.

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21. Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 923/96 der
Kommission (ABl. L 126 vom 24.5.1996, S. 37).
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(4) Falls die Lage auf dem Kartoffelstärkemarkt
dies erfordert, trifft der Rat die geeigneten Maû-
nahmen nach dem Verfahren des Artikels 37
Absatz 2 des Vertrags.

(5) Die Kommission erläût die Durchführungs-
bestimmungen zu diesem Artikel nach dem Verfah-
ren des Artikels 23.

(*) Österreichischer Ausdruck gemäû Protokoll
Nr. 10 zur Beitrittsakte 1994.

(**) ABl. L 197 vom 30.7.1994, S. 4. Verordnung
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1284/98 (ABl. L 178 vom 23.6.1998,
S. 3).ª

4. Artikel 12 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

¹(1) Die Zollkontingente für die in Artikel 1
genannten Erzeugnisse, die sich aus den gemäû
Artikel 300 EG-Vertrag geschlossenen Überein-
künften oder aus anderen gemäû dem Vertrag
geschlossenen Rechtsakten des Rates ergeben, wer-
den nach den gemäû dem Verfahren des Artikels 23
festgelegten Modalitäten eröffnet und verwaltet.ª

5. Artikel 16 erhält folgende Fassung:

¹Artikel 16

(1) Erreichen die Notierungen oder Preise auf
dem Weltmarkt eines oder mehrerer der in Artikel 1

genannten Erzeugnisse ein Niveau, das die Versor-
gung auf dem Markt der Gemeinschaft stört oder
stören könnte, so können für den Fall, daû diese
Lage anzuhalten und sich zu verschlechtern droht,
geeignete Maûnahmen getroffen werden. Solche
Maûnahmen können als Schutzmaûnahmen in Fäl-
len äuûerster Dringlichkeit angewendet werden.

(2) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 23
erlassen.ª

Artikel 2

Die Verordnung (EWG) Nr. 2731/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die Standardqualitäten für
Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartwei-
zen (1) wird hiermit aufgehoben.

Artikel 3

(1) Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

(2) Diese Verordnung gilt ab dem Wirtschaftsjahr
2000/2001.

(3) Die Verordnung (EWG) Nr. 2731/75 gilt noch in
bezug auf die Wirtschaftsjahre 1998/99 und 1999/
2000.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Mai 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

K.-H. FUNKE

(1) ABl. L 281 vom 1.11.1975, S. 22. Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2594/97 (ABl. L
351 vom 23.12.1997, S. 10).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1254/1999 DES RATES

vom 17. Mai 1999

über die gemeinsame Marktorganisation für Rindfleisch

DER RAT DER EUROP¾ISCHEN UNION Ð

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 36
und 37,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (3),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (4),

nach Stellungnahme des Rechnungshofes (5),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit dem Funktionieren und der Entwicklung des
gemeinsamen Marktes für landwirtschaftliche
Erzeugnisse muû die Gestaltung einer gemeinsa-
men Agrarpolitik einhergehen; sie muû insbeson-
dere eine gemeinsame Organisation der Agrar-
märkte umfassen, die je nach Erzeugnis unter-
schiedliche Formen annehmen kann.

(2) Auftrag der gemeinsamen Agrarpolitik ist es, die
Ziele des Artikels 33 des Vertrags zu erreichen.
Um die Märkte zu stabilisieren und der landwirt-
schaftlichen Bevölkerung eine angemessene
Lebenshaltung zu sichern, sollten im Rindfleisch-
sektor Binnenmarktmaûnahmen getroffen wer-
den, die insbesondere Direktzahlungen an die
Rindfleischerzeuger, eine Beihilfe für die private
Lagerhaltung und ein Programm für die öffentli-
che Lagerhaltung umfassen.

(3) Um den zugunsten anderer Fleischarten gesunke-
nen Verbrauch von Rindfleisch in der Gemein-
schaft zu normalisieren und die Wettbewerbsfä-
higkeit von Rindfleischerzeugnissen auf den inter-

nationalen Märkten zu verbessern, muû der
Umfang der Marktstützung schrittweise verrin-
gert werden. Angesichts der sich daraus ergeben-
den Folgen für die Erzeuger sollte die im Rahmen
der gemeinsamen Marktorganisation gewährte
Einkommensbeihilfe angepaût und umgestaltet
werden. Zu diesem Zweck ist die Einführung
einer umfassenden Regelung für die Direktzah-
lungen an die Erzeuger angezeigt. Der Umfang
dieser Zahlungen sollte sich parallel zur schritt-
weisen Verringerung der Marktstützung entwik-
keln.

(4) Angesichts der Verschiedenartigkeit der Tierhal-
tungsbetriebe sollten die Direktzahlungen eine
Sonderprämie an Erzeuger von Bullen und Och-
sen, eine Prämie zur Erhaltung der Mutterkuhbe-
stände und eine Schlachtprämie für Rinder aller
Art, einschlieûlich Milchkühe und Kälber, umfas-
sen. Die Gewährung von Prämien sollte nicht zu
einer Steigerung der Gesamterzeugung führen.
Zu diesem Zweck sollte die Zahl der männlichen
Rinder und Mutterkühe, die für die Sonderprä-
mie und die Mutterkuhprämie in Betracht kom-
men, durch regionale bzw. individuelle Höchst-
grenzen beschränkt werden; im Fall der Sonder-
prämie sollte ein Höchstbetrag je Tier und
Betrieb festgesetzt werden, wobei die Mitglied-
staaten befugt sein sollten, im Lichte ihrer beson-
deren Situation Anpassungen vorzunehmen. Bei
der Schlachtprämie sollten auf der Grundlage der
zurückliegenden Erzeugung nationale Höchst-
grenzen festgelegt werden.

(5) In der Regel gelten für die Ochsenerzeugung und
für die Bullenerzeugung unterschiedliche Bedin-
gungen. Aus diesem Grund ist es gerechtfertigt,
die Sonderprämie für Ochsen auf ein anderes
Niveau je Tier festzusetzen als für Bullen. Die
Sonderprämie für Ochsen sollte jedoch nach
Altersklassen in zwei Zahlungen unterteilt wer-
den.

(6) Werden in Mitgliedstaaten mit besonders um-
fangreichen Ochsenbeständen während einer
Schlachtsaison zu viele Ochsen geschlachtet, so
kann dies die Stabilität des Marktes beeinträchti-
gen und zu einem Verfall der Preise führen. Um
die Schlachtung von Ochsen auûerhalb der
Schlachtsaison zu fördern, sollte unter bestimm-
ten Bedingungen eine zusätzliche Prämie zu der
Sonderprämie für solche Tiere gewährt werden,
die auûerhalb der Saison in den ersten 23
Wochen des Jahres geschlachtet werden.

(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 13.
(2) Stellungnahme vom 6. Mai 1999 (noch nicht im Amts-

blatt veröffentlicht).
(3) ABl. C 407 vom 28.12.1998, S. 196.
(4) ABl. C 93 vom 6.4.1999, S. 1.
(5) ABl. C 401 vom 22.12.1998, S. 3.
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(7) Um die Regelung für die Erzeuger flexibler zu
gestalten, sollte die Mutterkuhprämie auf Färsen
ausgeweitet werden, die denselben Anforderun-
gen wie Mutterkühe entsprechen. Die Zahl der
prämienfähigen Färsen einer Mutterkuhherde
sollte jedoch auf die normale Reproduktionsziffer
begrenzt werden. Mitgliedstaaten, in denen mehr
als 60% der für die Mutterkuhprämie in
Betracht kommenden Tiere in Berggebieten
gehalten werden, sollte gestattet werden, bei der
Verwaltung der Prämie eine Unterscheidung zwi-
schen Mutterkühen und Färsen vorzunehmen
und in bezug auf letztere eine besondere natio-
nale Höchstgrenze für die Prämien anzuwenden,
die der vorstehend genannten Reproduktionszif-
fer Rechnung trägt.

(8) Die Mutterkuhprämie sollte im Grundsatz Erzeu-
gern vorbehalten sein, die im Rahmen der Rege-
lung für die Zusatzabgabe gemäû der Verord-
nung (EWG) Nr. 3950/92 des Rates vom
28. Dezember 1992 über die Erhebung einer
Zusatzabgabe im Milchsektor (1) keine Milch an
Molkereien liefern. Im Fall von Betrieben mit
Milch- und Mutterkuhherden kann jedoch eben-
falls eine Einkommensstützung erforderlich sein.
Aus diesem Grund sollte die Mutterkuhprämie
auch für kleine und mittlere Gemischtbetriebe
mit einer individuellen Milchreferenzmenge von
insgesamt höchstens 120 000 kg gewährt werden.
Wegen der unterschiedlichen Produktionsstruktu-
ren in der Gemeinschaft sollte den Mitgliedstaa-
ten die Möglichkeit eingeräumt werden, diese
mengenmäûige Begrenzung anhand objektiver
Kriterien zu ändern oder aufzuheben.

(9) Bei der Mutterkuhprämie ist es angezeigt, an den
individuellen Höchstgrenzen für Erzeuger festzu-
halten. Die im Rahmen der individuellen Höchst-
grenzen eingeräumten Prämienansprüche wurden
bislang nicht voll genutzt. Solche ungenutzten
Ansprüche würden möglicherweise einen Anreiz
zur Produktionssteigerung bilden und damit zu
höheren Ausgaben führen, insbesondere weil die
heranwachsenden Färsen schlieûlich für die Mut-
terkuhprämie in Betracht kommen. Um dies zu
vermeiden, ist es angezeigt, daû die Gesamtzahl
der Ansprüche auf Mutterkuhprämien der einzel-
nen Mitgliedstaaten auf der Grundlage der tat-
sächlichen Prämienzahlungen nach Maûgabe
historischer Referenzjahre festgesetzt und um
eine bestimmte Marge zur Erhaltung der nationa-
len Reserve erhöht wird. Die Mitgliedstaaten
sollten zweckdienliche Maûnahmen treffen, um
sicherzustellen, daû ihre nationalen Höchstgren-
zen eingehalten werden. Gegebenenfalls sollten
sie die individuellen Höchstgrenzen ihrer Erzeu-
ger ohne Ausgleich nach bestimmten objektiven

Kriterien anpassen. Diese Kriterien sollten insbe-
sondere eine nichtdiskriminierende Behandlung
der betreffenden Erzeuger und den Schutz legiti-
mer Erwartungen gewährleisten.

(10) Das Produktionsniveau eines Erzeugers kann sich
durch Veränderungen des Bestands oder der Pro-
duktionskapazität verändern. Daher sollte die
Möglichkeit vorgesehen werden, Ansprüche auf
Mutterkuhprämien im Rahmen der individuellen
Höchstgrenzen unter bestimmten Bedingungen,
entweder zusammen mit dem Betrieb oder ohne
Verbindung zwischen Prämienansprüchen und
Betriebsfläche, zu übertragen.

(11) Neue Erzeuger und traditioneller Erzeuger, deren
individuelle Höchstgrenzen aus bestimmten
Gründen den veränderten Gegebenheiten ihrer
Mutterkuhbestände nicht entsprechen, sollten
von den Prämienansprüchen nicht ausgenommen
werden. Aus diesem Grund sollten Vorschriften
für die Nutzung der nach Gemeinschaftskriterien
zu schaffenden und zu verwaltenden nationalen
Reserven eingeführt werden. Aus demselben
Grund sollte für die Übertragung von Prämienan-
sprüchen ohne Übertragung des entsprechenden
Betriebs gelten, daû ein Teil der übertragenen
Ansprüche ohne Ausgleichszahlung zurückge-
nommen wird und der nationalen Reserve
zufällt.

(12) Den Mitgliedstaaten sollte erlaubt werden, eine
Beziehung zwischen empfindlichen Gebieten oder
Orten und der Produktion von Mutterkühen her-
zustellen, um die Erhaltung dieser Produktion,
insbesondere in Gebieten ohne andere wirtschaft-
liche Alternativen, aufrechtzuerhalten.

(13) Angesichts der Intensivierungsbestrebungen in
der Rinderhaltung sollten Tierprämien unter
Berücksichtigung der Futterfläche und der Zahl
und Arten der gehaltenen Tiere begrenzt werden.
Um eine exzessive Intensivhaltung zu vermeiden,
sollte die Gewährung dieser Prämien von der
Einhaltung einer maximalen Besatzdichte eines
Betriebs abhängig gemacht werden. Dabei sollte
die Lage von Kleinbetrieben jedoch berücksich-
tigt werden.

(14) Als weiteren Anreiz zur Extensivierung der
Erzeugung mit entsprechend positiven Auswir-
kungen auf die Umwelt sollte Erzeugern, die
strenge und realitätsnahe Auflagen in bezug auf
die Besatzdichte erfüllen, eine zusätzliche Beihilfe
gewährt werden. Um eine gröûere Veränderung
des Gesamtniveaus der Stützung zu vermeiden
und eine angemessene Kontrolle der Ausgaben zu
gewährleisten, sollte vorgesehen werden, daû der
Ergänzungsbetrag gegebenenfalls angepaût wer-
den kann.

(1) ABl. L 405 vom 31.12.1992, S. 1. Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) 1256/1999 (siehe
Seite 73 dieses Amtsblatts).
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(15) Die Bedingungen für die Rindfleischerzeugung
und die Einkommenslage der Erzeuger sind in
den einzelnen Produktionsgebieten der Gemein-
schaft unterschiedlich. Eine gemeinschaftsweit
einheitliche Regelung für die Zahlungen an sämt-
liche Erzeuger wäre zu starr, um den strukturel-
len und natürlichen Unterschieden und den sich
daraus ergebenden unterschiedlichen Bedürfnis-
sen angemessen gerecht zu werden. Zu diesem
Zweck sollte ein flexibler Rahmen zusätzlicher
Gemeinschaftsbeihilfen geschaffen werden, die
von den Mitgliedstaaten auf der Grundlage fester
Gesamtbeträge und nach bestimmten gemeinsa-
men Kriterien bestimmt und ausgezahlt werden.
Die Gesamtbeträge sollten den Mitgliedstaaten
nach Maûgabe ihres Anteils an der gemeinschaft-
lichen Rindfleischproduktion zugeteilt werden.
Die gemeinsamen Kriterien sind unter anderem
dazu bestimmt, Diskriminierungen im Rahmen
der zusätzlichen Zahlungen zu vermeiden und
den entsprechenden multilateralen Verpflichtun-
gen der Gemeinschaft in vollem Umfang Rech-
nung zu tragen. So ist es unbedingt notwendig,
daû die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, ihre
Ermessensbefugnis ausschlieûlich auf der Grund-
lage objektiver Kriterien auszuüben, um dem
Grundsatz der Gleichbehandlung voll Rechnung
zu tragen und um Markt- und Wettbewerbsver-
zerrungen zu vermeiden. Es sollte festgelegt wer-
den, in welcher Form die zusätzlichen Zahlungen
erfolgen. Dabei sollte es sich Ð bei bestimmten
Kategorien von Rindern Ð um tierbezogene und
um flächenbezogene Zahlungen handeln.

(16) Bei den tierbezogenen zusätzlichen Zahlungen
sind gewisse mengenmäûige Grenzen erforder-
lich, um eine angemessene Produktionssteuerung
zu gewährleisten. Des weiteren ist vorzuschrei-
ben, daû die Mitgliedstaaten die Auflagen für die
Besatzdichte einhalten.

(17) Zusätzliche flächenbezogene Zahlungen sollten
lediglich für Dauergrünland gewährt werden, das
für andere Marktstützungsmaûnahmen der
Gemeinschaft nicht in Betracht kommt. Flächen-
bezogene Zahlungen sollten im Rahmen der
regionalen Grundflächen von Dauergrünland
gewährt werden, die nach Mitgliedstaaten gemäû
historischen Referenzdaten festzulegen sind. Der
Höchstbetrag der flächenbezogenen Zahlungen
der je Hektar einschlieûlich der flächenbezogenen
zusätzlichen Zahlungen im Rahmen der gemein-
samen Marktorganisation für Milch und Milch-
erzeugnisse gezahlt werden darf, sollte der durch-
schnittlichen Hektarbeihilfe im Rahmen der
Regelung für Erzeuger bestimmter landwirt-
schaftlicher Kulturpflanzen vergleichbar sein.

(18) Die direkten Zahlungen sollten davon abhängig
gemacht werden, daû die Halter der betreffenden
Tiere die Gemeinschaftsvorschriften über die
Kennzeichnung und Registrierung von Rindern
einhalten. Um die gewünschten wirtschaftlichen

Auswirkungen zu erzielen, müssen die Direktzah-
lungen innerhalb bestimmter Fristen gewährt
werden.

(19) Nach dem Gemeinschaftsrecht ist die Verwen-
dung bestimmter Stoffe in der Rindfleischerzeu-
gung verboten. Daher sollten für die Nichteinhal-
tung der entsprechenden Vorschriften geeignete
Strafen vorgesehen werden.

(20) Nach den Regelungen für die Preise und Einkom-
mensbeihilfen im Rahmen dieser Verordnung
sind die öffentliche Intervention in Form von
Ankäufen durch die Interventionsstellen und die
öffentliche Lagerhaltung für das Marktgleichge-
wicht nicht mehr unbedingt erforderlich und
würden erhebliche Kosten verursachen. Aus die-
sem Grund sollten sie schrittweise abgeschafft
werden. Um die Marktpreise jedoch annähernd
auf dem Niveau des Grundpreises zu stabilisie-
ren, der das gewünschte Marktstützungsniveau
darstellt, sollte eine Beihilfe für die private Lager-
haltung vorgesehen werden. Zu diesem Zweck
sollte die Kommission ermächtigt werden, die
Gewährung der Beihilfe für die private Lagerhal-
tung zu beschlieûen, wenn der Marktpreis unter
103% des Grundpreises fällt. Darüber hinaus
sollte eine ¹SicherheitsnetzªÐInterventionsrege-
lung zur Stützung des Rindermarkts in Mitglied-
staaten oder Regionen von Mitgliedstaaten einge-
führt werden, in denen die Marktpreise eine
bestimmte ¹kritischeª Grenze nicht erreichen.
Die Beihilfe für die private Lagerhaltung und die
Interventionsregelung sollten sich auf das
gemeinschaftliche Handelsklassenschema für Rin-
der gemäû der Verordnung (EWG) Nr. 1208/81
des Rates vom 28. April 1981 zur Bestimmung
des gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas
für Schlachtkörper ausgewachsener Rinder (1)
stützen.

(21) Ein einheitlicher Gemeinschaftsmarkt für Rind-
fleisch macht eine einheitliche Regelung für den
Handel mit Drittländern erforderlich. Eine Han-
delsregelung, die neben den internen Marktstüt-
zungsmaûnahmen Einfuhrabgaben und Ausfuh-
rerstattungen vorsieht, sollte grundsätzlich den
Gemeinschaftsmarkt stabilisieren. Die Handelsre-
gelung sollte den Verpflichtungen Rechnung tra-
gen, die in den Handelsverhandlungen im Rah-
men der Uruguayrunde eingegangen worden
sind.

(22) Zur Überwachung des Umfangs des Rindfleisch-
handels mit dritten Ländern sollten für
bestimmte Erzeugnisse Ein- und Ausfuhrlizenzen
vorgesehen werden, die die Stellung einer Sicher-

(1) ABl. L 123 vom 7.5.1981, S. 3. Verordnung zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1026/91 (ABl.
L 106 vom 26.4.1991, S. 2).
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heit einschlieûen, um zu gewährleisten, daû die
Geschäfte, für die solche Lizenzen gewährt wur-
den, auch tatsächlich getätigt werden.

(23) Um zu vermeiden, daû die Einfuhren bestimmter
landwirtschaftlicher Erzeugnisse nachteilige Aus-
wirkungen auf den Gemeinschaftsmarkt haben,
sollten für die Einfuhren eines oder mehrerer sol-
cher Erzeugnisse zusätzliche Einfuhrabgaben
erhoben werden, wenn entsprechende Bedingun-
gen erfüllt sind.

(24) Unter bestimmten Bedingungen sollte die Kom-
mission ermächtigt werden, Zollkontingente zu
eröffnen und zu verwalten, die sich aus den
gemäû dem Vertrag geschlossenen Übereinkom-
men oder anderen Rechtsakten des Rates erge-
ben.

(25) Die im Rahmen des WTO-Übereinkommens über
Landwirtschaft (1) gewährten Erstattungen bei
der Ausfuhr nach dritten Ländern, die auf der
Grundlage des Unterschieds zwischen den Preisen
in der Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt
gewährt werden, sind dazu bestimmt, den Anteil
der Gemeinschaft am internationalen Rind-
fleischhandel zu wahren. Diese Erstattungen soll-
ten mengen- und wertmäûig begrenzt sein.

(26) Die Einhaltung der wertmäûigen Begrenzungen
sollte zu dem Zeitpunkt sichergestellt werden, zu
dem die Erstattungen im Rahmen der Überwa-
chung der Zahlungen gemäû den Vorschriften
über den Europäischen Ausrichtungs- und Garan-
tiefonds für die Landwirtschaft festgesetzt wer-
den. Die Überwachung kann durch die obligato-
rische Vorausfestsetzung der Erstattung erleich-
tert werden. Dabei sollte im Fall unterschiedli-
cher Erstattungen die Möglichkeit der ¾nderung
der angegebenen Bestimmung innerhalb eines
geographischen Gebiets mit einheitlichem Erstat-
tungssatz vorgesehen werden. Im Fall der ¾nde-
rung der Bestimmung sollte die für die tatsächli-
che Bestimmung geltende Erstattung gezahlt wer-
den, wobei der Erstattungsbetrag für die
ursprüngliche Bestimmung nicht überschritten
werden darf.

(27) Um die Einhaltung der mengenmäûigen Begren-
zungen zu gewährleisten, muû ein zuverlässiges
und effizientes Überwachungssystem eingesetzt
werden. Zu diesem Zweck muû die Gewährung
von Erstattungen an eine Ausfuhrlizenz gebunden
sein. Die Erstattungen sollten im Rahmen der
verfügbaren Mengen unter Berücksichtigung der
jeweiligen Lage der betreffenden Erzeugnisse
gewährt werden. Ausnahmen von dieser Rege-
lung sollten nur für die Nahrungsmittelhilfe
erlaubt sein, für die keinerlei Begrenzung gilt.

Die Überwachung der während eines Wirt-
schaftsjahrs nach Maûgabe des WTO-Überein-
kommens über Landwirtschaft mit Erstattungen
ausgeführten Mengen sollte auf der Grundlage
von Ausfuhrlizenzen erfolgen, die für jedes Wirt-
schaftsjahr erteilt werden.

(28) Soweit es für das reibungslose Funktionieren der
vorstehend beschriebenen Regelung erforderlich
ist, sollte die Inanspruchnahme oder, wenn es die
Marktlage erfordert, das Verbot der Inanspruch-
nahme des aktiven Veredelungsverkehrs geregelt
werden.

(29) Die Zolltarifregelung macht es möglich, auf alle
anderen Schutzmaûnahmen an den Auûengren-
zen der Gemeinschaft zu verzichten. Allerdings
kann sich der Binnenmarkt- und Abgabemecha-
nismus unter auûergewöhnlichen Umständen als
unzulänglich erweisen. Um den Gemeinschafts-
markt den sich daraus möglicherweise ergeben-
den Störungen nicht ungeschützt auszusetzen,
sollte die Gemeinschaft in diesen Fällen die Mög-
lichkeit haben, unverzüglich die erforderlichen
Maûnahmen zu ergreifen. Diese Maûnahmen
sollten mit den Verpflichtungen aus den betref-
fenden WTO-Übereinkommen in Einklang ste-
hen.

(30) Um die ordnungsgemäûe Anwendung der
Mechanismen dieser Verordnung zu gewährlei-
sten, sollte die Kommission genau über die Ent-
wicklung der Preise auf dem gemeinschaftlichen
Rindfleischmarkt unterrichtet werden. Zu diesem
Zweck sollte eine Regelung zur Feststellung der
Preise von Rindern und Fleisch von diesen Rin-
dern geschaffen werden.

(31) Es sollte festgelegt werden, welche Maûnahmen
zu treffen sind, wenn ein beträchtlicher Anstieg
oder Verfall der Preise zu Störungen auf dem
Gemeinschaftsmarkt führt oder zu führen droht.
Zu diesen Maûnahmen können auch Ad-hoc-
Interventionsankäufe gehören.

(32) Die Verbringungsbeschränkungen zur Vermei-
dung der Ausbreitung von Tierseuchen könnten
auf dem Markt eines oder mehrerer Mitgliedstaa-
ten zu Schwierigkeiten führen. Es sollten Rege-
lungen für die Einführung auûerordentlicher
Marktstützungsmaûnahmen zur Behebung sol-
cher Situationen getroffen werden.

(33) Die Verwirklichung eines einheitlichen Marktes
auf der Grundlage gemeinsamer Preise würde
durch die Gewährung bestimmter Beihilfen
gefährdet. Aus diesem Grund sollten im Rahmen
der gemeinsamen Marktorganisation für Rind-
fleisch die Vorschriften des Vertrags über die
Bewertung von Beihilfen der Mitgliedstaaten und
das Verbot von Beihilfen Anwendung finden, die
mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar sind.(1) ABl. L 336 vom 23.12.1994, S. 22.
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(34) Es ist erforderlich, daû die Mitgliedstaaten und
die Kommission einander unter Berücksichtigung
der Entwicklung des gemeinsamen Rindfleisch-
markts die zur Anwendung dieser Verordnung
notwendigen Informationen übermitteln.

(35) Zur leichteren Durchführung der vorgeschlage-
nen Maûnahmen sollte im Rahmen eines Verwal-
tungsausschusses ein Verfahren für eine enge
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
und der Kommission eingeführt werden.

(36) Die Ausgaben der Mitgliedstaaten im Rahmen
ihrer Verpflichtungen aus der Anwendung dieser
Verordnung sollten von der Gemeinschaft gemäû
der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die Finanzierung der
gemeinsamen Agrarpolitik (1) übernommen wer-
den.

(37) Die gemeinsame Marktorganisation für Rind-
fleisch sollte gleichzeitig den Zielen der Artikel 33
und 131 des Vertrags angemessen Rechnung tra-
gen.

(38) Die in der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 (2)
festgelegte gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch ist mehrfach geändert worden. Ange-
sichts der Zahl der ¾nderungen, ihrer Komplexi-
tät und ihrer Verteilung auf verschiedene Amts-
blätter sind diese Texte schwierig anzuwenden,
und es mangelt ihnen an der nötigen Klarheit,

die ein wesentliches Kriterium aller Rechtstexte
sein sollte. Aus diesem Grund sollten die Texte in
einer neuen Verordnung konsolidiert werden; die
genannte Verordnung (EWG) Nr.805/68 sollte
daher aufgehoben werden. Die Verordnungen
(EWG) Nr. 98/69 des Rates vom 16. Januar
1969 zur Festsetzung der Grundregeln über den
Absatz des von den Interventionsstellen aufge-
kauften gefrorenen Rindfleischs (3), (EWG) Nr.
989/68 des Rates vom 15. Juli 1968 zur Festset-
zung der Grundregeln betreffend die Gewährung
von Beihilfen für die private Lagerhaltung bei
Rindfleisch (4) und (EWG) Nr. 1892/87 des Rates
vom 2. Juli 1987 über die Feststellung der
Marktpreise für Rindfleisch (5), deren Rechts-
grundlage die Verordnung (EWG) Nr. 805/68
war, werden durch neue Regelungen in der vor-
liegenden Verordnung ersetzt und sollten daher
aufgehoben werden.

(39) Die Umstellung von den Regelungen in der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 805/68 auf die Regelungen
der vorliegenden Verordnung könnte zu Schwie-
rigkeiten führen, die in der vorliegenden Verord-
nung nicht behandelt sind. Um darauf vorbereitet
zu sein, sollte die Kommission die notwendigen
Übergangsmaûnahmen treffen. Die Kommission
sollte auch ermächtigt werden, bestimmte prakti-
sche Probleme zu lösen Ð

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die gemeinsame Marktorganisation für Rindfleisch umfaût eine Regelung für den
Binnenmarkt und eine Regelung für den Handel mit Drittländern und betrifft folgende
Erzeugnisse:

KN-Code Warenbezeichnung

a) 0102 90 05 bis
0102 90 79

Hausrinder, lebend, ausgenommen reinrassige Zuchttiere

0201 Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt

0202 Fleisch von Rindern, gefroren

0206 10 95 Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch, frisch oder gekühlt

0206 29 91 Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch, gefroren

0210 20 Fleisch von Rindern, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert

0210 90 41 Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch, in Salzlake, getrocknet
oder geräuchert

(1) Siehe Seite 103 dieses Amtsblatts.
(2) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 24. Verordnung zuletzt

geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1633/98 (ABl.
L 210 vom 28.7.1998, S. 17).

(3) ABl. L 14 vom 21.1.1969, S. 2.
(4) ABl. L 169 vom 18.7.1968, S. 10. Verordnung geändert

durch die Verordnung (EG) Nr. 428/77 (ABl. L 61 vom
5.3.1977, S. 17).

(5) ABl. L 182 vom 3.7.1987, S. 29.
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KN-Code Warenbezeichnung

0210 90 90 Genieûbares Mehl von Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen

1602 50 10 Fleisch und Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, anders zubereitet oder
haltbar gemacht, nicht gegart; Mischungen aus gegartem Fleisch oder gegar-
ten Schlachtnebenerzeugnissen und nicht gegartem Fleisch oder nicht gegarten
Schlachtnebenerzeugnissen

1602 90 61 Fleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, Fleisch und Schlachtnebener-
zeugnisse von Rindern enthaltend, nicht gegart; Mischungen aus gegartem
Fleisch oder gegarten Schlachtnebenerzeugnissen und nicht gegartem Fleisch
oder nicht gegarten Schlachtnebenerzeugnissen

b) 0102 10 Rinder, lebend, reinrassige Zuchttiere

0206 10 91 Genieûbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, ausgenommen Zwerch-
fellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch, frisch oder gekühlt, ausgenommen
zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen

0206 10 99

0206 21 00 Genieûbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, ausgenommen Zwerch-
fellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch, gefroren, ausgenommen zum Her-
stellen von pharmazeutischen Erzeugnissen

0206 22 90
0206 29 99

0210 90 49 Genieûbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, in Salzlake, getrocknet
oder geräuchert, andere als Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch

ex 1502 00 90 Fett von Rindern, roh oder ausgeschmolzen, auch ausgepreût oder mit
Lösungsmitteln ausgezogen

1602 50 31 bis
1602 50 80

Fleisch und Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, anders zubereitet oder
haltbar gemacht, ausgenommen nicht gegarte Erzeugnisse sowie Mischungen
aus gegartem Fleisch oder gegarten Schlachtnebenerzeugnissen und nicht
gegartem Fleisch oder nicht gegarten Schlachtnebenerzeugnissen

1602 90 69 Fleisch, anders zubereitet oder haltbar gemacht, Fleisch und Schlachtnebener-
zeugnisse von Rindern enthaltend, ausgenommen nicht gegarte Erzeugnisse
sowie Mischungen aus gegartem Fleisch oder gegarten Schlachtnebenerzeug-
nissen und nicht gegartem Fleisch oder nicht gegarten Schlachtnebener-
zeugnissen

(2) Im Sinne dieser Verordnung sind

a) ¹Rinderª lebende Hausrinder der Codes ex 0102 10, 0102 90 05 bis 0102 90 79 der
Kombinierten Nomenklatur,

b) ¹ausgewachsene Rinderª Rinder mit einem Lebendgewicht von über 300 kg.

TITEL I

BINNENMARKT

Artikel 2

Um Initiativen der berufsständischen Vereinigungen
zur besseren Anpassung des Angebots an die Markt-
nachfrage zu fördern, können für die in Artikel 1
genannten Erzeugnisse folgende Gemeinschaftsmaû-
nahmen getroffen werden:

a) Maûnahmen zur Zuchtverbesserung,

b) Maûnahmen zur Förderung besserer Erzeugungs-,
Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen,

c) Maûnahmen zur Qualitätsverbesserung,

d) Maûnahmen zur Durchführung kurz- und langfri-
stiger Prognosen auf der Grundlage der eingesetz-
ten Produktionsmittel,

e) Maûnahmen zur leichteren Feststellung der Markt-
preisentwicklung.

Die allgemeinen Vorschriften für diese Maûnahmen
werden vom Rat nach dem Verfahren des Artikels 37
Absatz 2 des Vertrags erlassen.
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KAPITEL 1

DIREKTZAHLUNGEN

Artikel 3

Im Sinne dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck

a) ¹Erzeugerª den Leiter eines in der Europäischen
Gemeinschaft ansässigen Rinderhaltungsbetriebs
als natürliche oder juristische Person oder als
Gemeinschaft natürlicher oder juristischer Perso-
nen, ungeachtet der Rechtsform dieser Gemein-
schaft oder ihrer Mitglieder nach einzelstaatlichem
Recht;

b) ¹Betriebª die Gesamtheit der in einem Mitglied-
staat ansässigen und von einem Erzeuger geleiteten
Produktionseinheiten;

c) ¹Regionª nach Wahl des betreffenden Mitglied-
staats die Gesamtheit oder einen Teil seines
Hoheitsgebiets;

d) ¹Bulleª ein nicht kastriertes männliches Rind;

e) ¹Ochseª ein kastriertes männliches Rind;

f) ¹Mutterkuhª eine Kuh einer Fleischrasse oder eine
aus der Kreuzung mit einer Fleischrasse hervorge-
gangene Kuh, die einem Aufzuchtbetrieb angehört,
in dem Kälber für die Fleischerzeugung gehalten
werden;

g) ¹Färseª ein mindestens acht Monate altes weibli-
ches Rind vor der ersten Abkalbung.

ABSCHNITT 1

Prämienregelung

U n t e r a b s c h n i t t 1

Sonderprämie

Artikel 4

(1) Erzeuger, die in ihrem Betrieb männliche Rinder
halten, können auf Antrag eine Sonderprämie erhalten.
Diese Prämie wird auf Jahresbasis je Kalenderjahr und
Betrieb im Rahmen der regionalen Höchstgrenzen für
maximal 90 Tiere jeder der in Absatz 2 festgelegten
Altersklassen gewährt.

(2) Die Sonderprämie wird gewährt

a) höchstens einmal im Leben eines Bullen ab dem
Alter von neun Monaten oder

b) höchstens zweimal im Leben eines Ochsen, und
zwar

Ð erstmals ab dem Alter von neun Monaten und

Ð zum zweiten Mal nach Erreichen des Alters von
21 Monaten.

(3) Um für die Sonderprämie in Betracht zu kom-
men, müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:

a) Tiere, für die ein Prämienantrag gestellt wurde,
werden vom Erzeuger über einen noch festzulegen-
den Zeitraum zu Mastzwecken gehalten;

b) für jedes Tier liegt bis zur Schlachtung bzw. bis zur
Ausfuhr ein Tierpaû im Sinne des Artikels 6 der
Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates vom
21. April 1997 zur Einführung eines Systems zur
Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und
über die Etikettierung von Rindfleisch und Rind-
fleischerzeugnissen (1) mit allen einschlägigen Anga-
ben über den Prämienstatus des Tieres oder Ð falls
nicht vorhanden Ð ein gleichwertiges Verwaltungs-
papier vor.

(4) Liegt in einer bestimmten Region die Gesamt-
zahl der Bullen im Alter von mindestens neun Mona-
ten und der Ochsen im Alter zwischen neun Monaten
und 20 Monaten, für die ein Prämienantrag gestellt
wurde und die die Bedingungen für die Gewährung
der Sonderprämie erfüllen, über der regionalen
Höchstgrenze gemäû Anhang I, so wird die Zahl der
gemäû Absatz 2 Buchstaben a) und b) prämienfähigen
Tiere für jeden Erzeuger in dem betreffenden Bezugs-
jahr proportional gekürzt.

Im Sinne dieses Artikels ist die ¹regionale Höchst-
grenzeªdie Anzahl Tiere, die in einer bestimmten
Region und einem bestimmten Kalenderjahr prämien-
fähig sind.

(5) Die Mitgliedstaaten können abweichend von
den Absätzen 1 und 4

Ð auf der Grundlage von ihnen festgelegter objektiver
Kriterien den Grenzwert von 90 Tieren je Betrieb
und Altersklasse ändern oder aufheben und

Ð in diesem Fall beschlieûen, Absatz 4 so anzuwen-
den, daû die für die Einhaltung der geltenden
regionalen Höchstgrenze erforderlichen Kürzungen
auf Kleinerzeuger, die in dem betreffenden Jahr
keine Sonderprämien für mehr als eine von dem

(1) ABl. L 117 vom 7.5.1997, S. 1.
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jeweiligen Mitgliedstaat festgelegte Mindestzahl
von Tieren beantragt haben, keine Anwendung fin-
den.

(6) Die Mitgliedstaaten können beschlieûen, die
Sonderprämie zum Zeitpunkt der Schlachtung zu
gewähren. In diesem Fall wird für Bullen das Alterskri-
terium gemäû Absatz 2 Buchstabe a) durch ein Min-
destschlachtgewicht von 185 kg ersetzt.

Die Prämie wird an den Erzeuger gezahlt bzw. zurück-
gezahlt.

Das Vereinigte Königreich wird ermächtigt, die Son-
derprämie in Nordirland nach einer anderen Regelung
zu gewähren als in seinem übrigen Hoheitsgebiet.

(7) Der Prämienbetrag wird festgesetzt

a) für prämienfähige Bullen auf

Ð 160 EUR/Tier für das Kalenderjahr 2000,

Ð 185 EUR/Tier für das Kalenderjahr 2001,

Ð 210 EUR/Tier für das Kalenderjahr 2002 und
die folgenden Kalenderjahre;

b) für prämienfähige Ochsen je Altersklassen auf

Ð 122 EUR/Tier für das Kalenderjahr 2000,

Ð 136 EUR/Tier für das Kalenderjahr 2001,

Ð 150 EUR/Tier für das Kalenderjahr 2002 und
die folgenden Kalenderjahre.

(8) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel werden von der Kommission nach dem Verfahren
des Artikels 43 erlassen.

U n t e r a b s c h n i t t 2

Saisonentzerrungsprämie

Artikel 5

(1) Überschreitet in einem Mitgliedstaat

a) die Zahl der Ochsen, die in einem bestimmten Jahr
geschlachtet wurden, 60% der jährlichen Gesamt-
schlachtungen männlicher Rinder und

b) die Zahl der Ochsen, die zwischen dem 1. Septem-
ber und dem 30. November eines bestimmten Jah-
res geschlachtet wurden, 35% der jährlichen
Gesamtschlachtung von Ochsen,

so können die Erzeuger auf Antrag über die Sonder-
prämie hinaus eine zusätzliche Prämie erhalten (Sai-
sonentzerrungsprämie). Werden in Irland oder in
Nordirland jedoch beide der vorgenannten Auslö-
sungssätze erreicht, so gilt die Prämie in Irland und in
Nordirland.

Zur Anwendug dieses Artikels im Vereinigten König-
reich wird Nordirland als separate Einheit angesehen.

(2) Der Prämienbetrag wird festgesetzt auf

Ð 72,45 EUR je Tier, wenn es in den ersten 15
Wochen eines bestimmten Jahres geschlachtet wird;

Ð 54,34 EUR je Tier, wenn es in der 16. und 17.
Woche eines bestimmten Jahres geschlachtet wird;

Ð 36,23 EUR je Tier, wenn es in der 18. bis 21.
Woche eines bestimmten Jahres geschlachtet wird;

Ð 18,11 EUR je Tier, wenn es in der 22. und 23.
Woche eines bestimmten Jahres geschlachtet wird.

(3) Wird der Prozentsatz gemäû Absatz 1
Buchstabe b) unter Berücksichtigung von Absatz 1 vor-
letzter Satz nicht erreicht, so können Mitgliedstaaten,
deren Erzeuger zuvor die Saisonentzerrungsprämie
erhalten haben, beschlieûen, diese Prämie zum Satz
von 60% der in Absatz 2 festgesetzten Beträge zu
gewähren.

In diesem Fall

a) kann der betreffende Mitgliedstaat beschlieûen,
diese Prämiengewährung auf zwei oder drei der
genannten Erstzeiträume zu begrenzen;

b) stellt der betreffende Mitgliedstaat sicher, daû die
Maûnahme in bezug auf das entsprechende Haus-
haltsjahr finanziell neutral ist. Zu diesem Zweck
kürzt er

Ð den Betrag der Sonderprämie für die zweite
Altersklasse der Ochsen, die in dem betreffen-
den Mitgliedstaat gewährt wird, und/oder

Ð die gemäû Abschnitt 2 zu zahlenden Ergän-
zungsbeträge

und teilt der Kommission die entsprechende Kür-
zung mit.

Zur Anwendung dieser Maûnahme werden Irland und
Nordirland hinsichtlich der Berechnung des Satzes
gemäû Absatz 1 Buchstabe a) und somit des Prämien-
anspruchs als eine Einheit angesehen.

(4) Um festzustellen, ob die in diesem Artikel festge-
setzten Prozentsätze überschritten wurden, werden die
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Schlachtungen berücksichtigt, die im zweiten Jahr vor
dem Jahr der Schlachtung des prämienfähigen Tieres
durchgeführt wurden.

(5) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel werden von der Kommission nach dem Verfahren
des Artikels 43 erlassen.

U n t e r a b s c h n i t t 3

Mutterkuhprämie

Artikel 6

(1) Erzeuger, die in ihrem Betrieb Mutterkühe hal-
ten, können auf Antrag eine Prämie zur Erhaltung des
Mutterkuhbestands (Mutterkuhprämie) erhalten. Diese
Prämie wird auf Jahresbasis je Kalenderjahr und
Betrieb im Rahmen der individuellen Höchstgrenzen
gewährt.

(2) Die Mutterkuhprämie wird Erzeugern gewährt,
die

a) in den 12 Monaten ab dem Tag der Beantragung
der Prämie weder Milch noch Milcherzeugnisse aus
ihrem Betrieb abgeben.

Dabei steht die direkte Abgabe von Milch oder
Milcherzeugnissen vom Betrieb an den Verbraucher
der Gewährung der Prämie jedoch nicht entgegen;

b) Milch oder Milcherzeugnisse abgeben, wobei die
einzelbetriebliche Referenzmenge gemäû Artikel 4
der Verordnung (EWG) Nr. 3950/92 jedoch insge-
samt 120 000 kg nicht überschreitet. Die Mitglied-
staaten können jedoch auf der Grundlage von
ihnen festgelegter objektiver Kriterien beschlieûen,
diese Mengenbegrenzung zu ändern oder aufzuhe-
ben,

sofern die betreffenden Erzeuger während mindestens
sechs aufeinanderfolgenden Monaten ab dem Tag der
Beantragung der Prämie eine Zahl Mutterkühe von
mindestens 80% und eine Zahl Färsen von höchstens
20% der Anzahl Tiere halten, für die die Prämie bean-
tragt wurde.

Um festzustellen, wie viele Tiere gemäû Unterabsatz 1
Buchstaben a) und b) prämienfähig sind, wird auf der
Grundlage der einzelbetrieblichen Referenzmenge
gemäû Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 1255/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die
gemeinsame Marktorganisation für Milch und Milch-
erzeugnisse (1) und des durchschnittlichen Milchertrags
festgestellt, ob es sich um Kühe eines Mutterkuhbe-
stands oder um Kühe eines Milchkuhbestands handelt.

(3) Der Prämienanspruch jedes Erzeugers ist gemäû
Artikel 7 individuell begrenzt.

(4) Der Prämienbetrag wird festgesetzt auf

Ð 163 EUR/Tier für das Kalenderjahr 2000,

Ð 182 EUR/Tier für das Kalenderjahr 2001,

Ð 200 EUR/Tier für das Kalenderjahr 2002 und die
folgenden Kalenderjahre.

(5) Die Mitgliedstaaten können eine zusätzliche
Mutterkuhprämie in Höhe von bis zu 50 EUR/Tier
gewähren, falls dies nicht zu einer Ungleichbehandlung
von Rinderhaltern eines Mitgliedstaats führt.

Bei Betrieben in den Regionen gemäû der Definition in
den Artikeln 3 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 1251/
1999 des Rates vom 21. Juni 1999 zur Festlegung der
allgemeinen Bestimmungen über den Strukturfonds (2)
werden die ersten 24,15 EUR/Tier dieser zusätzlichen
Prämie vom Europäischen Ausrichtungs- und Garan-
tiefonds (EAGFL), Abteilung Garantie, finanziert.

Bei Betrieben, die im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats gelegen sind, finanziert der EAGFL, Abteilung
Garantie, die gesamte zusätzliche Prämie, sofern in
dem betreffenden Mitgliedstaat der Rinderbestand
durch einen proportional starken Umfang des Mutter-
kuhbestands gekennzeichnet ist, der mindestens 30%
der Gesamtzahl der Kühe ausmacht, und sofern minde-
stens 30% der geschlachteten männlichen Rinder den
Beschaffenheitsklassen S und E angehören. Das Über-
schreiten dieser Prozentsätze wird auf der Grundlage
des Durchschnitts der beiden Jahre festgestellt, die
dem Jahr vorangehen, für das die Prämie gewährt
wurde.

(6) Zur Anwendung dieses Artikels werden nur die-
jenigen Färsen berücksichtigt, die einer Fleischrasse
angehören oder aus der Kreuzung mit einer Fleisch-
rasse hervorgegangen sind und einem Aufzuchtbetrieb
angehören, in dem Kälber für die Fleischerzeugung
gehalten werden.

(7) Die Kommission erläût nach dem Verfahren des
Artikels 43 die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel, insbesondere hinsichtlich der Definition der
Mutterkühe gemäû Artikel 3, und setzt den durch-
schnittlichen Milchertrag fest.

Artikel 7

(1) Am 1. Januar 2000 entspricht die individuelle
Höchstgrenze eines Erzeugers dem Umfang seiner
gegebenenfalls gemäû Absatz 3 angepaûten Ansprüche
auf Mutterkuhprämien (Prämienansprüche), über den
er am 31. Dezember 1999 entsprechend den einschlä-
gigen Vorschriften der Gemeinschaft verfügte.

(1) Siehe Seite 48 dieses Amtsblatts. (2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 1.
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(2) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Vorkehrun-
gen, um sicherzustellen, daû die Summe der für ihr
Hoheitsgebiet geltenden Prämienansprüche ab dem
1. Januar 2000 die in Anhang II festgesetzten nationa-
len Höchstgrenzen nicht überschreitet und die nationa-
len Reserven gemäû Artikel 9 gebildet werden können.

(3) Soweit bei der Anpassung gemäû Absatz 2 eine
Kürzung individueller Erzeugerhöchstgrenzen erforder-
lich wird, wird dies ohne Ausgleichszahlung vorge-
nommen und nach objektiven Kriterien beschlossen,
die insbesondere folgende umfassen:

Ð den Prozentsatz, zu dem Erzeuger ihre individuel-
len Höchstgrenzen in den drei Bezugsjahren vor
dem Jahr 2000 genutzt haben;

Ð die Durchführung eines Investitions- oder Extensi-
vierungsprogramms im Rindfleischsektor;

Ð besondere natürliche Gegebenheiten oder Sankti-
onsmaûnahmen, die dazu führen, daû die Prämie
für mindestens ein Bezugsjahr überhaupt nicht
gezahlt oder gekürzt wird;

Ð weitere auûergewöhnliche Umstände, die bewirken,
daû die Prämienzahlungen für mindestens ein
Bezugsjahr der in den vorangegangenen Jahren
festgestellten Lage nicht entsprechen.

(4) Prämienansprüche, die in Anwendung der Maû-
nahme gemäû Absatz 2 entzogen wurden, verfallen.

(5) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel werden von der Kommission nach dem Verfahren
des Artikels 43 erlassen.

Artikel 8

(1) Wenn ein Erzeuger seinen landwirtschaftlichen
Betrieb verkauft oder auf andere Weise veräuûert,
kann er seine gesamten Mutterkuhprämienansprüche
auf seinen Nachfolger übertragen. Er kann seine Prä-
mienansprüche auch ganz oder teilweise auf andere
Erzeuger übertragen, ohne seinen Betrieb zu veräu-
ûern.

Werden Prämienansprüche ohne den Betrieb übertra-
gen, so fällt ein Teil der übertragenen Ansprüche, der
15% nicht überschreitet, ohne Ausgleichszahlung zur
unentgeltlichen Neuzuteilung in die nationale Reserve
des Mitgliedstaats zurück, in dem der Betrieb ansässig
ist.

(2) Die Mitgliedstaaten

a) ergreifen die erforderlichen Maûnahmen, um zu
verhindern, daû Prämienansprüche an Erzeuger
auûerhalb der sensiblen Gebiete oder Regionen, in
denen die Rindfleischerzeugung für die ortsansäs-
sige Wirtschaft von besonderer Bedeutung ist, über-
tragen werden;

b) können vorsehen, daû die Übertragung von Prämi-
enansprüchen in Fällen, in denen der landwirt-
schaftliche Betrieb nicht mitübertragen wird, ent-
weder direkt zwischen Erzeugern oder über die
nationale Reserve erfolgt.

(3) Die Mitgliedstaaten können bis zu einem noch
festzulegenden Zeitpunkt genehmigen, daû Erzeuger
einen Teil ihrer Prämienansprüche, die sie nicht selbst
in Anspruch nehmen wollen, vorübergehend abtreten.

(4) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel werden nach dem Verfahren des Artikels 43 erlas-
sen.

Dabei kann es sich insbesondere um Durchführungs-
vorschriften folgender Art handeln:

Ð Bestimmungen, die es den Mitgliedstaaten ermögli-
chen, Probleme im Zusammenhang mit Prämienan-
sprüchen zu lösen, die von Erzeugern, die nicht
Eigentümer ihrer Betriebsflächen sind, übertragen
werden, und

Ð Sondervorschriften betreffend den Mindestumfang
einer etwaigen teilweisen Übertragung von Prämi-
enansprüchen.

Artikel 9

(1) Jeder Mitgliedstaat unterhält eine nationale
Reserve von Ansprüchen auf Mutterkuhprämien.

(2) Prämienansprüche, die gemäû Artikel 8 Absatz 1
oder nach Maûgabe anderer Gemeinschaftsvorschriften
entzogen werden, gehen unbeschadet der Bestimmun-
gen des Artikels 7 Absatz 4 in die nationale Reserve
ein.

(3) Die Mitgliedstaaten verwenden ihre nationalen
Reserven, um Ð innerhalb der Grenzen dieser Reser-
ven Ð insbesondere Berufsneulingen, Junglandwirten
und anderen vorrangig in Frage kommenden Erzeugern
Prämienansprüche zuzuteilen.

(4) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel werden von der Kommission nach dem Verfahren
des Artikels 43 erlassen; diese betreffen insbesondere

Ð die Maûnahmen für den Fall, daû in einem Mit-
gliedstaat die nationale Reserve nicht in Anspruch
genommen wird;

Ð die Maûnahmen für den Fall, daû Prämienansprü-
che, die in die nationale Reserve zurückgefallen
sind, nicht genutzt werden.
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Artikel 10

(1) Abweichend von Artikel 6 Absatz 3 können
Mitgliedstaaten, in denen mehr als 60% der Mutter-
kühe und Färsen in Berggebieten im Sinne des
Artikels 18 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des
Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der Ent-
wicklung des ländlichen Raums durch den Europä-
ischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land-
wirtschaft (EAGFL) und zur ¾nderung bzw. Aufhe-
bung bestimmter Verordnungen (1) gehalten werden,
beschlieûen, im Rahmen einer von dem jeweiligen Mit-
gliedstaat festzulegenden besonderen nationalen
Höchstgrenze die Mutterkuhprämien für Färsen und
für Mutterkühe getrennt zu verwalten.

Die besonderen nationalen Höchstgrenzen dürfen
20% der nationalen Höchstgrenze des betreffenden
Mitgliedstaats gemäû Anhang II der vorliegenden Ver-
ordnung nicht überschreiten. Diese nationale Höchst-
grenze wird um den Wert der besonderen nationalen
Höchstgrenzen verringert.

Überschreitet in einem Mitgliedstaat, der die mit
Absatz 1 eröffnete Möglichkeit nutzt, die Gesamtzahl
der den Bedingungen für die Gewährung der Mutter-
kuhprämie genügenden Färsen, für die ein Antrag
gestellt wurde, die besondere nationale Höchstgrenze,
so wird die Zahl der prämienfähigen Färsen pro Erzeu-
ger für das betreffende Jahr entsprechend verringert.

(2) Für die Zwecke dieses Artikels werden aus-
schlieûlich Färsen berücksichtigt, die zu einer Fleisch-
rasse gehören oder aus einer Kreuzung mit einer
Fleischrasse hervorgegangen sind.

(3) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel werden von der Kommission nach dem Verfahren
des Artikels 43 erlassen.

U n t e r a b s c h n i t t 4

Schlachtprämie

Artikel 11

(1) Ein Erzeuger, der in seinem Betrieb Rinder hält,
kann auf Antrag für die Gewährung einer Schlachtprä-
mie in Betracht kommen. Die Prämie wird innerhalb
der festzulegenden nationalen Höchstgrenzen bei
Schlachtung von förderfähigen Tieren oder bei ihrer
Ausfuhr nach einem Drittland gewährt.

Die Schlachtprämie kann gewährt werden

a) für Bullen, Ochsen, Kühe und Färsen ab acht
Monaten,

b) für Kälber im Alter von mehr als einem und weni-
ger als sieben Monaten mit einem Schlachtkörper-
gewicht von weniger als 160 kg,

sofern diese vom Erzeuger für einen festzulegenden
Zeitraum gehalten wurden.

(2) Der Prämienbetrag wird wie folgt festgelegt:

a) für jedes förderfähige Tier gemäû Absatz 1
Buchstabe a) auf

Ð 27 EUR für das Kalenderjahr 2000,

Ð 53 EUR für das Kalenderjahr 2001,

Ð 80 EUR für das Kalenderjahr 2002 und die fol-
genden Kalenderjahre;

b) für jedes förderfähige Tier gemäû Absatz 1
Buchstabe b) auf

Ð 17 EUR für das Kalenderjahr 2000,

Ð 33 EUR für das Kalenderjahr 2001,

Ð 50 EUR für das Kalenderjahr 2002 und die fol-
genden Kalenderjahre.

(3) Die nationalen Höchstgrenzen gemäû Absatz 1
werden je Mitgliedstaat und gesondert für die beiden
unter den Buchstaben a) und b) genannten Tiergrup-
pen festlegt. Jeder Höchstwert entspricht der Zahl der
Tiere jeder dieser beiden Tiergruppen, die 1995 in dem
betreffenden Mitgliedstaat geschlachtet wurden, wozu
die nach Drittländern ausgeführten Tiere hinzugerech-
net werden, wobei Eurostat-Daten für dieses Jahr oder
andere für dieses Jahr veröffentlichte und von der
Kommission anerkannte offizielle statistische Daten
zugrunde gelegt werden.

(4) Wenn in einem bestimmten Mitgliedstaat die
Gesamtzahl an Tieren, für die in bezug auf die beiden
Tiergruppen gemäû Absatz 1 Buchstabe a) oder b) ein
Antrag gestellt wurde und die die Voraussetzungen für
die Gewährung der Schlachtprämie erfüllen, die für
jene Tiergruppe festgelegte nationale Höchstgrenze
übersteigt, so wird die Zahl aller im Rahmen jener
Gruppe je Erzeuger in dem betreffenden Jahr förderfä-
higen Tiere proportional verringert.

(5) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel werden von der Kommission nach dem Verfahren
des Artikels 43 erlassen.(1) Siehe Seite 80 dieses Amtsblatts.
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U n t e r a b s c h n i t t 5

Besatzdichte

Artikel 12

(1) Die Gesamtzahl der Tiere eines Betriebs, für die
die Sonderprämie und die Mutterkuhprämie gewährt
werden können, wird anhand eines Besatzdichtefaktors
von 2 Groûvieheinheiten (GVE) je Hektar und Kalen-
derjahr begrenzt. Dieser Faktor wird ausgedrückt in
GVE je innerbetriebliche Futterfläche, die zur Ernäh-
rung der Tiere verwendet wird. Der Besatzdichtefaktor
gilt jedoch nicht für Erzeuger, deren Tierbestand, der
zur Bestimmung des Besatzdichtefaktors zu berücksich-
tigen ist, 15 GVE nicht überschreitet.

(2) Zur Bestimmung des Besatzdichtefaktors eines
Betriebs werden berücksichtigt:

a) männliche Rinder, Mutterkühe und Färsen, Schafe
und/oder Ziegen, für die Prämienanträge gestellt
wurden, sowie die zur Erzeugung der dem Erzeuger
zugeteilten gesamten Milchreferenzmenge erforder-
lichen Milchkühe; dabei werden die Bestandszahlen
anhand der Umrechnungstabelle in Anhang III in
GVE umgerechnet;

b) die Futterfläche, d. h. die während des gesamten
Kalenderjahres für die Rinder-, Schaf- und/oder
Ziegenhaltung zur Verfügung stehende Betriebsflä-
che. Zur Futterfläche gehören nicht:

Ð Gebäude, Wälder, Teiche und Wege,

Ð Flächen, die für andere für eine Gemeinschafts-
beihilfe in Betracht kommende Kulturen, für
Dauerkulturen oder den Gartenbau genutzt
werden, ausgenommen Dauerweiden, für die
gemäû Artikel 17 dieser Verordnung und
Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999
flächenbezogene Ergänzungsbeträge gewährt
werden,

Ð Flächen, die im Rahmen der Stützungsregelung
für Erzeuger bestimmter Ackerkulturen geför-
dert werden und die im Rahmen der Beihilfere-
gelung für Trockenfutter genutzt werden oder
die unter ein nationales oder gemeinschaftliches
Flächenstillegungsprogramm fallen.

Zur Futterfläche gehören auch die gemeinsam
genutzten Flächen und Mischkulturflächen.

(3) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel werden von der Kommission nach dem Verfahren
des Artikels 43 erlassen. Dies betrifft insbesondere die

Ð Vorschriften für gemeinsam genutzte Flächen und
Mischkulturflächen,

Ð Vorschriften zur Verhinderung einer vorschriftswid-
rigen Anwendung des Besatzdichtefaktors.

U n t e r a b s c h n i t t 6

Extensivierungsprämie

Artikel 13

(1) Erzeuger, die die Sonder- und/oder Mutterkuh-
prämie erhalten, können für die Gewährung einer
Extensivierungsprämie in Betracht kommen.

(2) Die Extensivierungsprämie beträgt 100 EUR je
gewährter Sonder- und Mutterkuhprämie, sofern in
bezug auf das betreffende Kalenderjahr die Besatz-
dichte des betreffenden Betriebs 1,4 GVE/ha oder
weniger beträgt.

Die Mitgliedstaaten können jedoch beschlieûen, die
Extensivierungsprämie wie folgt zu gewähren:

a) für die Kalenderjahre 2000 und 2001 in Höhe von
33 EUR bei einer Besatzdichte von 1,6 GVE/ha
oder mehr bis einschlieûlich 2,0 GVE/ha und in
Höhe von 66 EUR bei einer Besatzdichte von weni-
ger als 1,6 GVE/ha;

b) für das Kalenderjahr 2002 und die folgenden Jahre
in Höhe von 40 EUR bei einer Besatzdichte von
1,4 GVE/ha oder mehr bis einschlieûlich 1,8 GVE/
ha und in Höhe von 80 EUR bei einer Besatzdichte
von weniger als 1,4 GVE/ha.

(3) Für die Durchführung des Absatzes 2 gilt folgen-
des:

a) Abweichend von Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a)
werden zur Bestimmung der Besatzdichte des
Betriebs die männlichen Rinder, Kühe und Färsen,
die während des betreffenden Kalenderjahrs im
Betrieb eingestellt waren, sowie die Schafe und/
oder Ziegen berücksichtigt, für die Prämienanträge
für das gleiche Kalenderjahr gestellt worden sind.
Die Zahl der Tiere wird nach der Umrechnungsta-
belle des Anhangs III in GVE umgerechnet.

b) Unbeschadet des Artikels 12 Absatz 2 Buchstabe b)
dritter Gedankenstrich gelten Flächen, die für die
Erzeugung von Ackerkulturen im Sinne des
Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 des
Rates vom 17. Mai 1999 zur Einführung einer
Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter land-
wirtschaftlicher Kulturpflanzen (1) verwendet wer-
den, nicht als ¹Futterflächeª.

(1) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
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c) Die Futterfläche, die für die Berechnung der
Besatzdichte zugrunde zu legen ist, muû zu minde-
stens 50% aus Weideland bestehen. Der Begriff
¹Weidelandª wird von den Mitgliedstaaten defi-
niert. Bei dieser Begriffsbestimmung wird minde-
stens folgendes Kriterium einbezogen: Weideland
ist Grünland, das gemäû der örtlichen Landwirt-
schaftspraxis als Weide für Rinder und/oder Schafe
anerkannt ist. Dies schlieût die gemischte Verwen-
dung von Weideland während desselben Jahres
nicht aus (Weide, Heu, Grassilage).

(4) Unbeschadet der Besatzdichteauflagen des
Absatzes 2 können Erzeuger in Mitgliedstaaten, in
denen über 50% der Milch in Berggebieten im Sinne
des Artikels 18 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999
erzeugt wird, Extensivierungsprämien gemäû Absatz 2
für die Milchkühe erhalten, die in ihren Betrieben in
diesen Gebieten gehalten werden.

(5) Nach dem Verfahren des Artikels 43

Ð erläût die Kommission Durchführungsvorschriften
zu diesem Artikel;

Ð nimmt die Kommission erforderlichenfalls und ins-
besondere unter Berücksichtigung der Anzahl
Tiere, die im vorangegangenen Kalenderjahr für die
Prämie in Betracht gekommen sind, eine Anpas-
sung der Beträge gemäû Absatz 2 vor.

ABSCHNITT 2

Ergänzungsbeträge

Artikel 14

(1) Die Mitgliedstaaten gewähren in ihrem Hoheits-
gebiet ansässigen Erzeugern auf Jahresbasis Ergän-
zungsbeträge im Gesamtrahmen der Globalbeträge
gemäû Anhang IV. Die Beträge werden nach objekti-
ven Kriterien, insbesondere einschlieûlich der jeweili-
gen Produktionsstrukturen und -bedingungen, in nicht-
diskriminierender Weise gezahlt, damit Marktstörun-
gen und Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden.
Darüber hinaus dürfen bei der Zahlung von Ergän-
zungsbeträgen Marktpreisschwankungen nicht berück-
sichtigt werden.

(2) Ergänzungsbeträge werden tierbezogen (Ar-
tikel 15) und/oder flächenbezogen (Artikel 17)
gewährt.

Artikel 15

(1) Tierbezogene Ergänzungsbeträge können ge-
währt werden für

a) männliche Rinder,

b) Mutterkühe,

c) Milchkühe,

d) Färsen.

(2) Tierbezogene Ergänzungsbeträge können Ð
auûer für Kälber Ð als zusätzlicher Betrag je Schlacht-
prämien-Einheit gemäû Artikel 11 gewährt werden. In
den anderen Fällen ist die Gewährung tierbezogener
Ergänzungsbeträge gebunden an

a) die Sondervorschriften des Artikels 16,

b) von den Mitgliedstaaten festzulegende spezifische
Auflagen hinsichtlich der Besatzdichte.

(3) Die spezifischen Besatzdichteauflagen werden
festgelegt

Ð auf der Grundlage der in Artikel 12 Absatz 2
Buchstabe b) genannten Futterfläche, ausgenom-
men jedoch die Futterflächen, für die nach
Artikel 17 Zahlungen geleistet werden, und

Ð insbesondere unter Berücksichtigung der Umwelt-
auswirkungen der betreffenden Produktion, der
ökologischen Belastbarkeit der zur Rinderhaltung
genutzten Flächen und der Maûnahmen, die zur
Stabilisierung oder Verbesserung der Umweltsitua-
tion dieser Flächen getroffen wurden.

Artikel 16

(1) Tierbezogene Ergänzungsbeträge für männliche
Rinder können je Kalenderjahr für höchstens die Zahl
von Tieren in einem Mitgliedstaat gewährt werden,

Ð die der regionalen Höchstgrenze des betreffenden
Mitgliedstaats gemäû Anhang I entspricht oder

Ð die der Zahl von männlichen Rindern entspricht,
für die 1997 Prämien gewährt wurden, oder

Ð die der durchschnittlichen Zahl von geschlachteten
männlichen Rindern in den Jahren 1997, 1998 und
1999 entspricht, wobei Eurostat-Daten für diese
Jahre oder andere für diese Jahre veröffentlichte
und von der Kommission anerkannte offizielle sta-
tistische Daten zugrunde gelegt werden.

Die Mitgliedstaaten können auch eine tierbezogene
Höchstzahl von männlichen Rindern je Betrieb vorse-
hen, die von dem Mitgliedstaat national oder regional
festzulegen ist.

Förderfähig sind nur männliche Rinder im Alter von
mindestens acht Monaten. Für den Fall, daû die tierbe-
zogenen Ergänzungsbeträge zum Zeitpunkt der
Schlachtung gewährt werden, können die Mitgliedstaa-
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ten beschlieûen, diese Bedingung durch die Bedingung
eines Schlachtkörpermindestgewichts von mindestens
180 kg zu ersetzen.

(2) Tierbezogene Ergänzungsbeträge für Mutterkühe
und Färsen, die für die Mutterkuhprämie gemäû
Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 10 in Betracht kom-
men, können nur als zusätzlicher Betrag je Mutterkuh-
Prämieneinheit gemäû Artikel 6 Absatz 4 gewährt wer-
den.

(3) Tierbezogene Ergänzungsbeträge für Milchkühe
können nur als Betrag je Tonne der prämienfähigen
Referenzmenge gewährt werden, die im Betrieb verfüg-
bar ist und gemäû Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 1255/1999 festzulegen ist.

Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe b) findet keine Anwen-
dung.

(4) Tierbezogene Ergänzungsbeträge für andere Fär-
sen als die in Absatz 2 genannten können je Mitglied-
staat und Kalenderjahr für höchstens die Zahl von Fär-
sen gewährt werden, die der durchschnittlichen Zahl
von geschlachteten Färsen in den Jahren 1997, 1998
und 1999 entspricht, wobei Eurostat-Daten für diese
Jahre oder andere für diese Jahre veröffentlichte und
von der Kommission anerkannte offizielle statistische
Daten zugrunde gelegt werden.

Artikel 17

(1) Flächenbezogene Ergänzungsbeträge werden je
Hektar Dauergrünland gewährt,

a) das einem Erzeuger während des betreffenden
Kalenderjahres zur Verfügung steht,

b) das nicht zur Erfüllung der spezifischen Besatzdich-
teauflagen gemäû Artikel 15 Absatz 3 genutzt wird
und

c) für das im Rahmen der Stützungsregelung für
Erzeuger bestimmter Ackerkulturen, der Beihilfere-
gelung für Trockenfutter und der gemeinschaftli-
chen Beihilferegelungen für andere Dauerkulturen
oder den Gartenbau im gleichen Jahr keine Zah-
lungen beantragt worden sind.

(2) Das Dauergrünland einer Region, das für flä-
chenbezogene Ergänzungsbeträge in Betracht kommt,
darf die maûgebliche regionale Grundfläche nicht
überschreiten.

Regionale Grundflächen werden von den Mitgliedstaa-
ten festgelegt als die durchschnittliche Hektarfläche
Dauergrünland, die 1995, 1996 und 1997 für die Rin-
derhaltung zur Verfügung stand.

(3) Flächenbezogene Ergänzungsbeträge je Hektar,
einschlieûlich der flächenbezogenen Zahlungen gemäû
Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999, dür-
fen folgende Höchstgrenzen nicht überschreiten:

Ð 210 EUR für das Kalenderjahr 2000,

Ð 280 EUR für das Kalenderjahr 2001,

Ð 350 EUR für das Kalenderjahr 2002 und die fol-
genden Kalenderjahre.

Artikel 18

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission vor
dem 1. Januar 2000 genaue Angaben über ihre einzel-
staatlichen Regelungen für die Gewährung von Ergän-
zungsbeträgen. Etwaige ¾nderungen sind der Kommis-
sion innerhalb eines Monats nach ihrer Annahme mit-
zuteilen.

Artikel 19

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission vor
dem 1. April 2004 ausführliche Berichte über den
Stand der Umsetzung der Bestimmungen dieses
Abschnitts.

Die Kommission prüft den Stand der Umsetzung der
Bestimmungen dieses Abschnitts und die Aufteilung
von Gemeinschaftsmitteln auf die Mitgliedstaaten
gemäû Anhang IV vor dem 1. Januar 2005, insbeson-
dere unter Berücksichtigung der Entwicklung des
Anteils der einzelnen Mitgliedstaaten an der gemein-
schaftlichen Rindfleischproduktion. Sie legt dem Rat
erforderlichenfalls geeignete Vorschläge vor.

Artikel 20

Die Durchführungsvorschriften zu diesem Abschnitt
werden von der Kommission nach dem Verfahren des
Artikels 43 erlassen.

ABSCHNITT 3

Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 21

Die Direktzahlungen im Rahmen dieses Kapitels wer-
den nur für Tiere gewährt, die entsprechend der Ver-
ordnung (EG) Nr. 820/97 gekennzeichnet und regi-
striert sind.
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Artikel 22

(1) Direktzahlungen im Rahmen dieses Kapitels Ð
mit Ausnahme der Saisonentzerrungsprämie Ð werden
nach abgeschlossener Kontrolle, frühestens jedoch am
16. Oktober des Kalenderjahres geleistet, für das sie
beantragt werden.

(2) Auûer in begründeten Ausnahmefällen

Ð erfolgen Direktzahlungen im Rahmen dieses Kapi-
tels spätestens am 30. Juni des Jahres nach dem
Kalenderjahr, für das sie beantragt wurden;

Ð wird die Saisonentzerrungsprämie unmittelbar nach
Abschluû der Kontrolle, spätestens aber am
15. Oktober des Kalenderjahres gezahlt, für das sie
beantragt wurde.

Artikel 23

(1) Werden bei einem Tier aus dem Rinderbestand
eines Erzeugers gemäû den einschlägigen Bestimmun-
gen der Richtlinie 96/23/EG (1) Rückstände von Stof-
fen, die nach der Richtlinie 96/22/EG (2) verboten sind,
oder Rückstände von Stoffen, die nach dieser Richtli-
nie zugelassen sind, aber vorschriftswidrig verwendet
werden, nachgewiesen oder werden in dem Betrieb die-
ses Erzeugers Stoffe oder Erzeugnisse, die nicht zuge-
lassen sind oder die nach der Richtlinie 96/22/EG
zwar zugelassen sind, jedoch vorschriftswidrig vorrätig
gehalten werden, in irgendeiner Form nachgewiesen,
so wird dieser Erzeuger für das Kalenderjahr, in dem
der Verstoû festgestellt wurde, von der Gewährung der
in diesem Abschnitt vorgesehenen Prämien ausge-
schlossen.

Im Wiederholungsfall kann die Dauer des Ausschlusses
je nach Schwere des Verstoûes bis auf fünf Jahre Ð
von dem Jahr an gerechnet, in dem die Wiederholung
des Verstoûes festgestellt wurde Ð verlängert werden.

(2) Behindert der Eigentümer oder der Halter der
Tiere die zur Durchführung der nationalen Überwa-
chungspläne für Rückstände erforderlichen Inspektio-
nen und Probenahmen bzw. die Ermittlungen und
Kontrollen, die gemäû der Richtlinie 96/23/EG durch-
geführt werden, so finden die Sanktionen gemäû
Absatz 1 Anwendung.

(3) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel werden von der Kommission nach dem Verfahren
des Artikels 43 erlassen.

Artikel 24

Die Beträge der in den Abschnitten 1 und 2 vorgesehe-
nen Direktzahlungen können nach dem Verfahren des
Artikels 37 Absatz 2 des Vertrags der Produktions-,
Produktivitäts- und Marktentwicklung angepaût wer-
den.

Artikel 25

Die Ausgaben im Zusammenhang mit der Gewährung
der in diesem Kapitel vorgesehenen Direktzahlungen
gelten als Interventionsmaûnahmen im Sinne des
Artikels 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1258/
1999.

KAPITEL 2

PRIVATE UND ÖFFENTLICHE LAGERHALTUNG

Artikel 26

(1) Ab 1. Juli 2002 können Beihilfen zur privaten
Lagerhaltung gewährt werden, wenn der nach
dem gemeinschaftlichen Handelsklassenschema für
Schlachtkörper ausgewachsener Rinder gemäû der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1208/81 (nachstehend ¹gemein-
schaftliches Handelsklassenschemaª genannt) festge-
stellte durchschnittliche Gemeinschaftsmarktpreis für
Schlachtkörper ausgewachsener Rinder unter 103%
des Grundpreises liegt und sich voraussichtlich auf die-
sem Niveau halten wird.

(2) Der Grundpreis für Schlachtkörper männlicher
Rinder der Qualität R3 des gemeinschaftlichen Han-
delsklassenschemas wird auf 2 224 EUR/t festgesetzt.

(3) Beihilfen zur privaten Lagerhaltung können
gewährt werden für frisches oder gekühltes Fleisch
ausgewachsener Rinder, aufgemacht als ganze
Schlachtkörper, Schlachtkörperhälften, sog. ¹quartiers
compenseÂsª, Vorder- oder Hinterviertel und klassifi-
ziert nach dem gemeinschaftlichen Handelsklassen-
schema.

(4) Nach dem Verfahren des Artikels 37 Absatz 2
des Vertrags kann der Rat

Ð den Grundpreis ändern, insbesondere unter Berück-
sichtigung des Erfordernisses, diesen Preis auf
einem Niveau festzusetzen, auf dem die Markt-
preise stabilisiert werden können, ohne in der
Gemeinschaft strukturelle Überschüsse herbeizu-
führen;

(1) Richtlinie 96/23/EG des Rates vom 29. April 1996 über
Kontrollmaûnahmen hinsichtlich bestimmter Stoffe und
ihrer Rückstände in lebenden Tieren und tierischen
Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinien 85/358/
EWG und 86/469/EWG und der Entscheidungen 89/187/
EWG und 91/664/EWG (ABl. L 125 vom 23.5.1996,
S. 10).

(2) Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 29. April 1996 über
das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe mit hor-
monaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von b-Agoni-
sten in der tierischen Erzeugung und zur Aufhebung der
Richtlinien 81/602/EWG, 88/146/EWG und 88/299/EWG
(ABl. L 125 vom 23.5.1996, S. 3).
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Ð die Liste der Erzeugnisse gemäû Absatz 3, für die
eine Beihilfe zur privaten Lagerhaltung gewährt
werden kann, ändern.

(5) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel und die Gewährung von Beihilfen zur privaten
Lagerhaltung werden von der Kommission nach dem
Verfahren des Artikels 43 beschlossen.

Artikel 27

(1) Ab 1. Juli 2002 wird die öffentliche Intervention
eröffnet, wenn während zwei aufeinanderfolgender
Wochen der aufgrund des gemeinschaftlichen Handels-
klassenschemas gemäû der Verordnung (EWG)
Nr. 1208/81 festgestellte durchschnittliche Marktpreis
in einem Mitgliedstaat oder einer Region eines Mit-
gliedstaats unter 1 560 EUR/t liegt; in diesem Fall kön-
nen die Interventionsstellen eine oder mehrere noch
festzulegende Kategorien, Qualitäten oder Qualitäts-
klassen von frischem oder gekühltem Fleisch der KN-
Codes 0201 10 00 und 0201 20 20 bis 0201 20 50 mit
Ursprung in der Gemeinschaft ankaufen.

(2) Im Rahmen der Ankäufe gemäû Absatz 1 kön-
nen nur berechtigte Angebote akzeptiert werden, deren
Preis auf demselben Niveau wie der in einem Mitglied-
staat oder einer Region eines Mitgliedstaats festge-
stellte durchschnittliche Marktpreis oder unter diesem
Niveau liegt, auf den ein Zusatzbetrag angewandt
wird, der nach objektiven Kriterien festzusetzen ist.

(3) Die Ankaufspreise sowie die zur Intervention
angenommenen Mengen werden im Rahmen der Aus-
schreibung bestimmt und können unter besonderen
Umständen nach Mitgliedstaaten oder Regionen eines
Mitgliedstaats auf der Grundlage der durchschnittli-
chen Marktpreisnotierungen festgesetzt werden. Die
Ausschreibungen müssen allen Interessenten gleichen
Zugang gewährleisten. Sie werden auf der Grundlage
eines Lastenheftes eröffnet, bei dessen Festlegung die
Handelsstrukturen, soweit erforderlich, berücksichtigt
werden.

(4) Nach dem Verfahren des Artikels 43

Ð werden die Kategorien, Qualitäten oder Qualitäts-
klassen der interventionsfähigen Erzeugnisse festge-
legt;

Ð werden die Ankaufspeise sowie die zur Intervention
angenommenen Mengen festgesetzt;

Ð wird der Zusatzbetrag gemäû Absatz 2 festgelegt;

Ð werden die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel erlassen;

Ð werden gegebenenfalls die für die Anwendung die-
ser Regelung erforderlichen Übergangsbestimmun-
gen erlassen.

Von der Kommission wird folgendes beschlossen:

Ð die Eröffnung der Ankäufe, wenn während zwei
aufeinanderfolgender Wochen die Voraussetzung
des Absatzes 1 erfüllt ist;

Ð die Beendigung der Ankäufe, wenn während min-
destens einer Woche die Voraussetzungen des
Absatzes 1 nicht mehr erfüllt ist.

Artikel 28

(1) Die von den Interventionsstellen gemäû den
Artikeln 27 und 47 dieser Verordnung und den
Artikeln 5 und 6 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68
angekauften Erzeugnisse werden so abgesetzt, daû
Marktstörungen vermieden werden und allen Interes-
senten gleicher Zugang zu den Waren sowie allen Käu-
fern gleiche Behandlung gewährleistet wird.

(2) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel, insbesondere hinsichtlich der Verkaufspreise sowie
der Bedingungen für die Auslagerung und gegebenen-
falls die Verarbeitung der von den Interventionsstellen
angekauften Erzeugnisse, werden von der Kommission
nach dem Verfahren des Artikels 43 erlassen.

TITEL II

HANDEL MIT DRITTL¾NDERN

Artikel 29

(1) Zur Einfuhr der in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe a) genannten Erzeugnisse in die Gemein-
schaft ist eine Einfuhrlizenz erforderlich.

Zur Einfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b)
genannten Erzeugnisse in die Gemeinschaft und zur

Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a) und
b) genannten Erzeugnisse aus der Gemeinschaft kann
eine Einfuhr- bzw. Ausfuhrlizenz verlangt werden.

Die Mitgliedstaaten erteilen Antragstellern die Lizen-
zen unabhängig vom Sitz ihres Betriebs in der Gemein-
schaft und unbeschadet der Bestimmungen, die zur
Anwendung der Artikel 32 und 33 getroffen werden.
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Die Einfuhr- und die Ausfuhrlizenzen gelten in der
gesamten Gemeinschaft. Die Erteilung dieser Lizenzen
ist an die Leistung einer Sicherheit gebunden, damit
gewährleistet ist, daû die Einfuhr bzw. Ausfuhr wäh-
rend der Gültigkeitsdauer der Lizenz erfolgt. Auûer in
Fällen höherer Gewalt verfällt die Sicherheit ganz oder
teilweise, wenn die Ein- bzw. Ausfuhr innerhalb dieser
Frist nicht oder nur teilweise erfolgt ist.

(2) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel werden von der Kommission nach dem Verfahren
des Artikels 43 festgelegt. Diese Vorschriften können
insbesondere folgendes betreffen:

a) die Gültigkeitsdauer der Lizenzen;

b) die Liste der Erzeugnisse, für die Einfuhr- oder
Ausfuhrlizenzen gemäû Absatz 1 Unterabsatz 2
beantragt werden.

Artikel 30

Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieser
Verordnung finden auf die in Artikel 1 genannten
Erzeugnisse die Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs
Anwendung.

Artikel 31

(1) Zur Vermeidung oder Behebung von Nachteilen,
die sich aus der Einfuhr bestimmter in Artikel 1
genannter Erzeugnisse für den Gemeinschaftsmarkt
ergeben können, wird für die Einfuhr eines oder meh-
rerer dieser Erzeugnisse zu dem in Artikel 30 vorgese-
henen Zollsatz ein zusätzlicher Einfuhrzoll erhoben,
wenn die Bedingungen des Artikels 5 des Übereinkom-
mens über die Landwirtschaft, das gemäû Artikel 300
des Vertrags im Rahmen der multilateralen Handels-
verhandlungen der Uruguay-Runde geschlossen wurde,
erfüllt sind, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, daû
sich die Einfuhren störend auf den Gemeinschafts-
markt auswirken, oder die Auswirkungen stünden in
keinem Verhältnis zum angestrebten Ziel.

(2) Die Preise, deren Unterschreitung die Erhebung
eines zusätzlichen Einfuhrzolls auslösen können, sind
die Preise, die der Welthandelsorganisation von der
Gemeinschaft übermittelt werden.

Die Mengen, deren Überschreitung die Erhebung eines
zusätzlichen Einfuhrzolls auslöst, werden insbesondere
auf der Grundlage der Einfuhren in die Gemeinschaft
festgelegt, die in den drei Jahren vor dem Jahr erfolgt
sind, in dem die in Absatz 1 genannten Nachteile ent-
stehen oder entstehen könnten.

(3) Die zur Erhebung eines zusätzlichen Einfuhrzolls
zu berücksichtigenden Einfuhrpreise werden unter
Zugrundelegung der cif-Einfuhrpreise der betreffenden
Sendung bestimmt.

Die cif-Einfuhrpreise werden zu diesem Zweck unter
Zugrundelegung der repräsentativen Preise des betref-
fenden Erzeugnisses auf dem Weltmarkt oder auf dem
gemeinschaftlichen Einfuhrmarkt geprüft.

(4) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel werden von der Kommission nach dem Verfahren
des Artikels 43 erlassen. Sie betreffen insbesondere

a) die Erzeugnisse, auf die zusätzliche Einfuhrzölle
gemäû Artikel 5 des Übereinkommens über die
Landwirtschaft erhoben werden können;

b) alle anderen Kriterien, die erforderlich sind, um
sicherzustellen, daû die Bestimmungen von Absatz 1
im Einklang mit Artikel 5 des genannten Überein-
kommens angewendet werden.

Artikel 32

(1) Die Zollkontingente für die in Artikel 1 genann-
ten Erzeugnisse, die sich aus Übereinkommen, die
gemäû Artikel 300 des Vertrags geschlossen wurden,
oder aus anderen Rechtsakten des Rates ergeben, wer-
den entsprechend den Vorschriften eröffnet und ver-
waltet, die nach dem Verfahren des Artikels 43 festge-
legt wurden.

In bezug auf das Einfuhrkontingent von 50 000 t
gefrorenem Fleisch der KN-Codes 0202 20 30,
0202 30 und 0206 29 91 für die Verarbeitungsindustrie
kann der Rat auf Vorschlag der Kommission mit quali-
fizierter Mehrheit beschlieûen, dieses Kontingent unter
Zugrundelegung eines Umrechnungsfaktors von 4,375
ganz oder teilweise auf entsprechende Mengen Quali-
tätsfleisch anzuwenden.

(2) Zur Verwaltung der Kontingente kann eines der
nachstehenden Verfahren oder eine Kombination die-
ser Verfahren angewendet werden:

Ð Berücksichtigung der Anträge in der Reihenfolge
ihres Eingangs (¹Windhund-Verfahrenª);

Ð Aufteilung proportional zu den bei der Antragstel-
lung beantragten Mengen (sogenanntes ¹Verfahren
der gleichzeitigen Prüfungª);

Ð Berücksichtigung der traditionellen Handelsströme
(sogenanntes ¹Verfahren traditionelle Importeure/
neue Antragstellerª).

Weitere geeignete Verfahren können festgelegt werden.

Die Verfahren gewährleisten, daû Diskriminierungen
zwischen den Wirtschaftsteilnehmern vermieden wer-
den.

(3) Mit dem gewählten Verwaltungsverfahren wird
gegebenenfalls dem Versorgungsbedarf des Gemein-
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schaftsmarkts und dem Erfordernis der Erhaltung des
Marktgleichgewichts Rechnung getragen; gleichzeitig
kann auf Verfahren zurückgegriffen werden, die in der
Vergangenheit möglicherweise auf die Kontingente
angewendet wurden, die den in Absatz 1 genannten
Kontingenten entsprechen; hiervon werden die Rechte,
die sich aus den im Rahmen der multilateralen Han-
delsverhandlungen der Uruguay-Runde geschlossenen
Übereinkommen ergeben, nicht berührt.

(4) Die Vorschriften gemäû Absatz 1 sehen Jahres-
kontingente vor, die gegebenenfalls über das Jahr ent-
sprechend gestaffelt werden, und legen das anzuwen-
dende Verwaltungsverfahren fest; gegebenenfalls
umfassen sie

a) Bestimmungen zum Nachweis der Art, der Her-
kunft und des Ursprungs des Erzeugnisses,

b) Bestimmungen betreffend die Anerkennung des
Dokumentes zur Überprüfung der Nachweise
gemäû Buchstabe a) und

c) die Bedingungen für die Erteilung der Einfuhrlizen-
zen und die Festlegung ihrer Gültigkeitsdauer.

Artikel 33

(1) Um die Ausfuhr der in Artikel 1 genannten
Erzeugnisse unter Berücksichtigung ihrer Notierungen
oder Preise auf dem Weltmarkt zu ermöglichen, kann
der Unterschied zwischen diesen Notierungen oder
Preisen und den Preisen auf dem Gemeinschaftsmarkt
soweit erforderlich innerhalb der Grenzen der in Über-
einstimmung mit Artikel 300 des Vertrags geschlosse-
nen Übereinkommen durch eine Erstattung bei der
Ausfuhr ausgeglichen werden.

(2) Für die Zuteilung der Mengen, für die eine Aus-
fuhrerstattung gewährt werden kann, wird ein Verfah-
ren festgelegt, das

a) der Art des Erzeugnisses und der Lage auf dem
betreffenden Markt am ehesten gerecht wird und
eine bestmögliche Nutzung der verfügbaren Mittel
ermöglicht sowie der Effizienz und der Struktur
der Gemeinschaftsausfuhren Rechnung trägt, ohne
jedoch zu einer Diskriminierung zwischen kleinen
und groûen Wirtschaftsteilnehmern zu führen;

b) unter Berücksichtigung der Verwaltungserforder-
nisse in administrativer Hinsicht für die Wirt-
schaftsteilnehmer am wenigsten schwerfällig ist;

c) Diskriminierungen zwischen den betroffenen Wirt-
schaftsteilnehmern ausschlieût.

(3) Die Erstattungen sind für die gesamte Gemein-
schaft gleich.

Sie können je nach Zielbestimmung unterschiedlich
festgesetzt werden, wenn dies die Lage auf dem Welt-
markt oder die spezifischen Anforderungen bestimmter
Märkte erfordern.

Die Erstattungen werden von der Kommission nach
dem Verfahren des Artikels 43 festgesetzt. Die Festset-
zung kann insbesondere wie folgt erfolgen:

a) in regelmäûigen Zeitabständen;

b) ergänzend hierzu und bei Erzeugnissen, für die ein
solches Verfahren angebracht erscheint, für
begrenzte Mengen im Wege der Ausschreibung.

Auûer bei einer Festsetzung im Wege der Ausschrei-
bung werden die Liste der erstattungsfähigen Erzeug-
nisse und der Betrag der Erstattung mindestens einmal
alle drei Monate festgesetzt. Die Erstattungsbeträge
können jedoch länger als drei Monate auf demselben
Niveau gehalten werden; die Kommission kann diese
Beträge zwischenzeitlich, soweit erforderlich, von sich
aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats ändern.

(4) Die Erstattungen werden unter Berücksichtigung
folgender Faktoren festgesetzt:

a) der Lage und der voraussichtlichen Entwicklung

Ð der Preise für Rindfleischerzeugnisse und der
verfügbaren Mengen auf dem Gemeinschafts-
markt,

Ð der Preise für Rindfleischerzeugnisse auf dem
Weltmarkt;

b) der Ziele der gemeinsamen Marktorganisation für
Rindfleisch, die auf diesem Markt die Ausgewogen-
heit und natürliche Entwicklung von Preisen und
Handel gewährleisten sollen;

c) der Beschränkungen aufgrund der gemäû
Artikel 300 des Vertrags geschlossenen Überein-
kommen;

d) des Erfordernisses, Störungen auf dem Gemein-
schaftsmarkt zu verhindern;

e) des wirtschaftlichen Aspekts der geplanten Ausfuh-
ren.

Ferner wird insbesondere der Notwendigkeit Rech-
nung getragen, zwischen der Verwendung gemein-
schaftlicher Grunderzeugnisse, die als Verarbeitungser-
zeugnisse in Drittländer ausgeführt werden, und der
Verwendung von zum aktiven Veredelungsverkehr
zugelassenen Erzeugnissen aus diesen Ländern ein
Gleichgewicht herzustellen.
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(5) Der in Absatz 1 genannte Gemeinschaftsmarkt-
preis wird festgesetzt unter Berücksichtigung

Ð der auf den repräsentativen Gemeinschaftsmärkten
geltenden Preise

Ð der Ausfuhrpreise.

Die Notierung der in Absatz 1 genannten Weltmarkt-
preise erfolgt unter Berücksichtigung

Ð der Preise auf den Drittlandmärkten;

Ð der günstigsten Preise in Bestimmungsdrittländern
für Drittlandeinfuhren;

Ð der in Ausfuhrdrittländern notierten Erzeuger-
preise, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der
von diesen Ländern gewährten Subventionen;

Ð der Angebotspreise frei Gemeinschaftsgrenze.

(6) Erstattungen werden nur auf Antrag und auf
Vorlage der betreffenden Ausfuhrlizenz gewährt.

(7) Die Ausfuhrerstattung für die in Artikel 1
genannten Erzeugnisse entspricht dem Erstattungsbe-
trag, der am Tag der Lizenzbeantragung gilt, und Ð
im Fall einer differenzierten Erstattung Ð dem Betrag,
der am selben Tag Anwendung findet

a) auf die in der Lizenz angegebene Zielbestimmung
oder gegebenenfalls

b) auf die tatsächliche Zielbestimmung, wenn diese
von der in der Lizenz angegebenen Zielbestimmung
abweicht. In diesem Fall darf der anzuwendende
Betrag nicht höher sein als der Betrag, der für die
in der Lizenz angegebene Zielbestimmung gilt.

Um einen Miûbrauch der in diesem Absatz vorgesehe-
nen Flexibilität zu verhindern, können geeignete Maû-
nahmen getroffen werden.

(8) Bei Erzeugnissen gemäû Artikel 1, für die Erstat-
tungen im Rahmen von Maûnahmen der Nahrungs-
mittelhilfe gewährt werden, kann nach dem Verfahren
des Artikels 43 von den Bestimmungen der Absätze 6
und 7 abgewichen werden.

(9) Die Erstattung wird gezahlt, sobald nachgewie-
sen ist, daû

Ð es sich um Erzeugnisse mit Ursprung in der
Gemeinschaft handelt;

Ð die Erzeugnisse aus der Gemeinschaft ausgeführt
worden sind;

Ð im Fall einer differenzierten Erstattung die Erzeug-
nisse die in der Lizenz angegebene Zielbestimmung

oder eine andere Zielbestimmung erreicht haben,
für die eine Erstattung unbeschadet des Absatzes 3
Buchstabe b) festgesetzt worden war. Nach dem
Verfahren des Artikels 43 können Ausnahmen von
dieser Regel gewährt werden, sofern Bedingungen
festgelegt werden, die gleichwertige Garantien bie-
ten.

Darüber hinaus wird die Zahlung der Ausfuhrerstat-
tung für lebende Tiere von der Einhaltung der gemein-
schaftlichen Tierschutzvorschriften und insbesondere
der Vorschriften zum Schutz von Tieren beim Trans-
port abhängig gemacht.

(10) Unbeschadet der Bestimmungen von Absatz 9
erster Gedankenstrich wird bei der Ausfuhr von
Erzeugnissen, die aus Drittländern eingeführt und wie-
der nach Drittländern ausgeführt werden, keine Erstat-
tung gewährt, es sei denn, nach dem Verfahren des
Artikels 43 wird eine Ausnahmeregelung genehmigt.

(11) Die Einhaltung der Volumengrenzen, die sich
aus den gemäû Artikel 300 des Vertrags geschlossenen
Übereinkommen ergeben, wird auf der Grundlage der
Ausfuhrlizenzen für die betreffenden Erzeugnisse
gewährleistet, die für die in der Lizenz vorgesehenen
Bezugszeiträume erteilt werden. Hinsichtlich der Ein-
haltung der Verpflichtungen, die sich aus den im Rah-
men der multilateralen Handelsverhandlungen der
Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkommen erge-
ben, berührt der Ablauf eines Bezugszeitraums nicht
die Gültigkeit der Ausfuhrlizenzen.

(12) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel, einschlieûlich der Vorschriften für die Neuvertei-
lung nicht zugeteilter oder nicht in Anspruch genom-
mener Ausfuhrmengen, werden von der Kommission
nach dem Verfahren des Artikels 43 erlassen.

In bezug auf Absatz 9 letzter Unterabsatz können die
Durchführungsvorschriften insbesondere auch Bestim-
mungen für Drittlandeinfuhren umfassen.

Artikel 34

(1) Soweit es für das reibungslose Funktionieren der
gemeinsamen Marktorganisation für Rindfleisch erfor-
derlich ist, kann der Rat in besonderen Fällen auf Vor-
schlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit die
Inanspruchnahme des aktiven oder passiven Verede-
lungsverkehrs für die in Artikel 1 genannten Erzeug-
nisse ganz oder teilweise ausschlieûen.

(2) Abweichend von Absatz 1 beschlieût die Kom-
mission in Fällen, in denen die in Absatz 1 beschrie-
bene Situation ein äuûerst dringendes Eingreifen erfor-
dert und der Gemeinschaftsmarkt durch den aktiven
oder passiven Veredelungsverkehr gestört wird oder
gestört zu werden droht, auf Antrag eines Mitglied-
staats oder von sich aus die erforderlichen Maûnah-
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men. Diese Maûnahmen, deren Geltungsdauer sechs
Monate nicht überschreiten darf und die unverzüglich
anwendbar sind, werden dem Rat und den Mitglied-
staaten mitgeteilt. Wird die Kommission mit einem
Antrag eines Mitgliedstaats befaût, so faût sie inner-
halb einer Woche nach Eingang des Antrags einen
Beschluû.

(3) Die Mitgliedstaaten können den Rat innerhalb
einer Woche ab dem Tag, an dem ihnen die Maûnah-
men mitgeteilt worden sind, mit dem Beschluû der
Kommission befassen. Der Rat kann den Beschluû der
Kommission mit qualifizierter Mehrheit bestätigen,
ändern oder aufheben. Faût der Rat binnen einer Frist
von drei Monaten keinen Beschluû, so gilt der
Beschluû der Kommission als aufgehoben.

Artikel 35

(1) Für die Einreihung der unter diese Verordnung
fallenden Erzeugnisse in den Zoltarif gelten die allge-
meinen Vorschriften für die Auslegung der Kombinier-
ten Nomenklatur und die besonderen Vorschriften für
deren Anwendung. Das Zolltarifschema, das sich aus
der Anwendung dieser Verordnung ergibt, wird in den
Gemeinsamen Zolltarif übernommen.

(2) Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen
dieser Verordnung oder der Vorschriften, die in
Anwendung dieser Verordnung erlassen wurden, ist es
im Handel mit Drittländern verboten,

Ð Abgaben mit gleicher Wirkung wie Zölle zu erhe-
ben;

Ð mengenmäûige Beschränkungen oder Maûnahmen
mit gleicher Wirkung anzuwenden.

Artikel 36

(1) Wird der Gemeinschaftsmarkt für eines oder
mehrere der in Artikel 1 genannten Erzeugnisse auf-
grund von Ein- oder Ausfuhren ernstlichen Störungen
ausgesetzt oder von ernstlichen Störungen bedroht, die
möglicherweise die Verwirklichung der Ziele des
Artikels 33 des Vertrags gefährden, so können auf den
Handel mit Drittländern geeignete Maûnahmen ange-
wendet werden, bis die Marktstörung behoben ist oder
keine Störung mehr droht.

Der Rat erläût auf Vorschlag der Kommission mit qua-
lifizierter Mehrheit die allgemeinen Durchführungsvor-
schriften zu diesem Absatz und legt fest, in welchen
Fällen und innerhalb welcher Grenzen die Mitglied-
staaten Schutzmaûnahmen ergreifen können.

(2) Tritt die in Absatz 1 beschriebene Lage ein, so
beschlieût die Kommission auf Antrag eines Mitglied-
staats oder von sich aus die erforderlichen Maûnah-
men, die den Mitgliedstaaten mitgeteilt werden und
unverzüglich anwendbar sind. Wird die Kommission
mit einem Antrag eines Mitgliedstaats befaût, so faût
sie innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang des
Antrags einen Beschluû.

(3) Die Mitgliedstaaten können den Rat innerhalb
von drei Arbeitstagen ab dem Tag, an dem ihnen die
Maûnahmen mitgeteilt worden sind, mit dem Beschluû
der Kommission befassen. Der Rat tritt unverzüglich
zusammen. Er kann die betreffende Maûnahme inner-
halb eines Monats nach dem Tag, an dem sie ihm vor-
gelegt wurde, mit qualifizierter Mehrheit ändern oder
aufheben.

(4) Bei der Anwendung dieses Artikels wird den
Verpflichtungen aus den in Übereinstimmung mit
Artikel 300 Absatz 2 des Vertrags geschlossenen Über-
einkommen Rechnung getragen.

TITEL III

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 37

Die Mitgliedstaaten notieren die Preise für Rinder und
für Rindfleisch nach Regeln, die von der Kommission
gemäû dem Verfahren des Artikels 43 festzulegen sind.

Artikel 38

(1) Wird auf dem Gemeinschaftsmarkt ein erhebli-
cher Preisanstieg oder ein erheblicher Preisrückgang
festgestellt und ist damit zu rechnen, daû diese Lage
anhält und dadurch Marktstörungen auftreten oder
aufzutreten drohen, so können die notwendigen Maû-
nahmen ergriffen werden.

(2) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti-
kel werden von der Kommission nach dem Verfahren
des Artikels 43 erlassen.

Artikel 39

Um den Beschränkungen des freien Warenverkehrs
Rechnung zu tragen, die sich gegebenenfalls aus der
Anwendung der Maûnahmen zur Bekämpfung von
Tierseuchen und deren Verschleppung ergeben, können
nach dem Verfahren des Artikels 43 Sondermaûnah-
men zur Stützung des von diesen Beschränkungen
betroffenen Marktes erlassen werden. Diese Maûnah-
men dürfen nur in dem Umfang und für den Zeitraum

L 160/40 26.6.1999Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



erlassen werden, die für die Stützung dieses Marktes
unbedingt erforderlich sind.

Artikel 40

Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieser
Verordnung finden auf die Erzeugung und Gewinnung
der in Artikel 1 genannten Erzeugnisse und auf den
Handel mit diesen Erzeugnissen die Artikel 87, 88 und
89 des Vertrags Anwendung.

Artikel 41

Die Mitgliedstaaten und die Kommission teilen einan-
der die zur Durchführung dieser Verordnung erforder-
lichen Angaben mit. Die mitzuteilenden Angaben wer-
den nach dem Verfahren des Artikel 43 festgelegt. Die
Einzelheiten der Mitteilung und der Bekanntgabe die-
ser Angaben werden nach demselben Verfahren erlas-
sen.

Artikel 42

Es wird ein Verwaltungsausschuû für Rindfleisch (im
folgenden ¹Ausschuûª genannt) eingesetzt, der sich
aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und
in dem ein Vertreter der Kommission den Vorsitz
führt.

Artikel 43

(1) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Ver-
fahren Bezug genommen, so befaût der Vorsitzende
des Ausschusses diesen entweder von sich aus oder auf
Antrag des Vertreters eines Mitgliedstaats.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuû einen Entwurf der zu treffenden Maûnah-
men. Der Ausschuû gibt seine Stellungnahme zu die-
sem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsit-
zende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der
betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme
wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 205

Absatz 2 des Vertrags für die Annahme der vom Rat
auf Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse
vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im Ausschuû wer-
den die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten
gemäû dem vorgenannten Artikel gewogen. Der Vorsit-
zende nimmt an der Abstimmung nicht teil.

(3) a) Die Kommission erläût Maûnahmen, die unmit-
telbar gelten.

b) Stimmen sie jedoch mit der Stellungnahme des
Ausschusses nicht überein, so werden diese
Maûnahmen sofort von der Kommission dem
Rat mitgeteilt. In diesem Fall gilt folgendes:

Ð Die Kommission kann die Durchführung
der von ihr beschlossenen Maûnahmen um
einen Zeitraum von höchstens einem Monat
von dieser Mitteilung an verschieben.

Ð Der Rat kann innerhalb des im ersten
Gedankenstrich genannten Zeitraums mit
qualifizierter Mehrheit einen anderslauten-
den Beschluû fassen.

Artikel 44

Der Ausschuû kann jede andere Frage prüfen, die ihm
der Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag des Ver-
treters eines Mitgliedstaats vorlegt.

Artikel 45

Die Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 und die zu ihrer
Durchführung erlassenen Vorschriften gelten für die in
Artikel 1 genannten Erzeugnisse.

Artikel 46

Bei der Durchführung dieser Verordnung ist den in
den Artikeln 33 und 131 des Vertrags genannten Zie-
len gleichzeitig in geeigneter Weise Rechnung zu tra-
gen.

TITEL IV

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 47

(1) Bis zum 30. Juni 2002 können in Verbindung
mit Artikel 26 Absatz 1 die in Absatz 2 genannten
Erzeugnisse von Interventionsstellen nach dem Verfah-
ren dieses Artikels angekauft werden, um einen Preis-
verfall zu verhindern oder zu begrenzen.

(2) Wenn die Bedingungen gemäû Absatz 3 erfüllt
sind, kann beschlossen werden, daû Interventionsstel-
len in einem oder mehreren Mitgliedstaat(en) oder in
einer Region eines Mitgliedstaats eine oder mehrere
noch festzulegende Kategorien, Qualitäten oder Quali-
tätsklassen von frischem oder gekühltem Fleisch der
KN-Codes 0201 10 00 und 0201 20 20 bis 0201 20 50
mit Ursprung in der Gemeinschaft im Rahmen von
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Ausschreibungen ankaufen, die im Hinblick auf eine
angemessene Marktstützung unter Berücksichtigung
der saisonalen Entwicklung der Schlachtungen eröffnet
werden.

Diese Ankäufe dürfen, bezogen auf die gesamte
Gemeinschaft, ein Jahresvolumen von 350 000 t nicht
überschreiten.

Der Rat kann dieses Volumen auf Vorschlag der Kom-
mission mit qualifizierter Mehrheit ändern.

(3) Die Ausschreibungen können für jede interven-
tionsfähige Qualität oder Qualitätsklasse nach dem in
Absatz 8 vorgesehenen Verfahren eröffnet werden,
wenn in einem Mitgliedstaat oder einer Region eines
Mitgliedstaats während zwei aufeinanderfolgender
Wochen die beiden folgenden Voraussetzungen gleich-
zeitig erfüllt sind:

Ð Der aufgrund des gemeinschaftlichen Handelsklas-
senschemas für Schlachtkörper ausgewachsener
Rinder festgestellte durchschnittliche Gemein-
schaftsmarktpreis liegt unter 84% des Interven-
tionspreises;

Ð der aufgrund des genannten Handelsklassensche-
mas festgestellte durchschnittliche Marktpreis in
dem Mitgliedstaat oder den Mitgliedstaaten oder
in Regionen von Mitgliedstaaten liegt unter 80%
des Interventionspreises.

Der Interventionspreis wird festgesetzt auf

Ð 3 475 EUR/t für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni
2000,

Ð 3 242 EUR/t für die Zeit vom 1. Juli 2000 bis
30. Juni 2001,

Ð 3 013 EUR/t für die Zeit vom 1. Juli 2001 bis
30. Juni 2002.

(4) Die Aussetzung der Ausschreibungen für eine
oder mehrere Qualitäten oder Qualitätsklassen wird
beschlossen, wenn eine der beiden folgenden Situatio-
nen eintritt:

Ð Die beiden Voraussetzungen gemäû Absatz 3 sind
während zwei aufeinanderfolgender Wochen nicht
mehr gleichzeitig erfüllt;

Ð die Interventionsankäufe sind unter Berücksichti-
gung der in Absatz 2 genannten Kriterien nicht
mehr angebracht.

(5) Die Intervention wird auûerdem eröffnet, wenn
für nicht kastrierte männliche Jungtiere unter zwei Jah-
ren oder kastrierte männliche Tiere während zwei auf-
einanderfolgender Wochen der anhand des gemein-
schaftlichen Handelsklassenschemas für Schlachtkör-

per ausgewachsener Rinder festgestellte durchschnittli-
che Gemeinschaftsmarktpreis unter 78% des Interven-
tionspreises liegt und wenn in einem Mitgliedstaat
oder in Regionen eines Mitgliedstaats der anhand des
gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas für
Schlachtkörper ausgewachsener Rinder festgestellte
durchschnittliche Marktpreis für nicht kastrierte
männliche Jungtiere unter zwei Jahren oder für
kastrierte männliche Tiere unter 60% des Interven-
tionspreises liegt. In diesem Fall werden die Ankäufe
in bezug auf die betreffende Kategorie in den Mitglied-
staaten oder Regionen eines Mitgliedstaats getätigt, in
denen das Preisniveau unter diesem Grenzwert liegt.

Bei diesen Ankäufen werden vorbehaltlich der Bestim-
mungen des Absatzes 6 alle Angebote akzeptiert.

Die gemäû diesem Absatz angekauften Mengen wer-
den bei der Anwendung der in Absatz 2 festgelegten
Ankaufshöchstvolumen nicht berücksichtigt.

(6) Im Rahmen der Ankaufsregelungen gemäû den
Absätzen 2 und 5 können nur Angebote akzeptiert
werden, deren Preis auf demselben Niveau wie der in
einem Mitgliedstaat oder einer Region eines Mitglied-
staats festgestellte durchschnittliche Marktpreis oder
unter diesem Niveau liegt, auf den ein Zusatzbetrag
angewandt wird, der nach objektiven Kriterien festzu-
setzen ist.

(7) Für jede interventionsfähige Qualität oder Qua-
litätsklasse werden die Ankaufspreise sowie die zur
Intervention angenommenen Mengen im Rahmen der
Ausschreibung bestimmt und können unter besonderen
Umständen nach Mitgliedstaaten oder Regionen eines
Mitgliedstaats auf der Grundlage der durchschnittli-
chen Marktpreisnotierungen festgesetzt werden. Die
Ausschreibungen müssen allen Interessenten gleichen
Zugang gewährleisten. Sie werden auf der Grundlage
eines Lastenheftes eröffnet, bei dessen Festlegung die
Handelsstrukturen soweit erforderlich berücksichtigt
werden.

(8) Nach dem Verfahren des Artikels 43

Ð werden die Kategorien, Qualitäten oder Qualitäts-
klassen der interventionsfähigen Erzeugnisse festge-
legt;

Ð werden die Eröffnung oder Wiedereröffnung der
Ausschreibungen sowie deren Aussetzung in dem in
Absatz 4 letzter Gedankenstrich genannten Fall
beschlossen;

Ð werden die Ankaufspreise sowie die zur Interven-
tion angenommenen Mengen festgesetzt;

Ð wird der Zusatzbetrag gemäû Absatz 6 festgelegt;

Ð werden die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel, insbesondere die Vorschriften zur Vermei-
dung einer rückläufigen Marktpreisspirale, erlas-
sen;
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Ð werden gegebenenfalls die zur Anwendung dieser
Regelung erforderlichen Übergangsbestimmungen
erlassen.

Von der Kommission wird folgendes beschlossen:

Ð die Eröffnung der Ankäufe gemäû Artikel 5 sowie
deren Aussetzung bei Wegfall einer oder mehrerer
der in diesem Absatz vorgesehenen Bedingungen;

Ð die Aussetzung der Ankäufe gemäû Absatz 4 erster
Gedankenstrich.

Artikel 48

(1) Bis zum 30. Juni 2002 können für die Erzeug-
nisse gemäû Artikel 26 Absatz 3 Beihilfen zur privaten
Lagerhaltung gewährt werden.

(2) Die Durchführungsvorschriften zur privaten
Lagerhaltung und zur Gewährung von Beihilfen zur
privaten Lagerhaltung werden von der Kommission
nach dem Verfahren des Artikels 43 festgelegt.

Artikel 49

(1) Die Verordnungen (EWG) Nr. 805/68, (EWG)
Nr. 989/68, (EWG) Nr. 98/69 und (EWG) Nr. 1892/87
werden aufgehoben.

(2) Alle Bezugnahmen auf die Verordnung (EWG)
Nr. 805/68 gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende
Verordnung und sind gemäû der Entsprechungstabelle
in Anhang V auszulegen.

Artikel 50

Die Kommission trifft nach dem Verfahren des
Artikels 43

Ð die erforderlichen Maûnahmen zur Erleichterung
der Umstellung von der Regelung der Verordnung
(EWG) Nr. 805/68 auf die Regelung der vorliegen-
den Verordnung;

Ð die erforderlichen Maûnahmen zur Lösung spezifi-
scher praktischer Probleme. Diese Maûnahmen
können Ð in begründeten Fällen Ð von Teilen die-
ser Verordnung abweichen.

Artikel 51

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2000, auûer Artikel 18, der ab
Inkrafttreten dieser Verordnung gilt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Mai 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

K.-H. FUNKE
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ANHANG I

SONDERPR¾MIE

Regionale Höchstgrenzen der Mitgliedstaaten gemäû Artikel 4 Absatz 4

Belgien 235 149

Dänemark 277 110

Deutschland 1 782 700

Griechenland 143 134

Spanien 713 999

Frankreich 1 754 732 (1)

Irland 1 077 458

Italien 598 746

Luxemburg 18 962

Niederlande 157 932

Österreich 423 400

Portugal 175 075 (2)

Finnland 250 000

Schweden 250 000

Vereinigtes Königreich 1 419 811 (3)

(1) Unbeschadet der besonderen Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 3763/91 des Rates vom 16. Dezember
1991 mit Sondermaûnahmen für bestimmte Agrarerzeugnisse zugunsten der französischen überseeischen Departe-
ments (ABl. L 356 vom 24.12.1991, S. 1). Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2598/95
(ABl. L 267 vom 9.11.1995, S. 1).

(2) Ausgenommen das Extensivierungsprogramm gemäû der Verordnung (EG) Nr. 1017/94 des Rates vom 26. April
1994 über die Umwidmung ackerbaulich genutzter Flächen zugunsten der extensiven Tierhaltung in Portugal
(ABl. L 112 vom 3.5.1994, S. 1). Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1461/95 (ABl.
L 144 vom 28.6.1995, S. 4).

(3) Diese Höchstgrenze wird vorübergehend um 100 000 auf 1 519 811 angehoben, bis lebende Tiere unter 6 Mona-
ten ausgeführt werden dürfen.

ANHANG II

MUTTERKUHPR¾MIE

Ab 1. Januar 2000 geltende nationale Höchstgrenzen gemäû Artikel 7 Absatz 2

Belgien 394 253

Dänemark 112 932

Deutschland 639 535

Griechenland 138 005

Spanien 1 441 539

Frankreich (1) 3 779 866

Irland 1 102 620

Italien 621 611

Luxemburg 18 537

Niederlande 63 236

Österreich 325 000

Portugal (2) 277 539

Finnland 55 000

Schweden 155 000

Vereinigtes Königreich 1 699 511

(1) Ausgenommen die spezifische Höchstgrenze gemäû Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3763/91.
(2) Ausgenommen die spezifische Reserve gemäû Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1017/94.
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ANHANG III

Umrechnung in Groûvieheinheiten (GVE) gemäû den Artikeln 12 und 13

Über 24 Monate alte männliche Rinder und Färsen sowie Mutterkühe und
Milchkühe 1,0 GVE

6 bis 24 Monate alte männliche Rinder und Färsen 0,6 GVE

Schafe 0,15 GVE

Ziegen 0,15 GVE

ANHANG IV

ERG¾NZUNGSBETR¾GE

Globalbeträge gemäû Artikel 14

(in Mio. EUR)

2000 2001
2002 und

folgende Jahre

Belgien 13,1 26,3 39,4

Dänemark 3,9 7,9 11,8

Deutschland 29,5 58,9 88,4

Griechenland 1,3 2,5 3,8

Spanien 11,0 22,1 33,1

Frankreich 31,1 62,3 93,4

Irland 10,5 20,9 31,4

Italien 21,9 43,7 65,6

Luxemburg 1,1 2,3 3,4

Niederlande 8,4 16,9 25,3

Österreich 4,0 8,0 12,0

Portugal 2,1 4,1 6,2

Finnland 2,1 4,1 6,2

Schweden 3,1 6,1 9,2

Vereinigtes Königreich 21,3 42,5 63,8
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ANHANG V

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Verordnung (EWG) Nr. 805/68 Vorliegende Verordnung

Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2 Artikel 2

Artikel 4 Ð

Artikel 4a erster und zweiter Gedankenstrich Artikel 3 Buchstaben a) und b)

Artikel 4b Absatz 1 Artikel 4 Absatz 1

Artikel 4b Absatz 2 Unterabsatz 1 Artikel 4 Absatz 2

Artikel 4b Absatz 2 Unterabsatz 2 Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a)

Artikel 4b Absatz 3 Unterabsatz 3 Buchstabe a) Artikel 3 Buchstabe c)

Artikel 4b Absatz 3a Ð

Artikel 4b Absatz 4 Ð

Artikel 4b Absatz 5 Artikel 4 Absatz 6

Artikel 4b Absatz 7a Ð

Artikel 4b Absatz 8 Artikel 4 Absatz 8

Artikel 4c Absatz 1 Unterabsatz 2 Artikel 5 Absatz 4

Artikel 4c Absatz 1 Unterabsatz 3 Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2

Artikel 4c Absatz 2 Unterabsatz 2 Artikel 5 Absatz 2

Artikel 4c Absatz 2 Unterabsatz 3 Artikel 5 Absatz 4

Artikel 4c Absatz 3 Unterabsatz 3 Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 3

Artikel 4c Absatz 4 Artikel 5 Absatz 5

Artikel 4d Absatz 1 Satz 1 Artikel 6 Absatz 1 Satz 1

Artikel 4d Absatz 1a Ð

Artikel 4d Absatz 2 Satz 1 Artikel 6 Absatz 3

Artikel 4d Absatz 3a Ð

Artikel 4d Absatz 5 Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a)

Artikel 4d Absatz 6 Unterabsatz 1 Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b) erster Satz

Artikel 4d Absatz 6 Unterabsätze 2 bis 4 Ð

Artikel 4d Absatz 6 Unterabsatz 5 Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 2

Artikel 4d Absatz 8 zweiter Gedankenstrich Artikel 6 Absatz 7

Artikel 4e Absatz 1 Unterabsatz 1 erster Satz Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 1

Artikel 4e Absatz 1 Unterabsatz 1 zweiter Satz Artikel 8 Absatz 4 Unterabsatz 2 zweiter Gedan-
kenstrich

Artikel 4e Absatz 1 Unterabsatz 2 Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 2

Artikel 4e Absatz 2 Artikel 8 Absatz 2

Artikel 4e Absatz 3 Artikel 8 Absatz 3

Artikel 4e Absatz 4 Ð

Artikel 4e Absatz 5 Artikel 8 Absatz 4 Unterabsatz 1 sowie
Unterabsatz 2 erster Gedankenstrich

Artikel 4f Absatz 4 Unterabsatz 2 erster und
zweiter Gedankenstrich

Artikel 9 Absatz 4 Unterabsätze 1 und 2
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Verordnung (EWG) Nr. 805/68 Vorliegende Verordnung

Artikel 4g Absatz 3 Artikel 12 Absatz 2

Artikel 4g Absatz 4a Ð

Artikel 4g Absatz 5 Artikel 12 Absatz 3

Artikel 4i Ð

Artikel 4j Absätze 1 bis 3 Artikel 23 Absätze 1 bis 3

Artikel 4k Ð

Artikel 4l Artikel 25

Artikel 5 Ð

Artikel 6 Absatz 1 Artikel 47 Absatz 2

Artikel 6 Absatz 2 Artikel 47 Absatz 3

Artikel 6 Absatz 3 Artikel 47 Absatz 4

Artikel 6 Absatz 4 Artikel 47 Absatz 5

Artikel 6 Absatz 5 Artikel 47 Absatz 6

Artikel 6 Absatz 6 Artikel 47 Absatz 7

Artikel 6 Absatz 7 Artikel 47 Absatz 8

Artikel 6a Ð

Artikel 7 Ð

Artikel 8 Artikel 48

Artikel 9 Artikel 29

Artikel 10 Artikel 30

Artikel 11 Artikel 31

Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 2 Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 2

Artikel 12 Absätze 2 bis 4 Artikel 32 Absätze 2 bis 4

Artikel 13 Absätze 1 bis 3 Artikel 33 Absätze 1 bis 3

Artikel 13 Absatz 4 Unterabsätze 1 und 2 Artikel 33 Absatz 4 Unterabsätze 1 und 2

Artikel 13 Absätze 5 bis 12 Artikel 33 Absätze 5 bis 12

Artikel 14 Artikel 34

Artikel 15 Artikel 35

Artikel 16 Artikel 36

Artikel 22 Ð

Artikel 22a Absatz 1 Artikel 38 Absatz 1

Artikel 22a Absatz 2 Ð

Artikel 22a Absatz 3 Artikel 38 Absatz 2

Artikel 23 Artikel 39

Artikel 24 Artikel 40

Artikel 25 Artikel 41

Artikel 26 Absatz 1 Artikel 42

Artikel 26 Absatz 2 Ð

Artikel 27 Artikel 43

Artikel 28 Artikel 44

Artikel 29 Ð

Artikel 30 Artikel 45

Artikel 30a Ð

Artikel 31 Artikel 46

Artikel 32 Ð

Artikel 33 Ð

Anhang Ð

Anhang II Ð
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1255/1999 DES RATES

vom 17. Mai 1999

über die gemeinsame Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse

DER RAT DER EUROP¾ISCHEN UNION Ð

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 36
und 37,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (3),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (4),

nach Stellungnahme des Rechnungshofs (5),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit dem Funktionieren und der Entwicklung des
gemeinsamen Marktes für landwirtschaftliche
Erzeugnisse muû die Gestaltung einer gemeinsa-
men Agrarpolitik Hand in Hand gehen; sie muû
insbesondere eine gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte umfassen, die je nach Erzeugnis
unterschiedliche Formen annehmen kann.

(2) Auftrag der gemeinsamen Agrarpolitik ist es, die
Ziele des Artikels 33 des Vertrages zu erreichen.
Um die Märkte zu stabilisieren und der landwirt-
schaftlichen Bevölkerung eine angemessene
Lebenshaltung zu gewährleisten, ist es im Milch-
sektor erforderlich, daû die Interventionsstellen
auf der Grundlage einer einheitlichen Preisrege-
lung Interventionsmaûnahmen auf dem Markt
einschlieûlich des Ankaufs von Butter und
Magermilchpulver sowie der Gewährung von
Prämien für die private Lagerhaltung dieser
Erzeugnisse durchführen können. Diese Maûnah-

men müssen jedoch vereinheitlicht werden, damit
der freie Warenverkehr bei den betroffenen
Erzeugnissen innerhalb der Gemeinschaft nicht
behindert wird.

(3) Mit der Verordnung (EWG) 3950/92 des Rates
vom 28. Dezember 1992 über die Erhebung einer
Zusatzabgabe im Milchsektor (6) wurde eine
Zusatzabgaberegelung im Milchsektor einge-
führt, die der Verringerung des Ungleichgewichts
zwischen Angebot und Nachfrage bei Milch und
Milcherzeugnissen und der entsprechenden struk-
turellen Überschüsse dient. Diese Regelung wird
für weitere acht Zwölfmonatszeiträume ab
1. April 2000 beibehalten.

(4) Zur Förderung des Verbrauchs von Milch und
Milcherzeugnissen in der Gemeinschaft und zur
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit dieser
Erzeugnisse auf dem Weltmarkt sollte die
Marktstützung insbesondere durch eine schritt-
weise Kürzung der Richtpreise und der Interven-
tionspreise für Butter und Magermilchpulver ab
1. Juli 2005 verringert werden.

(5) Die Anwendung der Interventionsregelung für
Butter muû insbesondere die Aufrechterhaltung
der Wettbewerbsstellung der Butter auf dem
Markt gewährleisten und eine möglichst ratio-
nelle Lagerhaltung ermöglichen. Bei der Verwirk-
lichung dieser Ziele wird den an die Butter
gestellten Qualitätsanforderungen maûgebliche
Bedeutung beigemessen. Interventionskäufe soll-
ten stattfinden, insoweit sie erforderlich sind, um
die Marktstabilität unter Bezugnahme auf den
Marktpreis für Butter in den Mitgliedstaaten zu
erhalten, und sollten im Rahmen eines Ausschrei-
bungsverfahrens erfolgen.

(6) Die Beihilfe für die private Lagerhaltung von
Butter sollte nur für Butter gewährt werden, die
aus Rahm und Milch gemeinschaftlichen
Ursprungs erzeugt wurde; auch sollte eine Bezug-
nahme auf die einzelstaatlichen Qualitätsklassen
als Voraussetzung für die Beihilfefähigkeit beibe-
halten werden.(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 38.

(2) Stellungnahme vom 6. Mai 1999 (noch nicht im Amts-
blatt veröffentlicht).

(3) ABl. C 407 vom 28.12.1998, S. 203.
(4) ABl. C 93 vom 6.4.1999, S. 1.
(5) ABl. C 401 vom 22.12.1998, S. 3.

(6) ABl. L 405 vom 31.12.1992, S. 11. Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1256/1999
(siehe Seite 73 dieses Amtsblatts).
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(7) Es ist erforderlich, auûer den Interventionen bei
Butter und frischem Rahm zur Stützung der Ver-
wertung des Milcheiweiûes und zur Stützung der
Preise der Erzeugnisse, die für die Bildung der
Erzeugerpreise für Milch einer besondere Bedeu-
tung haben, weitere gemeinschaftliche Interven-
tionsmaûnahmen vorzusehen. Diese Maûnahmen
sollten in Form von Interventionsankäufen von
Magermilchpulver und der Gewährung von Bei-
hilfen für die private Lagerhaltung dieses Erzeug-
nisses erfolgen. Die normalen Interventionsan-
käufe von Magermilchpulver können jedoch aus-
gesetzt werden, wenn eine bestimmte Menge
erreicht wird, und durch Ankäufe im Rahmen
eines Ausschreibungsverfahrens ersetzt werden.

(8) Damit die Angebote gleich behandelt werden, die
zur Übernahme in die öffentliche Lagerhaltung
eingehen, und ferner die Gemeinschaftsmittel
zweckdienlich eingesetzt werden, sollte für inter-
ventionsfähiges Magermilchpulver ein Eiweiû-
mindestgehalt unter Berücksichtigung der gelten-
den Handelsnormen so festgesetzt werden, daû
er nicht als Kriterium verwendet wird, das den
Ausschluû von der Intervention zu Folge hat.

(9) Zur Anpassung an die Bedürfnisse des Milch-
marktes und zur Stabilisierung der Marktpreise
für Milch und Milcherzeugnisse sollten ergän-
zende Maûnahmen vorgesehen werden, um die
Absatzmöglichkeiten für Milcherzeugnisse zu
erweitern. Diese Maûnahmen sollten die Gewäh-
rung einer Beihilfe für die private Lagerhaltung
bestimmter Käsesorten und die Gewährung von
Beihilfen für die Vermarktung bestimmter Milch-
erzeugnisse im Hinblick auf besondere Verwen-
dungen und Bestimmungen umfassen.

(10) Um den Milchverbrauch Jugendlicher noch mehr
anzuregen, ist es angezeigt, die Möglichkeit einer
Beteiligung der Gemeinschaft an den Ausgaben
vorzusehen, die bei der Gewährung von Beihilfen
für die Abgabe von Milch an Schüler und Schu-
len entstehen.

(11) Angesichts der Verringerung der Marktstützung
im Milchsektor sollten Maûnahmen zur Einkom-
mensstützung für die Milcherzeuger eingeführt
werden. Diese Maûnahmen sollten die Form
einer Milchprämie annehmen, deren Höhe der
schrittweisen Verringerung der Marktstützung
angepaût werden sollte. Die Höhe der individuel-
len Einkommensstützung sollte auf der Grund-
lage der individuellen Referenzmengen der
betreffenden Erzeuger berechnet werden. Um die
ordnungsgemäûe Anwendung der Regelung zu
gewährleisten, ist den multilateralen Verpflich-
tungen der Gemeinschaft Rechnung zu tragen,
und aus Gründen der Haushaltskontrolle sollte
vorgesehen werden, daû die gesamte Einkom-

mensstützung der gesamten Referenzmengen der
Mitgliedstaaten entspricht, die zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Verordnung galten.

(12) Die Bedingungen für die Milcherzeugung und die
Einkommenslage der Erzeuger sind in den einzel-
nen Produktionsgebieten der Gemeinschaft sehr
unterschiedlich. Eine gemeinschaftsweit einheitli-
che Regelung mit einheitlichen Zahlungen für
Milch an sämtliche Erzeuger wäre zu starr, um
den strukturellen und natürlichen Unterschieden
und den sich daraus ergebenden unterschiedli-
chen Bedürfnissen angemessen gerecht zu wer-
den. Zu diesem Zweck sollte ein flexibler Rah-
men zusätzlicher Gemeinschaftsbeihilfen geschaf-
fen werden, der von den Mitgliedstaaten auf der
Grundlage festgesetzter Gesamtbeträge und nach
bestimmten gemeinsamen Kriterien ausgestaltet
wird. Die Gesamtbeträge sollten den Mitglied-
staaten auf der Grundlage ihrer gesamten Refe-
renzmenge für Milch zugeteilt werden. Die
Gemeinschaftskriterien sind dazu bestimmt, um
unter anderem Diskriminierungen im Rahmen
der zusätzlichen Zahlungen zu vermeiden und
um den entsprechenden multilateralen Verpflich-
tungen der Gemeinschaft umfassend Rechnung
zu tragen. So ist es unbedingt notwendig, daû die
Mitgliedstaaten verpflichtet werden, ihre Ermes-
sensbefugnis ausschlieûlich auf der Grundlage
objektiver Kriterien auszuüben, dem Grundsatz
der Gleichbehandlung voll Rechnung zu tragen
und Markt- und Wettbewerbsverzerrungen zu
vermeiden. Es sollte festgelegt werden, in welcher
Form die zusätzlichen Zahlungen erfolgen. Dabei
sollte es sich um zusätzliche Prämienzahlungen
und um flächenbezogene Zahlungen handeln.

(13) Zusätzlich zu den je Tonne verfügbarer Prämien-
referenzmengen gewährten Milchprämienbeträ-
gen sollten zusätzliche Prämienzahlungen
gewährt werden. Auûerdem muû der Gesamtbe-
trag der Stützung, der je Prämienbetrag und Jahr
gewährt werden kann, begrenzt werden.

(14) Zusätzliche flächenbezogene Zahlungen sollten
lediglich für Dauergrünland gewährt werden, das
für andere Marktstützungsmaûnahmen der
Gemeinschaft nicht in Betracht kommt. Flächen-
bezogene Zahlungen sollten im Rahmen der
regionalen Grundflächen von Dauergrünland
gewährt werden, die von den Mitgliedstaaten
gemäû historischen Referenzdaten festzulegen
sind. Der Höchstbetrag der flächenbezogenen
Zahlungen, der je Hektar einschlieûlich der flä-
chenbezogenen zusätzlichen Zahlungen im Rah-
men der gemeinsamen Marktorganisation für
Rindfleisch gezahlt werden darf, sollte der durch-
schnittlichen Hektarbeihilfe im Rahmen der
Regelung für Erzeuger bestimmter landwirt-
schaftlicher Kulturpflanzen vergleichbar sein.
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(15) Um die gewünschten wirtschaftlichen Auswir-
kungen zu erzielen, müssen Direktzahlungen
innerhalb einer bestimmten Frist gewährt wer-
den.

(16) Falls die Verabreichung von Rindersomatotropin
an Milchkühe gemäû dem Gemeinschaftsrecht
verboten wird, sollte die Kommission Sanktionen
festlegen, die denjenigen entsprechen, die im
Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation für
Rindfleisch im Fall bestimmter bei der Rind-
fleischerzeugung verbotener Stoffe vorgesehen
sind.

(17) Ein einheitlicher Markt für Milch und Milcher-
zeugnisse macht eine einheitliche Regelung für
den Handel mit Drittländern erforderlich. Eine
Handelsregelung, die neben den internen Markt-
stützungsmaûnahmen Einfuhrabgaben und Aus-
fuhrerstattungen vorsieht, sollte grundsätzlich
den Gemeinschaftsmarkt stabilisieren. Die Han-
delsregelung sollte den Verpflichtungen Rech-
nung tragen, die in den Handelsverhandlungen
im Rahmen der Uruguay-Runde eingegangen
worden sind.

(18) Zur Überwachung des Umfangs des Handels mit
Milch und Milcherzeugnissen mit dritten Län-
dern sollten für bestimmte Erzeugnisse Ein- und
Ausfuhrlizenzen vorgesehen werden, die die Stel-
lung einer Sicherheit einschlieûen, um zu gewähr-
leisten, daû die Geschäfte, für die solche Lizen-
zen gewährt werden, auch tatsächlich getätigt
werden.

(19) Um zu vermeiden, daû die Einfuhren bestimmter
landwirtschaftlicher Erzeugnisse nachteilige Aus-
wirkungen auf den Gemeinschaftsmarkt haben,
sollten für die Einfuhren eines oder mehrerer sol-
cher Erzeugnisse zusätzliche Einfuhrabgaben
erhoben werden, wenn entsprechende Bedingun-
gen erfüllt sind.

(20) Unter bestimmten Bedingungen sollte die Kom-
mission ermächtigt werden, Zollkontingente zu
eröffnen und zu verwalten, die sich aus den
gemäû dem Vertrag geschlossenen Übereinkom-
men und den anderen Rechtsakten des Rates
ergeben. Die Kommission sollte auch entspre-
chende Befugnisse hinsichtlich bestimmter von
dritten Ländern eröffneter Zollkontingente
haben.

(21) Die im Rahmen des WTO-Übereinkommens über
Landwirtschaft (1) gewährten Erstattungen bei

der Ausfuhr nach dritten Ländern, die auf der
Grundlage des Unterschieds zwischen den Preisen
in der Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt
gewährt werden, sind dazu bestimmt, den Anteil
der Gemeinschaft am Welthandel mit Milch und
Milcherzeugnissen zu wahren. Diese Erstattungen
sollten mengen- und wertmäûig begrenzt sein.

(22) Die Einhaltung der wertmäûigen Begrenzungen
sollte zu dem Zeitpunkt sichergestellt werden, zu
dem die Erstattungen im Rahmen der Überwa-
chung der Zahlungen gemäû den Vorschriften
über den Europäischen Ausrichtungs- und Garan-
tiefonds für die Landwirtschaft festgesetzt wer-
den. Die Überwachung kann durch die obligato-
rische Vorausfestsetzung der Erstattung erleich-
tert werden; dabei sollte im Fall unterschiedlicher
Erstattungen die Möglichkeit der ¾nderung der
angegebenen Bestimmung innerhalb eines geogra-
phischen Gebiets mit einheitlichem Erstattungs-
satz vorgesehen werden. Im Fall der ¾nderung
der Bestimmung sollte die für die tatsächliche
Bestimmung geltende Erstattung gezahlt werden,
wobei der Erstattungsbetrag für die ursprüngli-
che Bestimmung nicht überschritten werden darf.

(23) Um die Einhaltung der mengenmäûigen Begren-
zungen zu gewährleisten, muû ein zuverlässiges
und effizientes Überwachungssystem eingeführt
werden. Zu diesem Zweck muû die Gewährung
von Erstattungen an eine Ausfuhrlizenz gebunden
sein. Die Erstattungen sollten im Rahmen der
verfügbaren Mengen unter Berücksichtigung der
jeweilige Lage der betreffenden Erzeugnisse
gewährt werden. Ausnahmen von dieser Rege-
lung sollten nur für nicht in Anhang II des Ver-
trages aufgeführte Verarbeitungserzeugnisse, für
die keine mengenmäûigen Begrenzungen gelten,
und für die Nahrungsmittelhilfe erlaubt sein, für
die keinerlei Begrenzung gilt. Die Überwachung
der während eines Wirtschaftsjahrs nach Maû-
gabe des WTO-Übereinkommens über Landwirt-
schaft mit Erstattungen ausgeführten Mengen
sollte auf der Grundlage von Ausfuhrlizenzen
erfolgen, die für jedes Wirtschaftsjahr erteilt wer-
den.

(24) Soweit es für das reibungslose Funktionieren der
oben beschriebenen Regelung erforderlich ist,
sollte die Inanspruchnahme oder das Verbot der
Inanspruchnahme des aktiven Veredelungsver-
kehrs geregelt werden.

(25) Es sollte festgelegt werden, welche Maûnahmen
zu treffen sind, wenn ein beträchtlicher Anstieg
oder Verfall der Preise zu Störungen auf dem
Gemeinschaftsmarkt führt oder zu führen droht.(1) ABl. L 336 vom 23.12.1994, S. 22.
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(26) Die Zolltarifregelung macht es möglich, auf alle
anderen Schutzmaûnahmen an den Auûengren-
zen der Gemeinschaft zu verzichten. Allerdings
kann sich der Binnenmarkt- und Abgabemecha-
nismus unter auûergewöhnlichen Umständen als
unzulänglich erweisen. Um den Gemeinschafts-
markt den sich daraus möglicherweise ergeben-
den Störungen nicht ungeschützt auszusetzen,
sollte die Gemeinschaft in diesen Fällen die Mög-
lichkeit haben, unverzüglich die erforderlichen
Maûnahmen zu ergreifen. Diese Maûnahmen
sollten mit den Verpflichtungen aus den betref-
fenden WTO-Übereinkommen in Einklang ste-
hen.

(27) Die Verbringungsbeschränkungen zur Vermei-
dung der Ausbreitung von Tierseuchen könnten
auf dem Markt eines oder mehrerer Mitgliedstaa-
ten zu Schwierigkeiten führen. Es sollten Rege-
lungen für die Einführung auûerordentlicher
Marktstützungsmaûnahmen zur Behebung sol-
cher Situationen getroffen werden.

(28) Der einheitliche Markt würde durch die Gewäh-
rung bestimmter Beihilfen gefährdet. Aus diesem
Grunde sollten im Rahmen der gemeinsamen
Marktorganisation für Milch und Milcherzeug-
nisse die Vorschriften des Vertrags über die
Bewertung von Beihilfen der Mitgliedstaaten und
das Verbot von Beihilfen Anwendung finden, die
mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar sind.

(29) Unter Berücksichtigung der Entwicklung des
gemeinsamen Marktes für Milch und Milcher-
zeugnisse sollten die Mitgliedstaaten und die
Kommission einander die zur Anwendung dieser
Verordnung notwendigen Informationen übermit-
teln.

(30) Zur leichteren Durchführung der vorgeschlage-
nen Maûnahmen sollte im Rahmen des Verwal-
tungsausschusses ein Verfahren für eine enge
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
und der Kommission eingeführt werden.

(31) Die Ausgaben der Mitgliedstaaten im Rahmen
ihrer Verpflichtungen aus der Anwendung dieser
Verordnung sollten von der Gemeinschaft gemäû
der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die Finanzierung der
gemeinsamen Agrarpolitik (1) übernommen wer-
den.

(32) Die gemeinsame Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse sollte gleichzeitig den Zie-

len der Artikel 39 und 110 des Vertrags angemes-
sen Rechnung tragen.

(33) Die in der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 (2)
festgelegte gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse ist mehrfach geän-
dert worden. Angesichts der Zahl der ¾nderun-
gen, ihrer Komplexität und ihrer Verteilung auf
verschiedene Amtsblätter sind diese Texte
schwierig anzuwenden, und es mangelt ihnen an
der nötigen Klarheit, die ein wesentliches Krite-
rium aller Rechtstexte sein sollte. Aus diesem
Grunde sollten die Texte in einer neuen Verord-
nung konsolidiert und die genannte Verordnung
(EWG) Nr. 804/68 aufgehoben werden. Die
wichtigsten Vorschriften der Verordnungen
(EWG) Nr. 986/68 (3), (EWG) Nr. 987/68 (4),
(EWG) Nr. 508/71 (5), (EWG) Nr. 1422/78 (6),
(EWG) Nr. 1723/81 (7), (EWG) Nr. 2990/82 (8),
(EWG) Nr. 1842/83 (9), (EWG) Nr. 865/84 (10)
und (EWG) Nr. 777/87 (11) des Rates wurden in
diese Verordnung aufgenommen und sollten
daher aufgehoben werden.

(34) Die Umstellung von den Regelungen in der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 804/68 auf die Regelungen
der vorliegenden Verordnung könnte zu Schwie-
rigkeiten führen, die in der vorliegenden Verord-
nung nicht behandelt sind. Um darauf vorbereitet
zu sein, sollte die Kommission die notwendigen
Übergangsmaûnahmen treffen. Die Kommission
sollte auch ermächtigt werden, bestimmte prakti-
sche Probleme zu lösen Ð

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(1) Siehe Seite 103 dieses Amtsblatts.

(2) ABl. L 148 vom 27.6.1968, S. 13. Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (ABl.
L 206 vom 16.8.1996, S. 21).

(3) ABl. L 169 vom 18.7.1968, S. 4. Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1802/95 (ABl.
L 174 vom 26.7.1995, S. 31).

(4) ABl. L 169 vom 18.7.1968, S. 6. Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1435/90
(ABl. L 138 vom 31.5.1990, S. 8).

(5) ABl. L 58 vom 11.3.1971, S. 1.
(6) ABl. L 171 vom 28.6.1978, S. 14.
(7) ABl. L 172 vom 30.6.1981, S. 14. Verordnung zuletzt

geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 863/84 (ABl.
L 90 vom 1.4.1984, S. 23).

(8) ABl. L 314 vom 10.11.1982, S. 26. Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2442/96 (ABl.
L 333 vom 21.12.1996, S. 1).

(9) ABl. L 183 vom 7.7.1983, S. 1. Verordnung zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 1958/97 (ABl. L 277
vom 10.10.1997, S. 1).

(10) ABl. L 90 vom 1.4.1984, S. 25.
(11) ABl. L 78 vom 20.3.1987, S. 10. Verordnung zuletzt

geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1634/91 (ABl
L 150 vom 15.6.1991, S. 26).
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Artikel 1

Die gemeinsame Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse gilt für nachstehende
Erzeugnisse:

KN-Code Warenbezeichnung

a) 0401 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder ande-
ren Süûungsmitteln

b) 0402 Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen
Süûungsmitteln

c) 0403 10 11
bis 39

Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir und andere fer-
mentierte oder gesäuerte Milch (einschlieûlich Rahm), auch eingedickt und
mit Zusatz von Zucker oder anderen Süûungsmitteln, weder aromatisiert
noch mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao

0403 90 11
bis 69

d) 0404 Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süûungs-
mitteln; Erzeugnisse, die aus natürlichen Milchbestandteilen bestehen, auch
mit Zusatz von Zucker oder anderen Süûungsmitteln, anderweit weder
genannt noch inbegriffen

e) ex 0405 Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette mit einem Fett-
gehalt von mehr als 75 GHT, jedoch weniger als 80 GHT

f) 0406 Käse und Quark/Topfen

g) 1702 19 00 Laktose und Laktosesirup ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen und mit
einem Gehalt an Laktose, berechnet als wasserfreie Laktose in der Trocken-
masse, von 99 GHT oder mehr

h) 2106 90 51 Laktosesirup, aromatisiert oder gefärbt

i) ex 2309 Zubereitungen von der zur Fütterung verwendeten Art:

Ð Futter und Zubereitungen, die Erzeugnisse enthalten, auf die diese Verord-
nung unmittelbar oder aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 2730/75 des
Rates (1) anwendbar ist, ausgenommen Futter und Zubereitungen, auf die
die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates (2) anwendbar ist.

(1) ABl. L 281 vom 1.11.1975, S. 20. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2931/95 (ABl.
L 307 vom 20.12.1995, S. 10).

(2) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 923/96 (ABl. L 126
vom 24.5.1996, S. 37).
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TITEL I

BINNENMARKT

KAPITEL I

Preise

Artikel 2

Das Milchwirtschaftsjahr für alle in Artikel 1 genann-
ten Erzeugnisse beginnt am 1. Juli und endet am
30. Juni des folgenden Kalenderjahres.

Artikel 3

(1) Der in der Gemeinschaft geltende Richtpreis für
Milch mit 3,7 v. H Fettgehalt frei Molkerei, ausge-
drückt in EUR/100 kg, wird folgendermaûen festge-
setzt:

Ð für den Zeitraum vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni
2005 auf 30,98,

Ð für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni
2006 auf 29,23,

Ð für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni
2007 auf 27,47

Ð ab 1. Juli 2007 auf 25,72.

Als Richtpreis gilt der Preis, der für die von den Erzeu-
gern insgesamt verkaufte Milch angestrebt wird, und
zwar entsprechend den Absatzmöglichkeiten, die sich
auf dem Markt der Gemeinschaft und den Märkten
auûerhalb der Gemeinschaft bieten.

(2) Der Rat kann den Richtpreis nach dem Verfah-
ren des Artikels 37 Absatz 2 des Vertrags ändern.

Artikel 4

(1) Der in der Gemeinschaft geltende Interventions-
preis, ausgedrückt in EUR/100 kg, wird folgenderma-
ûen festgesetzt:

a) für Butter:

Ð für den Zeitraum vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni
2005 auf 328,20,

Ð für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni
2006 auf 311,79,

Ð für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni
2007 auf 295,38,

Ð ab 1. Juli 2007 auf 278,97;

b) für Magermilchpulver:

Ð für den Zeitraum vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni
2005 auf 205,52,

Ð für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni
2006 auf 195,24,

Ð für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni
2007 auf 184,97,

Ð ab 1. Juli 2007 auf 174,69.

(2) Der Rat kann den Interventionspreis nach dem
Verfahren des Artikels 37 Absatz 2 des Vertrages
ändern.

Artikel 5

Die Preisregelung erfolgt unbeschadet der Durchfüh-
rung der Zusatzabgabenregelung.

KAPITEL II

Interventionsregelung

Artikel 6

(1) Sinken die Marktpreise für Butter in einem oder
mehreren Mitgliedstaaten während eines repräsentati-
ven Zeitraums unter 92% des Interventionspreises ab,
so finden die Ankäufe der Interventionsstellen in die-
sem Mitgliedstaat bzw. diesen Mitgliedstaaten im Rah-
men eines offenen Ausschreibungsverfahrens statt, das
anhand eines festzulegenden Lastenheftes eröffnet
wird.

Der von der Kommission festgesetzte Ankaufspreis
darf nicht unter 90% des Interventionspreises liegen.
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Sobald die Marktpreise in diesem Mitgliedstaat bzw.
in diesen Mitgliedstaaten während eines repräsentati-
ven Zeitraums bei 92% des Interventionspreises oder
darüber liegen, werden die Ankäufe im Wege der Aus-
schreibung ausgesetzt.

(2) Im Rahmen von Absatz 1 darf die Interventions-
stelle nur in einem in der Gemeinschaft zugelassenen
Betrieb unmittelbar und ausschlieûlich aus pasteurisier-
tem Rahm gewonnene Butter kaufen, die

a) folgende Merkmale aufweist:

Ð Sie enthält mindestens 82 GHT Milchfett und
höchstens 16 GHT Wasser;

Ð sie übersteigt beim Ankauf nicht ein noch fest-
zusetzendes Alter;

Ð sie erfüllt noch festzulegende Voraussetzungen
hinsichtlich Mindestmenge und Verpackung;

b) einige noch festzulegende Anforderungen erfüllt,
insbesondere hinsichtlich

Ð Haltbarmachung; die Interventionsstellen kön-
nen zusätzliche Anforderungen vorsehen;

Ð Gehalt an freien Fettsäuren;

Ð Peroxydzahl;

Ð mikrobiologischer Qualität;

Ð organoleptischen Eigenschaften (Aussehen,
Beschaffenheit, Geruch und Geschmack).

Auf der Verpackung der Butter, die den vorgesehe-
nen Qualitätsnormen entspricht, dürfen noch fest-
zulegende einzelstaatliche Qualitätsklassen angege-
ben werden.

Die Interventionsstelle übernimmt unter noch fest-
zulegenden Bedingungen die pauschalen Kosten der
Beförderung zu einem Lagerhaus, das sich in einer
gröûeren als der noch festzulegenden Entfernung
vom bisherigen Lagerort der Butter befindet.

(3) Beihilfen für die private Lagerhaltung werden
gewährt für

Ð Rahm;

Ð in einem in der Gemeinschaft zugelassenen Betrieb
aus Rahm oder Milch hergestellte ungesalzene But-
ter, die mindestens 82 GHT Milchfettgehalt und
höchstens 16 GHT Wasser aufweist;

Ð in einem in der Gemeinschaft zugelassenen Betrieb
aus Rahm oder Milch hergestellte gesalzene Butter,
die mindestens 80 GHT Milchfettgehalt, höchstens
16 GHT Wasser und höchstens 2 GHT Salz auf-
weist.

Die Butter wird in eine der noch festzusetzenden ein-
zelstaatlichen Qualitätsklassen eingestuft und entspre-
chend gekennzeichnet.

Die Beihilfe wird unter Berücksichtigung der Lagerko-
sten und der voraussichtlichen Entwicklung der Preise
für frische und für gelagerte Butter festgesetzt. Hat
sich der Markt bis zur Auslagerung ungünstig und in
einer bei der Einlagerung nicht vorhersehbaren Weise
entwickelt, so kann die Beihilfe erhöht werden.

Voraussetzung für die Gewährung der Beihilfe für die
private Lagerhaltung ist der Abschluû eines Lagerver-
trags nach noch festzusetzenden Bedingungen mit der
Interventionsstelle des Mitgliedstaats, in dem der bei-
hilfebegünstigte Rahm oder die beihilfebegünstigte
Butter gelagert wird.

Wenn die Marktlage es erfordert, kann die Kommis-
sion den vertragsgebundenen Rahm oder die vertrags-
gebundene Butter ganz oder teilweise zur Vermarktung
freigeben.

(4) Der Absatz der von der Interventionsstelle
gekauften Butter erfolgt zu einem Mindestpreis unter
noch festzulegenden Bedingungen, mit denen das
Marktgleichgewicht nicht gestört und den Käufern
Gleichbehandlung und gleichberechtigter Zugang zu
der zu verkaufenden Butter gewährleistet werden. Ist
die zum Verkauf kommende Butter zur Ausfuhr
bestimmt, können Sonderbedingungen vorgesehen wer-
den, um andere Zweckbestimmungen auszuschlieûen
und den diesem Verkauf eigenen Anforderungen zu
entsprechen.

Für die Butter aus öffentlicher Lagerhaltung, die wäh-
rend eines Milchwirtschaftsjahres nicht zu normalen
Bedingungen abgesetzt werden kann, können beson-
dere Maûnahmen ergriffen werden. Soweit die Art die-
ser Maûnahmen es rechtfertigt, werden auch beson-
dere Maûnahmen getroffen, um die Absatzmöglichkei-
ten derjenigen Erzeugnisse, für die nach Absatz 3 Bei-
hilfen gewährt werden, aufrechtzuerhalten.

(5) Die Interventionsregelung wird so angewandt,
daû

Ð die Wettbewerbsfähigkeit der Butter auf dem
Markt erhalten bleibt;

Ð die ursprüngliche Qualität der Butter so weit wie
möglich bewahrt wird;
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Ð sie zu möglichst rationeller Lagerhaltung führt.

(6) Im Sinne dieses Artikels ist

Ð ¹Milchª: in der Gemeinschaft erzeugte Kuhmilch,

Ð ¹Rahmª: unmittelbar und ausschlieûlich aus Milch
gewonnener Rahm.

Artikel 7

(1) Die vom jeweiligen Mitgliedstaat bestimmte
Interventionsstelle kauft zum Interventionspreis unter
noch festzulegenden Bedingungen das ihr zwischen
dem 1. März und 31. August angebotene Magermilch-
pulver der ersten Qualität, das in einem in der
Gemeinschaft zugelassenen Betrieb durch Sprüh-Trock-
nung unmittelbar und ausschlieûlich aus Magermilch
gewonnen worden ist und

Ð mindestens einen Eiweiûgehalt von 35,6 GHT,
bezogen auf die fettfreie Trockenmasse, aufweist,

Ð noch festzulegenden Haltbarkeitsanforderungen
genügt,

Ð noch festzulegende Bedingungen bezüglich Min-
destmenge und Verpackung erfüllt.

Sofern die im ersten Unterabsatz vorgesehenen Bedin-
gungen erfüllt sind, kaufen die Interventionsstellen
ebenfalls Magermilchpulver, das, bezogen auf die fett-
freie Trockenmasse, einen Eiweiûgehalt von minde-
stens 31,4 v. H. und weniger als 35,6 v. H. aufweist.
Der Ankaufspreis ist in diesem Fall gleich dem Inter-
ventionspreis, vermindert um 1,75 v. H. je Prozent-
punkt unter 35,6 v. H.

Der Interventionspreis ist der am Tag der Herstellung
geltende Preis für Magermilchpulver, frei geliefert an
ein von der Interventionsstelle bestimmtes Lagerhaus.
Die Interventionsstelle übernimmt unter noch festzule-
genden Bedingungen die pauschalen Kosten der Beför-
derung zu einem Lagerhaus, das sich in einer gröûeren
als der noch festzulegenden Entfernung vom bisherigen
Lagerort des Magermilchpulvers befindet.

Das Magermilchpulver darf nur in Lagerhäusern gela-
gert werden, die noch festzulegenden Bedingungen
genügen.

(2) Die Kommission kann die in Absatz 1 vorgese-
henen Ankäufe von Magermilchpulver aussetzen,
sobald die zwischen dem 1. März und 31. August jedes

Jahres zur Intervention angebotenen Mengen 109 000
Tonnen übersteigen.

In diesem Fall können die Interventionsstellen Ankäufe
im Rahmen einer Dauerausschreibung tätigen, die
unter Zugrundelegung eines noch festzulegenden
Lastenheftes eröffnet wird.

(3) Für die private Lagerhaltung von Magermilch-
pulver der ersten Qualität, das in einem in der
Gemeinschaft zugelassenen Betrieb unmittelbar und
ausschlieûlich aus Magermilch gewonnen worden ist,
kann eine Beihilfe gewährt werden, insbesondere wenn
sich eine Preis- und Bestandsentwicklung abzeichnet,
die ein schwerwiegendes, aber durch saisonale Lager-
haltung zu behebendes oder zu verringerndes Markt-
ungleichgewicht voraussehen läût. Voraussetzung für
die Beihilfegewährung ist, daû das Magermilchpulver
noch festzulegenden Bedingungen genügt.

Die Beihilfe wird unter Berücksichtigung der Lager-
kosten und der voraussichtlichen Entwicklung der
Magermilchpulverpreise festgesetzt.

Voraussetzung für die Gewährung der Beihilfe für die
private Lagerhaltung ist der Abschluû eines Lagerver-
trags nach noch festzulegenden Bedingungen mit der
Interventionsstelle des Mitgliedstaats, in dem das bei-
hilfebegünstigte Magermilchpulver gelagert wird.
Wenn die Marktlage es erfordert, kann die Kommis-
sion das vertragsgebundene Magermilchpulver ganz
oder teilweise zur Vermarktung freigeben.

(4) Der Absatz des von der Interventionsstelle
gekauften Magermilchpulvers erfolgt zu einem Min-
destpreis unter noch festzulegenden Bedingungen, mit
denen das Marktgleichgewicht nicht gestört und den
Käufern Gleichbehandlung und gleichberechtigter
Zugang zu dem zu verkaufenden Magermilchpulver
gewährleistet werden.

Ist das zum Verkauf kommende Magermilchpulver zur
Ausfuhr bestimmt, können Sonderbedingungen vorge-
sehen werden, um andere Zweckbestimmungen auszu-
schlieûen und den diesem Verkauf eigenen Anforderun-
gen zu entsprechen.

Für Magermilchpulver aus öffentlicher Lagerhaltung,
das während eines Milchwirtschaftsjahres nicht zu nor-
malen Bedingungen abgesetzt werden kann, können
besondere Maûnahmen ergriffen werden.

(5) Im Sinne dieses Artikels ist ¹Magermilchª die
Magermilch, die unmittelbar und ausschlieûlich aus in
der Gemeinschaft erzeugter Kuhmilch gewonnen wor-
den ist.

26.6.1999 L 160/55Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



Artikel 8

(1) Unter noch festzulegenden Bedingungen werden
Beihilfen für die private Lagerhaltung der nachstehen-
den Käsesorten gewährt:

a) mindestens neun Monate alter Grana Padano,

b) mindestens fünfzehn Monate alter Parmigiano Reg-
giano,

c) mindestens drei Monate alter Provolone,

sofern die genannten Käsesorten bestimmten Merkma-
len entsprechen.

(2) Die Beihilfe für die private Lagerhaltung wird
unter Berücksichtigung der Lagerhaltungskosten und
der voraussichtlichen Marktpreisentwicklung festge-
setzt.

(3) Die in Anwendung von Absatz 1 getroffenen
Maûnahmen werden von der Interventionsstelle in
dem Mitgliedstaat durchgeführt, in dem die genannten
Käsesorten erzeugt werden und eine Ursprungsbezeich-
nung führen dürfen.

Die Gewährung der Beihilfe für die private Lagerhal-
tung setzt voraus, daû mit der Interventionsstelle ein
Lagerhaltungsvertrag geschlossen wird. Dieser muû
noch festzulegenden Bestimmungen entsprechen.

Die Kommission kann, wenn es die Marktlage erfor-
dert, beschlieûen, daû die Interventionsstelle den gela-
gerten Käse ganz oder teilweise wieder vermarktet.

Artikel 9

(1) Für bestimmte lagerfähige Käsesorten und aus
Schaf- und/oder Ziegenmilch hergestellte Käsesorten,
deren Reifungszeit mindestens sechs Monate beträgt,
kann die Gewährung einer Beihilfe für die private
Lagerhaltung beschlossen werden, wenn die Entwick-
lung der Preise und der Lagerbestände dieser Käsesor-
ten ernste Störungen des Marktgleichgewichts zeigt,
die durch eine saisonale Lagerung beseitigt oder ver-
mindert werden können.

(2) Der Beihilfebetrag wird unter Berücksichtigung
der Lagerkosten in der Weise festgesetzt, daû das
Gleichgewicht zwischen den beihilfefähigen und den
anderen auf dem Markt befindlichen Käsesorten nicht
gestört wird.

(3) Wenn es die Marktlage in der Gemeinschaft
erfordert, kann die Kommission beschlieûen, einen Teil
oder die Gesamtheit des vertragsgebundenen Käses
wieder in Verkehr bringen zu lassen.

(4) Sind die Marktpreise der gelagerten Käsesorten
bei Ablauf des Lagervertrags höher als zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses, so kann beschlossen werden,
den Beihilfebetrag entsprechend zu berichtigen.

Artikel 10

Nach dem Verfahren des Artikels 42 werden

a) die Durchführungsbestimmungen zu diesem Kapi-
tel, insbesondere hinsichtlich der Festsetzung der
Marktpreise für Butter erlassen;

b) die Beträge der für die private Lagerhaltung
gewährten Beihilfe im Sinne dieses Kapitels festge-
setzt;

c) die übrigen Entscheidungen und Maûnahmen fest-
gelegt, die die Kommission im Rahmen dieses
Kapitels treffen kann.

KAPITEL III

Vermarktungsmaûnahmen

Artikel 11

(1) Für Magermilch und Magermilchpulver, die für
Futterzwecke verwendet werden und gewisse Bedin-
gungen erfüllen, werden Beihilfen gewährt.

Der Magermilch und dem Magermilchpulver im Sinne
dieses Artikels sind Buttermilch und Buttermilchpulver
gleichgestellt.

(2) Bei der Festsetzung der Beihilfebeträge wird fol-
gendes berücksichtigt:

Ð der Interventionspreis für Magermilchpulver,

Ð die Entwicklung der Versorgungslage bei Mager-
milch und Magermilchpulver sowie ihrer Verwen-
dung für Futterzwecke,

Ð die Entwicklung der Kälberpreise,

Ð die Entwicklung des Marktpreises konkurrierender
Eiweiûstoffe im Vergleich zu dem für Magermilch-
pulver.
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Artikel 12

(1) Unter den nach dem Absatz 2 festgelegten Vor-
aussetzungen wird für Magermilch, die in der Gemein-
schaft hergestellt worden ist und zu Kasein und Kasei-
naten verarbeitet wird, eine Beihilfe gewährt, wenn die
Milch und das daraus hergestellte Kasein bzw. die
Kaseinate gewissen Bedingungen entsprechen.

(2) Die Beihilfe kann je nachdem, ob die Mager-
milch zu Kasein oder zu Kaseinaten verarbeitet wird,
und je nach der Qualität des hergestellten Kaseins oder
der hergestellten Kaseinate unterschiedlich festgesetzt
werden.

Bei der Festsetzung der Beihilfebeträge wird folgendes
berücksichtigt:

Ð der Interventionspreis für Magermilchpulver oder
der Marktpreis für Sprühmagermilchpulver erster
Qualität, wenn dieser Preis über dem Interventions-
preis liegt;

Ð die Marktpreise für Kasein und Kaseinate auf dem
Gemeinschafts- und dem Weltmarkt.

Artikel 13

(1) Wenn Überschüsse an Milcherzeugnissen entste-
hen oder zu entstehen drohen, kann die Kommission
beschlieûen, daû Beihilfen für den Bezug von verbillig-
tem Rahm, von verbilligter Butter oder von verbillig-
tem Butterfett gewährt werden, die bezogen werden

a) durch gemeinnützige Einrichtungen und Körper-
schaften,

b) durch Streitkräfte und ihnen gleichgestellte Einhei-
ten der Mitgliedstaaten,

c) durch Hersteller von Backwaren und Speiseeis,

d) durch Hersteller anderer noch zu bestimmender
Lebensmittel,

e) im Hinblick auf den Direktverbrauch von Butter-
fett.

Artikel 14

(1) Für die in Schulen erfolgende Abgabe von zu
bestimmten Erzeugnissen der KN-Codes 0401, 0403,
0404 90 und 0406 oder des KN-Codes 2202 90 verar-
beiteter Milch an Schüler wird eine Gemeinschaftsbei-
hilfe gewährt.

(2) Die Mitgliedstaaten können als Ergänzung zur
Gemeinschaftsbeihilfe einzelstaatliche Beihilfen für die
Abgabe der in Absatz 1 genannten Erzeugnisse an
Schüler in Schulen gewähren.

(3) Für Vollmilch beläuft sich die Gemeinschaftsbei-
hilfe auf 95 v. H. des Richtpreises für Milch. Für die
anderen Milcherzeugnisse werden die Beihilfebeträge
unter Berücksichtigung der Milchbestandteile der
betreffenden Erzeugnisse festgesetzt.

(4) Die Beihilfe gemäû Absatz 1 wird nur für Men-
gen bis 0,25 Liter Milchäquivalent je Schüler und je
Schultag gewährt.

Artikel 15

Nach dem Verfahren des Artikels 42 wird folgendes
festgelegt:

a) die Durchführungsbestimmungen zu diesem Kapitel
und insbesondere die Bedingungen für die Gewäh-
rung der in diesem Kapitel genannten Beihilfen,

b) die Beihilfebeträge im Sinne dieses Kapitels,

c) das Verzeichnis der Erzeugnisse im Sinne des
Artikels 13 Buchstabe d) und des Artikels 14
Absatz 1,

d) die sonstigen Beschlüsse und Maûnahmen, welche
die Kommission gemäû diesem Kapitel fassen bzw.
erlassen kann.

KAPITEL IV

Direkte Zahlungen

Artikel 16

(1) Die Erzeuger kommen für eine Milchprämie in
Betracht. Die Prämie wird je Kalenderjahr und Betrieb
und je Tonne prämienfähiger einzelbetrieblicher Refe-
renzmenge, über die der Betrieb verfügt, gezahlt.

(2) Der Prämienbetrag je Tonne prämienfähiger ein-
zelbetrieblicher Referenzmenge wird festgesetzt auf

Ð 5,75 EUR für das Kalenderjahr 2005,

Ð 11,49 EUR für das Kalenderjahr 2006,

Ð 17,24 EUR für das Kalenderjahr 2007 und alle fol-
genden Kalenderjahre.
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(3) Die prämienfähige einzelbetriebliche Referenz-
menge entspricht der einzelbetrieblichen Referenz-
menge für Milch, über die der Betrieb am 31. März
des betreffenden Kalenderjahres verfügt, unbeschadet
von Verringerungen aufgrund der Anwendung des
Unterabsatzes 2. Einzelbetriebliche Referenzmengen,
die am 31. März des betreffenden Kalenderjahres
Gegenstand einer zeitweiligen Übertragung gemäû
Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 3950/92 waren,
gelten als Mengen, die in demselben Kalenderjahr im
Betrieb des Empfängers verfügbar sind.

Überschreitet die Summe aller einzelbetrieblichen Refe-
renzmengen in einem Mitgliedstaat am 31. März eines
Kalenderjahres die Summe der entsprechenden, für den
Zwölfmonatszeitraum 1999/2000 festgesetzten
Gesamtmengen dieses Mitgliedstaats im Sinne des
Artikels 3 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3950/
92, so trifft der betreffende Mitgliedstaat auf der
Grundlage objektiver Kriterien die erforderlichen Maû-
nahmen, um den Gesamtbetrag der prämienfähigen
einzelbetrieblichen Referenzmengen in seinem Hoheits-
gebiet für das betreffende Kalenderjahr zu verringern.

(4) Im Rahmen dieses Kapitels gelten die Begriffsbe-
stimmungen von Artikel 9 der Verordnung (EWG)
Nr. 3950/92 für ¹Erzeugerª und ¹Betriebª.

Artikel 17

(1) Die Mitgliedstaaten nehmen jährlich im Rahmen
der in Anhang I festgesetzten Gesamtbeträge zusätzli-
che Zahlungen an die Erzeuger in ihrem Hoheitsgebiet
vor. Diese Zahlungen erfolgen nach objektiven Krite-
rien, die insbesondere die jeweiligen Produktionsstruk-
turen und -bedingungen umfassen, so daû insbesondere
eine Gleichbehandlung der Erzeuger gewährleistet und
Markt- oder Wettbewerbsverzerrungen vermieden wer-
den. Auûerdem dürfen diese Zahlungen nicht von
Marktpreisschwankungen abhängen.

(2) Die zusätzlichen Zahlungen dürfen in Form von
Prämienzusatzbeträgen (Artikel 18) und/oder flächen-
bezogenen Zahlungen (Artikel 19) erfolgen.

Artikel 18

(1) Die Prämienzusatzbeträge dürfen nur in Form
eines Zusatzbetrags je Prämienbetrag gemäû Artikel 16
Absatz 2 gewährt werden.

(2) Der Gesamtbetrag aus Milchprämie und Prämi-
enzusatzbetrag, der je Prämienbetrag pro Tonne prämi-
enfähiger einzelbetrieblicher Referenzmenge gewährt
werden darf, darf folgende Beträge nicht überschrei-
ten.

Ð 13,9 EUR je Tonne für das Kalenderjahr 2005,

Ð 27,8 EUR je Tonne für das Kalenderjahr 2006,

Ð 41,7 EUR je Tonne für das Kalenderjahr 2007 und
alle folgenden Kalenderjahre.

Artikel 19

(1) Die flächenbezogenen Zahlungen werden je
Hektar Dauergrünland gewährt,

a) das dem Erzeuger im betreffenden Kalenderjahr
zur Verfügung steht;

b) das nicht eingesetzt wird, um den besonderen
Besatzdichtebestimmungen von Artikel 15 Absatz 3
der Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktor-
ganisation für Rindfleisch (1) zu entsprechen, und

c) für das keine Zahlungen im Rahmen der Stützungs-
regelung für Erzeuger bestimmter Ackerkulturen,
der Beihilferegelung für Trockenfutter oder von
gemeinschaftlichen Beihilferegelungen für andere
Dauer- oder Gartenbaukulturen für dasselbe Jahr
beantragt werden.

Die Dauergrünlandfläche in einem Gebiet, für das flä-
chenbezogene Zahlungen gewährt werden können,
darf die diesbezügliche regionale Grundfläche nicht
überschreiten.

(2) Die Mitgliedstaaten setzen die regionale Grund-
fläche gemäû Artikel 17 der Verordnung (EG)
Nr. 1254/1999 fest.

(3) Die maximale flächenbezogene Zahlung je Hek-
tar, die unter Berücksichtigung der flächenbezogenen
Zahlungen gemäû Artikel 17 der Verordnung (EG)
Nr. 1254/1999 gewährt werden darf, darf 350 EUR
für das Kalenderjahr 2005 und die folgenden Kalen-
derjahre nicht überschreiten.

Artikel 20

(1) Vor dem 1. Januar 2005 übermitteln die Mit-
gliedstaaten der Kommission genaue Angaben über
ihre einzelstaatlichen Regelungen für die Gewährung
von Zusatzbeträgen. Jede ¾nderung dieser Regelungen
ist der Kommission spätestens einen Monat nach ihrer
Verabschiedung mitzuteilen.

(2) Vor dem 1. April 2007 unterbreiten die Mit-
gliedstaaten der Kommission ausführliche Berichte
über die Anwendung der Artikel 17 bis 19.

(1) Siehe Seite 21 dieses Amtsblatts.
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Vor dem 1. Januar 2008 beurteilt die Kommission die
Anwendung der Artikel 17 bis 19 und prüft die in
Anhang I vorgenommene Aufteilung der Gemein-
schaftsmittel auf die Mitgliedstaaten. Erforderlichen-
falls macht die Kommission dem Rat geeignete Vor-
schläge.

Artikel 21

Direkte Zahlungen gemäû diesem Kapitel sind nach
Überprüfung des Zahlungsanspruchs zwischen dem
16. Oktober des betreffenden Kalenderjahres und,
auûer in gerechtfertigten Ausnahmefällen, dem 30. Juni
des darauffolgenden Jahres zu tätigen.

Artikel 22

Die in diesem Kapitel festgesetzten Beträge für die
direkten Zahlungen können gemäû dem Verfahren des
Artikels 37 Absatz 2 des Vertrages nach Maûgabe der
Produktions-, Produktivitäts- und Marktentwicklung
geändert werden.

Artikel 23

Ist die Verabreichung von Rindersomatotropin an
Milchkühe gemäû den gemeinschaftlichen Rechtsvor-
schriften oder auf deren Grundlage nicht zugelassen
oder die Vorrätighaltung dieses Stoffes in landwirt-
schaftlichen Betrieben auf andere Weise geregelt, so
erläût die Kommission nach dem Verfahren des
Artikels 42 Maûnahmen, die denjenigen gemäû
Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 ent-
sprechen.

Artikel 24

Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Kapitel
werden von der Kommission nach dem Verfahren des
Artikels 42 erlassen.

Artikel 25

Die Ausgaben im Zusammenhang mit der Gewährung
der in diesem Kapitel vorgesehenen direkten Zahlun-
gen gelten als Ausgaben für Interventionsmaûnahmen
im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1254/1999.

TITEL II

HANDEL MIT DRITTEN L¾NDERN

Artikel 26

(1) Für alle Einfuhren der in Artikel 1 genannten
Erzeugnisse in die Gemeinschaft ist die Vorlage einer
Einfuhrlizenz erforderlich. Für alle Ausfuhren dieser
Erzeugnisse aus der Gemeinschaft kann die Vorlage
einer Ausfuhrlizenz gefordert werden.

(2) Die Lizenz wird unbeschadet der Bestimmungen
über die Anwendung der Artikel 29, 30 und 31 von
den Mitgliedstaaten jedem Antragsteller unabhängig
vom Ort seiner Niederlassung in der Gemeinschaft
erteilt.

Die Einfuhr- oder Ausfuhrlizenz gilt in der gesamten
Gemeinschaft. Die Erteilung der Lizenzen ist an die
Stellung einer Sicherheit gebunden, die die Erfüllung
der Verpflichtung gewährleisten soll, die Einfuhr oder
Ausfuhr während der Geltungsdauer der Lizenz durch-
zuführen; auûer in Fällen höherer Gewalt verfällt die
Sicherheit ganz oder teilweise, wenn die Ein- bzw. Aus-
fuhr innerhalb dieser Frist nicht oder nur teilweise
erfolgt ist.

(3) Nach dem Verfahren des Artikels 42 legt die
Kommission folgendes fest:

a) das Verzeichnis der Erzeugnisse, für die Ausfuhrli-
zenzen erforderlich sind,

b) die Gültigkeitsdauer dieser Lizenzen und

c) die sonstigen Durchführungsbestimmungen zu die-
sem Artikel.

Artikel 27

Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieser
Verordnung finden die Zölle des Gemeinsamen Zollta-
rifs auf die in Artikel 1 genannten Erzeugnisse Anwen-
dung.

Artikel 28

(1) Zur Vermeidung oder Behebung von Nachteilen,
die sich aus der Einfuhr bestimmter Erzeugnisse des
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Artikels 1 für den Markt in der Gemeinschaft ergeben
können, wird für die Einfuhr eines oder mehrerer die-
ser Erzeugnisse zu dem in Artikel 27 genannten Zoll
ein zusätzlicher Einfuhrzoll erhoben, wenn die Bedin-
gungen des Artikels 5 des Übereinkommens über die
Landwirtschaft, das in Übereinstimmung mit
Artikel 300 des Vertrages im Rahmen der multilatera-
len Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde
geschlossen wurde, erfüllt sind, es sei denn, es ist
unwahrscheinlich, daû die Einfuhren den Gemein-
schaftsmarkt stören, oder die Auswirkungen stünden
in keinem Verhältnis zum angestrebten Ziel.

(2) Die Preise, deren Unterschreitung die Erhebung
eines zusätzlichen Einfuhrzolls auslöst, sind die Preise,
die der Welthandelsorganisation von der Gemeinschaft
mitgeteilt werden.

Die Mengen, deren Überschreitung die Erhebung eines
zusätzlichen Einfuhrzolls auslöst, werden insbesondere
auf der Grundlage der Einfuhren in die Gemeinschaft
festgelegt, die in den drei Jahren vor dem Jahr erfolgt
sind, in dem die in Absatz 1 genannten Nachteile auf-
treten oder aufzutreten drohen.

(3) Die zur Erhebung eines zusätzlichen Einfuhrzolls
zu berücksichtigenden Einfuhrpreise werden anhand
der cif-Einfuhrpreise der betreffenden Sendung
bestimmt.

Die cif-Einfuhrpreise werden zu diesem Zweck unter
Zugrundelegung der repräsentativen Preise des betref-
fenden Erzeugnisses auf dem Weltmarkt oder dem
gemeinschaftlichen Einfuhrmarkt überprüft.

(4) Die Kommission erläût die Durchführungsbe-
stimmungen zu diesem Artikel nach dem Verfahren des
Artikels 42. Sie betreffen insbesondere

a) die Erzeugnisse, auf die zusätzliche Einfuhrzölle
gemäû Artikel 5 des Übereinkommens über die
Landwirtschaft erhoben werden können;

b) die sonstigen Kriterien, die erforderlich sind, um
sicherzustellen, daû Absatz 1 im Einklang mit
Artikel 5 des genannten Übereinkommens ange-
wandt wird.

Artikel 29

(1) Die Zollkontingente für die in Artikel 1 genann-
ten Erzeugnisse, die sich aus den gemäû Artikel 300
des Vertrages geschlossenen Übereinkünften oder aus
jedem anderen Rechtsakt des Rates ergeben, werden
nach den gemäû dem Verfahren des Artikels 42 festge-
legten Modalitäten eröffnet und verwaltet.

(2) Zur Verwaltung der Kontingente kann eines der
nachstehenden Verfahren oder eine Kombination die-
ser Verfahren angewandt werden:

Ð Berücksichtigung der Anträge in der Reihenfolge
ihres Eingangs (sogenanntes ¹Windhund-Verfah-
renª);

Ð Aufteilung proportional zu den bei der Antragstel-
lung beantragten Mengen (sogenanntes ¹Verfahren
der gleichzeitigen Prüfungª);

Ð Berücksichtigung der traditionellen Handelsströme
(sogenanntes ¹Verfahren traditionelle Einführer/
neue Antragstellerª).

Weitere geeignete Verfahren können festgelegt werden.

Bei den Verfahren wird jegliche Diskriminierung zwi-
schen den betreffenden Wirtschaftsteilnehmern verhin-
dert.

(3) Mit dem festgelegten Verwaltungsverfahren wird
gegebenenfalls dem Versorgungsbedarf des Gemein-
schaftsmarkts und dem Erfordernis der Erhaltung des
Gleichgewichts auf dem Gemeinschaftsmarkt Rech-
nung getragen, wobei die Verfahren zugrunde gelegt
werden können, die in der Vergangenheit auf die Kon-
tingente angewandt wurden, die den in Absatz 1
genannten Kontingenten entsprechen, und zwar unbe-
schadet der Rechte, die sich aus den im Rahmen der
multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-
Runde geschlossenen Übereinkünften ergeben.

(4) Die Modalitäten nach Absatz 1 sehen vor, daû
die Kontingente auf einer jährlichen Basis und erfor-
derlichenfalls mit einer geeigneten Staffelung eröffnet
werden; sie legen das anzuwendende Verwaltungsver-
fahren fest und umfassen gegebenenfalls auch

a) Bestimmungen zum Nachweis der Art, der Her-
kunft und des Ursprungs des Erzeugnisses,

b) Bestimmungen betreffend die Anerkennung des
Dokuments zur Überprüfung der unter Buchstabe a)
genannten Nachweise und

c) die Bedingungen der Ausstellung der Einfuhrlizen-
zen und die Gültigkeitsdauer derselben

Artikel 30

(1) Ist in einem gemäû Artikel 300 des Vertrages
geschlossenen Abkommen die vollständige oder teil-
weise Verwaltung eines von einem Drittland eröffneten
Zollkontingents für in Artikel 1 genannte Erzeugnisse
vorgesehen, so sind das Verwaltungsverfahren und die
entsprechenden Modalitäten nach dem Verfahren des
Artikels 42 festzulegen.
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(2) Zur Verwaltung der Kontingente kann eines der
nachstehenden Verfahren oder eine Kombination die-
ser Verfahren angewandt werden:

Ð Berücksichtigung der Anträge in der Reihenfolge
ihres Eingangs (sogenanntes ¹Windhund-Verfah-
renª);

Ð Aufteilung proportional zu den bei der Antragstel-
lung beantragten Mengen (sogenanntes ¹Verfahren
der gleichzeitigen Prüfungª);

Ð Berücksichtigung der traditionellen Handelsströme
(sogenanntes ¹Verfahren traditionelle Einführer/
neue Antragstellerª).

Weitere geeignete Verfahren können festgelegt werden,
die insbesondere eine volle Nutzung der mit dem
betreffenden Kontingent gebotenen Möglichkeiten
gewährleisten.

Bei den Verfahren wird jegliche Diskriminierung zwi-
schen den betreffenden Wirtschaftsteilnehmern verhin-
dert.

Artikel 31

(1) Um die Ausfuhr der in Artikel 1 aufgeführten
Erzeugnisse in unverändertem Zustand oder in Form
von Waren des Anhangs II, wenn es sich um Erzeug-
nisse des Artikels 1 Buchstaben a), b), c), d), e) und g)
handelt, auf der Grundlage der Preise, die für diese
Erzeugnisse im internationalen Handel gelten, zu
ermöglichen, kann der Unterschied zwischen diesen
Preisen und den Preisen in der Gemeinschaft, soweit
erforderlich, innerhalb der Grenzen der in Überein-
stimmung mit Artikel 300 des Vertrages geschlossenen
Abkommen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr aus-
geglichen werden.

Die Erstattung bei der Ausfuhr von in Artikel 1
genannten Erzeugnissen in Form von Waren des
Anhangs II darf nicht höher sein als die Erstattung, die
bei der Ausfuhr dieser Erzeugnisse in unverändertem
Zustand Anwendung findet.

(2) Für die Zuteilung der Mengen, für die eine Aus-
fuhrerstattung gewährt werden kann, wird ein Verfah-
ren festgelegt, das

a) der Art des Erzeugnisses und der Lage auf dem
betreffenden Markt am ehesten gerecht wird und
die bestmögliche Nutzung der verfügbaren Mittel
ermöglicht sowie der Effizienz und der Struktur
der Gemeinschaftsausfuhren Rechnung trägt, ohne
jedoch zu einer Diskriminierung zwischen kleinen
und groûen Wirtschaftsteilnehmern zu führen;

b) unter Berücksichtigung der Verwaltungserforder-
nisse in administrativer Hinsicht für die Wirt-
schaftsteilnehmer mit dem geringsten Aufwand ver-
bunden ist;

c) jegliche Diskriminierung zwischen den betreffenden
Wirtschaftsteilnehmern verhindert.

(3) Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft
gleich.

Sie kann je nach Bestimmung unterschiedlich festge-
setzt werden, wenn dies die Lage auf dem Weltmarkt
oder die spezifischen Anforderungen bestimmter
Märkte erfordern.

Die Erstattungen werden von der Kommission nach
dem Verfahren des Artikels 42 festgesetzt. Die Festset-
zung kann insbesondere erfolgen

a) in regelmäûigen Zeitabständen oder

b) im Wege der Ausschreibung bei den Erzeugnissen,
für die dieses Verfahren in der Vergangenheit vor-
gesehen war.

Auûer im Fall der Festsetzung im Wege der Ausschrei-
bung werden das Verzeichnis der Erzeugnisse, für die
eine Erstattung gewährt wird, und die Höhe der
Erstattung mindestens alle vier Wochen festgelegt. Die
Höhe der Erstattungen kann jedoch länger als vier
Wochen beibehalten werden und erforderlichenfalls
innerhalb dieser Zeitabstände von der Kommission auf
Antrag eines Mitgliedstaats oder auf Initiative der
Kommission selbst geändert werden. Für die in
Artikel 1 genannten Erzeugnisse, die in Form der in
Anhang II dieser Verordnung genannten Waren ausge-
führt werden, kann jedoch nach dem Verfahren des
Artikels 16 der Verordnung (EG) Nr. 3448/93 des
Rates (1) ein anderer Zeitabstand für die Festlegung
bestimmt werden.

(4) Die Erstattungen für die in Artikel 1 genannten
Erzeugnisse, die in unverändertem Zustand ausgeführt
werden, werden unter Berücksichtigung folgender Fak-
toren festgesetzt:

a) Lage und voraussichtliche Entwicklung

Ð der Preise für Milch und Milcherzeugnisse und
der verfügbaren Mengen auf dem Markt der
Gemeinschaft,

Ð der Preise für Milch und Milcherzeugnisse im
internationalen Handel;

(1) ABl. L 318 vom 20.12.1993, S. 31.
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b) günstigste Vermarktungskosten und Kosten für den
Transport von Märkten der Gemeinschaft zu den
Ausfuhrhäfen oder sonstigen Ausfuhrorten der
Gemeinschaft sowie Heranführungskosten zum
Bestimmungsland; Nachfrage auf dem Markt der
Gemeinschaft;

c) Ziele der gemeinsamen Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse, die diesen Märkten
eine ausgeglichene Lage und eine natürliche Ent-
wicklung bei den Preisen und dem Handel gewähr-
leisten sollen;

d) Beschränkungen aufgrund der gemäû Artikel 300
des Vertrages geschlossenen Übereinkünfte;

e) Erfordernis, Störungen auf dem Markt der
Gemeinschaft zu verhindern;

f) wirtschaftlicher Aspekt der beabsichtigten Ausfuh-
ren.

Ferner wird insbesondere der Notwendigkeit Rech-
nung getragen, zwischen der Verwendung der land-
wirtschaftlichen Grunderzeugnisse aus der Gemein-
schaft im Hinblick auf die Ausfuhr von Verarbeitungs-
erzeugnissen nach dritten Ländern und der Verwen-
dung der zum Veredelungsverkehr zugelassenen
Erzeugnisse dieser Länder ein Gleichgewicht herzustel-
len.

(5) Für die in Artikel 1 genannten Erzeugnisse, die
in unverändertem Zustand ausgeführt werden, gilt fol-
gendes:

a) die in Absatz 1 genannten Preise in der Gemein-
schaft werden unter Berücksichtigung der im Hin-
blick auf die Ausfuhr günstigsten tatsächlichen
Preise ermittelt;

b) die Ermittlung der in Absatz 1 genannten Preise im
internationalen Handel erfolgt insbesondere unter
Berücksichtigung

Ð der Preise auf den Märkten der dritten Länder,

Ð der günstigsten Einfuhrpreise in den dritten
Bestimmungsländern bei der Einfuhr aus dritten
Ländern,

Ð der in den ausführenden dritten Ländern festge-
stellten Erzeugerpreise, gegebenenfalls unter
Berücksichtigung der Subventionen, die von
diesen Ländern gewährt werden,

Ð der Angebotspreise frei Grenze der Gemein-
schaft.

(6) Für die in Artikel 1 genannten Erzeugnisse, die
in unverändertem Zustand ausgeführt werden, wird
die Erstattung nur auf Antrag und nach Vorlage der
entsprechenden Ausfuhrlizenz gewährt.

(7) Der bei der Ausfuhr der in Artikel 1 genannten
Erzeugnisse in unverändertem Zustand anwendbare
Erstattungsbetrag ist der Erstattungsbetrag, der am
Tag der Lizenzbeantragung gilt, und im Fall einer dif-
ferenzierten Erstattung ist es der Betrag, der am selben
Tag gilt.

a) für die in der Lizenz angegebene Bestimmung oder
gegebenenfalls

b) für die tatsächliche Bestimmung, wenn diese von
der in der Lizenz angegebenen Bestimmung
abweicht. In diesem Fall darf der anwendbare
Betrag den Betrag nicht übersteigen, der für die in
der Lizenz angegebene Bestimmung gilt.

Um einen Miûbrauch der in diesem Absatz vorgesehe-
nen Flexibilität zu verhindern, können geeignete Maû-
nahmen getroffen werden.

(8) Die Absätze 6 und 7 können nach dem Verfah-
ren des Artikels 16 der Verordnung (EG) Nr. 3448/93
auf die in Artikel 1 genannten Erzeugnisse ausgedehnt
werden, die in Form von Waren des Anhangs II ausge-
führt werden.

(9) Nach dem Verfahren des Artikels 42 kann von
den Bestimmungen der Absätze 6 und 7 bei Erzeugnis-
sen des Artikels 1 abgewichen werden, für die Erstat-
tungen im Rahmen von Maûnahmen der Nahrungs-
mittelhilfe gewährt werden.

(10) Die Erstattung wird gewährt, wenn nachgewie-
sen wird, daû

Ð es sich um Erzeugnisse mit Ursprung in der
Gemeinschaft handelt,

Ð die Erzeugnisse aus der Gemeinschaft ausgeführt
worden sind und

Ð die Erzeugnisse bei einer differenzierten Erstattung
die in der Lizenz angegebene Bestimmung oder
eine andere Bestimmung erreicht haben, für die
eine Erstattung unbeschadet des Absatzes 7
Buchstabe b) festgesetzt worden war. Abweichun-
gen von dieser Vorschrift können nach dem Verfah-
ren des Artikels 42 vorgesehen werden, sofern
Bedingungen festgelegt werden, die gleichwertige
Garantien bieten.
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(11) Unbeschadet von Absatz 10 erster Gedanken-
strich wird keine Erstattung gewährt bei der Ausfuhr
von Erzeugnissen, die aus Drittländern eingeführt und
nach Drittländern wiederausgeführt werden, es sei
denn, es wurde nach dem Verfahren des Artikels 42
eine Abweichung gewährt.

(12) Bei den in Artikel 1 genannten Erzeugnissen,
die in Form der im Anhang II dieser Verordnung
genannten Waren ausgeführt werden, werden die
Absätze 10 und 11 nur auf Waren der folgenden KN-
Codes angewandt:

Ð 0405 20 30 (Milchstreichfette mit einem Fettgehalt
von 60 GHT bis 75 GHT),

Ð 1806 90 60 bis 1806 90 90 (bestimmte kakaohal-
tige Erzeugnisse),

Ð 1901 (bestimmte Lebensmittelzubereitungen aus
Mehl usw.),

Ð 2106 90 98 (bestimmte Lebensmittelzubereitungen,
anderweit nicht genannt),

die einen hohen Anteil an Bestandteilen aus Milcher-
zeugnissen aufweisen.

(13) Die Einhaltung der mengenmäûigen Beschrän-
kungen, die sich aus den gemäû Artikel 300 des Ver-
trages geschlossenen Abkommen ergeben, wird anhand
der Ausfuhrbescheinigungen gewährleistet, die für die
in der Lizenz vorgesehenen Bezugszeiträume ausgestellt
werden und für die betreffenden Erzeugnisse gelten.
Im Hinblick auf die Einhaltung der Verpflichtungen,
die sich aus dem im Rahmen der multilateralen Han-
delsverhandlungen der Uruguay-Runde geschlossenen
Übereinkommen über die Landwirtschaft ergeben,
berührt das Ende eines Bezugszeitraums nicht die Gül-
tigkeit der Ausfuhrlizenzen.

(14) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel, einschlieûlich der Bestimmungen über die
Neuverteilung der ausführbaren Mengen, die nicht
zugeteilt oder nicht ausgeschöpft wurden, werden von
der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 42
erlassen. Die Durchführungsbestimmungen zu den
Absätzen 8, 10, 11 und 12 bei den in Artikel 1
genannten Erzeugnissen, die in Form von in Anhang II
dieser Verordnung genannten Waren ausgeführt wer-
den, werden jedoch nach dem Verfahren des
Artikels 16 der Verordnung (EG) Nr. 3448/93 erlassen.

Artikel 32

(1) Soweit es für das reibungslose Funktionieren der
gemeinsamen Marktorganisation für Milch und Milch-
erzeugnisse erforderlich ist, kann der Rat auf Vor-

schlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit in
besonderen Fällen die Inanspruchnahme der Regelung
des aktiven Veredelungsverkehrs für die in Artikel 1
genannten Erzeugnisse, die zur Herstellung von in
Artikel 1 aufgeführten Erzeugnissen oder von Waren
des Anhangs II dieser Verordnung bestimmt sind, ganz
oder teilweise ausschlieûen.

(2) In Abweichung von Absatz 1 beschlieût die
Kommission in den Fällen, in denen die in Absatz 1
aufgezeigte Situation ein äuûerst dringendes Eingreifen
erfordert und der Gemeinschaftsmarkt aufgrund der
Regelung des aktiven Veredelungsverkehrs gestört wird
oder gestört zu werden droht, auf Antrag eines Mit-
gliedstaats oder von sich aus die erforderlichen Maû-
nahmen, die dem Rat und den Mitgliedstaaten mitge-
teilt werden, deren Geltungsdauer sechs Monate nicht
überschreiten darf und die sofort anwendbar sind.
Wird die Kommission mit einem Antrag eines Mit-
gliedstaats befaût, so faût sie innerhalb einer Frist von
einer Woche nach Eingang des Antrags einen Beschluû.

(3) Jeder Mitgliedstaat kann den Rat innerhalb
einer Frist von einer Woche, die ab dem Tag der Über-
mittlung des Beschlusses läuft, mit dem Beschluû der
Kommission befassen. Der Rat kann mit qualifizierter
Mehrheit den Beschluû der Kommission bestätigen,
ändern oder aufheben.

Faût der Rat binnen einer Frist von drei Monaten kei-
nen Beschluû, so gilt der Beschluû der Kommission als
aufgehoben.

Artikel 33

(1) Die allgemeinen Regeln zur Auslegung der Kom-
binierten Nomenklatur und die besonderen Regeln zu
deren Anwendung finden auf die Einreihung der
Erzeugnisse Anwendung, die unter diese Verordnung
fallen; das Zolltarifschema, das sich aus der Anwen-
dung dieser Verordnung ergibt, wird in den Gemeinsa-
men Zolltarif übernommen.

(2) Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen
dieser Verordnung oder vorbehaltlich der Bestimmun-
gen, die aufgrund dieser Verordnung erlassen werden,
ist im Handel mit dritten Ländern folgendes untersagt:

Ð die Erhebung von Abgaben mit gleicher Wirkung
wie Zölle,

Ð die Anwendung von mengenmäûigen Beschränkun-
gen oder Maûnahmen gleicher Wirkung.

Artikel 34

(1) Überschreitet der Preis frei Grenze eines oder
mehrerer der in Artikel 1 genannten Erzeugnisse das
Niveau der Gemeinschaftspreise erheblich, so können
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für den Fall, daû diese Lage andauern könnte und der
Markt der Gemeinschaft dadurch gestört wird oder
gestört zu werden droht, die in Absatz 5 vorgesehenen
Maûnahmen ergriffen werden.

(2) Eine erhebliche Überschreitung im Sinne des
Absatzes 1 besteht, wenn der Preis frei Grenze den für
das betreffende Erzeugnis festgesetzten Interventions-
preis, zuzüglich 15%, oder bei Erzeugnissen, für die
ein Interventionspreis nicht besteht, einen vom Inter-
ventionspreis abgeleiteten Preis, der nach dem Verfah-
ren des Artikels 42 unter Berücksichtigung der
Beschaffenheit und der Zusammensetzung des betref-
fenden Erzeugnisses zu bestimmen ist, überschreitet.

(3) Die erhebliche Überschreitung des Preisniveaus
durch den Preis frei Grenze kann andauern, wenn ein
Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage
besteht und dieses Ungleichgewicht unter Berücksichti-
gung der voraussichtlichen Entwicklung der Erzeugung
und der Marktpreise anzuhalten droht.

(4) Der Markt der Gemeinschaft wird durch die in
diesem Artikel genannte Lage gestört oder droht
gestört zu werden, wenn das hohe Preisniveau im
internationalen Handel

Ð die Einfuhr von Milcherzeugnissen in die Gemein-
schaft behindert oder

Ð zu einer erhöhten Ausfuhr von Milcherzeugnissen
aus der Gemeinschaft führt,

so daû die Versorgungssicherheit in der Gemeinschaft
nicht mehr gewährleistet ist oder droht, nicht mehr
gewährleistet zu sein.

(5) Sind die in den Absätzen 1 bis 4 genannten
Bedingungen erfüllt, so kann nach dem Verfahren des
Artikels 42 die vollständige oder teilweise Aussetzung
der Einfuhrzölle und/oder die Erhebung von Ausfuhr-
steuern beschlossen werden. Die Durchführungsbestim-

mungen zu diesem Artikel werden erforderlichenfalls
von der Kommission nach demselben Verfahren erlas-
sen.

Artikel 35

(1) Wird der Markt in der Gemeinschaft für eines
oder mehrere der in Artikel 1 genannten Erzeugnisse
aufgrund der Einfuhren oder Ausfuhren ernstlichen
Störungen ausgesetzt oder von ernstlichen Störungen
bedroht, die die Ziele des Artikels 33 des Vertrages
gefährden können, so können im Handel mit dritten
Ländern geeignete Maûnahmen angewandt werden,
bis die tatsächliche Störung behoben ist oder keine
Störung mehr droht.

Der Rat erläût auf Vorschlag der Kommission mit qua-
lifizierter Mehrheit die allgemeinen Durchführungsbe-
stimmungen zu diesem Absatz und legt fest, in welchen
Fällen und innerhalb welcher Grenzen die Mitglied-
staaten Sicherungsmaûnahmen ergreifen können.

(2) Tritt die in Absatz 1 erwähnte Lage ein, so
beschlieût die Kommission auf Antrag eines Mitglied-
staats oder von sich aus die erforderlichen Maûnah-
men, die den Mitgliedstaaten mitgeteilt werden und
unverzüglich anzuwenden sind. Ist die Kommission
mit einem Antrag eines Mitgliedstaats befaût worden,
so entscheidet sie hierüber innerhalb von drei Arbeits-
tagen nach Eingang des Antrags.

(3) Jeder Mitgliedstaat kann die Maûnahme der
Kommission binnen einer Frist von drei Arbeitstagen
nach dem Tag ihrer Mitteilung dem Rat vorlegen. Der
Rat tritt unverzüglich zusammen. Er kann die betref-
fende Maûnahme mit qualifizierter Mehrheit innerhalb
eines Monats nach seiner Befassung ändern oder auf-
heben.

(4) Die Anwendung der Bestimmungen dieses Arti-
kels erfolgt unter Beachtung der Verpflichtungen aus
den gemäû Artikel 300 Absatz 2 des Vertrags geschlos-
senen Abkommen.

TITEL III

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 36

Um den Beschränkungen des freien Warenverkehrs
Rechnung zu tragen, die sich aus der Anwendung von
Maûnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von
Tierseuchen ergeben könnten, können Sondermaûnah-
men zur Stützung des von diesen Beschränkungen
betroffenen Marktes nach dem Verfahren des
Artikels 42 getroffen werden. Diese Maûnahmen dür-
fen nur in dem Umfang und für den Zeitraum erlassen

werden, die für die Stützung dieses Marktes unbedingt
erforderlich sind.

Artikel 37

Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieser
Verordnung sind die Artikel 87, 88 und 89 des Vertra-
ges auf die Herstellung der in Artikel 1 genannten
Erzeugnisse und den Handel mit diesen Erzeugnissen
anwendbar.
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Artikel 38

(1) Vorbehaltlich des Artikels 87 Absatz 2 des Ver-
trages sind Beihilfen untersagt, deren Höhe nach Maû-
gabe des Preises oder der Menge der in Artikel 1
genannten Erzeugnisse bestimmt wird.

(2) Einzelstaatliche Maûnahmen, die einen Aus-
gleich zwischen den Preisen der in Artikel 1 aufgeführ-
ten Erzeugnisse ermöglichen, sind ebenfalls untersagt.

Artikel 39

Unbeschadet der Anwendung der Artikel 87, 88 und
89 des Vertrages kann ein Mitgliedstaat für die Finan-
zierung von Maûnahmen zur Förderung des Ver-
brauchs in der Gemeinschaft, zur Erweiterung der
Märkte für Milch und Milcherzeugnisse und zur Ver-
besserung der Qualität eine Absatzförderabgabe auf
die vermarkteten Milch- und Milchäquivalenzmengen
bei seinen Milcherzeugern erheben.

Artikel 40

Die Mitgliedstaaten und die Kommission teilen sich
gegenseitig die zur Durchführung dieser Verordnung
erforderlichen Angaben mit. Die Einzelheiten der Mit-
teilung und der Bekanntgabe dieser Angaben werden
von der Kommission nach dem Verfahren des
Artikels 42 festgelegt.

Artikel 41

Es wird ein Verwaltungsausschuû für Milch und
Milcherzeugnisse Ð im folgenden ¹Ausschuûª genannt
Ð eingesetzt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaa-
ten zusammensetzt und unter dem Vorsitz eines Vertre-
ters der Kommission zusammentritt.

Artikel 42

(1) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Ver-
fahren Bezug genommen, so befaût der Vorsitzende
entweder von sich aus oder auf Antrag des Vertreters
eines Mitgliedstaats den Ausschuû.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuû einen Entwurf der zu treffenden Maûnah-
men. Der Ausschuû gibt seine Stellungnahme zu die-
sem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsit-
zende entsprechend der Dringlichkeit der zu prüfenden
Fragen bestimmen kann. Die Stellungnahme wird mit
der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 205 Absatz 2
des Vertrags für die Annahme der vom Rat auf Vor-
schlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorge-
sehen ist. Bei der Abstimmung im Ausschuû werden
die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäû
dem vorgenannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende
nimmt an der Abstimmung nicht teil.

(3) Die Kommission erläût Maûnahmen, die sofort
anwendbar sind. Entsprechen jedoch diese Maûnah-
men nicht der Stellungnahme des Ausschusses, so wer-
den sie dem Rat von der Kommission sofort mitgeteilt;
in diesem Fall kann die Kommission die Anwendung
der von ihr beschlossenen Maûnahmen bis zur Dauer
von höchstens einem Monat nach dieser Mitteilung
aussetzen.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit binnen einer
Frist von einem Monat anders entscheiden.

Artikel 43

Der Ausschuû kann jede andere Frage prüfen, die ihm
der Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag des Ver-
treters eines Mitgliedstaats vorlegt.

Artikel 44

Bei der Durchführung dieser Verordnung ist zugleich
den in den Artikeln 33 und 131 des Vertrags genann-
ten Zielen in geeigneter Weise Rechnung zu tragen.

Artikel 45

Die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 und die zu ihrer
Durchführung erlassenen Bestimmungen gelten für die
in Artikel 1 genannten Erzeugnisse.

TITEL IV

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 46

(1) Die Verordnungen (EWG) Nr. 804/68, (EWG)
Nr. 986/68, (EWG) Nr. 987/68, (EWG) Nr. 508/71,
(EWG) Nr. 1422/78, (EWG) Nr. 1723/81, (EWG)

Nr. 2990/82, (EWG) Nr. 1842/83, (EWG) Nr. 865/84
und (EWG) Nr. 777/87 werden aufgehoben.

(2) Bezugnahmen auf die Verordnung (EWG)
Nr. 804/68 gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende
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Verordnung und sind gemäû der in Anhang III enthal-
tenen Entsprechungstabelle zu lesen.

Artikel 47

Die Kommission erläût nach dem Verfahren des
Artikels 42

Ð die erforderlichen Maûnahmen zur Erleichterung
der Umstellung von der Regelung nach der Verord-
nung (EWG) Nr. 804/68 auf die Regelung nach der
vorliegenden Verordnung,

Ð die erforderlichen Maûnahmen zur Lösung speziel-
ler praktischer Probleme. Mit diesen Maûnahmen
kann bei entsprechender Begründung in bestimm-
ten Punkten von dieser Verordnung abgewichen
werden.

Artikel 48

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2000.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Mai 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

K.-H. FUNKE
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ANHANG I

ZUS¾TZLICHE ZAHLUNGEN: GESAMTBETR¾GE GEM¾SS ARTIKEL 17

(in Mio. EUR)

2005 2006 2007 und folgende
Kalenderjahre

Belgien 8,6 17,1 25,7

Dänemark 11,5 23,0 34,5

Deutschland 72,0 144,0 216,0

Griechenland 1,6 3,3 4,9

Spanien 14,4 28,7 43,1

Frankreich 62,6 125,3 187,9

Irland 13,6 27,1 40,7

Italien 25,7 51,3 77,0

Luxemburg 0,7 1,4 2,1

Niederlande 28,6 57,2 85,8

Österreich 7,1 14,2 21,3

Portugal 4,8 9,7 14,5

Finnland 6,2 12,4 18,6

Schweden 8,5 17,1 25,6

Vereinigtes Königreich 37,7 75,4 113,1
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ANHANG II

KN-Code Warenbezeichnung

0403 10 51 bis 99
und
0403 90 71 bis 99

Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir und andere fer-
mentierte oder gesäuerte Milch (einschlieûlich Rahm), auch eingedickt oder
aromatisiert, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süûungsmitteln, Früchten
oder Kakao

ex 0405 Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette:

0405 20 Ð Milchstreichfette:

0405 20 10 Ð Ð mit einem Fettgehalt von 39 GHT oder mehr, jedoch weniger als
60 GHT

0405 20 30 Ð Ð mit einem Fettgehalt von 60 GHT bis 75 GHT

ex 1517 Margarine; genieûbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder
pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von Fraktionen verschiedener Fette und
Öle dieses Kapitels, ausgenommen genieûbare Fette und Öle sowie deren
Fraktionen des KN-Codes 1516:

1517 10 Ð Margarine, ausgenommen flüssige Margarine:

1517 10 10 Ð Ð mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 bis 15 GHT

1517 90 Ð andere:

1517 90 10 Ð Ð mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 bis 15 GHT

ex 1702 Laktose und Laktosesirup:

1702 11 00 Ð Ð mit einem Gehalt an Laktose, berechnet als wasserfreie Laktose, in der
Trockenmasse, von 99 GHT oder mehr

ex 1704 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschlieûlich weiûe Schokolade):

ex 1704 90 Ð andere, ausgenommen Süûholz-Auszug mit einem Gehalt an Saccharose
von mehr als 10 GHT, ohne Zusatz anderer Stoffe

ex 1806 Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen, ausgenom-
men Kakaopulver, nur durch Zusatz von Saccharose der Unterposition
1806 10 gesüût

ex 1901 Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Grieû, Stärke oder Malz-
extrakt, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet
als vollständig entfetteter Kakao, von weniger als 40 GHT, anderweit weder
genannt noch inbegriffen; Lebensmittelzubereitungen aus Waren der KN-
Codes 0401 bis 0404, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an
Kakao, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, von weniger als 5 GHT,
anderweit weder genannt noch inbegriffen:

1901 10 00 Ð Zubereitungen zur Ernährung von Kindern, in Aufmachungen für den
Einzelverkauf

1901 20 00 Ð Mischungen und Teig, zum Herstellen von Backwaren des KN-Codes
1905

1901 90 Ð andere:

Ð Ð andere:

1901 90 91 Ð Ð Ð kein Milchfett, keine Saccharose, Isoglucose, Glucose oder Stärke
enthaltend, oder weniger als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose
(einschlieûlich Invertzucker) oder Isoglucose, 5 GHT Glucose oder
Stärke enthaltend, keine Lebensmittelzubereitungen in Pulverform
aus Waren der KN-Codes 0401 bis 0404 enthaltend

1901 90 99 Ð Ð Ð andere
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KN-Code Warenbezeichnung

ex 1902 Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt (mit Fleisch oder anderen Stoffen) oder
in anderer Weise zubereitet, z. B. Spaghetti, Makkaroni, Nudeln, Lasagne,
Gnocchi, Ravioli, Cannelloni; Couscous, auch zubereitet:

Ð Teigwaren, weder gekocht oder gefüllt noch in anderer Weise zubereitet:

1902 19 Ð Ð andere

1902 20 Ð Teigwaren, gefüllt (auch gekocht oder in anderer Weise zubereitet):

Ð Ð andere:

1902 20 91 Ð Ð Ð gekocht

1902 20 99 Ð Ð Ð andere

1902 30 Ð andere Teigwaren

1902 40 Ð Couscous

1902 40 90 Ð Ð andere

1904 Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideer-
zeugnissen hergestellt (z. B. Corn Flakes); Getreide (ausgenommen Mais) in
Form von Körnern oder Flocken oder anders bearbeiteten Körnern, ausge-
nommen Mehl und Grieû, vorgekocht oder in anderer Weise zubereitet,
anderweit weder genannt noch inbegriffen

1905 Backwaren, auch kakaohaltig; Hostien, leere Oblatenkapseln von der für
Arzneiwaren verwendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete Teigblätter aus
Mehl oder Stärke und ähnliche Waren:

1905 10 00 Ð Knäckebrot

1905 20 Ð Leb- und Honigkuchen und ähnliche Waren

1905 30 Ð Kekse und ähnliches Kleingebäck, gesüût; Waffeln

1905 40 Ð Zwieback, geröstetes Brot und ähnliche geröstete Waren

1905 90 Ð andere:

Ð Ð andere:

1905 90 40 Ð Ð Ð Waffeln mit einem Wassergehalt von mehr als 10 GHT

1905 90 45 Ð Ð Ð Kekse und ähnliches Kleingebäck

1905 90 55 Ð Ð Ð extrudierte und expandierte Erzeugnisse, gesalzen oder aromatisiert

1905 90 60 Ð Ð Ð Ð gesüût

1905 90 90 Ð Ð Ð Ð andere

ex 2004 Anderes Gemüse, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, aus-
genommen Erzeugnisse der Position 2006:

2004 10 Ð Kartoffeln:

Ð Ð andere:

2004 10 91 Ð Ð Ð in Form von Mehl, Grieû oder Flocken

ex 2005 Anderes Gemüse, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren,
ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006:

2005 20 Ð Kartoffeln:

2005 20 10 Ð Ð in Form von Mehl, Grieû oder Flocken

ex 2008 Früchte, Nüsse und andere genieûbare Pflanzenteile, in anderer Weise zube-
reitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süûungs-
mitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen:

Ð Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, auch miteinander vermischt:
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KN-Code Warenbezeichnung

2008 11 Ð Ð Erdnüsse:

2008 11 10 Ð Ð Ð Erdnuûbutter

2105 00 Speiseeis, auch kakaohaltig

ex 2106 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen, aus-
genommen zusammengesetzte alkoholhaltige Zubereitungen des KN-Codes
2106 90 20 und Zuckersirupe, aromatisiert oder gefärbt, der KN-Codes
2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 und 2106 90 59

ex 2202 Wasser, einschlieûlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit
Zusatz von Zucker, anderen Süûungsmitteln oder Aromastoffen, und andere
nichtalkoholische Getränke, ausgenommen Frucht- und Gemüsesäfte des KN-
Codes 2009:

2202 90 Ð andere:

Ð Ð andere, mit einem Gehalt an Fetten aus Erzeugnissen der KN-Codes
0401 bis 0404 von:

2202 90 91 Ð Ð Ð weniger als 0,2 GHT

2202 90 95 Ð Ð Ð 0,2 GHT oder mehr, jedoch weniger als 2 GHT

2202 90 99 Ð Ð Ð 2 GHT oder mehr

ex 2208 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80% vol, unvergällt;
Branntwein, Likör und andere Spirituosen:

2208 70 Ð Likör

2208 90 Ð andere:

Ð Ð anderer Branntwein und andere Spirituosen, in Behältnissen mit einem
Inhalt von

Ð Ð Ð 2 l oder weniger:

Ð Ð Ð Ð andere:

2208 90 69 Ð Ð Ð Ð Ð andere Spirituosen

Ð Ð Ð mehr als 2 l:

2208 90 78 Ð Ð Ð Ð andere Spirituosen

ex 3302 Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (einschlieûlich alkoholische
Lösungen) auf der Grundlage eines oder mehrerer dieser Stoffe, von der als
Rohstoffe für die Industrie verwendeten Art; andere Zubereitungen auf der
Grundlage von Riechstoffen, von der zum Herstellen von Getränken verwen-
deten Art:

3302 10 Ð von der in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie verwendeten Art:

Ð Ð von der in der Getränkeindustrie verwendeten Art:

3302 10 29 Ð Ð Ð Ð Ð andere

3501 Kasein, Kaseinate und andere Kaseinderivate; Kaseinleime

ex 3502 Albumine, Albuminate und andere Albuminderivate:

3502 20 Ð Molkenproteine (Lactalbumin), einschlieûlich Konzentrate aus zwei oder
mehr Molkenproteinen:

Ð Ð andere:

3502 20 91 Ð Ð Ð getrocknet (in Blättern, Flocken, Kristallen, Pulver usw.)

3502 20 99 Ð Ð Ð andere
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ANHANG III

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Verordnung (EWG) Nr. 804/68 Vorliegende Verordnung

Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2 Artikel 2

Artikel 3 Absätze 1 und 2 Artikel 3 Absatz 1

Artikel 3 Absatz 3 Ð

Artikel 3 Absatz 4 Artikel 3 Absatz 2

Artikel 4 Ð

Artikel 5 Artikel 4 Absatz 1

Artikel 5a Ð

Artikel 5c Artikel 5

Artikel 6 Absatz 2 Artikel 6 Absatz 3

Artikel 6 Absatz 3 Artikel 6 Absatz 4

Artikel 6 Absatz 4 Artikel 6 Absatz 5

Artikel 6 Absatz 6 Artikel 10

Artikel 7 Absatz 1 Artikel 7 Absatz 1

Artikel 7 Absatz 2 Artikel 7 Absatz 3

Artikel 7 Absatz 3 Unterabsatz 1 Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1

Artikel 7 Absatz 3 Unterabsatz 4 Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 2

Artikel 7 Absatz 4 Artikel 7 Absatz 5

Artikel 7 Absatz 5 Artikel 10

Artikel 7a Ð

Artikel 8 Absätze 1 bis 3 Artikel 8 Absätze 1 bis 3

Artikel 8 Absatz 4 Artikel 10

Artikel 9 Absatz 3 Artikel 10

Artikel 10 Absatz 1 Artikel 11 Absatz 1

Artikel 10 Absatz 2 Ð

Artikel 10 Absatz 3 Artikel 15

Artikel 11 Absatz 1 Artikel 12 Absatz 1

Artikel 11 Absatz 2 Ð

Artikel 11 Absatz 3 Artikel 15

Artikel 12 Absatz 3 Artikel 15

Artikel 13 Artikel 26

Artikel 14 Artikel 27

Artikel 15 Artikel 28

Artikel 16 Artikel 29

Artikel 16a Artikel 30

Artikel 17 Artikel 31
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Verordnung (EWG) Nr. 804/68 Vorliegende Verordnung

Artikel 18 Artikel 32

Artikel 19 Artikel 33

Artikel 20 Artikel 34

Artikel 21 Artikel 35

Artikel 22 Ð

Artikel 22a Artikel 36

Artikel 23 Artikel 37

Artikel 24 Artikel 38

Artikel 24a Artikel 39

Artikel 25 Ð

Artikel 26 Absätz 1 und 2 Artikel 14 Absätze 1 und 2

Artikel 26 Absatz 4 Artikel 15

Artikel 26 Absatz 5 Ð

Artikel 28 Artikel 40

Artikel 29 Absatz 1 Artikel 41

Artikel 29 Absatz 2 Ð

Artikel 30 Artikel 42

Artikel 31 Artikel 43

Artikel 32 Ð

Artikel 33 Artikel 44

Artikel 34 Artikel 45

Artikel 35 Ð

Artikel 36 Ð

Artikel 37 Absatz 1 Artikel 48

Anhang Anhang II
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1256/1999 DES RATES

vom 17. Mai 1999

zur ¾nderung der Verordnung (EWG) Nr. 3950/92 über die Erhebung einer Zusatzabgabe
im Milchsektor

DER RAT DER EUROP¾ISCHEN UNION Ð

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (3),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (4),

nach Stellungnahme des Rechnungshofs (5),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3950/92 des
Rates vom 28. Dezember 1992 über die Erhe-
bung einer Zusatzabgabe im Milchsektor (6)
wurde die Zusatzabgabenregelung, die ursprüng-
lich ab dem 2. April 1984 in diesem Sektor ein-
geführt worden war, um weitere sieben Zwölf-
monatszeiträume verlängert. Ziel der Regelung
war die Verringerung des Ungleichgewichts zwi-
schen Angebot und Nachfrage bei Milch und
Milcherzeugnissen und der entsprechenden struk-
turellen Überschüsse. Die Regelung ist auch in
Zukunft notwendig, um ein besseres Markt-
gleichgewicht zu erreichen. Daher ist sie ab dem
1. April 2000 für weitere acht Zwölfmonatszeit-
räume anzuwenden.

(2) Die Höhe der Preisstützung im Milchsektor wird
ab dem 1. Juli 2005 über drei Wirtschaftsjahre
schrittweise um insgesamt 15% gesenkt. Die
Auswirkungen dieser Maûnahme auf den inner-

gemeinschaftlichen Verbrauch und auf die Aus-
fuhr von Milch und Milcherzeugnissen rechtferti-
gen es, die Gesamtreferenzmenge für Milch in
der Gemeinschaft nach den jeweiligen Preissen-
kungen einerseits und zur rechtzeitigeren Inan-
griffnahme bestimmter Strukturprobleme ande-
rerseits auf ausgewogene Weise zu erhöhen.

(3) Die einzelbetriebliche Referenzmenge sollte als
die Menge definiert werden, die unabhängig von
möglicherweise zeitweilig übertragenen Mengen
am 31. März 2000 zur Verfügung steht, also zu
dem Zeitpunkt, an dem die sieben Zeiträume der
Anwendung der Abgabenregelung nach ihrer
1992 beschlossenen Verlängerung ablaufen.

(4) Durch die unvollständige Ausschöpfung der
Referenzmengen durch die Erzeuger kann die
ordnungsgemäûe Entwicklung des Milcherzeu-
gungssektors behindert werden. Um solche Prak-
tiken zu verhindern, sollten die Mitgliedstaaten
entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des
Gemeinschaftsrechts entscheiden können, daû bei
einer erheblichen Nichtausschöpfung während
eines signifikanten Zeitraums die nicht genutzten
Referenzmengen wieder der einzelstaatlichen
Reserve zugeschlagen werden, damit sie anderen
Erzeugern zugeteilt werden können.

(5) Zur Stärkung der Möglichkeiten der dezentralen
Bewirtschaftung der Referenzmengen zur Um-
strukturierung der Milchproduktion oder zur
Verbesserung des Umweltschutzes sollten die
Mitgliedstaaten die Befugnis erhalten, bestimmte
diesbezügliche Bestimmungen auf der geeigneten
Gebietsebene oder in Erfassungszonen umzuset-
zen.

(6) Die Erfahrung mit der Zusatzabgabenregelung
hat gezeigt, daû die Übertragung von Referenz-
mengen durch Rechtsgeschäfte wie Verpachtun-
gen, die nicht unbedingt zu einer dauerhaften
Zuteilung der betreffenden Referenzmengen an
den Empfänger führen, einen zusätzlichen
Kostenfaktor für die Milcherzeugung darstellen
können, der die Verbesserung der Erzeugungs-
strukturen behindert. Um die Funktion der Refe-
renzmengen als Mittel zur Regulierung des
Marktes für Milch und Milcherzeugnisse zu stär-
ken, sollte es den Mitgliedstaaten gestattet wer-
den, Referenzmengen, die im Wege von Verpach-

(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 60.
(2) Stellungnahme vom 6. Mai 1999 (noch nicht im Amts-

blatt veröffentlicht).
(3) ABl. C 407 vom 28.12.1998, S. 203.
(4) ABl. C 93 vom 6.4.1999, S. 1.
(5) ABl. C 401 vom 22.12.1998, S. 3.
(6) ABl. L 405 vom 31.12.1992, S. 1. Verordnung zuletzt

geändert durch Verordnung (EG) Nr. 751/99 der Kom-
mission (ABl. L 96 vom 10.4.1999, S. 11).
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tungen oder vergleichbaren Rechtsgeschäften
übertragen wurden, der einzelstaatlichen Reserve
zuzuführen, damit diese nach objektiven Krite-
rien neu an aktive Erzeuger verteilt werden kön-
nen, insbesondere an diejenigen, die sie vorher
beliefert haben. Die Mitgliedstaaten sollten auch
das Recht haben, für die Übertragung von Refe-
renzmengen andere Möglichkeiten als individu-
elle Transaktionen zwischen Erzeugern vorzuse-
hen. Um insbesondere bestehenden rechtlichen
Ansprüchen angemessen Rechnung zu tragen,
sollte ausdrücklich vorgesehen werden, daû die
Mitgliedstaaten bei Inanspruchnahme dieser
Möglichkeiten die erforderlichen Maûnahmen
ergreifen, um die allgemeinen Grundsätze des
Gemeinschaftsrechts einzuhalten.

(7) Einige Bestimmungen der Verordnung (EWG)
Nr. 3950/92 sind überholt und sollten daher
gestrichen werden Ð

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 3950/92 wird wie folgt
geändert:

1. Artikel 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

¹Bei den Erzeugern von Kuhmilch wird für wei-
tere acht aufeinanderfolgende Zeiträume von
zwölf Monaten ab 1. April 2000 eine zusätzliche
Abgabe auf die Mengen Milch oder Milchäquiva-
lent erhoben, die in dem jeweiligen Zwölfmonats-
zeitraum an einen Abnehmer geliefert oder direkt
an den Verbraucher verkauft wurden und eine
bestimmte Menge überschreiten.ª

2. Die Tabelle in Artikel 3 Absatz 2 wird durch die
Tabelle in Anhang I dieser Verordnung ersetzt.

3. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

¹(2) Die im Anhang angeführten Gesamtmen-
gen werden unbeschadet einer späteren Überprü-
fung auf der Grundlage der allgemeinen Markt-
lage und der derzeitigen besonderen Bedingungen
in bestimmten Mitgliedstaaten festgesetzt.

Die Gesamtmenge der finnischen Quote für Liefe-
rungen kann bis zu maximal 200 000 Tonnen
erhöht werden, um den finnischen ¸SLOM�-Erzeu-
gern einen Ausgleich zu gewähren; die Zuteilung
erfolgt gemäû den gemeinschaftsrechtlichen
Bestimmungen. Diese Reserve ist nicht übertrag-

bar und darf nur zugunsten solcher Erzeuger ver-
wendet werden, deren Recht zur Wiederaufnahme
der Erzeugung infolge des Beitritts beeinträchtigt
wird.

Die Erhöhung der Gesamtmengen und die Bedin-
gungen, unter denen die individuellen Referenz-
mengen nach dem vorstehenden Unterabsatz zuzu-
teilen sind, werden nach dem Verfahren des
Artikels 11 beschlossen.ª

4. Artikel 3 Absatz 3 wird gestrichen.

5. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

¹Artikel 4

(1) Die einzelbetriebliche Referenzmenge ent-
spricht der am 31. März 2000 zu Verfügung ste-
henden Menge. Sie wird gegebenenfalls für jeden
der betreffenden Zeiträume angepaût, damit die
Summe der einzelbetrieblichen Referenzmengen
gleicher Art die entsprechenden in Artikel 3
genannten Gesamtmengen nicht überschreitet,
wobei Kürzungen zur Aufstockung der einzelstaat-
lichen Reserve gemäû Artikel 5 zu berücksichtigen
sind.

(2) Einzelbetriebliche Referenzmengen werden
auf begründeten Antrag der Erzeuger erhöht oder
festgesetzt, um ¾nderungen bei ihren Lieferungen
und/oder Direktverkäufen Rechnung zu tragen.
Voraussetzung für die Erhöhung oder Festsetzung
einer Referenzmenge ist die entsprechende Sen-
kung oder Aufhebung der jeweiligen anderen
Referenzmenge des Erzeugers. Diese Anpassungen
dürfen für den betreffenden Mitgliedstaat keine
Erhöhung der in Artikel 3 genannten Gesamtmen-
gen für Lieferungen und Direktverkäufe bewirken.

Bei endgültigen ¾nderungen der einzelbetrieb-
lichen Referenzmengen werden die in Artikel 3
genannten Mengen nach dem Verfahren des
Artikels 11 entsprechend angepaût.ª

6. Artikel 5 erhält folgende Fassung:

¹Artikel 5

Ein Mitgliedstaat kann im Rahmen der in
Artikel 3 genannten Mengen nach einer linearen
Verringerung der Gesamtheit der einzelbetriebli-
chen Referenzmengen die einzelstaatliche Reserve
aufstocken, um Erzeugern, die nach objektiven,
im Einvernehmen mit der Kommission festgeleg-
ten Kriterien bestimmt werden, zusätzliche oder
spezifische Mengen zuzuteilen.
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Unbeschadet des Artikels 6 Absatz 1 werden die
Referenzmengen der Erzeuger, die während eines
Zwölfmonatszeitraums weder Milch noch andere
Milcherzeugnisse vermarktet haben, der einzel-
staatlichen Reserve zugeschlagen; sie können nach
Maûgabe des Absatzes 1 neu zugeteilt werden.
Nimmt der Erzeuger die Produktion von Milch
oder anderen Milcherzeugnissen innerhalb einer
vom Mitgliedstaat festzulegenden Frist wieder auf,
so wird ihm nach Maûgabe des Artikels 4
Absatz 1 spätestens an dem auf den Zeitpunkt der
Antragstellung folgenden 1. April eine Referenz-
menge zugeteilt.

Nimmt ein Erzeuger während mindestens eines
Zwölfmonatszeitraums nicht mindestens 70% der
ihm zur Verfügung stehenden einzelbetrieblichen
Referenzmenge entweder in Form von Lieferungen
oder in Form von Direktverkäufen in Anspruch,
so können die Mitgliedstaaten entsprechend den
allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts
entscheiden,

Ð ob und unter welchen Bedingungen die nicht
in Anspruch genommene Referenzmenge ganz
oder teilweise der einzelstaatlichen Reserve
zuzuschlagen ist. Nicht in Anspruch genom-
mene Referenzmengen werden jedoch im Falle
höherer Gewalt und in hinreichend begründe-
ten Fällen, die sich auf die Produktionskapazi-
tät des betreffenden Erzeugers auswirken und
von der zuständigen Behörde anerkannt wer-
den, nicht der einzelstaatlichen Reserve zuge-
führt;

Ð unter welchen Bedingungen eine Referenz-
menge an die betreffenden Erzeuger wiederzu-
zuteilen ist.ª

7. Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende
Fassung:

¹(1) Die Mitgliedstaaten genehmigen vor einem
von ihnen festzulegenden Zeitpunkt, spätestens
aber bis zum 31. März, für den betreffenden
Zwölfmonatszeitraum zeitweilige Übertragungen
einzelbetrieblicher Referenzmengen, welche die
berechtigten Erzeuger nicht in Anspruch zu neh-
men beabsichtigen.ª

8. Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

¹(1) Die Referenzmenge eines Betriebs wird bei
Verkauf, Verpachtung oder Vererbung nach Bedin-
gungen, die von den Mitgliedstaaten unter
Berücksichtigung der für die Milcherzeugung
genutzten Flächen oder nach anderen objektiven
Kriterien und gegebenenfalls einer Vereinbarung

zwischen den Parteien festgelegt werden, mit dem
Betrieb auf die Erzeuger übertragen, die den
Betrieb übernehmen.

Der Teil der Referenzmenge, der gegebenenfalls
nicht mit dem Betrieb übertragen wird, wird der
einzelstaatlichen Reserve zugeschlagen. Wenn
jedoch bei einer Übertragung von Referenzmengen
ein Teil der einzelstaatlichen Reserve zugeschlagen
worden ist, erfolgt im Falle der Rückübertragung
kein Einbehalt.

Die gleichen Bestimmungen gelten für sonstige
Fälle von Übertragungen mit vergleichbaren recht-
lichen Folgen für die Erzeuger.

Wird eine landwirtschaftliche Fläche jedoch an
die öffentliche Hand und/oder zur öffentlichen
Nutzung übertragen oder erfolgt die Übertragung
zu nichtlandwirtschaftlichen Zwecken, so stellen
die Mitgliedstaaten sicher, daû die für die Wah-
rung der berechtigten Interessen der Beteiligten
erforderlichen Maûnahmen getroffen werden und
daû insbesondere der ausscheidende Milcherzeu-
ger die Möglichkeit hat, die Milcherzeugung fort-
zusetzen, wenn er dies wünscht.ª

9. Artikel 8 erhält folgende Fassung:

¹Artikel 8

Im Hinblick auf die Umstrukturierung der Milch-
erzeugung oder zur Verbesserung der Umweltbe-
dingungen können die Mitgliedstaaten gemäû aus-
führlichen Vorschriften, die sie unter Berücksichti-
gung der berechtigten Interessen der Beteiligten
festlegen, eine oder mehrere der nachstehenden
Maûnahmen treffen:

a) Sie können Erzeugern, die sich verpflichten,
die Milcherzeugung ganz oder teilweise end-
gültig aufzugeben, eine in einem Betrag oder
in mehreren Jahresbeträgen anzuweisende Ent-
schädigung gewähren und die so freigesetzten
Referenzmengen der einzelstaatlichen Reserve
zuschlagen;

b) sie können nach objektiven Kriterien die
Bedingungen festlegen, unter denen sich die
Erzeuger zu Beginn eines Zwölfmonatszeit-
raums durch die zuständige Behörde oder die
von ihr benannte Stelle Referenzmengen gegen
Entgelt zuweisen lassen können, die am Ende
des vorangegangenen Zwölfmonatszeitraums
von anderen Erzeugern gegen eine in einem
Betrag oder in mehreren Jahresbeträgen ange-
wiesene Entschädigung in Höhe dieses Entgelts
endgültig freigesetzt wurden;
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c) sie können bei einer Flächenübertragung zur
Verbesserung der Umweltbedingungen vorse-
hen, daû dem ausscheidenden Erzeuger die
verfügbare Referenzmenge des betreffenden
Betriebs zur Verfügung gestellt wird, falls er
weiterhin Milch erzeugen will;

d) sie können anhand objektiver Kriterien die
Regionen und Erfassungszonen bestimmen, in
denen im Hinblick auf die Verbesserung der
Milcherzeugungsstruktur die endgültige Über-
tragung von Referenzmengen ohne entspre-
chende Flächenübertragung zulässig ist;

e) sie können auf Antrag des Erzeugers, der bei
der zuständigen Behörde oder der von ihr
benannten Stelle zu stellen ist, zur Verbesse-
rung der Milcherzeugungsstruktur auf der
Ebene des Betriebs oder im Hinblick auf die
Extensivierung der Erzeugung die endgültige
Übertragung von Referenzmengen ohne ent-
sprechende Flächenübertragung und umge-
kehrt gestatten.

Die Maûnahmen gemäû den Buchstaben a), b), c)
und e) können auf einzelstaatlicher Ebene oder
auf der geeigneten Gebietsebene oder in den
Erfassungszonen durchgeführt werden.ª

10. Nach Artikel 8 wird folgendes eingefügt:

¹Artikel 8a

Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit den
allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts
die nachstehenden Maûnahmen ergreifen, um
sicherzustellen, daû Referenzmengen nur aktiven
Milcherzeugern zugeteilt werden:

a) Wurden oder werden Referenzmengen mit
oder ohne die entsprechenden Flächen durch
landwirtschaftliche Pachtverträge oder auf
andere Weise mit vergleichbarer rechtlicher
Wirkung übertragen, so können die Mitglied-

staaten unbeschadet des Artikels 7 Absatz 1
Unterabsatz 2 anhand objektiver Kriterien
beschlieûen, ob und unter welchen Bedingun-
gen die übertragene Referenzmenge ganz oder
teilweise der einzelstaatlichen Reserve zuzu-
schlagen ist.

Diese Bestimmung gilt nicht für zeitweilige
Übertragungen nach Artikel 6.

b) Die Mitgliedstaaten können beschlieûen, die
Bestimmungen über die Übertragung von Refe-
renzmengen nach Artikel 7 Absatz 1 nicht
anzuwenden.ª

11. Der in Anhang II dieser Verordnung enthaltene
Anhang wird der Verordnung (EWG) Nr. 3950/92
angefügt.

Artikel 2

Soweit Übergangsmaûnahmen notwendig sind, um die
Durchführung der in Artikel 1 vorgesehenen ¾nderun-
gen zu erleichtern, sind sie nach dem Verfahren des
Artikels 11 der Verordnung (EWG) Nr. 3950/92 zu
erlassen.

Artikel 3

Der Rat verpflichtet sich, im Jahr 2003 auf der Grund-
lage eines Berichts der Kommission eine Halbzeitbe-
wertung mit dem Ziel vorzunehmen, die gegenwärtige
Quotenregelung nach dem Jahr 2006 auslaufen zu las-
sen.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf-
ten in Kraft.

Sie gilt ab 1. April 2000, ausgenommen Artikel 1
Nummer 2, der ab dem Inkrafttreten dieser Verord-
nung gilt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Mai 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

K.-H. FUNKE
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ANHANG I

¹Vom 1. April 1999 bis zum 31. März 2000 geltende Gesamtreferenzmengen

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 140 696 169 735

Dänemark 4 454 640 708

Deutschland 27 767 036 97 780

Griechenland 629 817 696

Spanien 5 457 564 109 386

Frankreich 23 793 932 441 866

Irland 5 236 575 9 189

Italien 9 698 399 231 661

Luxemburg 268 098 951

Niederlande 10 991 900 82 792

Österreich 2 543 979 205 422

Portugal 1 835 461 37 000

Finnland 2 394 528 10 000

Schweden 3 300 000 3 000

Vereinigtes
Königreich 14 373 969 216 078ª
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ANHANG II

¹ANHANG

a) Vom 1. April 2000 bis zum 31. März 2001 geltende
Gesamtreferenzmengen gemäû Artikel 3 Absatz 2

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 140 696 169 735

Dänemark 4 454 640 708

Deutschland 27 767 036 97 780

Griechenland 674 617 696

Spanien 5 807 564 109 386

Frankreich 23 793 932 441 866

Irland 5 332 575 9 189

Italien 10 082 399 231 661

Luxemburg 268 098 951

Niederlande 10 991 900 82 792

Österreich 2 543 979 205 422

Portugal 1 835 461 37 000

Finnland 2 394 528 10 000

Schweden 3 300 000 3 000

Vereinigtes
Königreich 14 386 577 (*) 216 078

(*) Spezielle Aufstockung der Quote zwecks Zuweisung an Nord-
irland.

b) Vom 1. April 2001 bis zum 31. März 2002 geltende
Gesamtreferenzmengen gemäû Artikel 3 Absatz 2

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 140 696 169 735

Dänemark 4 454 640 708

Deutschland 27 767 036 97 780

Griechenland 699 817 696

Spanien 6 007 564 109 386

Frankreich 23 793 932 441 866

Irland 5 386 575 9 189

Italien 10 298 399 231 661

Luxemburg 268 098 951

Niederlande 10 991 900 82 792

Österreich 2 543 979 205 422

Portugal 1 835 461 37 000

Finnland 2 394 528 10 000

Schweden 3 300 000 3 000

Vereinigtes
Königreich 14 393 669 (*) 216 078

(*) Spezielle Aufstockung der Quote zwecks Zuweisung an Nord-
irland.

c) Vom 1. April 2002 bis zum 31. März 2005 geltende
Gesamtreferenzmengen gemäû Artikel 3 Absatz 2

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 140 696 169 735

Dänemark 4 454 640 708

Deutschland 27 767 036 97 780

Griechenland 699 817 696

Spanien 6 007 564 109 386

Frankreich 23 793 932 441 866

Irland 5 386 575 9 189

Italien 10 298 399 231 661

Luxemburg 268 098 951

Niederlande 10 991 900 82 792

Österreich 2 543 979 205 422

Portugal 1 835 461 37 000

Finnland 2 394 528 10 000

Schweden 3 300 000 3 000

Vereinigtes
Königreich 14 393 669 216 078

d) Vom 1. April 2005 bis zum 31. März 2006 geltende
Gesamtreferenzmengen gemäû Artikel 3 Absatz 2

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 157 248 169 735

Dänemark 4 476 917 708

Deutschland 27 906 360 97 780

Griechenland 699 817 696

Spanien 6 007 564 109 386

Frankreich 23 915 111 441 866

Irland 5 386 575 9 189

Italien 10 298 399 231 661

Luxemburg 269 443 951

Niederlande 11 047 273 82 792

Österreich 2 557 726 205 422

Portugal 1 844 823 37 000

Finnland 2 406 551 10 000

Schweden 3 316 515 3 000

Vereinigtes
Königreich 14 466 619 216 078
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e) Vom 1. April 2006 bis zum 31. März 2007 geltende
Gesamtreferenzmengen gemäû Artikel 3 Absatz 2

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 173 800 169 735

Dänemark 4 499 193 708

Deutschland 28 045 684 97 780

Griechenland 699 817 696

Spanien 6 007 564 109 386

Frankreich 24 036 290 441 866

Irland 5 386 575 9 189

Italien 10 298 399 231 661

Luxemburg 270 788 951

Niederlande 11 102 647 82 792

Österreich 2 571 473 205 422

Portugal 1 854 186 37 000

Finnland 2 418 573 10 000

Schweden 3 333 030 3 000

Vereinigtes
Königreich 14 539 569 216 078

f) Vom 1. April 2007 bis zum 31. März 2008 geltende
Gesamtreferenzmengen gemäû Artikel 3 Absatz 2

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 190 352 169 735

Dänemark 4 521 470 708

Deutschland 28 185 008 97 780

Griechenland 699 817 696

Spanien 6 007 564 109 386

Frankreich 24 157 469 441 866

Irland 5 386 575 9 189

Italien 10 298 399 231 661

Luxemburg 272 134 951

Niederlande 11 158 020 82 792

Österreich 2 585 220 205 422

Portugal 1 863 548 37 000

Finnland 2 430 596 10 000

Schweden 3 349 545 3 000

Vereinigtes
Königreich 14 612 520 216 078ª
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1257/1999 DES RATES

vom 17. Mai 1999

über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und zur ¾nderung bzw.

Aufhebung bestimmter Verordnungen

DER RAT DER EUROP¾ISCHEN UNION Ð

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 36
und 37,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (3),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (4),

nach Stellungnahme des Rechnungshofes (5),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine gemeinsame Politik zur Entwicklung des
ländlichen Raums sollte die anderen Instrumente
der Gemeinsamen Agrarpolitik flankieren und
ergänzen und so zur Erreichung der in Artikel 33
Absatz 1 des Vertrags festgelegten Ziele dieser
Politik beitragen.

(2) Gemäû Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a) des
Vertrags ist bei der Gestaltung der gemeinsamen
Agrarpolitik und der hierfür anzuwendenden
besonderen Methoden die besondere Eigenart der
landwirtschaftlichen Tätigkeit zu berücksichti-
gen, die sich aus dem sozialen Aufbau der Land-
wirtschaft und den strukturellen und naturbe-
dingten Unterschieden der verschiedenen land-
wirtschaftlichen Gebiete ergibt.

(3) Gemäû Artikel 159 des Vertrags werden die Poli-
tiken der Gemeinschaft unter Berücksichtigung
der in Artikel 158 und Artikel 160 vorgegebenen
Ziele für die gemeinsame Politik des wirtschaftli-
chen und sozialen Zusammenhalts durchgeführt

und tragen zu deren Verwirklichung bei. Maû-
nahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums
sollen daher in Regionen mit Entwicklungsrück-
stand (Ziel 1) und Regionen mit Strukturproble-
men (Ziel 2) im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit
allgemeinen Bestimmungen über die Struktur-
fonds (6) zu dieser Politik beitragen.

(4) Fördermaûnahmen zur Verbesserung der Agrar-
strukturen wurden bereits 1972 in die gemein-
same Agrarpolitik eingeführt. Seit nahezu zwei
Jahrzehnten werden Versuche unternommen, die
Agrarstrukturpolitik in den weiteren wirtschaftli-
chen und sozialen Kontext der ländlichen
Gebiete einzubinden. Einen Schwerpunkt der
Reform der GAP von 1992 bildeten die Umwelt-
aspekte der Landwirtschaft als gröûter Land-
nutzer.

(5) Die Politik zur Entwicklung des ländlichen
Raums wird gegenwärtig mit einer Reihe kom-
plexer Instrumente durchgeführt.

(6) In den kommenden Jahren wird sich die Land-
wirtschaft an neue Gegebenheiten und an weitere
Veränderungen der Marktentwicklung, der
Marktpolitik und der Handelsvorschriften, der
Verbrauchernachfrage und -präferenzen und an
die bevorstehende Erweiterung der Gemeinschaft
anpassen müssen. Diese Veränderungen betreffen
nicht nur die Agrarmärkte, sondern generell die
lokale Wirtschaft in den ländlichen Gebieten. Die
Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums
sollte auf die Wiederherstellung und Steigerung
der Wettbewerbsfähigkeit der ländlichen Gebiete
ausgerichtet sein und daher zur Erhaltung und
Schaffung von Arbeitsplätzen in diesen Gebieten
beitragen.

(7) Diese Entwicklungen sollen durch eine Neukon-
zipierung und Vereinfachung der bestehenden
Instrumente der Politik zur Entwicklung des
ländlichen Raums gefördert und unterstützt wer-
den.

(8) Eine solche Neukonzipierung sollte die Erfahrun-
gen mit den bisherigen Instrumenten berücksich-
tigen und sich daher auf diese Instrumente stüt-

(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 7.
(2) Stellungnahme vom 6. Mai 1999 (noch nicht im Amts-

blatt veröffentlicht).
(3) ABl. C 407 vom 28.12.1998, S. 210.
(4) ABl. C 93 vom 6.4.1999, S. 1.
(5) ABl. C 401 vom 22.12.1998, S. 3. (6) ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1.
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zen. Es handelt sich dabei um die Maûnahmen
im Rahmen der derzeitigen prioritären Ziele der
Förderung der Entwicklung des ländlichen
Raums durch die beschleunigte Anpassung der
Agrarstrukturen im Rahmen der Reform der
gemeinsamen Agrarpolitik und die Erleichterung
der Entwicklung und Strukturanpassung der
ländlichen Gebiete (Ziele 5a und 5b) gemäû den
Verordnungen (EWG) Nr. 2052/88 des Rates
vom 24. Juni 1988 über Aufgaben und Effizienz
der Strukturfonds und über die Koordinierung
ihrer Interventionen untereinander sowie mit
denen der Europäischen Investitionsbank und der
anderen vorhandenen Finanzinstrumente (1) und
(EWG) Nr. 4256/88 des Rates vom 19. Dezember
1988 zur Durchführung der Verordnung (EWG)
Nr. 2052/88 hinsichtlich des Europäischen Aus-
richtungs- und Garantiefonds für die Landwirt-
schaft (EAGFL), Abteilung Ausrichtung (2), sowie
um die Maûnahmen, die flankierend zur Reform
der gemeinsamen Agrarpolitik von 1992 einge-
führt wurden mit den Verordnungen (EWG)
Nr. 2078/92 des Rates vom 30. Juni 1992 für
umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum
schützende landwirtschaftliche Produktionsver-
fahren (3), (EWG) Nr. 2079/92 des Rates vom
30. Juni 1992 zur Einführung einer gemeinschaft-
lichen Beihilferegelung für den Vorruhestand in
der Landwirtschaft (4) und (EWG) Nr. 2080/92
des Rates vom 30. Juni 1992 zur Einführung
einer gemeinschaftlichen Beihilferegelung für
Aufforstungsmaûnahmen in der Landwirt-
schaft (5).

(9) Eine reformierte Politik der Entwicklung des
ländlichen Raums sollte alle ländlichen Gebiete
der Gemeinschaft umfassen.

(10) Die drei bestehenden flankierenden Maûnahmen
(Umweltschutz in der Landwirtschaft, Vorruhe-
stand und Aufforstung), die mit der Reform der
gemeinsamen Agrarpolitik von 1992 eingeführt
wurden, sollen durch die Regelung für die
benachteiligten Gebiete und die Gebiete mit
umweltspezifischen Einschränkungen ergänzt
werden.

(11) Sonstige Maûnahmen zur Entwicklung des länd-
lichen Raums sollten Bestandteil integrierter Ent-
wicklungsprogramme für Ziel-1-Regionen und
können Bestandteil von Programmen für Ziel-2-
Regionen sein.

(12) In ländlichen Gebieten sollte die Marktpolitik
durch Maûnahmen zur Entwicklung des ländli-
chen Raums flankiert und ergänzt werden.

(13) Der Beitrag des EAGFL zur Entwicklung des
ländlichen Raums sollte sich auf einen einzigen
rechtlichen Rahmen stützen, in dem die für eine
Förderung in Betracht kommenden Maûnahmen,
ihre Ziele und die Förderkriterien festgelegt sind.

(14) Angesichts der Vielfalt der ländlichen Gebiete
der Gemeinschaft sollte die Politik zur Entwick-
lung des ländlichen Raums dem Subsidiaritäts-
prinzip folgen. Sie ist daher möglichst dezentrali-
siert durchzuführen, wobei der Nachdruck auf
Partizipation und einer Ausrichtung von unten
nach oben liegen sollte. Die Förderkriterien für
Maûnahmen zur Entwicklung des ländlichen
Raums sollten daher nicht über das hinausgehen,
was zur Erreichung der Ziele der Entwicklung
des ländlichen Raums erforderlich ist.

(15) Um die Kohärenz mit den übrigen Instrumenten
der gemeinsamen Agrarpolitik und den anderen
Gemeinschaftspolitiken zu gewährleisten, sind
jedoch gemeinschaftliche Grundkriterien für die
Förderung festzulegen. Insbesondere sollte ver-
mieden werden, daû die Maûnahmen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums zu ungerechtfer-
tigten Wettbewerbsverzerrungen führen.

(16) Im Interesse der Flexibilität und zur Vereinfa-
chung der Rechtsetzung sollte der Rat der Kom-
mission gemäû Artikel 202 dritter Gedanken-
strich des Vertrags alle erforderlichen Durchfüh-
rungsbefugnisse übertragen.

(17) Kennzeichnend für die Agrarstruktur der
Gemeinschaft ist eine Vielzahl landwirtschaftli-
cher Betriebe, denen die erforderlichen Struktur-
bedingungen fehlen, um für die Landwirte und
ihre Familien angemessene Einkommen und
Lebensbedingungen sicherzustellen.

(18) Die gemeinschaftlichen Investitionshilfen sollen
zur Modernisierung und gröûerer Wirtschaftlich-
keit landwirtschaftlicher Betriebe beitragen.

(19) Die gemeinschaftlichen Bedingungen für die
Gewährung einer Investitionsbeihilfe sollten

(1) ABl. L 185 vom 15.7.1988, S. 9. Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 3193/94 (ABl.
L 337 vom 24.12.1994, S. 11).

(2) ABl. L 374 vom 31.12.1988, S. 25. Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2085/93 (ABl.
L 193 vom 31.7.1993, S. 44).

(3) ABl. L 215 vom 30.7.1992, S. 85. Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2272/95 der
Kommission (ABl. L 288 vom 1.12.1995, S. 35). Verord-
nung berichtigt durch die Verordnung (EG) Nr. 1962/96
der Kommission (ABl. L 259 vom 12.10.1996, S. 7).

(4) ABl. L 215 vom 30.7.1992, S. 91. Verordnung geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2773/95 der Kommission
(ABl. L 288 vom 1.12.1995, S. 37).

(5) ABl. L 215 vom 30.7.1992, S. 96. Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 231/96 der
Kommission (ABl. L 30 vom 8.2.1996, S. 33).
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gegenüber den gemäû der Verordnung (EG)
Nr. 950/97 des Rates vom 20. Mai 1997 zur Ver-
besserung der Effizienz der Agrarstruktur (1) gel-
tenden Bedingungen vereinfacht werden.

(20) Besondere Fördermaûnahmen für Junglandwirte
können nicht nur deren Niederlassung erleich-
tern, sondern ihnen nach der Niederlassung auch
die Verbesserung der Betriebsstruktur ermögli-
chen.

(21) Die Entwicklung und Spezialisierung der Land-
wirtschaft erfordern einen angemessenen allge-
meinen, technischen und ökonomischen Ausbil-
dungsstand der Personen, die mit land- und forst-
wirtschaftlichen Tätigkeiten befaût sind, insbe-
sondere in bezug auf neue Entwicklungen bei der
Betriebsführung, der Produktion oder der Ver-
marktung.

(22) Besondere Anstrengungen sind erforderlich, um
die Landwirte in umweltverträglichen landwirt-
schaftlichen Produktionsverfahren auszubilden
und sie darüber zu informieren.

(23) Der vorzeitige Ruhestand in der Landwirtschaft
sollte gefördert werden, um die Wirtschaftlich-
keit der landwirtschaftlichen Betriebe zu verbes-
sern. Dabei ist den Erfahrungen mit der Anwen-
dung der Verordnung (EWG) Nr. 2079/92 Rech-
nung zu tragen.

(24) Eine Förderung von benachteiligten Gebieten
sollte zur dauerhaften Nutzung landwirtschaftli-
cher Flächen, zur Erhaltung des ländlichen
Lebensraums, zur Erhaltung und Förderung von
nachhaltigen Bewirtschaftungsformen beitragen.

(25) Die benachteiligten Gebiete sollten auf der
Grundlage gemeinsamer Kriterien eingestuft wer-
den.

(26) Eine weitere Klassifizierung von benachteiligten
Gebieten auf Gemeinschaftsebene ist nicht erfor-
derlich.

(27) Es sollten Bedingungen für die Gewährung von
Ausgleichszulagen festgelegt werden, um die Effi-
zienz dieser Beihilferegelung und die Verwirkli-
chung ihrer Ziele zu gewährleisten.

(28) Bei Beschränkungen der landwirtschaftlichen
Nutzung in Gebieten mit umweltspezifischen

Einschränkungen könnte es notwendig sein,
Landwirten für die Lösung der speziellen Pro-
bleme, die sich aus diesen Beschränkungen erge-
ben, Unterstützung zu gewähren.

(29) Zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung
ländlicher Gebiete sollte angesichts der immer
stärkeren Nachfrage der Gesellschaft nach ökolo-
gischen Dienstleistungen Agrarumweltinstrumen-
ten in den kommenden Jahren eine herausra-
gende Rolle zugewiesen werden.

(30) Die im Rahmen der Verordnung (EWG)
Nr. 2078/92 bestehende Beihilferegelung sollte
für gezielte Agrarumweltmaûnahmen fortgesetzt
werden, wobei die Erfahrungen mit der Anwen-
dung dieser Regelung, die in dem nach Artikel 10
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92
vorgelegten Bericht der Kommission im einzelnen
beschrieben sind, zu berücksichtigen wären.

(31) Die Beihilferegelung für Agrarumweltmaûnah-
men soll Landwirte weiterhin ermutigen, im
Dienste der gesamten Gesellschaft Produktions-
verfahren einzuführen bzw. beizubehalten, die
der zunehmenden Notwendigkeit des Schutzes
und der Verbesserung der Umwelt, der natürli-
chen Ressourcen, der Böden und der genetischen
Vielfalt sowie des Erhalts der Landschaft und des
ländlichen Lebensraums gerecht werden.

(32) Die Verbesserung der Verarbeitung und Vermark-
tung landwirtschaftlicher Erzeugnisse sollte
durch Investitionsbeihilfen in diesem Bereich
gefördert werden.

(33) Eine solche Förderung kann sich weitgehend auf
die bereits geltenden Bedingungen stützen, die in
der Verordnung (EG) Nr. 951/97 des Rates vom
20. Mai 1997 zur Verbesserung der Verarbei-
tungs- und Vermarktungsbedingungen für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse (2) festgelegt sind.

(34) Dabei muû gewährleistet sein, daû die Investitio-
nen wirtschaftlich sind und daû die Landwirte an
den wirtschaftlichen Vorteilen der durchgeführ-
ten Maûnahmen teilhaben.

(35) Die Forstwirtschaft stellt einen integralen
Bestandteil der Entwicklung des ländlichen
Raums dar. Forstwirtschaftliche Maûnahmen
sollten daher in die Förderregelung für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums einbezogen wer-
den. Die Förderung der Forstwirtschaft darf nicht
wettbewerbsverzerrend wirken und muû markt-
neutral sein.

(1) ABl. L 142 vom 2.6.1997, S. 1. Verordnung zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 2331/98 (ABl. L 291
vom 30.10.1998, S. 10). (2) ABl. L 142 vom 2.6.1997, S. 22.
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(36) Die forstwirtschaftlichen Maûnahmen sind unter
Berücksichtigung der von der Gemeinschaft und
den Mitgliedstaaten auf internationaler Ebene
eingegangenen Verpflichtungen festzulegen und
sollten sich auf die Forstprogramme der Mit-
gliedstaaten stützen. Solche Maûnahmen sollten
auch den besonderen Problemen der Klimaände-
rungen Rechnung tragen.

(37) Die forstwirtschaftlichen Maûnahmen sollten
sich auf die bisherigen Maûnahmen im Rahmen
der bereits bestehenden Regelungen stützen, die
in der Verordnung (EWG) Nr. 1610/89 des Rates
vom 29. Mai 1989 zum Erlaû von Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Verordnung (EWG)
Nr. 4256/88 hinsichtlich der Aktion zur Entwick-
lung und Aufwertung des Waldes in den ländli-
chen Gebieten der Gemeinschaft (1) und der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 867/90 des Rates vom
29. März 1990 betreffend die Verbesserung der
Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen
für forstwirtschaftliche Erzeugnisse (2) festgelegt
sind.

(38) Die Aufforstung von landwirtschaftlichen Flä-
chen ist vor allem unter dem Gesichtspunkt der
Bodennutzung und des Umweltschutzes wie auch
als Beitrag für eine bessere Versorgung mit
bestimmten forstwirtschaftlichen Erzeugnissen
von Bedeutung. Die im Rahmen der Verordnung
(EWG) Nr. 2080/92 bestehende Beihilferegelung
für Aufforstungsmaûnahmen sollte daher fortge-
setzt werden, wobei die Erfahrungen mit der
Anwendung dieser Regelung berücksichtigt wer-
den sollten, die in dem gemäû Artikel 8 Absatz 3
der genannten Verordnung vorgelegten Bericht
der Kommission im einzelnen beschrieben sind.

(39) Für Maûnahmen zur Erhaltung und Verbesserung
der ökologischen Stabilität von Wäldern in
bestimmten Gebieten sollten Zahlungen gewährt
werden.

(40) Sonstige Maûnahmen, die landwirtschaftliche
Tätigkeiten und deren Umstellung betreffen, soll-
ten gefördert werden. Das Verzeichnis der Maû-
nahmen ist auf der Grundlage bisheriger Erfah-
rungen und unter Berücksichtigung der Tatsache
festzulegen, daû die Entwicklung des ländlichen
Raums auch auf auûerlandwirtschaftliche Tätig-
keiten und Dienstleistungen ausgerichtet werden
muû, um die Tendenz zur wirtschaftlichen und
sozialen Verödung des ländlichen Raums und zur
Landflucht umzukehren. Für Maûnahmen zur
Beseitigung von Ungleichheiten und zur Förde-
rung der Chancengleichheit von Männern und
Frauen sollten Beihilfen gewährt werden.

(41) Agrarerzeugnisse und Lebensmittel aus ökologi-
schem Landbau finden beim Verbraucher immer
mehr Anklang. Dies schafft einen neuen Markt
für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Der ökologi-
sche Landbau trägt zu mehr Nachhaltigkeit der
landwirtschaftlichen Tätigkeiten und damit zu
den allgemeinen Zielen dieser Verordnung bei.
Die speziell für die Entwicklung des ländlichen
Raums vorgesehenen Fördermaûnahmen können
sich auf die Produktion, die Verarbeitung und die
Vermarktung von Agrarerzeugnissen aus ökologi-
schem Landbau erstrecken.

(42) Für eine Gemeinschaftsbeihilfe in Betracht kom-
mende Maûnahmen zur Entwicklung des ländli-
chen Raums müssen dem Gemeinschaftsrecht
entsprechen und mit den anderen Gemeinschafts-
politiken und den anderen Instrumenten der
gemeinsamen Agrarpolitik abgestimmt sein.

(43) Für bestimmte Maûnahmen, die im Rahmen
anderer Instrumente der gemeinsamen Agrarpoli-
tik förderfähig sind, und insbesondere für Maû-
nahmen, die in den Geltungsbereich von Stüt-
zungsregelungen im Rahmen gemeinsamer
Marktorganisationen fallen, ist auûer in nach
objektiven Kriterien gerechtfertigten Ausnahme-
fällen eine Förderung im Rahmen dieser Verord-
nung auszuschlieûen.

(44) Angesichts der Beihilfen für Erzeugergemein-
schaften und ihre Vereinigungen im Rahmen ver-
schiedener gemeinsamer Marktorganisationen
scheint eine spezifische Beihilfe für Erzeugerge-
meinschaften im Rahmen der Entwicklung des
ländlichen Raums nicht mehr erforderlich. Die
im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 952/97 des
Rates vom 20. Mai 1997 betreffend die Erzeuger-
gemeinschaften und ihre Vereinigungen (3)
bestehende Beihilferegelung sollte daher nicht
fortgeführt werden.

(45) Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an
den flankierenden Maûnahmen und den sonsti-
gen Maûnahmen zur Entwicklung des ländlichen
Raums in Gebieten auûerhalb von Ziel 1 sollte
aus dem EAGFL, Abteilung Garantie, erfolgen.
Die in der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 fest-
gelegten grundlegenden Finanzbestimmungen
wurden entsprechend angepaût.

(46) In Ziel-1-Regionen sollte die finanzielle Beteili-
gung der Gemeinschaft an Maûnahmen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums, mit Ausnahme
der drei bestehenden flankierenden Maûnahmen
und der Förderung der benachteiligten Gebiete

(1) ABl. L 165 vom 15.6.1989, S. 3.
(2) ABl. L 91 vom 6.4.1990, S. 7. (3) ABl. L 142 vom 2.6.1997, S. 30.
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sowie der Gebiete mit umweltspezifischen Ein-
schränkungen, weiterhin aus dem EAGFL, Abtei-
lung Ausrichtung, erfolgen.

(47) Für Maûnahmen zur Entwicklung des ländlichen
Raums, die unter die Programmplanung der
Ziele 1 und 2 fallen, und insbesondere für die
integrierte Planung dieser Maûnahmen sollte die
Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 gelten. Die
Finanzbestimmungen sollten jedoch berücksichti-
gen, daû Maûnahmen in den Ziel-2-Regionen
aus der Abteilung Garantie finanziert werden.

(48) Für Maûnahmen zur Entwicklung des ländlichen
Raums, die nicht unter die Programmplanung
von Ziel 1 oder Ziel 2 fallen, ist die Programm-
planung nach spezifischen Vorschriften vorzuneh-
men. Die Beihilfesätze für solche Maûnahmen
sollten nach den allgemeinen Prinzipien des
Artikels 29 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1260/1999 unter angemessener Berücksichti-
gung der Anforderung der sozialen und wirt-
schaftlichen Kohäsion differenziert festgelegt
werden. Deshalb sollte dabei prinzipiell zwischen
Beihilfen für Ziel-1- und Ziel-2-Regionen und
Beihilfen für andere Gebiete unterschieden wer-
den. Bei den in dieser Verordnung festgelegten
Beihilfesätzen handelt es sich um Höchstsätze für
Gemeinschaftsbeihilfen.

(49) Zusätzlich zu den Entwicklungsplänen für den
ländlichen Raum sollte die Kommission, unbe-
schadet der Initiative für die Entwicklung des
ländlichen Raums gemäû den Artikeln 19 und 20
der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999, von sich
aus Studien über die Entwicklung des ländlichen
Raums vorsehen können.

(50) Es sollten geeignete Vorschriften über die Beglei-
tung und Bewertung der Fördermaûnahmen zur

Entwicklung des ländlichen Raums aufgestellt
werden. Dabei sollte auf präzise Indikatoren, die
vor der Programmdurchführung zu vereinbaren
und festzulegen sind, Bezug genommen werden.

(51) Die Mitgliedstaaten sollten für Maûnahmen zur
Entwicklung des ländlichen Raums auch ohne
eine Kofinanzierung der Gemeinschaft Beihilfen
gewähren können. Angesichts der beträchtlichen
wirtschaftlichen Wirkung solcher Beihilfen und
zur Gewährleistung der Kohärenz mit den für
eine Gemeinschaftsbeihilfe in Betracht kommen-
den Maûnahmen sowie zur Vereinfachung der
Verfahren sollten spezifische Vorschriften für
staatliche Beihilfen festgelegt werden.

(52) Es sollte möglich sein, Übergangsbestimmungen
zu erlassen, um den Übergang von den geltenden
Beihilferegelungen zu der neuen Förderregelung
für die Entwicklung des ländlichen Raums zu
erleichtern.

(53) Die in dieser Verordnung vorgesehene Förderre-
gelung ersetzt die bestehenden Förderregelungen,
die deshalb aufzuheben wären. Infolge dessen
wäre auch die in den derzeitigen Regelungen für
Gebiete in äuûerster Randlage und für die ¾gäi-
schen Inseln vorgesehene Ausnahmeregelung auf-
zuheben. Neue Vorschriften, die die Flexibilität,
die Anpassungen und die Ausnahmen vorsehen,
die erforderlich sind, um den besonderen Erfor-
dernissen dieser Regionen Rechnung zu tragen,
werden erlassen, wenn die Programmplanung für
Maûnahmen zur Entwicklung des ländlichen
Raums erfolgt Ð

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

TITEL I

GELTUNGSBEREICH UND ZIELE

Artikel 1

(1) Diese Verordnung legt den Rahmen für die
gemeinschaftliche Förderung einer nachhaltigen Ent-
wicklung des ländlichen Raums fest.

(2) Die Maûnahmen zur Entwicklung des ländlichen
Raums flankieren und ergänzen die anderen Instru-
mente der Gemeinsamen Agrarpolitik und tragen so
zur Erreichung der in Artikel 33 des Vertrags festgeleg-
ten Ziele bei.

(3) Die Maûnahmen zur Entwicklung des ländlichen
Raums

Ð werden in die Maûnahmen zur Förderung der Ent-
wicklung und strukturellen Anpassung der Regio-
nen mit Entwicklungsrückstand (Ziel 1) integriert
und

Ð flankieren die Maûnahmen zur Förderung der wirt-
schaftlichen und sozialen Umstellung der Regionen
mit Strukturproblemen (Ziel 2)
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in den betreffenden Regionen unter Berücksichtigung
der gemäû den Artikeln 158 und 160 des Vertrags und
der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 angestrebten
Ergebnisse der Gemeinschaftsförderung im Rahmen
der genannten Ziele und in Übereinstimmung mit der
vorliegenden Verordnung.

Artikel 2

Die Beihilfen für Maûnahmen zur Entwicklung des
ländlichen Raums im Zusammenhang mit landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten und deren Umstellung können
folgendes betreffen:

Ð die Verbesserung der Strukturen in landwirtschaft-
lichen Betrieben und im Bereich der Verarbeitung
und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse;

Ð die Umstellung und Neuausrichtung des landwirt-
schaftlichen Produktionspotentials, die Einführung
neuer Technologien und die Verbesserung der Pro-
duktqualität;

Ð die Förderung von Non-food-Erzeugung;

Ð die nachhaltige Entwicklung der Wälder;

Ð die Diversifizierung der Tätigkeiten mit dem Ziel
der Entwicklung komplementärer oder alternativer
Tätigkeiten;

Ð die Erhaltung und Stärkung einer tragfähigen
Sozialstruktur in den ländlichen Gebieten;

Ð die Entwicklung wirtschaftlicher Tätigkeiten und
die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen im
Hinblick auf eine bessere Nutzung des bestehenden
Eigenpotentials;

Ð die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingun-
gen;

Ð die Erhaltung und Förderung landwirtschaftlicher
Bewirtschaftungsformen mit geringem Betriebsmit-
telaufwand;

Ð die Erhaltung und Förderung eines hohen Natur-
werts und einer nachhaltigen und umweltgerechten
Landwirtschaft;

Ð die Beseitigung von Ungleichheiten und die Förde-
rung der Chancengleichheit von Männern und
Frauen, insbesondere durch Beihilfen für Vorhaben,
die von Frauen initiiert und durchgeführt werden.

Artikel 3

Für die in Titel II beschriebenen Maûnahmen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums werden unter den
darin festgelegten Bedingungen Beihilfen gewährt.

TITEL II

MASSNAHMEN ZUR ENTWICKLUNG DES L¾NDLICHEN RAUMS

KAPITEL I

INVESTITIONEN IN LANDWIRTSCHAFTLICHEN
BETRIEBEN

Artikel 4

Die Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftlichen
Betrieben tragen zur Verbesserung der landwirtschaftli-
chen Einkommen sowie der Lebens-, Arbeits- und Pro-
duktionsbedingungen bei.

Die Investitionen dienen einem oder mehreren der fol-
genden Ziele:

Ð Senkung der Produktionskosten;

Ð Verbesserung und Umstellung der Erzeugung;

Ð Steigerung der Qualität;

Ð Erhaltung und Verbesserung der natürlichen
Umwelt, der Hygienebedingungen und der Tier-
schutzstandards;

Ð Förderung der Diversifizierung der Tätigkeiten des
Betriebs.

Artikel 5

Investitionsbeihilfen werden für landwirtschaftliche
Betriebe gewährt,

Ð deren Wirtschaftlichkeit glaubhaft dargelegt wer-
den kann,
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Ð die die Mindestanforderungen in bezug auf
Umwelt, Hygiene und Tierschutz erfüllen und

Ð deren Inhaber über eine ausreichende berufliche
Qualifikation verfügen.

Artikel 6

Für Investitionen, die auf eine Produktionssteigerung
bei Erzeugnissen abzielen, für die keine normalen
Absatzmöglichkeiten auf den Märkten gefunden wer-
den können, wird keine Beihilfe gewährt.

Artikel 7

Die Mitgliedstaaten legen für den Gesamtumfang der
Investitionen, für die Beihilfen gewährt werden kön-
nen, Obergrenzen fest.

Der Gesamtwert der Beihilfe, ausgedrückt als Prozent-
satz des förderungsfähigen Investitionsvolumens, ist
auf maximal 40% und in den benachteiligten Gebieten
auf maximal 50% begrenzt. Werden Investitionen von
Junglandwirten im Sinne des Kapitels II getätigt, so
können diese Prozentsätze bis maximal 45% und in
den benachteiligten Gebieten bis maximal 55% betra-
gen.

KAPITEL II

NIEDERLASSUNG VON JUNGLANDWIRTEN

Artikel 8

(1) Niederlassungsbeihilfen für Junglandwirte wer-
den gewährt, sofern

Ð der Landwirt weniger als 40 Jahre alt ist,

Ð der Landwirt über eine ausreichende berufliche
Qualifikation verfügt,

Ð sich der Landwirt erstmals in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb niederläût,

Ð für diesen Betrieb

i) die Wirtschaftlichkeit glaubhaft dargelegt wer-
den kann und

ii) die Mindestanforderungen in bezug auf
Umwelt, Hygiene und Tierschutz erfüllt sind

und

Ð sich der Landwirt als Betriebsinhaber niederläût.

Besondere Bedingungen können für den Fall gelten,
daû sich der Junglandwirt nicht als alleiniger Betriebs-
inhaber niederläût. Diese Bedingungen müssen denen
entsprechen, die bei der Niederlassung von Jungland-
wirten als alleinige Betriebsinhaber zu erfüllen sind.

(2) Die Beihilfen für die Niederlassung können
bestehen aus

Ð einer einmaligen Prämie bis zu dem im Anhang
angegebenen Höchstbetrag;

Ð einem Zinszuschuû für Darlehen, die zur Deckung
der Kosten der Niederlassung aufgenommen wer-
den; der kapitalisierte Wert dieses Zuschusses darf
den Wert der Prämie nicht überschreiten.

KAPITEL III

BERUFSBILDUNG

Artikel 9

Die Förderung von Berufsbildungsmaûnahmen trägt
zur Verbesserung der beruflichen Qualifikation von
Landwirten und anderen mit land- und forstwirtschaft-
lichen Tätigkeiten befaûten Personen sowie zu ihrer
Umstellung auf andere Tätigkeiten bei.

Die Berufsbildungsmaûnahmen dienen insbesondere
dazu,

Ð Landwirte auf eine qualitative Neuausrichtung der
Erzeugung und auf die Anwendung von Produkti-
onsverfahren vorzubereiten, die mit den Belangen
der Landschaftserhaltung und der Landschaftsver-
besserung, des Umweltschutzes, der Hygiene und
des Tierschutzes vereinbar sind, sowie ihnen Quali-
fikationen zu vermitteln, die sie benötigen, um
einen wirtschaftlich lebensfähigen Betrieb leiten zu
können, und

Ð Waldbesitzer und andere mit forstwirtschaftlichen
Tätigkeiten befaûte Personen auf die Anwendung
von Forstbewirtschaftungsmethoden vorzubereiten,
mit denen die wirtschaftliche, ökologische und
gesellschaftliche Funktion der Wälder verbessert
werden kann.
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KAPITEL IV

VORRUHESTAND

Artikel 10

(1) Die Vorruhestandsbeihilfen dienen folgenden
Zielen:

Ð Sicherung eines Einkommens für ältere Landwirte,
die die Landwirtschaft einstellen wollen;

Ð Förderung der Ablösung dieser älteren Landwirte
durch Landwirte, die erforderlichenfalls die Wirt-
schaftlichkeit der weiterbestehenden Betriebe ver-
bessern können;

Ð Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen für eine
nichtlandwirtschaftliche Nutzung, wo die landwirt-
schaftliche Nutzung unter Wirtschaftlichkeitsge-
sichtspunkten nicht mehr in zufriedenstellender
Weise möglich ist.

(2) Die Vorruhestandbeihilfen können Maûnahmen
zur Sicherstellung eines Einkommens für landwirt-
schaftliche Arbeitnehmer einschlieûen.

Artikel 11

(1) Die Person, die einen landwirtschaftlichen
Betrieb abgibt, muû

Ð jegliche landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit end-
gültig einstellen; sie kann jedoch Ð nicht erwerbs-
mäûig Ð weiter Landwirtschaft betreiben und die
Gebäude nutzen,

Ð zum Zeitpunkt der Übergabe das 55. Lebensjahr
vollendet haben, darf aber das normale Ruhe-
standsalter noch nicht erreicht haben und muû

Ð in den letzten zehn Jahren vor der Übergabe des
Betriebs Landwirtschaft betrieben haben.

(2) Der landwirtschaftliche Übernehmer eines
Betriebs muû

Ð die Leitung des Betriebs des Abgebenden oder Ð
ganz oder teilweise Ð die freiwerdenden Flächen
übernehmen. Die Wirtschaftlichkeit des Betriebs
des Übernehmers muû sich innerhalb einer
bestimmten Frist und nach bestimmten Bedingun-
gen verbessern, die je nach Region und Produkti-
onsart insbesondere in bezug auf die berufliche
Qualifikation des Übernehmers, die Fläche und das

Arbeitsvolumen oder das Einkommen festzulegen
sind,

Ð über eine ausreichende berufliche Qualifikation
verfügen und

Ð sich verpflichten, mindestens fünf Jahre lang in
dem Betrieb Landwirtschaft zu betreiben.

(3) Ein landwirtschaftlicher Arbeitnehmer eines
Betriebs muû

Ð jegliche landwirtschaftliche Tätigkeit endgültig ein-
stellen,

Ð das 55. Lebensjahr vollendet haben, darf aber das
normale Ruhestandsalter noch nicht erreicht
haben,

Ð in den vorangegangenen fünf Jahren mindestens die
Hälfte seiner Arbeitszeit als mitarbeitender Fami-
lienangehöriger oder landwirtschaftlicher Arbeit-
nehmer der Landwirtschaft gewidmet haben,

Ð in den letzten vier Jahren vor Beginn des Vorruhe-
stands des Abgebenden während eines Zeitraums,
der mindestens zwei Jahren Vollarbeitszeit ent-
spricht, in dessen Betrieb beschäftigt gewesen sein,

Ð sozialversichert sein.

(4) Ein nichtlandwirtschaftlicher Übernehmer ist
jede Person oder Einrichtung, die freiwerdende Flächen
übernimmt, um sie für nichtlandwirtschaftliche
Zwecke wie die Forstwirtschaft oder die Schaffung
von Naturschutzgebieten so zu nutzen, daû die Quali-
tät der Umwelt und des ländlichen Lebensraums erhal-
ten bleibt bzw. verbessert wird.

(5) Die Bedingungen dieses Artikels gelten für den
gesamten Zeitraum, in dem der Abgebende eine Vorru-
hestandsbeihilfe erhält.

Artikel 12

(1) Die für eine Gemeinschaftsbeihilfe in Betracht
kommenden Höchstbeträge sind im Anhang festge-
setzt.

(2) Die Vorruhestandsbeihilfe kann für eine Dauer
von höchstens 15 Jahren im Fall des Abgebenden bzw.
zehn Jahren im Fall des Arbeitnehmers gewährt wer-
den. Sie darf im Fall des Abgebenden nicht über die
Vollendung des 75. Lebensjahres und im Fall des
Arbeitnehmers nicht über das normale Rentenalter hin-
aus gewährt werden.
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Wird dem Abgebenden eine normale Rente von dem
betreffenden Mitgliedstaat gezahlt, so wird die Vorru-
hestandsbeihilfe unter Berücksichtigung des Betrags
der Rente des Mitgliedstaats als Zusatzrente gewährt.

KAPITEL V

BENACHTEILIGTE GEBIETE UND GEBIETE MIT
UMWELTSPEZIFISCHEN EINSCHR¾NKUNGEN

Artikel 13

Die Beihilfen für benachteiligte Gebiete und für
Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen die-
nen folgenden Zielen:

a) Ausgleich für von der Natur benachteiligte Gebiete

Ð Gewährleistung des Fortbestands der landwirt-
schaftlichen Bodennutzung und somit Erhaltung
einer lebensfähigen Gesellschaftsstruktur im
ländlichen Raum,

Ð Erhaltung des ländlichen Lebensraums,

Ð Erhaltung und Förderung nachhaltiger land-
wirtschaftlicher Bewirtschaftungsformen, die
insbesondere Belangen des Umweltschutzes
Rechnung tragen;

b) Ausgleich für Gebiete mit umweltspezifischen Ein-
schränkungen

Ð Wahrung der Umweltbelange und Sicherung der
Bewirtschaftung in Gebieten mit umweltspezifi-
schen Einschränkungen.

Artikel 14

(1) Landwirten in benachteiligten Gebieten können
Ausgleichszulagen gewährt werden.

(2) Die pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Flä-
chen festzusetzenden Ausgleichszulagen werden Land-
wirten gewährt, die

Ð eine festzulegende Mindestfläche bewirtschaften,

Ð sich verpflichten, ihre landwirtschaftliche Tätigkeit
in einem benachteiligten Gebiet vom Zeitpunkt der
ersten Zahlung einer Ausgleichszulage an noch
mindestens fünf Jahre auszuüben, und

Ð mit den Erfordernissen des Umweltschutzes und
der Erhaltung des ländlichen Lebensraums zu ver-
einbarende Produktionsverfahren der guten land-
wirtschaftlichen Praxis im üblichen Sinne anwen-
den, insbesondere nachhaltige Bewirtschaftungsfor-
men.

(3) Werden bei einem Tier aus dem Rinderbestand
eines Erzeugers Rückstände von Stoffen, die nach der
Richtlinie 96/22/EG (1) verboten sind, oder von Stof-
fen, die nach der genannten Richtlinie zwar zugelassen
sind, aber vorschriftswidrig verwendet werden, gemäû
den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 96/23/
EG (2) nachgewiesen oder werden in dem Betrieb die-
ses Erzeugers gleich in welcher Form Stoffe oder
Erzeugnisse gefunden, die nicht zugelassen sind oder
die nach der Richtlinie 96/22/EG zwar zugelassen sind,
jedoch vorschriftswidrig vorrätig gehalten werden, so
wird dieser Erzeuger für das Kalenderjahr, in dem der
Verstoû festgestellt wurde, von der Gewährung der
Ausgleichszulage ausgeschlossen.

Im Wiederholungsfall kann die Dauer des Ausschlusses
je nach Schwere des Verstoûes bis auf fünf Jahre Ð
von dem Jahr an gerechnet, in dem die Wiederholung
des Verstoûes festgestellt wurde Ð verlängert werden.

Behindert der Eigentümer oder der Halter der Tiere
die zur Durchführung der nationalen Überwachungs-
pläne für Rückstände erforderlichen Inspektionen und
Probenahmen bzw. die Ermittlungen und Kontrollen,
die gemäû der Richtlinie 96/23/EG durchgeführt wer-
den, so finden die in Unterabsatz 1 vorgesehenen
Sanktionen Anwendung.

Artikel 15

(1) Die Höhe der Ausgleichszulagen ist so festzule-
gen, daû

Ð sie ausreicht, um effektiv zum Ausgleich der
bestehenden Nachteile beizutragen, und

Ð eine Überkompensation vermieden wird.

(2) Die Ausgleichszulagen werden nach folgenden
Kriterien ausreichend differenziert:

Ð die besonderen Gegebenheiten und Entwicklungs-
ziele der betreffenden Region;

Ð das Ausmaû der beständigen natürlichen Nachteile,
die landwirtschaftliche Tätigkeiten beeinträchtigen;

(1) ABl. L 125 vom 23.5.1996, S. 3.
(2) ABl. L 125 vom 23.5.1996, S. 10.
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Ð besondere Umweltprobleme, die gegebenenfalls zu
lösen sind;

Ð die Art der Produktion und gegebenenfalls die wirt-
schaftliche Struktur des Betriebs.

(3) Die Ausgleichszulagen sind zwischen den im
Anhang angegebenen Mindest- und Höchstbeträgen
festzusetzen.

Über dem Höchstbetrag liegende Ausgleichszulagen
können gewährt werden, wenn der Durchschnittsbe-
trag sämtlicher Ausgleichszulagen, die auf der betref-
fenden Programmierungsebene gewährt werden, diesen
Höchstbetrag nicht überschreitet. In durch objektive
Umstände begründeten Fällen können die Mitglied-
staaten zur Berechnung des Durchschnittsbetrags
jedoch eine Kombination mehrerer Regionalpro-
gramme vorlegen.

Artikel 16

(1) Landwirte können durch Zahlungen zum Aus-
gleich von Kosten und Einkommensverlusten unter-
stützt werden, die sich in Gebieten mit umweltspezifi-
schen Einschränkungen durch die Umsetzung von auf
gemeinschaftlichen Umweltschutzvorschriften beruhen-
den Beschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung
ergeben, wenn und soweit diese Zahlungen notwendig
sind, um die sich aus diesen Vorschriften ergebenden
spezifischen Probleme zu lösen.

(2) Die Höhe der Zahlungen ist so festzulegen, daû
eine Überkompensation vermieden wird; das gilt insbe-
sondere im Fall von Zahlungen in benachteiligten
Gebieten.

(3) Der für eine Gemeinschaftsbeihilfe in Betracht
kommende Höchstbetrag wird im Anhang festgesetzt.

Artikel 17

Benachteiligte Gebiete schlieûen ein:

Ð Berggebiete (Artikel 18),

Ð andere benachteiligte Gebiete (Artikel 19) und

Ð Gebiete mit spezifischen Nachteilen (Artikel 20).

Artikel 18

(1) Berggebiete sind Gebiete, in denen aufgrund der
nachstehend aufgeführten Gegebenheiten die Möglich-
keiten für eine Nutzung des Bodens erheblich einge-
schränkt und die Arbeitskosten bedeutend höher sind:

Ð ungewöhnlich schwierige klimatische Verhältnisse
infolge der Höhenlage, die eine erheblich verkürzte
Vegetationszeit zur Folge haben,

Ð starke Hangneigung des gröûten Teils der Flächen
in geringerer Höhenlage, so daû keine oder nur
besondere, kostspielige Maschinen oder Geräte ein-
gesetzt werden können, oder

Ð ein Zusammentreffen dieser beiden Gegebenheiten,
wenn die Benachteiligung durch jede dieser beiden
Gegebenheiten für sich genommen zwar geringer
ist, beide zusammen aber eine ebenso groûe
Benachteiligung ergeben.

(2) Gebiete nördlich des 62. Breitengrads und
bestimmte angrenzende Gebiete werden den Berggebie-
ten gleichgestellt.

Artikel 19

Zu den benachteiligten Gebieten, in denen die Aufgabe
der Landnutzung droht und der ländliche Lebensraum
erhalten werden muû, zählen hinsichtlich ihrer natürli-
chen Produktionsbedingungen homogene landwirt-
schaftliche Gebiete, die sämtliche folgenden Merkmale
aufweisen:

Ð schwach ertragfähige und für den Anbau wenig
geeignete landwirtschaftliche Flächen, deren
geringe Möglichkeiten nicht ohne übermäûige
Kosten verbessert werden können und die haupt-
sächlich für die extensive Viehhaltung nutzbar
sind;

Ð als Folge geringer natürlicher Ertragfähigkeit deut-
lich unterdurchschnittliche Ergebnisse bei den
Hauptindikatoren für die Wirtschaftsleistung in der
Landwirtschaft;

Ð eine geringe oder abnehmende Bevölkerungsdichte,
wobei die Bevölkerung überwiegend auf die Land-
wirtschaft angewiesen ist und ihr beschleunigter
Rückgang die Lebensfähigkeit des betreffenden
Gebiets und seine dauerhafte Besiedlung in Frage
stellen würde.

Artikel 20

Den benachteiligten Gebieten können auch andere
durch spezifische Nachteile gekennzeichnete Gebiete
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zugerechnet werden, in denen die Landwirtschaft,
sofern erforderlich und gegebenenfalls mit besonderen
Auflagen, zur Erhaltung oder Verbesserung der
Umwelt, zur Erhaltung des ländlichen Lebensraums
und ihrer Eignung für den Fremdenverkehr oder aus
Gründen des Küstenschutzes fortgeführt werden sollte.

Artikel 21

Die Gesamtfläche der Gebiete gemäû Artikel 16 und
Artikel 20 darf 10% der Gesamtfläche des betreffen-
den Mitgliedstaats nicht übersteigen.

KAPITEL VI

AGRARUMWELTMASSNAHMEN

Artikel 22

Die Beihilfen für landwirtschaftliche Produktionsver-
fahren, die auf den Schutz der Umwelt und die Erhal-
tung des ländlichen Lebensraums ausgerichtet sind
(Agrarumweltmaûnahmen), tragen zur Verwirklichung
der Ziele der Agrar- und Umweltpolitik der Gemein-
schaft bei.

Ziel der Beihilfen ist es,

Ð eine Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flä-
chen zu fördern, die mit dem Schutz und der Ver-
besserung der Umwelt, der Landschaft und ihrer
Merkmale, der natürlichen Ressourcen, der Böden
und der genetischen Vielfalt vereinbar ist;

Ð eine umweltfreundliche Extensivierung der Land-
wirtschaft und eine Weidewirtschaft geringer Inten-
sität zu fördern;

Ð bedrohte, besonders wertvolle landwirtschaftlich
genutzte Kulturlandschaften zu erhalten;

Ð die Landschaft und historische Merkmale auf land-
wirtschaftlichen Flächen zu erhalten;

Ð die Umweltplanung in die landwirtschaftliche Pra-
xis einzubeziehen.

Artikel 23

(1) Die Beihilfen werden Landwirten gewährt, die
sich für mindestens fünf Jahre verpflichten, Agrarum-

weltmaûnahmen durchzuführen. Sofern erforderlich
wird für bestimmte Arten von Verpflichtungen im
Interesse ihrer Umweltwirkung ein längerer Zeitraum
festgelegt.

(2) Die Verpflichtungen bezüglich der Agrarumwelt-
maûnahmen gehen über die Anwendung der guten
landwirtschaftlichen Praxis im üblichen Sinne hinaus.

Sie betreffen Dienstleistungen, die im Rahmen anderer
Fördermaûnahmen wie Marktstützungsmaûnahmen
und den Ausgleichszulagen nicht vorgesehen sind.

Artikel 24

(1) Die Beihilfen für die Agrarumweltverpflichtun-
gen werden jährlich gewährt und anhand folgender
Kriterien berechnet:

Ð Einkommensverluste,

Ð zusätzliche Kosten infolge der eingegangenen Ver-
pflichtung und

Ð die Notwendigkeit, einen Anreiz zu bieten.

Die Kosten nichtproduktiver Investitionen, die zur Ein-
haltung der Verpflichtungen erforderlich sind, können
bei der Berechnung der Höhe der jährlichen Beihilfe
ebenfalls berücksichtigt werden.

(2) Die für eine Gemeinschaftsbeihilfe in Betracht
kommenden Höchstbeträge sind im Anhang festge-
setzt. Diese Beträge richten sich nach der Fläche des
Betriebs, für die die Agrarumweltverpflichtungen gel-
ten.

KAPITEL VII

VERBESSERUNG DER VERARBEITUNG UND
VERMARKTUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER

ERZEUGNISSE

Artikel 25

(1) Es werden Investitionsbeihilfen gewährt, um die
Verbesserung und Rationalisierung der Verarbeitung
und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu
fördern und so zu einer Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit und der Wertschöpfung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse beizutragen.
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(2) Diese Beihilfen dienen einem oder mehreren der
folgenden Ziele:

Ð Ausrichtung der Erzeugung an der voraussichtli-
chen Marktentwicklung oder Förderung der Ent-
wicklung neuer Absatzmöglichkeiten für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse;

Ð Verbesserung oder Rationalisierung der Vermark-
tungswege oder der Verarbeitungsverfahren;

Ð Verbesserung der Präsentation und Gestaltung der
Erzeugnisse oder Förderung einer besseren Nut-
zung oder Entsorgung der Nebenerzeugnisse und
Abfälle;

Ð Anwendung neuer Techniken;

Ð Förderung innovativer Investitionen;

Ð Verbesserung und Überwachung der Qualität;

Ð Verbesserung und Überwachung der Hygienebedin-
gungen;

Ð Schutz der Umwelt.

Artikel 26

(1) Die Beihilfen werden den Personen gewährt, die
letztlich die Kosten der Investitionen in Betrieben tra-
gen,

Ð deren Wirtschaftlichkeit glaubhaft dargelegt wer-
den kann und

Ð die die Mindestanforderungen in bezug auf
Umwelt, Hygiene und Tierschutz erfüllen.

(2) Die Investitionen müssen zur Verbesserung der
Lage in den betreffenden Produktionszweigen für land-
wirtschaftliche Grunderzeugnisse beitragen. Es muû
gewährleistet sein, daû die Erzeuger der Grunderzeug-
nisse an den daraus erwachsenden wirtschaftlichen
Vorteilen in angemessenem Umfang teilhaben.

(3) Es muû ein ausreichender Nachweis dafür
erbracht werden, daû für die betreffenden Erzeugnisse
normale Absatzmöglichkeiten auf den Märkten gefun-
den werden können.

Artikel 27

(1) Die Investitionen betreffen die Verarbeitung und
Vermarktung von Erzeugnissen, die unter Anhang I
des Vertrags fallen, ausgenommen Fischereierzeugnisse.

(2) Die Investitionen müssen Auswahlkriterien ent-
sprechen, die Prioritäten setzen und festlegen, welche
Arten von Investitionen für eine Gemeinschaftsbeihilfe
nicht in Betracht kommen.

Artikel 28

(1) Keine Beihilfen werden gewährt für Investitio-
nen

Ð auf der Einzelhandelsstufe;

Ð in die Vermarktung oder Verarbeitung von Erzeug-
nissen aus Drittländern.

(2) Der Gesamtwert der Beihilfe, ausgedrückt als
Prozentsatz des förderungsfähigen Investitionsvolu-
mens, ist auf maximal

a) 50% in den Ziel-1-Regionen,

b) 40% in den übrigen Regionen

begrenzt.

KAPITEL VIII

FORSTWIRTSCHAFT

Artikel 29

(1) Die Beihilfen für die Forstwirtschaft tragen zur
Erhaltung und Entwicklung der wirtschaftlichen, öko-
logischen und gesellschaftlichen Funktionen der Wäl-
der in ländlichen Gebieten bei.

(2) Diese Beihilfen dienen insbesondere einem oder
mehreren der folgenden Ziele:

Ð nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und Ent-
wicklung der Forstwirtschaft;

Ð Erhaltung und Verbesserung der forstlichen Res-
sourcen;

Ð Erweiterung der Waldflächen.
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(3) Diese Beihilfen werden nur für Wälder und Flä-
chen gewährt, die privaten Eigentümern oder deren
Vereinigungen oder Gemeinden oder Gemeindeverbän-
den gehören. Diese Einschränkung gilt nicht für die in
Artikel 30 Absatz 1 sechster Gedankenstrich vorgese-
henen Maûnahmen.

(4) Diese Beihilfen müssen zur Erfüllung der von
der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten auf interna-
tionaler Ebene eingegangenen Verpflichtungen beitra-
gen. Sie stützen sich auf nationale und subnationale
Forstprogramme oder entsprechende Instrumente, in
denen die Verpflichtungen, die auf den Ministerkonfe-
renzen über den Schutz der Wälder in Europa einge-
gangen wurden, berücksichtigt sein sollten.

(5) Im Rahmen dieser Verordnung vorgeschlagene
Maûnahmen in Gebieten, die gemäû der Verordnung
(EWG) Nr. 2158/92 des Rates vom 23. Juli 1992 zum
Schutz des Waldes in der Gemeinschaft gegen
Brände (1) als Gebiete mit hohem oder mittlerem Wald-
brandrisiko eingestuft wurden, müssen den von den
Mitgliedstaaten gemäû der Verordnung (EWG)
Nr. 2158/92 vorgelegten Waldschutzplänen entspre-
chen.

Artikel 30

(1) Die Beihilfen für die Forstwirtschaft betreffen
eine oder mehrere der folgenden Maûnahmen:

Ð Aufforstung von Flächen, die nicht gemäû
Artikel 31 beihilfefähig sind, sofern diese Pflanzun-
gen den örtlichen Gegebenheiten angepaût und
umweltverträglich sind;

Ð Investitionen in Wälder mit dem Ziel einer deutli-
chen Verbesserung ihres wirtschaftlichen, ökologi-
schen oder gesellschaftlichen Wertes;

Ð Investitionen zur Verbesserung und Rationalisie-
rung der Holzernte, Verarbeitung und Vermarktung
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse; bei Investitionen
im Zusammenhang mit der Verwendung von Holz
als Rohstoff kommen nur sämtliche der industriel-
len Verarbeitung vorangehenden Arbeitsvorgänge
in Betracht;

Ð Erschlieûung neuer Möglichkeiten für die Nutzung
und Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse;

Ð Gründung von Waldbesitzervereinigungen zur
Unterstützung der Mitglieder bei einer nachhaltige-
ren und effizienteren Bewirtschaftung ihres Wald-
bestands;

Ð Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen und
Brände geschädigten forstwirtschaftlichen Produk-
tionspotentials sowie Einführung geeigneter vor-
beugender Instrumente.

(2) Für Investitonen gelten die Bestimmungen der
Kapitel I und VII mit Ausnahme von Artikel 7
Unterabsatz 2 entsprechend.

Artikel 31

(1) Für die Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen
werden Beihilfen gewährt, sofern diese Pflanzungen
den örtlichen Gegebenheiten angepaût und umweltver-
träglich sind.

Diese Beihilfen können zusätzlich zu den Anpflan-
zungskosten folgendes umfassen:

Ð eine jährliche Prämie je aufgeforsteten Hektar zur
Deckung der Unterhaltungskosten für die aufgefor-
steten Flächen für einen Zeitraum von bis zu fünf
Jahren;

Ð eine jährliche Hektarprämie zum Ausgleich von
aufforstungsbedingten Einkommensverlusten wäh-
rend eines Zeitraums von bis zu 20 Jahren für
Landwirte oder deren Vereinigungen, die die Flä-
chen vor der Aufforstung bewirtschaftet haben,
oder für andere Personen des Privatrechts.

(2) Beihilfen für die Aufforstung landwirtschaftli-
cher Flächen durch Behörden decken lediglich die
Anlegungskosten.

(3) Beihilfen für die Aufforstung landwirtschaftli-
cher Flächen werden nicht gewährt für

Ð Landwirte, die Vorruhestandsbeihilfen in Anspruch
nehmen;

Ð Aufforstungen mit Weihnachtsbäumen.

Bei Aufforstungen mit schnellwachsenden Arten mit
kurzer Umtriebszeit werden Beihilfen nur für die
Anpflanzungskosten gewährt.

(4) Die pro Jahr für eine Gemeinschaftsförderung in
Betracht kommenden Höchstbeträge der Prämie zum
Ausgleich von Einkommensverlusten sind im Anhang
festgelegt.

(1) ABl. L 217 vom 31.7.1992, S. 3. Verordnung geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 308/97 (ABl. L 51 vom
21.2.1997, S. 2).
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Artikel 32

(1) Im Hinblick auf

Ð die Erhaltung und Verbesserung der ökologischen
Stabilität von Wäldern in Gebieten, wo die Schutz-
funktion und die ökologische Funktion dieser Wäl-
der von öffentlichem Interesse sind und wo die
Kosten für Maûnahmen zum Erhalt und zur Ver-
besserung dieser Wälder über deren Bewirtschaf-
tungserlös hinausgehen,

Ð die Erhaltung von Brandschutzstreifen durch land-
wirtschaftliche Maûnahmen,

werden Zahlungen für damit im Zusammenhang ste-
hende Maûnahmen der Begünstigten gewährt, voraus-
gesetzt die Schutzfunktion und die ökologische Funk-
tion dieser Wälder werden in nachhaltiger Weise gesi-
chert und die durchzuführenden Maûnahmen werden
vertraglich festgelegt und dabei in ihrem Finanzvolu-
men spezifiziert.

(2) Zahlungen sind zwischen den im Anhang ange-
gebenen Mindest- und Höchstbeträgen auf der Grund-
lage der tatsächlichen Kosten der durchgeführten Maû-
nahmen festzusetzen, so wie sie zuvor in der vertragli-
chen Vereinbarung festgelegt wurden.

KAPITEL IX

FÖRDERUNG DER ANPASSUNG UND ENTWICKLUNG
VON L¾NDLICHEN GEBIETEN

Artikel 33

Für Maûnahmen im Zusammenhang mit landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten und deren Umstellung sowie
mit Tätigkeiten im ländlichen Raum, die nicht in den
Geltungsbereich anderer in diesem Titel aufgeführter
Maûnahmen fallen, werden Beihilfen gewährt.

Diese Maûnahmen betreffen folgende Bereiche:

Ð Bodenmelioration;

Ð Flurbereinigung;

Ð Aufbau von Vertretungs- und Betriebsführungsdien-
sten für landwirtschaftliche Betriebe;

Ð Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätser-
zeugnissen;

Ð Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung
für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung;

Ð Dorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz
und Erhaltung des ländlichen Kulturerbes;

Ð Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaft-
lichen und landwirtschaftsnahen Bereich, um
zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten oder alter-
native Einkommensquellen zu schaffen;

Ð Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Wasser-
ressourcen;

Ð Entwicklung und Verbesserung der mit der Ent-
wicklung der Landwirtschaft verbundenen Infra-
struktur;

Ð Förderung von Fremdenverkehrs- und Handwerks-
tätigkeiten;

Ð Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der
Land- und Forstwirtschaft, der Landschaftspflege
und der Verbesserung des Tierschutzes;

Ð Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen
geschädigten landwirtschaftlichen Produktionspo-
tentials sowie Einführung geeigneter vorbeugender
Instrumente;

Ð Finanzierungstechnik.

KAPITEL X

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

Artikel 34

Durchführungsbestimmungen zu diesem Titel werden
nach dem Verfahren des Artikels 50 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1260/1999 erlassen.

Mit diesen Bestimmungen kann insbesondere folgendes
festgelegt werden:

Ð die Bedingungen für Investitionsbeihilfen für land-
wirtschaftliche Betriebe (Artikel 4 bis 7) einschlieû-
lich notwendiger Beschränkungen, die sich aus der
Anwendung des Artikels 6 ergeben;

Ð der Zeitraum und die Bedingungen für die Verbes-
serung der Wirtschaftlichkeit eines landwirtschaftli-
chen Betriebs sowie die Bedingungen für die Nut-
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zung der freiwerdenden Flächen im Rahmen der
Vorruhestandsregelung (Artikel 11 Absatz 2);

Ð die Bedingungen für die Gewährung und Berech-
nung der Ausgleichszulage in benachteiligten Ge-
bieten einschlieûlich des Falls gemeinschaftlicher
Nutzung landwirtschaftlicher Flächen (Artikel 14
und 15) und der Ausgleichszahlungen in Gebieten
mit umweltspezifischen Einschränkungen (Arti-
kel 16);

Ð die Agrarumweltverpflichtungen (Artikel 23 und
24);

Ð die Auswahlkriterien für Investitionen zur Verbes-
serung der Verarbeitung und Vermarktung land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse (Artikel 27 Absatz 2);

Ð die Bedingungen für forstwirtschaftliche Maûnah-
men (Kapitel VIII).

Nach demselben Verfahren kann die Kommission
Abweichungen von Artikel 28 Absatz 1 zweiter
Gedankenstrich für die Regionen in äuûerster Rand-
lage vorsehen, sofern die verarbeiteten Erzeugnisse für
den Markt der betreffenden Region bestimmt sind.

TITEL III

ALLGEMEINE GRUNDS¾TZE, VERWALTUNGS- UND FINANZBESTIMMUNGEN

KAPITEL I

ALLGEMEINE GRUNDS¾TZE

A b s c h n i t t I

Beteiligung des EAGFL

Artikel 35

(1) Gemeinschaftsbeihilfen für den Vorruhestand
(Artikel 10 bis 12), benachteiligte Gebiete und Gebiete
mit umweltspezifischen Einschränkungen (Artikel 13
bis 21), Agrarumweltmaûnahmen (Artikel 22 bis 24)
und Aufforstungsmaûnahmen (Artikel 31) werden in
der gesamten Gemeinschaft aus dem EAGFL, Abtei-
lung Garantie, finanziert.

(2) Gemeinschaftsbeihilfen für sonstige Maûnahmen
zur Entwicklung des ländlichen Raums werden finan-
ziert aus dem EAGFL,

Ð Abteilung Ausrichtung, in den unter Ziel 1 fallen-
den Regionen;

Ð Abteilung Garantie, in den Regionen auûerhalb
von Ziel 1.

(3) Beihilfen für Maûnahmen gemäû Artikel 33
sechster, siebter und neunter Gedankenstrich werden
in Ziel-1- und Ziel-2-Regionen und in im Übergang
befindlichen Gebieten aus dem EAGFL finanziert,
sofern sie nicht aus dem Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE) finanziert werden.

Artikel 36

(1) Für die Förderung von Maûnahmen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums nach Artikel 35
Absatz 2,

Ð die in Ziel-1-Regionen durchgeführt werden, gilt
die Verordnung (EG) Nr. 1260/1999, ergänzt durch
die spezifischen Vorschriften dieser Verordnung;

Ð die in Ziel-2-Regionen durchgeführt werden, gilt
die Verordnung (EG) Nr. 1260/1999, ergänzt durch
die spezifischen Vorschriften dieser Verordnung,
sofern in dieser Verordnung nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Für die Förderung von Maûnahmen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums, die aus dem EAGFL,
Abteilung Garantie, finanziert werden, gelten die spezi-
fischen Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1260/
1999 (1) und die dazu erlassenen Durchführungsbe-
stimmungen, sofern in der vorliegenden Verordnung
nichts anderes bestimmt ist.

A b s c h n i t t I I

Vereinbarkeit und Kohärenz

Artikel 37

(1) Beihilfen werden nur für Maûnahmen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums gewährt, die dem
Gemeinschaftsrecht entsprechen.

(1) Siehe Seite 103 dieses Amtsblatts.
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(2) Diese Maûnahmen müssen mit den anderen
Gemeinschaftspolitiken und den im Rahmen dieser
Politiken durchgeführten Maûnahmen kohärent sein.

Insbesondere kommen Maûnahmen, die in den Gel-
tungsbereich dieser Verordnung fallen, für eine Förde-
rung im Rahmen anderer Beihilferegelungen der
Gemeinschaft nicht in Betracht, wenn sie mit einer in
dieser Verordnung festgelegten spezifischen Bedingung
unvereinbar sind.

(3) Kohärenz mit Maûnahmen, die im Rahmen
anderer Instrumente der gemeinsamen Agrarpolitik
durchgeführt werden, ist ebenfalls zu gewährleisten;
dies gilt insbesondere für die Kohärenz zwischen den
Fördermaûnahmen zur Entwicklung des ländlichen
Raums einerseits und den im Rahmen der gemeinsa-
men Marktorganisationen durchgeführten Maûnahmen
sowie den Maûnahmen zur Qualitätssicherung und für
den Gesundheitsschutz in der Landwirtschaft anderer-
seits wie auch für die Kohärenz der verschiedenen För-
dermaûnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums
untereinander.

Entsprechend werden im Rahmen dieser Verordnung
keine Beihilfen gewährt für

Ð Maûnahmen, die in den Geltungsbereich von Stüt-
zungsregelungen im Rahmen gemeinsamer Markt-
organisationen fallen, auûer in nach objektiven
Kriterien gerechtfertigten Ausnahmefällen, die
gegebenenfalls gemäû Artikel 50 festgelegt werden;

Ð Maûnahmen zur Unterstützung von Forschungs-
projekten, zur Förderung des Absatzes von land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen oder zur Tilgung von
Tierseuchen.

(4) Die Mitgliedstaaten können für die Gewährung
der Gemeinschaftsbeihilfen für Maûnahmen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums zusätzliche oder
restriktivere Bedingungen festlegen, sofern diese den
Zielsetzungen und Anforderungen dieser Verordnung
entsprechen.

Artikel 38

(1) Für ein und dieselbe Maûnahme können nicht
sowohl im Rahmen dieser Verordnung als auch im
Rahmen einer anderen gemeinschaftlichen Beihilferege-
lung Zahlungen geleistet werden.

(2) Eine Kombination von Beihilfen für verschiedene
Maûnahmen im Rahmen dieser Verordnung ist nur
möglich, wenn diese kohärent und miteinander verein-
bar sind. Gegebenenfalls wird die Beihilfehöhe ange-
paût.

Artikel 39

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle notwendigen
Vorkehrungen, um die Vereinbarkeit und Kohärenz der
Fördermaûnahmen für die Entwicklung des ländlichen
Raums nach den Bestimmungen dieses Kapitels zu
gewährleisten.

(2) Die von den Mitgliedstaaten vorgelegten Ent-
wicklungspläne für den ländlichen Raum enthalten
eine Bewertung der Vereinbarkeit und Kohärenz der
geplanten Fördermaûnahmen und die Angabe der zur
Gewährleistung der Vereinbarkeit und Kohärenz
getroffenen Maûnahmen.

(3) Sofern dies zur Gewährleistung der Vereinbar-
keit und Kohärenz erforderlich ist, werden die Förder-
maûnahmen nachträglich entsprechend abgeändert.

KAPITEL II

PROGRAMMPLANUNG

Artikel 40

(1) Die vom EAGFL, Abteilung Ausrichtung, finan-
zierten Maûnahmen zur Entwicklung des ländlichen
Raums sind Teil der Programmplanung für die Ziel-1-
Regionen gemäû der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999.

(2) Andere Maûnahmen zur Entwicklung des ländli-
chen Raums als diejenigen gemäû Artikel 35 Absatz 1
können Teil der Programmplanung für die Ziel-2-
Regionen nach der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999
sein.

(3) Sonstige Maûnahmen zur Entwicklung des länd-
lichen Raums, die nicht Teil der Programmplanung
gemäû den Absätzen 1 und 2 sind, fallen unter die
Programmplanung für die Entwicklung des ländlichen
Raums gemäû den Artikeln 41 bis 44.

(4) Für geeignete Maûnahmen zur Entwicklung des
ländlichen Raums können die Mitgliedstaaten auch all-
gemeine Rahmenregelungen zur Genehmigung vorle-
gen, die Bestandteil der Programmplanung nach den
Absätzen 1 bis 3 sind, soweit dies im Hinblick auf die
Wahrung einheitlicher Bedingungen angemessen ist.

Artikel 41

(1) Die Entwicklungspläne für den ländlichen Raum
werden auf der geographischen Ebene festgelegt, die
als die geeignetste angesehen wird. Sie werden von den
zuständigen Stellen, die der Mitgliedstaat benennt,
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erstellt und von dem Mitgliedstaat nach Anhörung der
zuständigen Behörden und Einrichtungen auf der
geeigneten geographischen Ebene der Kommission vor-
gelegt.

(2) Maûnahmen zur Entwicklung des ländlichen
Raums, die in einem Gebiet durchgeführt werden sol-
len, werden möglichst in einem einzigen Plan zusam-
mengefaût. Sind mehrere Pläne erforderlich, so ist auf
den Zusammenhang zwischen den in diesen Plänen
vorgesehenen Maûnahmen hinzuweisen und deren Ver-
einbarkeit und Kohärenz sicherzustellen.

Artikel 42

Die Entwicklungspläne für den ländlichen Raum
haben eine Laufzeit von sieben Jahren ab dem
1. Januar 2000.

Artikel 43

(1) Die Entwicklungspläne für den ländlichen Raum
enthalten

Ð eine quantifizierte Beschreibung der derzeitigen
Lage, in der Unterschiede, Mängel und Möglichkei-
ten der Entwicklung, die eingesetzten Finanzmittel
und die wichtigsten Ergebnisse der im vorangegan-
genen Programmplanungszeitraum durchgeführten
Maûnahmen unter Berücksichtigung der verfügba-
ren Bewertungsergebnisse angegeben werden;

Ð eine Beschreibung der vorgeschlagenen Strategie,
ihre quantifizierten Ziele und die für die Entwick-
lung des ländlichen Raums gewählten Schwer-
punkte sowie den geographischen Geltungsbereich;

Ð eine Bewertung, aus der die erwartete wirtschaftli-
che, ökologische und soziale Wirkung hervorgeht,
einschlieûlich der Auswirkungen auf die Beschäfti-
gung;

Ð einen indikativen Gesamtfinanzierungsplan mit den
einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Finanz-
mitteln, die für jeden im Rahmen des Plans vorge-
legten Schwerpunkt zur Entwicklung des ländlichen
Raums vorgesehen sind, und, sofern der Plan sich
auf ländliche Gebiete des Ziels 2 erstreckt, mit
indikativen Beträgen für Maûnahmen zur ländli-
chen Entwicklung nach Artikel 33 in diesen Gebie-
ten;

Ð eine Beschreibung der zur Durchführung der Pläne
erwogenen Maûnahmen, insbesondere der Beihilfe-
regelungen einschlieûlich der Elemente, die zur
Beurteilung der Wettbewerbsregeln erforderlich
sind;

Ð gegebenenfalls Angaben zu erforderlichen Studien,
Demonstrationsvorhaben, Ausbildungsmaûnahmen
oder technischen Unterstützungsmaûnahmen im
Zusammenhang mit der Vorbereitung, der Durch-
führung oder der Anpassung der betreffenden
Maûnahmen;

Ð die Benennung der zuständigen Behörden und Ein-
richtungen;

Ð Bestimmungen, die eine effiziente und ordnungsge-
mäûe Durchführung der Pläne gewährleisten sollen,
einschlieûlich Vorschriften für die Begleitung und
Bewertung mit Festlegung quantifizierter Bewer-
tungsindikatoren sowie Regelungen betreffend die
Kontrolle, die Sanktionen und eine angemessene
Publizität;

Ð die Ergebnisse der Konsultationen sowie die Benen-
nung der beteiligten Behörden und Einrichtungen
und der Wirtschafts- und Sozialpartner auf geeigne-
ter Ebene.

(2) Die Mitgliedstaaten müssen im Rahmen ihrer
Pläne

Ð entsprechend den spezifischen Bedürfnissen in
ihrem gesamten Hoheitsgebiet Agrarumweltmaû-
nahmen vorsehen;

Ð für das notwendige Gleichgewicht zwischen den
verschiedenen Fördermaûnahmen sorgen.

Artikel 44

(1) Die Entwicklungspläne für den ländlichen Raum
sind spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieser
Verordnung vorzulegen.

(2) Die Kommission beurteilt, ob die vorgeschlage-
nen Pläne mit dieser Verordnung in Einklang stehen.
Auf der Grundlage dieser Pläne genehmigt sie inner-
halb von sechs Monaten nach deren Vorlage nach dem
Verfahren des Artikels 50 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1260/1999 die Programmplanungsdokumente
für die Entwicklung des ländlichen Raums.

KAPITEL III

ZUS¾TZLICHE MASSNAHMEN UND
GEMEINSCHAFTSINITIATIVEN

Artikel 45

(1) Gemäû Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1260/1999 kann die Kommission nach dem
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Verfahren des Artikels 50 Absatz 2 der genannten Ver-
ordnung den in Artikel 35 Absatz 2 dieser Verordnung
festgelegten Geltungsbereich für eine Förderung aus
dem EAGFL, Abteilung Ausrichtung, und die Finanzie-
rung der Maûnahmen, die im Rahmen der Verordnung
(EG) Nr. 1262/1999 (1), (EG) Nr. 1261/1999 (2) und
(EG) Nr. 1263/1999 (3) für eine Förderung in Betracht
kommen, ausdehnen, damit sämtliche Maûnahmen im
Rahmen der Gemeinschaftsinitiative für die Entwick-
lung des ländlichen Raums durchgeführt werden.

(2) Der EAGFL, Abteilung Garantie, kann auf Initi-
ative der Kommission Studien im Zusammenhang mit
der Programmplanung für die Entwicklung des ländli-
chen Raums finanzieren.

KAPITEL IV

FINANZBESTIMMUNGEN

Artikel 46

(1) Für die gemeinschaftliche Förderung der Ent-
wicklung des ländlichen Raums aus dem EAGFL,
Abteilung Garantie, wird eine jährliche Finanzplanung
und Finanzbuchführung vorgenommen. Die Finanzpla-
nung ist Bestandteil der Programmplanung für den
ländlichen Raum (Artikel 40 Absatz 3) oder der Pro-
grammplanung für Ziel 2.

(2) Die Kommission legt auf Jahresbasis vorläufige
Mittelzuweisungen an die Mitgliedstaaten fest, wobei
sie objektive Kriterien anwendet, die spezifische Situa-
tionen und Bedürfnisse sowie Anstrengungen berück-
sichtigen, die insbesondere in den Bereichen Umwelt-
schutz, Schaffung von Arbeitsplätzen und Erhaltung
der Landschaft zu unternehmen sind.

(3) Die vorläufigen Mittelzuweisungen werden auf
der Grundlage der tatsächlichen Ausgaben und der
von den Mitgliedstaaten vorgelegten revidierten Ausga-
benprognosen unter Berücksichtigung der Programm-
ziele angepaût und müssen den verfügbaren Mitteln
entsprechen und in der Regel auf die für ländliche
Gebiete von Ziel 2 vorgesehene Beihilfeintensität abge-
stimmt sein.

Artikel 47

(1) Die Finanzbestimmungen gemäû Artikel 31 und
Artikel 32 (ausgenommen Absatz 1 Unterabsatz 5)
sowie den Artikeln 34, 38 und 39 der Verordnung
(EG) Nr. 1260/1999 finden auf Beihilfen für Maûnah-

men zur Entwicklung des ländlichen Raums im Rah-
men von Ziel 2 keine Anwendung.

Die Kommission trifft die notwendigen Vorkehrungen,
um zu gewährleisten, daû diese Maûnahmen effizient
und kohärent durchgeführt werden und den in
Unterabsatz 1 genannten Bestimmungen mindestens
gleichwertige Anforderungen erfüllen, einschlieûlich
des Prinzips einer einzigen Verwaltungsbehörde.

(2) Der Gemeinschaftsbetrag zu Maûnahmen im
Rahmen der Entwicklungspläne für den ländlichen
Raum wird nach den Grundsätzen der Artikel 29 und
30 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 geleistet.

In diesem Zusammenhang

Ð beträgt die Gemeinschaftsbeteiligung höchstens
50% der gesamten beihilfefähigen Kosten und ent-
spricht in der Regel mindestens 25% der beihilfe-
fähigen öffentlichen Ausgaben in Gebieten, die
nicht unter Ziel 1 oder Ziel 2 fallen;

Ð gelten für Einnahmen schaffende Investitionen die
Beihilfesätze gemäû Artikel 29 Absatz 4
Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) und Buchstabe b)
Ziffern ii) und iii) der Verordnung (EG) Nr. 1260/
1999. Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
sowie Unternehmen der Verarbeitung und Ver-
marktung land- und forstwirtschaftlicher Erzeug-
nisse gelten in dieser Hinsicht als Unternehmen im
Sinne von Artikel 29 Absatz 4 Buchstabe b)
Ziffer iii);

Ð beträgt die Gemeinschaftsbeteiligung im Rahmen
der Programmplanung für Maûnahmen gemäû den
Artikeln 22 bis 24 dieser Verordnung 75% in den
Gebieten, die unter Ziel 1 fallen, und 50% in den
übrigen Gebieten.

Auf diese Zahlungen findet Artikel 32 Absatz 1
Unterabsatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999
Anwendung.

(3) Die finanzielle Beteiligung des EAGFL, Abtei-
lung Garantie, kann in Form von Vorschüssen für die
Programmdurchführung und in Form von Zahlungen
für die getätigten Ausgaben erfolgen.

KAPITEL V

BEGLEITUNG UND BEWERTUNG

Artikel 48

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sorgen
dafür, daû die Durchführung der Entwicklungspläne
für den ländlichen Raum wirksam begleitet wird.

(1) ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 48.
(2) ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 43.
(3) ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 54.
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(2) Diese Begleitung erfolgt nach gemeinsam verein-
barten Verfahren.

Die Begleitung erfolgt anhand spezifischer materieller
und finanzieller Indikatoren, die im voraus vereinbart
und festgelegt werden.

Die Mitgliedstaaten legen der Kommission jährlich
einen Lagebericht vor.

(3) Gegebenenfalls werden Begleitausschüsse einge-
setzt.

Artikel 49

(1) Die Bewertung von Maûnahmen, die in den Ent-
wicklungsplänen für den ländlichen Raum enthalten
sind, erfolgt entsprechend den in den Artikeln 40 bis
43 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 festgelegten
Grundsätzen.

(2) Der EAGFL-Garantie kann im Rahmen der für
die Programme bereitgestellten Mittel zur Finanzierung
von Bewertungen betreffend die Entwicklung des länd-
lichen Raums in den Mitgliedstaaten beitragen. Der
EAGFL-Garantie kann auf Initiative der Kommission
auch Bewertungen auf Gemeinschaftsebene finanzie-
ren.

KAPITEL VI

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

Artikel 50

Durchführungsbestimmungen zu diesem Titel werden
nach dem Verfahren des Artikels 50 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1260/1999 erlassen.

Diese Bestimmungen können insbesondere die Einzel-
heiten regeln für

Ð die Vorlage der Entwicklungspläne für den ländli-
chen Raum (Artikel 41 bis 44);

Ð die Revision der Programmplanungsdokumente für
die Entwicklung des ländlichen Raums;

Ð die Finanzplanung, insbesondere in bezug auf die
Einhaltung der Haushaltsdisziplin (Artikel 46) und
die Beteiligung an der Finanzierung (Artikel 47
Absatz 2);

Ð die Begleitung und Bewertung (Artikel 48 und 49);

Ð die Gewährleistung der Kohärenz zwischen den
Maûnahmen zur Entwicklung des ländlichen
Raums und den durch die Marktordnungen einge-
führten Unterstützungsmaûnahmen (Artikel 37).

TITEL IV

STAATLICHE BEIHILFEN

Artikel 51

(1) Soweit in diesem Titel nichts anderes bestimmt
ist, gelten für Beihilfen der Mitgliedstaaten für Maû-
nahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums die
Artikel 87 bis 89 des Vertrags.

Die Artikel 87 bis 89 des Vertrags gelten jedoch nicht
für finanzielle Beiträge der Mitgliedstaaten zu Maû-
nahmen, zu denen die Gemeinschaft Beihilfen im Rah-
men des Artikels 36 des Vertrags und gemäû dieser
Verordnung gewährt.

(2) Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftli-
chen Betrieben, die die in Artikel 7 genannten Prozent-
sätze überschreiten, sind unzulässig.

Ausgenommen von diesem Verbot sind Beihilfen für

Ð überwiegend im öffentlichen Interesse durchge-
führte Investitionen im Hinblick auf die Erhaltung
von Kulturlandschaften oder im Zusammenhang
mit Aussiedlungen;

Ð Investitionen zum Schutz und zur Verbesserung der
Umwelt;

Ð Investitionen, die der Verbesserung der Hygienebe-
dingungen in der Tierhaltung und dem Tierschutz
dienen.

(3) Staatliche Beihilfen, die Landwirten zum Aus-
gleich von natürlichen Nachteilen in benachteiligten
Gebieten gewährt werden, sind unzulässig, wenn sie
nicht den in den Artikeln 14 und 15 genannten Anfor-
derungen entsprechen.

(4) Staatliche Beihilfen an Landwirte, die Agrarum-
weltverpflichtungen eingehen, die den Anforderungen
der Artikel 22 bis 24 nicht entsprechen, sind unzuläs-
sig. Zusätzliche Beihilfen, die über den nach Artikel 24
Absatz 2 festgelegten Höchstbeträgen liegen, können
jedoch gewährt werden, sofern sie gemäû Artikel 24
Absatz 1 begründet sind. In begründeten Ausnahmefäl-
len kann von der Mindestdauer solcher Verpflichtun-
gen gemäû Artikel 23 Absatz 1 abgewichen werden.
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Artikel 52

Im Rahmen von Artikel 36 des Vertrags werden staat-
liche Beihilfen, mit denen für die von der Gemein-
schaft geförderten Maûnahmen zur Entwicklung des
ländlichen Raums zusätzliche Mittel bereitgestellt wer-

den sollen, entsprechend den Bestimmungen dieser Ver-
ordnung als Teil der Programmplanung gemäû
Artikel 40 von den Mitgliedstaaten notifiziert und von
der Kommission genehmigt. Artikel 88 Absatz 3 Satz 1
des Vertrags findet auf in dieser Weise notifizierte Bei-
hilfen keine Anwendung.

TITEL V

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 53

(1) Spezifische Maûnahmen zur Erleichterung des
Übergangs von der geltenden zu der mit dieser Verord-
nung eingeführten Regelung werden erforderlichenfalls
von der Kommission nach den Verfahren des
Artikels 50 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1260/
1999 erlassen.

(2) Solche Maûnahmen werden insbesondere erlas-
sen, um bestehende Beihilfemaûnahmen der Gemein-
schaft, die von der Kommission für eine nach dem
1. Januar 2000 auslaufende oder unbegrenzte Gel-
tungsdauer genehmigt worden sind, in die mit dieser
Verordnung vorgesehene Förderung der Entwicklung
des ländlichen Raums einzubeziehen.

Artikel 54

(1) Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 1696/71
des Rates vom 26. Juli 1971 über die gemeinsame
Marktorganisation für Hopfen (1) erhält folgende Fas-
sung:

¹Artikel 17

(1) Die Vorschriften über die Finanzierung der
gemeinsamen Agrarpolitik gelten für den Markt
der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Erzeugnisse
vom Zeitpunkt der Anwendung der in dieser Ver-
ordnung vorgesehenen Regelung an.

(2) Die Beihilfen gemäû Artikel 8 werden von
der Gemeinschaft kofinanziert.

(3) Die Mitgliedstaaten zahlen den Erzeugern
die Beihilfe gemäû Artikel 12 zwischen dem
16. Oktober und dem 31. Dezember des Wirt-

schaftsjahres, für das der Beihilfeantrag gestellt
wurde.

(4) Die Kommission erläût die Durchführungs-
bestimmungen zu diesem Artikel nach dem Verfah-
ren des Artikels 20.ª

(2) Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 404/93 des
Rates vom 13. Februar 1993 über die gemeinsame
Marktorganisation für Bananen (2) erhält folgende Fas-
sung:

¹Artikel 6

(1) Die Mitgliedstaaten gewähren den anerkann-
ten Erzeugerorganisationen in den fünf Jahren nach
ihrer Anerkennung Beihilfen, um ihre Gründung zu
fördern und ihre Verwaltung zu unterstützen.

(2) Diese Beihilfen

Ð entsprechen im ersten, zweiten, dritten, vierten
und fünften Jahr 5%, 5%, 4%, 3% bzw. 2%
des Wertes der Erzeugnisse, die über die Erzeu-
gergemeinschaft vermarktet werden,

Ð dürfen die tatsächlichen Gründungs- und
Betriebskosten der betreffenden Gemeinschaft
nicht übersteigen,

Ð werden in jährlichen Tranchen während eines
Zeitraums von höchstens sieben Jahren nach
dem Zeitpunkt der Anerkennung ausgezahlt.

Der Wert der Erzeugung wird jedes Jahr berechnet
auf der Grundlage

Ð des tatsächlich vermarkteten Jahresvolumens,

(1) ABl. L 175 vom 4.8.1971, S. 1. Verordnung zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 1554/97 (ABl. L 208
vom 2.8.1997, S. 1).

(2) ABl. L 47 vom 25.2.1993, S. 1. Verordnung zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 1637/98 (ABl. L 210
vom 28.7.1998, S. 28).
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Ð der durchschnittlich erzielten Erzeugerpreise.

(3) Erzeugerorganisationen, die aus Organisatio-
nen hervorgegangen sind, welche die Bedingungen
dieser Verordnung bereits weitgehend erfüllen,
kommen für Beihilfen im Rahmen dieses Artikels
nur in Betracht, wenn sie aus einem Zusammen-
schluû hervorgegangen sind, durch den sich die
Ziele gemäû Artikel 5 besser verwirklichen lassen.
In diesem Fall wird die Beihilfe jedoch nur für die
Gründungskosten der Erzeugergemeinschaft
gewährt (Ausgaben im Zusammenhang mit den
Vorbereitungsarbeiten und der Aufstellung der Sat-
zung).

(4) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommis-
sion am Ende jedes Haushaltsjahres in einem
Bericht die in diesem Artikel genannten Beihilfen.ª

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates
vom 28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktor-
ganisation für Obst und Gemüse (1) wird somit wie
folgt geändert:

a) Artikel 15 Absatz 6 erhält folgende Fassung:

¹(6) In den Gemeinschaftsgebieten, in denen der
Organisationsgrad der Erzeuger besonders niedrig
ist, können die Mitgliedstaaten auf hinreichend
begründeten Antrag ermächtigt werden, den Erzeu-
gerorganisationen eine einzelstaatliche finanzielle
Beihilfe zu zahlen, die höchstens der Hälfte der
Finanzbeiträge der Erzeuger entspricht. Diese Bei-
hilfe wird dem Betriebsfonds zugefügt.

Bei den Mitgliedstaaten, in denen weniger als 15%
der Obst- und Gemüseproduktion von Erzeugeror-
ganisationen vermarktet wird und deren Obst- und
Gemüseproduktion mindestens 15% der gesamten
landwirtschaftlichen Produktion ausmacht, kann
die Beihilfe im Sinne von Unterabsatz 1 von der
Gemeinschaft auf Antrag des betreffenden Mit-
gliedstaates teilweise erstattet werden.ª

b) Artikel 52 erhält folgende Fassung:

¹Artikel 52

(1) Ausgaben im Zusammenhang mit der Zah-
lung der gemeinschaftlichen Rücknahmevergütung,
der Gemeinschaftsfinanzierung des Betriebsfonds,
der in Artikel 17 sowie in den Artikeln 53 bis 55
genannten besonderen Maûnahmen sowie der Kon-
trollmaûnahmen seitens der Sachverständigen der

Mitgliedstaaten, die gemäû Artikel 40 Absatz 1 zur
Kommission abgeordnet werden, gelten als Inter-
ventionen zur Regulierung der Agrarmärkte im
Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b) der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1257/1999 (*).

(2) Ausgaben im Zusammenhang mit den Beihil-
fen, die von den Mitgliedstaaten gemäû Artikel 14
sowie Artikel 15 Absatz 6 Unterabsatz 2 gewährt
werden, gelten als Interventionen zur Regulierung
der Agrarmärkte im Sinne von Artikel 1 Absatz 2
Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999.
Sie kommen für eine Kofinanzierung der Gemein-
schaft in Betracht.

(3) Die Kommission erläût die Durchführungs-
bestimmungen zu Absatz 2 nach dem Verfahren
des Artikels 46.

(4) Die Bestimmungen des Titels VI gelten unbe-
schadet der Anwendung der Verordnung (EWG)
Nr. 4045/89 des Rates vom 21. Dezember 1989
über die von den Mitgliedstaaten vorzunehmende
Prüfung der Maûnahmen, die Bestandteil des
Finanzierungssystems des Europäischen Ausrich-
tungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft,
Abteilung Garantie, sind, und zur Aufhebung der
Richtlinie 77/435/EWG (**).

(*) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80.
(**) ABl. L 388 vom 30.12.1989, S. 17. Verord-

nung zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 3235/94 (ABl. L 338 vom
28.12.1994, S. 16).ª

Artikel 55

(1) Folgende Verordnungen werden aufgehoben:

Ð Verordnung (EWG) Nr. 4256/88,

Ð Verordnungen (EG) Nr. 950/97, (EG) Nr. 951/97,
(EG) Nr. 952/97 und (EWG) Nr. 867/90,

Ð Verordnungen (EWG) Nr. 2078/92, (EWG)
Nr. 2079/92 und (EWG) Nr. 2080/92,

Ð Verordnung (EWG) Nr. 1610/89.

(2) Folgende Bestimmungen werden aufgehoben:

Ð Artikel 21 der Verordnung (EWG) Nr. 3763/91 (2),

Ð Artikel 32 der Verordnung (EWG) Nr. 1600/92 (3),

(1) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 1. Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 847/99 (ABl.
L 108 vom 27.4.1999, S. 7).

(2) ABl. L 356 vom 24.12.1991, S. 1.
(3) ABl. L 173 vom 27.6.1992, S. 1.
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Ð Artikel 27 der Verordnung (EWG) Nr. 1601/92 (1),

Ð Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 2019/93 (2).

(3) Die Verordnungen und Bestimmungen, die
gemäû den Absätzen 1 und 2 aufgehoben werden, gel-
ten weiterhin für Aktionen, die von der Kommission
vor dem 1. Januar 2000 auf der Grundlage dieser Ver-
ordnungen genehmigt werden.

(4) Richtlinien des Rates und der Kommission, in
denen Verzeichnisse von benachteiligten Gebieten
gemäû Artikel 21 Absätze 2 und 3 der Verordnung

(EG) Nr. 950/97 festgelegt oder geändert werden, blei-
ben in Kraft, sofern sie im Rahmen der Programme
nicht weiter geändert werden.

Artikel 56

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Sie gilt für die Gemeinschaftsbeihilfe ab 1. Januar
2000.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Mai 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

K.-H. FUNKE

(1) ABl. L 173 vom 27.6.1992, S. 13.
(2) ABl. L 184 vom 27.7.1993, S. 1.
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ANHANG

TABELLE MIT DEN BETR¾GEN

Artikel Gegenstand EUR

8 Absatz 2 Niederlassungsbeihilfe 25 000

12 Absatz 1 Vorruhestand 15 000 (*) Pro Abgebendem und Jahr

150 000 Gesamtbetrag pro Abgeben-
dem

3 500 Pro Arbeitnehmer und Jahr

35 000 Gesamtbetrag pro Arbeitneh-
mer

15 Absatz 3 Mindestbetrag der Ausgleichszu-
lage

25 (**) Pro ha landwirtschaftlich
genutzter Flächen

Höchstbetrag der Ausgleichszu-
lage

200 Pro ha landwirtschaftlich
genutzter Flächen

16 Höchstbetrag der Zahlung 200 Pro ha

24 Absatz 2 Einjährige Kulturen 600 Pro ha

mehrjährige Sonderkulturen 900 Pro ha

Sonstige Flächennutzung 450 Pro ha

31 Absatz 4 Jährlicher Höchstbetrag zum Aus-
gleich von Einkommensverlusten
durch Aufforstung

Ð für Landwirte oder deren Ver-
einigungen

725 Pro ha

Ð für sonstige Personen des Pri-
vatrechts

185 Pro ha

32 Absatz 2 Mindestbetrag der Zahlung 40 Pro ha

Höchstbetrag der Zahlung 120 Pro ha

(*) Vorbehaltlich des maximalen Gesamtbetrags je Abgebenden können die maximalen jährlichen Zahlungen bis
auf den doppelten Betrag angehoben werden, wobei der wirtschaftlichen Struktur der Betriebe in den Gebieten
und dem Ziel der beschleunigten Anpassung der Agrarstrukturen Rechnung zu tragen ist.

(**) Dieser Betrag kann gekürzt werden, um der besonderen geographischen Lage oder wirtschaftlichen Struktur der
Betriebe in bestimmten Gebieten Rechnung zu tragen und um eine Überkompensation gemäû Artikel 15
Absatz 1 zweiter Gedankenstrich zu vermeiden.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1258/1999 DES RATES

vom 17. Mai 1999

über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik

DER RAT DER EUROP¾ISCHEN UNION Ð

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 43,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (3),

nach Stellungnahme des Rechnungshofes (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat mit der Verordnung Nr. 25 über die
Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (5)
den Europäischen Ausrichtungs- und Garantie-
fonds für die Landwirtschaft (EAGFL), nachste-
hend ¹Fondsª genannt, errichtet, der ein Teil des
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Gemein-
schaften ist. In jener Verordnung wurden die
Grundsätze für die Finanzierung der gemeinsa-
men Agrarpolitik festgelegt.

(2) Da es im Gemeinsamen Markt einheitliche Preis-
systeme und eine gemeinschaftliche Agrarpolitik
gibt, sind die sich hieraus ergebenden finanziellen
Folgen von der Gemeinschaft zu tragen. Nach
diesem in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung
Nr. 25 enthaltenen Grundsatz werden die Erstat-
tungen bei der Ausfuhr nach Drittländern, die
Interventionen zur Regulierung der Agrarmärkte,
die Maûnahmen zur Entwicklung des ländlichen
Raums, die Veterinärmaûnahmen gemäû der Ent-
scheidung 90/424/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 über bestimmte Ausgaben im Veterinärbe-
reich (6) die Maûnahmen zur Information über

die gemeinsame Agrarpolitik sowie bestimmte
Evaluierungsmaûnahmen von der Abteilung
Garantie des Fonds finanziert, um die Ziele des
Artikels 33 Absatz 1 des Vertrags zu verwirkli-
chen.

(3) Die Abteilung Ausrichtung des Fonds sollte die
Ausgaben für bestimmte Maûnahmen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums in Regionen mit
Entwicklungsrückstand sowie die Ausgaben für
die Gemeinschaftsinitiative zur Entwicklung des
ländlichen Raums finanzieren.

(4) Für die Verwaltung des Fonds ist die Kommis-
sion zuständig. Zwischen den Mitgliedstaaten
und der Kommission ist im Rahmen eines Aus-
schusses des Fonds eine enge Zusammenarbeit
vorgesehen.

(5) Die Verantwortung für die Kontrolle der Ausga-
ben des Fonds, Abteilung Garantie, liegt in erster
Linie bei den Mitgliedstaaten, die die Dienststel-
len und Einrichtungen bezeichnen, welche die
Ausgaben vornehmen. Die Mitgliedstaaten müs-
sen diese Aufgabe in vollem Umfang und effizi-
ent erfüllen. Die Kommission, die für die Ausfüh-
rung des Haushaltsplans der Gemeinschaft
zuständig ist, muû die Bedingungen überprüfen,
unter denen die Zahlungen und die Kontrollen
erfolgt sind. Sie darf die Finanzierung nur über-
nehmen, wenn diese Bedingungen jede erforderli-
che Gewähr dafür bieten, daû die Ausgaben in
Übereinstimmung mit den Gemeinschaftsvor-
schriften vorgenommen wurden. In einem dezen-
tralisierten System der Bewirtschaftung der
Gemeinschaftsmittel ist es wichtig, daû die Kom-
mission als das für die Finanzierung zuständige
Organ das Recht und die Möglichkeit hat, alle
die Mittelbewirtschaftung betreffenden Kontrol-
len durchzuführen, die sie für notwendig erach-
tet, und daû die Transparenz und die gegenseitige
Amtshilfe zwischen den Mitgliedstaaten und der
Kommission voll und ganz gewährleistet werden.

(6) Beim Rechnungsabschluû kann die Kommission
nur dann innerhalb einer angemessenen Frist die
Gesamtausgaben bestimmen, die von der Abtei-
lung Garantie des Fonds zu finanzieren sind,
wenn sie hinreichende Garantien hat, daû die
von dem Mitgliedstaat vorgenommenen Prüfun-
gen ausreichend und transparent sind und daû
sich die Zahlstellen von der Recht- und Ord-
nungsmäûigkeit der ausgeführten Zahlungsan-

(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 83.
(2) Stellungnahme vom 6. Mai 1999 (noch nicht im Amts-

blatt veröffentlicht).
(3) ABl. C 407 vom 28.12.1998, S. 222.
(4) ABl. C 401 vom 22.12.1998, S. 3.
(5) ABl. L 30 vom 20.4.1962, S. 991/60. Verordnung zuletzt

geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 728/70 (ABl.
L 94 vom 28.4.1970, S. 9).

(6) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 19. Entscheidung zuletzt
geändert durch die Entscheidung 94/370/EG des Rates
(ABl. L 168 vom 2.7.1994, S. 31).
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träge überzeugt haben. Daher ist für die Zahlstel-
len eine Zulassung durch die Mitgliedstaaten vor-
zusehen. Um die Kohärenz der Zulassungsbedin-
gungen in den Mitgliedstaaten sicherzustellen,
gibt die Kommission Orientierungen hinsichtlich
der zugrunde zu legenden Kriterien. Es ist vorzu-
sehen, daû nur die Ausgaben finanziert werden,
die von den durch die Mitgliedstaaten zugelasse-
nen Zahlstellen vorgenommen worden sind.
Auûerdem ist es in dem Bestreben um Transpa-
renz der einzelstaatlichen Prüfungen insbesondere
in bezug auf die Verfahren für die Bewilligung,
Anordnung und Auszahlung erforderlich, die
Anzahl der Dienststellen und Einrichtungen,
denen diese Zuständigkeiten übertragen werden,
unter Berücksichtigung der verfassungsrechtli-
chen Bestimmungen der einzelnen Mitgliedstaa-
ten möglichst zu beschränken.

(7) Die dezentralisierte Verwaltung der Gemein-
schaftsmittel, die sich vor allem aus der Reform
der gemeinsamen Agrarpolitik ergibt, erfordert
die Bestellung mehrerer Zahlstellen. Läût ein
Mitgliedstaat mehrere Zahlstellen zu, so muû er
eine Koordinierungsstelle benennen, die für ein
einheitliches Vorgehen bei der Verwaltung der
Mittel sorgt, die Verbindung zwischen der Kom-
mission und den zugelassenen Zahlstellen hält
und dafür sorgt, daû die von der Kommission
angeforderten Auskünfte, die die Tätigkeiten
mehrerer Zahlstellen betreffen, dieser umgehend
zugehen.

(8) Die finanziellen Mittel sind von den Mitglied-
staaten entsprechend den Bedürfnissen ihrer
Zahlstellen bereitzustellen, wobei die Kommis-
sion Vorschüsse auf der Grundlage der buchmä-
ûigen Erfassung der von diesen Stellen geleisteten
Ausgaben tätigt. Im Rahmen der Maûnahmen
zur Entwicklung des ländlichen Raums sind echte
Vorschuûzahlungen für die Programmdurchfüh-
rung vorzusehen. Diese Vorschuûzahlungen sind
gemäû den Finanzierungsmechanismen für Vor-
schüsse auf der Grundlage der buchmäûigen
Erfassung der in einem Referenzzeitraum getätig-
ten Ausgaben abzuwickeln.

(9) Es sind zwei Arten von Entscheidungen vorzuse-
hen, von denen sich die erste auf den Abschluû
der Rechnungen der Abteilung Garantie des
Fonds und die zweite auf die Konsequenzen ein-
schlieûlich der finanziellen Berichtigungen
bezieht, die sich aus den Prüfungen der Überein-
stimmung der Ausgaben mit den Gemeinschafts-
vorschriften ergeben.

(10) Die Übereinstimmungsprüfungen und die darauf
aufbauenden Rechnungsabschluûentscheidungen
erfolgen somit losgelöst von der Ausführung des
Haushaltsplans eines bestimmten Haushaltsjah-
res. Daher ist der Höchstzeitraum festzulegen,

für den sich aus den Konformitätsprüfungen
Konsequenzen ergeben können. Angesichts der
Mehrjährigkeit der Maûnahmen zur Entwicklung
des ländlichen Raums kann jedoch kein solcher
Höchstzeitraum angewandt werden.

(11) Es müssen Maûnahmen getroffen werden, um
Unregelmäûigkeiten zu verhindern bzw. zu ver-
folgen und infolge von Unregelmäûigkeiten oder
Versäumnissen abgeflossene Beträge wiedereinzu-
ziehen. Es ist zu regeln, wer die finanziellen Fol-
gen solcher Unregelmäûigkeiten oder Versäum-
nisse trägt.

(12) Die Ausgaben der Gemeinschaft müssen genau
überwacht werden. Zur Ergänzung der von den
Mitgliedstaaten auf eigene Initiative durchgeführ-
ten Überwachung, der nach wie vor die Hauptbe-
deutung zukommt, sind Prüfungen durch Bedien-
stete der Kommission und die Möglichkeit vorzu-
sehen, daû die Kommission hierbei die Hilfe der
Mitgliedstaaten in Anspruch nimmt.

(13) Die Erstellung der für die Kommission bestimm-
ten Informationen muû so weit wie möglich mit
Hilfe der Datenverarbeitung erfolgen. Die Kom-
mission muû bei ihren Prüfungen uneinge-
schränkten und unmittelbaren Zugang zu den
ausgabenrelevanten Daten haben, und zwar
sowohl zu den entsprechenden Unterlagen als
auch zu den elektronisch gespeicherten Angaben.

(14) Der Umfang der gemeinschaftlichen Finanzierung
erfordert eine regelmäûige Unterrichtung des
Europäischen Parlaments und des Rates in Form
von Finanzberichten.

(15) Im Hinblick auf eine Vereinfachung der Haus-
haltsführung sollte der Finanzierungszeitraum
des Fonds stärker an das Haushaltsjahr im Sinne
des Artikels 272 Absatz 1 des Vertrags angenä-
hert werden. Dazu ist ein klarer Überblick über
die bis zum Ende des betreffenden Haushaltsjah-
res noch verfügbaren Mittel erforderlich. Der
Kommission sollten daher die erforderlichen
Befugnisse zur Anpassung des Finanzierungszeit-
raums des Fonds erteilt werden, wenn noch aus-
reichende Haushaltsmittel bereitstehen.

(16) Die Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates
vom 21. April 1970 über die Finanzierung der
gemeinsamen Agrarpolitk (1) wurde mehrfach
erheblich geändert. Anläûlich der nunmehrigen
neuerlichen ¾nderungen ist im Interesse der Klar-
heit eine Neufassung angebracht Ð

(1) ABl. L 94 vom 28.4.1970, S. 13. Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1287/96 (ABl.
L 125 vom 8.6.1996, S. 1).
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Der Europäische Ausrichtungs- und Garantie-
fonds für die Landwirtschaft Ð nachstehend ¹Fondsª
genannt Ð ist ein Teil des Gesamthaushaltsplans der
Europäischen Gemeinschaften.

Er umfaût zwei Abteilungen:

Ð die Abteilung Garantie und

Ð die Abteilung Ausrichtung.

(2) Die Abteilung Garantie finanziert

a) die Erstattungen bei der Ausfuhr nach Drittlän-
dern,

b) die Interventionen zur Regulierung der Agrar-
märkte,

c) alle Maûnahmen, auûer den Ziel-1-Programmen
und ausgenommen die Gemeinschaftsinitiative, zur
Entwicklung des ländlichen Raums,

d) die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an spe-
zifischen Veterinärmaûnahmen, Kontrollmaûnah-
men im Veterinärbereich und Programmen zur Til-
gung und Überwachung von Tierseuchen (Veteri-
närmaûnahmen) sowie an Pflanzenschutzmaûnah-
men,

e) die Maûnahmen zur Information über die gemein-
same Agrarpolitik sowie bestimmte Tätigkeiten zur
Evaluierung von Maûnahmen, die von der Abtei-
lung Garantie des Fonds finanziert werden.

(3) Die Abteilung Ausrichtung finanziert die nicht
unter Absatz 2 Buchstabe c) fallenden Maûnahmen zur
Entwicklung des ländlichen Raums.

(4) Die Aufwendungen der Mitgliedstaaten und der
durch Zahlungen aus dem Fonds Begünstigten für Ver-
waltungs- und Personalkosten werden vom Fonds
nicht getragen.

Artikel 2

(1) Nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a) werden
die Erstattungen bei der Ausfuhr nach Drittländern
finanziert, die nach Gemeinschaftsvorschriften im Rah-
men der gemeinsamen Organisation der Agrarmärkte
gewährt werden.

(2) Nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b) werden
die Interventionen zur Regulierung der Agrarmärkte
finanziert, die nach Gemeinschaftsvorschriften im Rah-
men der gemeinsamen Organisation der Agrarmärkte
vorgenommen werden.

(3) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit erforderlichenfalls die Einzel-
heiten für die Finanzierung der in den Absätzen 1 und
2 genannten Maûnahmen fest.

Artikel 3

(1) Nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c) werden
Maûnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums
auûer den Ziel-1-Programmen finanziert, die nach
Gemeinschaftsvorschriften durchgeführt werden.

(2) Nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d) werden
Veterinär- und Pflanzenschutzmaûnahmen finanziert,
die nach Gemeinschaftsvorschriften durchgeführt wer-
den.

(3) Nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e) werden
Informations- und Evaluierungsmaûnahmen finanziert,
die nach Gemeinschaftsvorschriften durchgeführt wer-
den.

(4) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 13
erlassen.

Artikel 4

(1) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission folgen-
des mit:

a) die Dienststellen und Einrichtungen, nachstehend
¹Zahlstellenª genannt, die zur Zahlung der in den
Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Ausgaben zugelas-
sen sind;

b) in den Fällen, in denen mehr als eine Zahlstelle
zugelassen ist, die Dienststelle oder Einrichtung,
nachstehend ¹Koordinierungsstelleª genannt, die er
zum einen mit der Sammlung der für die Kommis-
sion bestimmten Auskünfte und mit ihrer Weiterlei-
tung an die Kommission sowie zum anderen mit
der Förderung der einheitlichen Anwendung der
Gemeinschaftsvorschriften beauftragt.

(2) Zahlstellen sind Dienststellen oder Einrichtun-
gen der Mitgliedstaaten, die für die in ihrem Bereich
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zu leistenden Zahlungen ausreichende Gewähr dafür
bieten, daû

a) die Zulässigkeit der Anträge und ihre Übereinstim-
mung mit den Gemeinschaftsvorschriften vor der
Bewilligung der Zahlung überprüft werden,

b) die geleisteten Zahlungen richtig und vollständig in
den Büchern erfaût werden,

c) die notwendigen Unterlagen fristgerecht und in der
in den Gemeinschaftsvorschriften geforderten Form
vorgelegt werden.

(3) Bei den Zahlstellen müssen Unterlagen über die
Rechtfertigung der geleisteten Zahlungen und die
Durchführung der vorgeschriebenen Verwaltungskon-
trollen und körperlichen Kontrollen verfügbar sein.
Soweit diese Unterlagen bei den bewilligenden Stellen
aufbewahrt werden, müssen diese Stellen der Zahlstelle
Berichte über die Zahl der durchgeführten Prüfungen,
ihren Inhalt und die angesichts der Ergebnisse getroffe-
nen Maûnahmen übermitteln.

(4) Es können nur die von den zugelassenen Zahl-
stellen getätigten Ausgaben von der Gemeinschaft
finanziert werden.

(5) Unter Berücksichtigung seiner verfassungsrechtli-
chen Bestimmungen und seiner institutionellen Struk-
tur beschränkt jeder Mitgliedstaat die Zahl seiner
zugelassenen Zahlstellen auf das Mindestmaû, das die
Zahlung der in den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen
Ausgaben unter zufriedenstellenden verwaltungsmäûi-
gen und buchhalterischen Bedingungen sicherstellt.

(6) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die fol-
genden Angaben zu den Zahlstellen mit:

a) ihre Bezeichnung und ihre Satzung,

b) die verwaltungs- und buchungstechnischen sowie
die die interne Kontrolle betreffenden Bestimmun-
gen, nach denen die Zahlungen im Zusammenhang
mit der Durchführung der Gemeinschaftsvorschrif-
ten im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik vor-
genommen werden,

c) die Zulassungsurkunde.

Die Kommission ist umgehend von jeder ¾nderung zu
unterrichten.

(7) Werden von einer zugelassenen Zahlstelle eine
oder mehrere Zulassungsbedingungen nicht oder nicht
mehr erfüllt, so wird ihr die Zulassung entzogen,
sofern sie nicht innerhalb einer entsprechend der

Schwere des Problems festzusetzenden Frist die erfor-
derlichen Anpassungen vornimmt. Der betreffende
Mitgliedstaat unterrichtet hierüber die Kommission.

(8) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 13
erlassen.

Artikel 5

(1) Die Kommission stellt den Mitgliedstaaten die
zur Deckung der Ausgaben gemäû den Artikeln 2 und
3 erforderlichen Finanzmittel in Form von Vorschüssen
auf der Grundlage der buchmäûigen Erfassung der in
einem Referenzzeitraum getätigten Ausgaben zur Ver-
fügung.

Die Kommission kann für die Programmdurchführung
im Rahmen der Maûnahmen zur Entwicklung des
ländlichen Raums gemäû Artikel 3 Absatz 1 zum Zeit-
punkt der Genehmigung der betreffenden Programme
Vorschuûzahlungen leisten. Sie gelten als Ausgaben,
die am ersten Tag des Monats getätigt wurden, der auf
den Monat der Genehmigungsentscheidung folgt.

(2) Bis zur Überweisung der Vorschüsse auf der
Grundlage der buchmäûigen Erfassung getätigter Aus-
gaben werden die erforderlichen Mittel zur Deckung
dieser Ausgaben den zugelassenen Zahlstellen nach
Maûgabe ihres Mittelbedarfs von den Mitgliedstaaten
bereitgestellt.

(3) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 13
erlassen.

Artikel 6

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
in regelmäûigen Zeitabständen die folgenden Aus-
künfte, die die zugelassenen Zahlstellen sowie die
Koordinierungsstellen betreffen und sich auf die von
der Abteilung Garantie des Fonds finanzierten Maû-
nahmen beziehen:

a) die Ausgabenerklärungen und Voranschläge für
den Finanzbedarf;

b) die Jahresrechnungen mit den für ihren Abschluû
notwendigen Auskünften sowie eine Bescheinigung
über die Vollständigkeit, Genauigkeit und sachliche
Richtigkeit der übermittelten Rechnungen.

(2) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel, insbesondere in bezug auf die in Absatz 1
Buchstabe b) genannte Bescheinigung werden nach
dem Verfahren des Artikels 13 erlassen.
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Artikel 7

(1) Die Kommission erläût nach Anhörung des
Fondsausschusses die in den Absätzen 2, 3 und 4
genannten Entscheidungen.

(2) Die Kommisison beschlieût die monatlichen Vor-
schüsse auf der Grundlage der buchmäûigen Erfassung
der von den zugelassenen Zahlstellen getätigten Ausga-
ben.

Die Ausgaben des Monats Oktober werden dem
Monat Oktober zugerechnet, wenn sie zwischen dem
1. und dem 15. getätigt wurden, und dem Monat
November, wenn sie zwischen dem 16. und dem 31.
getätigt wurden. Die Vorschüsse werden dem Mitglied-
staat spätestens am dritten Arbeitstag des zweiten
Monats gezahlt, der auf den Monat folgt, in dem die
Ausgaben getätigt wurden.

Es können zusätzliche Vorschüsse gezahlt werden,
sofern der Fondsausschuû davon bei der nächsten
Anhörung unterrichtet wird.

(3) Die Kommission schlieût vor dem 30. April des
auf das betreffende Haushaltsjahr folgenden Jahres die
Rechnungen der Zahlstellen auf der Grundlage der
Auskünfte gemäû Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) ab.

Die Rechnungsabschluûentscheidung bezieht sich auf
die Vollständigkeit, Genauigkeit und sachliche Richtig-
keit der übermittelten Rechnungen. Sie greift einer spä-
teren Entscheidung gemäû Absatz 4 nicht vor.

(4) Die Kommission entscheidet, welche Ausgaben
von der in den Artikeln 2 und 3 genannten gemein-
schaftlichen Finanzierung auszuschlieûen sind, wenn
sie feststellt, daû Ausgaben nicht in Übereinstimmung
mit den Gemeinschaftsvorschriften getätigt worden
sind.

Vor jeder Entscheidung über eine Ablehnung der
Finanzierung werden die Ergebnisse der Überprüfun-
gen der Kommission sowie die Antworten des betref-
fenden Mitgliedstaats jeweils schriftlich übermittelt;
danach bemühen sich beide Parteien, zu einem Einver-
nehmen über das weitere Vorgehen zu gelangen.

Wird kein Einvernehmen erzielt, so kann der Mitglied-
staat die Einleitung eines Verfahrens beantragen, um
die jeweiligen Standpunkte innerhalb von vier Mona-
ten miteinander in Einklang zu bringen; die Ergebnisse
dieses Verfahrens werden in einem Bericht erfaût, der
an die Kommission übermittelt und von dieser geprüft
wird, bevor sie eine Finanzierung ablehnt.

Die Kommission bemiût die auszuschlieûenden Beträge
insbesondere unter Berücksichtigung der Tragweite der

festgestellten Nichtübereinstimmung. Sie trägt dabei
der Art und Schwere des Verstoûes sowie dem der
Gemeinschaft entstandenen finanziellen Schaden Rech-
nung.

Die Ablehnung der Finanzierung kann folgende Ausga-
ben nicht betreffen:

a) Ausgaben gemäû Artikel 2, die über vierundzwan-
zig Monate vor dem Zeitpunkt getätigt wurden, zu
dem die Kommission dem betroffenen Mitglied-
staat die Ergebnisse ihrer Überprüfungen schriftlich
mitgeteilt hat,

b) Ausgaben für eine Maûnahme oder Tätigkeit nach
Artikel 3, für die die abschlieûende Zahlung früher
als vierundzwanzig Monate vor dem Zeitpunkt
getätigt wurde, zu dem die Kommission dem
betroffenen Mitgliedstaat die Ergebnisse ihrer
Überprüfungen schriftlich mitgeteilt hat.

Unterabsatz 5 gilt jedoch nicht für die finanziellen
Auswirkungen

a) der Unregelmäûigkeiten im Sinne von Artikel 8
Absatz 2,

b) von einzelstaatlichen Beihilfen oder Verstöûen, für
die das Verfahren nach Artikel 88 oder nach
Artikel 226 des Vertrags eingeleitet wurde.

(5) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 13
erlassen. Sie regeln insbesondere die Vorschuûzahlun-
gen gemäû Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 im Rah-
men der Absätze 2, 3 und 4 des vorliegenden Artikels
sowie die Verfahren im Zusammenhang mit den Ent-
scheidungen gemäû diesen Absätzen.

Artikel 8

(1) Die Mitgliedstaaten treffen gemäû ihren Rechts-
und Verwaltungsvorschriften die erforderlichen Maû-
nahmen, um

a) sich zu vergewissern, daû die durch den Fonds
finanzierten Maûnahmen tatsächlich und ord-
nungsgemäû durchgeführt worden sind,

b) Unregelmäûigkeiten zu verhindern und zu verfol-
gen,

c) die infolge von Unregelmäûigkeiten oder Versäum-
nissen abgeflossenen Beträge wiedereinzuziehen.
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Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die zu die-
sem Zweck getroffenen Maûnahmen, insbesondere den
Stand der Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, mit.

(2) Erfolgt keine vollständige Wiedereinziehung, so
trägt die Gemeinschaft die finanziellen Folgen der
Unregelmäûigkeiten oder Versäumnisse; dies gilt nicht
für Unregelmäûigkeiten oder Versäumnisse, die den
Verwaltungen oder Einrichtungen der Mitgliedstaaten
anzulasten sind.

Die wiedereingezogenen Beträge flieûen den zugelasse-
nen Zahlstellen zu, die sie von den durch den Fonds
finanzierten Ausgaben abziehen. Die Zinsen für wie-
dereingezogene oder zu spät entrichtete Beträge flieûen
dem Fonds zu.

(3) Der Rat erläût auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die
Anwendung dieses Artikels.

Artikel 9

(1) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission alle
für das reibungslose Funktionieren des Fonds erforder-
lichen Auskünfte zur Verfügung und treffen alle Maû-
nahmen, die geeignet sind, etwaige Kontrollen Ð ein-
schlieûlich Prüfungen vor Ort Ð zu erleichtern, deren
Durchführung die Kommission im Rahmen der
Abwicklung der gemeinschaftlichen Finanzierung für
zweckmäûig erachtet.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Rechts-
und Verwaltungsvorschriften mit, die sie zur Durch-
führung der gemeinschaftlichen, sich auf die gemein-
same Agrarpolitik beziehenden Rechtsakte erlassen
haben, sofern diese Rechtsakte finanzielle Auswirkun-
gen für den Fonds haben.

(2) Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten nach
einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
durchgeführten Kontrollen und unbeschadet des
Artikels 248 des Vertrags und aller aufgrund von
Artikel 279 Buchstabe c) des Vertrags durchgeführten
Kontrollen können die von der Kommission mit Prü-
fungen vor Ort beauftragten bevollmächtigten Vertre-
ter die Bücher und alle sonstigen Unterlagen, ein-
schlieûlich der auf elektronischen Datenträgern erstell-
ten oder gespeicherten Angaben, einsehen, die sich auf
die vom Fonds finanzierten Ausgaben beziehen.

Sie können insbesondere prüfen,

a) ob die Verwaltungspraxis mit den Gemeinschafts-
vorschriften im Einklang steht,

b) ob die erforderlichen Belege vorhanden sind und
mit den vom Fonds finanzierten Maûnahmen über-
einstimmen,

c) unter welchen Bedingungen die vom Fonds finan-
zierten Maûnahmen durchgeführt und geprüft wer-
den.

Die Kommission benachrichtigt rechtzeitig vor der
Prüfung den betreffenden Mitgliedstaat bzw. den Mit-
gliedstaat, auf dessen Hoheitsgebiet diese Prüfung vor-
genommen wird. Bedienstete des betreffenden Mit-
gliedstaats können sich an der Prüfung beteiligen.

Auf Ersuchen der Kommission und im Einvernehmen
mit dem betreffenden Mitgliedstaat führen die zustän-
digen Stellen dieses Mitgliedstaats Prüfungen oder
Nachforschungen in bezug auf die Maûnahmen im
Sinne dieser Verordnung durch. Bedienstete der Kom-
mission können sich an diesen Prüfungen oder Nach-
forschungen beteiligen.

Zur Verbesserung der Prüfungsmöglichkeiten kann die
Kommission im Einvernehmen mit den betreffenden
Mitgliedstaaten Verwaltungsbehörden dieser Mitglied-
staaten an bestimmten Prüfungen oder Nachforschun-
gen beteiligen.

(3) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit erforderlichenfalls die Grundre-
geln für die Anwendung dieses Artikels fest.

Artikel 10

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament
und dem Rat jährlich vor dem 1. Juli einen Finanzbe-
richt über die Verwaltung des Fonds im abgelaufenen
Haushaltsjahr und insbesondere über die Entwicklung
des Umfangs und die Art der Ausgaben des Fonds
sowie über die Bedingungen für die Verwirklichung
der gemeinschaftlichen Finanzierung vor.

Artikel 11

Der Ausschuû des Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft Ð nachstehend
¹Fondsausschuûª genannt Ð unterstützt die Kommis-
sion nach Maûgabe der Artikel 12 bis 15 bei der Ver-
waltung des Fonds.

Artikel 12

Der Fondsausschuû setzt sich aus Vertretern der Mit-
gliedstaaten und der Kommission zusammen. Jeder
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Mitgliedstaat ist im Fondsausschuû durch höchstens
fünf Bedienstete vertreten. Den Vorsitz im Fondsaus-
schuû führt ein Vertreter der Kommission.

Artikel 13

(1) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Ver-
fahren Bezug genommen, so befaût der Vorsitzende
entweder von sich aus oder auf Antrag des Vertreters
eines Mitgliedstaats den Fondsausschuû.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuû einen Entwurf der zu treffenden Maûnah-
men. Der Ausschuû gibt seine Stellungnahme zu die-
sem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsit-
zende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der
betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme
wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 205
Absatz 2 des Vertrags für die Annahme der vom Rat
auf Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse
vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im Ausschuû wer-
den die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten
gemäû dem vorgenannten Artikel gewogen. Der Vorsit-
zende nimmt an der Abstimmung nicht teil.

(3) a) Die Kommission erläût Maûnahmen, die
unmittelbar gelten.

b) Stimmen diese Maûnahmen jedoch nicht mit
der Stellungnahme des Fondsausschusses über-
ein, so werden sie sofort von der Kommission
dem Rat mitgeteilt. In diesem Fall gilt folgen-
des:

Ð die Kommission kann die Durchführung
der von ihr beschlossenen Maûnahmen um
einen Zeitraum von höchstens einem
Monat vom Zeitpunkt dieser Mitteilung an
verschieben;

Ð der Rat kann innerhalb des im ersten
Gedankenstrich genannten Zeitraums mit
qualifizierter Mehrheit einen anderslauten-
den Beschluû fassen.

Artikel 14

(1) Der Fondsausschuû wird gehört:

a) in allen Fällen, in denen seine Anhörung vorgese-
hen ist;

b) zu der Vorausschätzung der Mittel des Fonds, die
in den Haushaltsvorschlag der Kommission für das
kommende Haushaltsjahr und gegebenenfalls in

die Voranschläge für Nachtragshaushaltspläne ein-
zusetzen sind;

c) zu den Entwürfen der dem Rat vorzulegenden
Berichte über den Fonds.

(2) Der Fondsausschuû kann jede andere Frage prü-
fen, die ihm der Vorsitzende von sich aus oder auf
Antrag des Vertreters eines Mitgliedstaats vorlegt.

Der Fondsausschuû wird regelmäûig über die Tätigkei-
ten des Fonds unterrichtet.

Artikel 15

Die Sitzungen des Fondsausschusses werden vom Vor-
sitzenden einberufen.

Die Sekretariatsgeschäfte des Fondsausschusses werden
von den Dienststellen der Kommission wahrgenom-
men.

Der Fondsausschuû gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 16

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 729/70 wird aufge-
hoben.

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung
gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verord-
nung und sind nach Maûgabe der Entsprechungsta-
belle im Anhang zu lesen.

Artikel 17

Artikel 15 Unterabsatz 3 und Artikel 40 der Entschei-
dung 90/424/EWG werden gestrichen.

Artikel 18

Die erforderlichen Maûnahmen zur Erleichterung der
Umstellung von der Regelung nach der Verordnung
(EWG) Nr. 729/70 auf die Regelung nach der vorlie-
genden Verordnung werden nach dem Verfahren des
Artikels 13 erlassen.

Artikel 19

Die Kommission kann Artikel 7 Absatz 2
Unterabsatz 2 Satz 1 gemäû dem Verfahren des
Artikels 13 streichen, wenn die der Abteilung Garantie
des Fonds zugewiesenen Haushaltsmittel, die gegen
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Ende eines Haushaltsjahrs zur Verfügung stehen, es
dem Fonds ermöglichen, weitere Ausgaben zu finanzie-
ren, die sich aus dieser Streichung für das betreffende
Haushaltsjahr ergeben. Macht die Kommission von
dieser Befugnis Gebrauch, so kann sie nach demselben
Verfahren den Termin für den Beginn der Zahlungspe-
rioden für Maûnahmen verschieben, die zwischen dem
16. und dem 31. Oktober einschlieûlich beginnen und
bis zum 1. November laufen.

Artikel 20

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Sie gilt für die ab dem 1. Januar 2000 getätigten Aus-
gaben.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Mai 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

K.-H. FUNKE
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ANHANG

KONKORDANZTABELLE

Verordnung (EWG) Nr. 729/70 Vorliegende Verordnung

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 1

Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a) und b) Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a) und b)

Artikel 1 Absatz 4 Artikel 1 Absatz 4

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 1

Artikel 2 Absatz 2 Artikel 2 Absatz 3

Artikel 3 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 3

Artikel 3 Absatz 2 Artikel 2 Absatz 3

Artikel 3 Absatz 3 Ð

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) Unterabsatz 1 Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a)

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) Unterabsatz 2 Artikel 4 Absatz 2

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) Unterabsatz 3 Artikel 4 Absatz 3

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) Unterabsatz 1 Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b)

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) Unterabsatz 2 Artikel 4 Absatz 4

Artikel 4 Absatz 2 Artikel 4 Absatz 5

Artikel 4 Absatz 3 Artikel 4 Absatz 6

Artikel 4 Absatz 4 Artikel 4 Absatz 7

Artikel 4 Absatz 5 Satz 1 Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1

Artikel 4 Absatz 5 Satz 2 Artikel 5 Absatz 2

Artikel 4 Absatz 6 Artikel 4 Absatz 8 und Artikel 5 Absatz 3

Artikel 5 Absatz 1 Artikel 6 Absatz 1

Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a) Artikel 7 Absatz 2

Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b) Artikel 7 Absatz 3

Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c) Artikel 7 Absatz 4

Artikel 5a Ð

Artikel 6 Ð

Artikel 6a Ð

Artikel 6b Ð

Artikel 6c Ð

Artikel 7 Ð

Artikel 8 Artikel 8

Artikel 9 Artikel 9

Artikel 10 Artikel 10

Artikel 11 Artikel 11
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Verordnung (EWG) Nr. 729/70 Vorliegende Verordnung

Artikel 12 Absatz 1 Artikel 12

Artikel 12 Absatz 2 Ð

Artikel 13 Artikel 13

Artikel 14 Artikel 14

Artikel 15 Artikel 15

Artikel 16 Ð
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1259/1999 DES RATES

vom 17. Mai 1999

zur Festlegung von Gemeinschaftsregeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik

DER RAT DER EUROP¾ISCHEN UNION Ð

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (3),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (4),

nach Stellungnahme des Rechnungshofs (5),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Für Direktzahlungen gemäû den verschiedenen
Einkommensstützungsregelungen im Rahmen der
gemeinsamen Agrarpolitik sollten einige gemein-
same Bedingungen festgelegt werden.

(2) Abgesehen von den in dieser Verordnung aus-
drücklich vorgesehenen Kürzungen sollten Zah-
lungen im Rahmen von gemeinschaftlichen Stüt-
zungsregelungen den Begünstigten von den
zuständigen nationalen Behörden in vollem
Umfang gewährt werden.

(3) Die Mitgliedstaaten sollten in bezug auf die land-
wirtschaftlichen Flächen und die landwirtschaftli-
che Erzeugung, für die Direktzahlungen geleistet
werden, geeignete Umweltmaûnahmen ergreifen,
um den Umweltaspekten im Rahmen der gemein-
samen Marktorganisationen mehr Gewicht zu
verleihen. Die Mitgliedstaaten sollten über die
Folgen einer Nichteinhaltung von Umweltschutz-
erfordernissen entscheiden. Sie sollten ermächtigt
werden, Fördermittel zu kürzen oder sogar zu

streichen, wenn diese Erfordernisse nicht einge-
halten werden. Die Mitgliedstaaten sollten derar-
tige Maûnahmen ungeachtet der Möglichkeit
ergreifen, daû Beihilfen für freiwillige Umwelt-
schutzverpflichtungen in der Landwirtschaft
gewährt werden.

(4) Zur Stabilisierung der Beschäftigungslage in der
Landwirtschaft und zur Berücksichtigung des
Gesamtwohlstands eines Betriebs und der ge-
meinschaftlichen Unterstützung für die Betriebe
sowie zur Sicherung einer angemessenen Lebens-
haltung der landwirtschaftlichen Bevölkerung
einschlieûlich aller in der Landwirtschaft tätigen
Personen sollten die Mitgliedstaaten ermächtigt
werden, Direktzahlungen an Betriebsinhaber zu
kürzen, wenn die Anzahl der Arbeitskräfte des
Betriebs unterhalb einer noch festzusetzenden
Grenze liegt und/oder der Gesamtwohlstand
eines Betriebs und/oder die Gesamtbeträge der
Zahlungen eine von den Mitgliedstaaten festzu-
setzende Grenze überschreiten. Solche Kürzungen
sollten jedoch 20 % des Gesamtbetrags der Zah-
lungen nicht überschreiten, insbesondere um die
Produktivität der Landwirtschaft nicht zu gefähr-
den.

(5) Die Mitgliedstaaten sollen auf der Grundlage
objektiver Kriterien Modalitäten festlegen, nach
denen Zahlungen gekürzt werden können. Die
Mitgliedstaaten sollten ermächtigt werden, die
durch Kürzungen verfügbar gewordenen Mittel
für bestimmte zusätzliche Maûnahmen im Rah-
men der Förderung der ländlichen Entwicklung
gemäû der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des
Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der
Entwicklung des ländlichen Raums durch den
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds
für die Landwirtschaft (EAGFL) und zur ¾nde-
rung bzw. Aufhebung bestimmter Verordnun-
gen (6) zu verwenden.

(6) Die Stützungsregelungen der Gemeinschaft müs-
sen Ð falls erforderlich auch kurzfristig Ð an
die Marktentwicklungen angepaût werden.
Begünstigte können daher nicht davon ausgehen,
daû die Förderbedingungen unverändert bleiben,
und sollten auf mögliche ¾nderungen der Rege-
lungen aufgrund von Entwicklungen der Märkte
vorbereitet sein.

(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 93.
(2) Stellungnahme vom 6. Mai 1999 (noch nicht im Amts-

blatt veröffentlicht).
(3) ABl. C 407 vom 28.12.1998, S. 208.
(4) ABl. C 93 vom 6.4.1999, S. 1.
(5) ABl. C 401 vom 22.12.1998, S. 3. (6) Siehe Seite 80 dieses Amtsblatts.

26.6.1999 L 160/113Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



(7) Die Stützungsregelungen im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik sehen Direktzahlun-
gen vor allem vor, um der landwirtschaftlichen
Bevölkerung eine angemessene Lebenshaltung zu
gewährleisten. Dieses Ziel ist eng verknüpft mit
der Erhaltung ländlicher Gebiete. Um eine Fehl-
leitung von Gemeinschaftsmitteln zu verhindern,
sollten Betriebsinhaber keine Stützungszahlungen
erhalten, wenn feststeht, daû sie die für den
Erhalt dieser Zahlungen erforderlichen Bedingun-
gen künstlich geschaffen haben, um einen den
Zielen der Stützungsregelungen zuwiderlaufenden
Vorteil zu erwirken.

(8) Angesichts der bedeutenden Auswirkungen der
Direktzahlungen auf den Haushalt und zur besse-
ren Beurteilung ihrer Ergebnisse sollten gemein-
schaftliche Stützungsregelungen einer geeigneten
Bewertung unterzogen werden.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Direktzahlungen an
Betriebsinhaber im Rahmen von Stützungsregelungen
der Gemeinsamen Agrarpolitik, die vollständig oder
teilweise aus dem EAGFl, Abteilung Garantie, finan-
ziert werden, ausgenommen die Direktzahlungen, die
unter die Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 fallen.

Diese Stützungsregelungen sind im Anhang verzeich-
net.

Artikel 2

Zahlungen

Die Zahlungen im Rahmen der Stützungsregelungen
werden den Begünstigten in vollem Umfang gewährt.

Artikel 3

Erfordernisse des Umweltschutzes

(1) Was die landwirtschaftliche Tätigkeit im Rah-
men dieser Verordnung anbelangt, so ergreifen die
Mitgliedstaaten die Umweltmaûnahmen, die sie ange-
sichts der Situation der landwirtschaftlichen Flächen

oder der betreffenden Erzeugung nach Maûgabe der
potentiellen ökologischen Auswirkungen für geeignet
halten. Diese Maûnahmen können folgendes umfassen:

Ð Beihilfen für Umweltschutzverpflichtungen in der
Landwirtschaft,

Ð allgemeine Umweltauflagen,

Ð spezifische Umweltauflagen als Voraussetzung für
Direktzahlungen.

(2) Die Mitgliedstaaten entscheiden je nach der
Schwere der ökologischen Auswirkungen einer Nicht-
einhaltung der Umweltauflagen nach Absatz 1 über
geeignete Sanktionen. Sie können die im Rahmen der
Stützungsregelung bereitgestellten Mittel kürzen oder
gegebenenfalls streichen, wenn diese Umweltauflagen
nicht eingehalten werden.

Artikel 4

Differenzierung

(1) Die Mitgliedstaaten können die Beträge der
Zahlungen, die den Betriebsinhabern ohne Berücksich-
tigung dieses Absatzes für ein Kalenderjahr gewährt
würden, kürzen, wenn

Ð die Anzahl der Arbeitskräfte eines Betriebs, ausge-
drückt in Jahresarbeitseinheiten, während dieses
Kalenderjahres unterhalb einer von den Mitglied-
staaten festzulegenden Grenze liegt und/oder

Ð der Gesamtwohlstand eines Betriebs, ausgedrückt
in Form des Standarddeckungsbeitrags je nach
mittlerer Situation einer bestimmten Region oder
einer kleineren geographischen Einheit, während
dieses Kalenderjahres über einer von den Mitglied-
staaten festzulegenden Grenze liegt und/oder

Ð die Gesamtbeträge der Zahlungen im Rahmen der
Stützungsregelungen für ein Kalenderjahr eine von
den Mitgliedstaaten festzusetzende Grenze über-
schreiten.

¹Jahresarbeitseinheitª bedeutet die nationale oder
regionale durchschnittliche Jahresarbeitszeit erwachse-
ner Vollzeitarbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrie-
ben während eines Kalenderjahrs.

¹Standarddeckungsbeitragª bedeutet den Unterschied
zwischen dem Standardproduktionswert und dem
Standardbetrag bestimmter spezifischer Kosten.
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(2) Die in Anwendung des Absatzes 1 erfolgte Kür-
zung der Beihilfe an einen Betriebsinhaber für ein
Kalenderjahr darf 20 % des Gesamtbetrags, der dem
Betriebsinhaber ohne Berücksichtigung des Absatzes 1
für das betreffende Kalenderjahr gewährt würde, nicht
übersteigen.

Artikel 5

Gemeinsame Bestimmung

(1) Die Mitgliedstaaten wenden die Maûnahmen
der Artikel 3 und 4 so an, daû eine Gleichbehandlung
der Betriebsinhaber gewährleistet ist und Markt- und
Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden.

(2) Die Differenz zwischen den Beträgen, die den
Betriebsinhabern eines Mitgliedstaats vor Anwendung
der Artikel 3 und 4 für ein Kalenderjahr gewährt wür-
den, und den nach Anwendung dieser Artikel berech-
neten Beträgen steht dem betreffenden Mitgliedstaat
während eines gemäû Artikel 11 festzulegenden Zeit-
raums als zusätzliche Gemeinschaftshilfe für Maûnah-
men im Rahmen der Artikel 10 bis 12 (Vorruhestand),
13 bis 21 (benachteiligte Gebiete und Gebiete mit
umweltspezifischen Einschränkungen), 22 bis 24
(Agrarumweltmaûnahmen) und 31 (Aufforstung) der
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 zur Verfügung.

Artikel 6

¾nderungen

Die Stützungsregelungen gelten unbeschadet möglicher
¾nderungen, die angesichts von Marktentwicklungen
jederzeit beschlossen werden können.

Artikel 7

Beschränkung der Zahlungen

Unbeschadet besonderer Bestimmungen in den einzel-
nen Stützungsregelungen erhalten Betriebsinhaber
keine Zahlungen, wenn feststeht, daû sie die für den
Erhalt solcher Zahlungen erforderlichen Bedingungen
künstlich geschaffen haben, um einen den Zielen der
betreffenden Stützungsregelung zuwiderlaufenden Vor-
teil zu erwirken.

Artikel 8

Bewertung

Zahlungen im Rahmen von Stützungsregelungen wer-
den einer Effizienzbewertung unterzogen, um ihre

Wirksamkeit im Hinblick auf die Zielsetzungen zu
ermessen und die Auswirkungen auf die jeweiligen
Märkte zu analysieren.

Artikel 9

Mitteilung an die Kommission

Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission im einzel-
nen über die Maûnahmen in Kenntnis, die zur Anwen-
dung dieser Verordnung getroffen werden.

Artikel 10

Definitionen

Im Sinne dieser Verordnung

a) ist ein ¹Betriebsinhaberª der einzelne landwirt-
schaftliche Erzeuger, dessen Betrieb sich im Gebiet
der Gemeinschaft befindet, gleich ob natürliche
oder juristische Person oder eine Vereinigung natür-
licher oder juristischer Personen und unabhängig
davon, welchen rechtlichen Status die Vereinigung
und ihre Mitglieder aufgrund der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften haben;

b) ist ein ¹Betriebª die Gesamtheit der vom Betriebs-
inhaber verwalteten Produktionseinheiten, die sich
im Hoheitsgebiet ein und desselben Mitgliedstaates
befinden;

c) umfassen für ein Kalenderjahr gewährte Zahlungen
auch Zahlungen für andere Zeiträume, die in die-
sem Kalenderjahr beginnen.

Artikel 11

Durchführungsbestimmungen

Die Kommission erläût nach dem Verfahren des
Artikels 9 der Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 des
Rates vom 17. Mai 1999 zur Einführung einer Stüt-
zungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaft-
licher Kulturpflanzen (1), dem Verfahren des Artikels 43
der Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Rindfleisch (2) oder gegebenenfalls gemäû den ent-
sprechenden Artikeln der anderen Verordnungen über
die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte

(1) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
(2) Siehe Seite 21 dieses Amtsblatts.
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Ð nach Bedarf die Durchführungsbestimmungen zu
dieser Verordnung, insbesondere die zur Vermei-
dung einer Umgehung der Artikel 3 und 4 erforder-
lichen Maûnahmen und die Maûnahmen zu
Artikel 7, sowie

Ð die ¾nderungen des Anhangs, die sich unter
Berücksichtigung der in Artikel 1 genannten Krite-
rien als erforderlich erweisen könnten.

Artikel 12

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2000.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Mai 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

K.-H. FUNKE
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ANHANG

LISTE DER STÜTZUNGSREGELUNGEN, WELCHE DIE IN ARTIKEL 1 GENANNTEN
KRITERIEN ERFÜLLEN

Sektor Rechtsgrundlage Art der Stützung

Landwirtschaftliche
Kulturpflanzen

Verordnung (EG) Nr. 1251/1999,
Artikel 2 und 5

Flächenzahlungen einschlieûlich Zah-
lungen für Flächenstillegung und ein-
schlieûlich Hartweizenzuschlag und
Sonderbeihilfe

Kartoffelstärke Verordnung (EWG) Nr. 1766/92,
Artikel 8 Absatz 2

Ausgleichszahlung

Getreide Verordnung (EWG) Nr. 3653/90,
Artikel 3 (Auslegung gemäû der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 738/93)

Übergangsmaûnahmen für Portugal im
Rahmen der gemeinsamen Marktorga-
nisation für Getreide

Olivenöl Verordnung (EWG) Nr. 136/66/
EWG, Artikel 5 Absatz 1

Produktionsbezogene Beihilfe

Körnerleguminosen Verordnung (EWG) Nr. 1577/96,
Artikel 1

Flächenbezogene Beihilfe

Flachs Verordnung (EWG) Nr. 1308/70,
Artikel 4

Flächenbezogene Beihilfe (der an die
Landwirte gezahlte Teil)

Hanf Verordnung (EWG) Nr. 1308/70,
Artikel 4

Flächenbezogene Beihilfe

Seidenraupen Verordnung (EWG) Nr. 845/72,
Artikel 2

Beihilfe zur Förderung der Zucht

Bananen Verordnung (EWG) Nr. 404/93,
Artikel 12

Produktionsbezogene Beihilfe

Getrocknete
Weintrauben

Verordnung (EWG) Nr. 2201/96,
Artikel 7 Absatz 1

Flächenbezogene Beihilfe

Tabak Verordnung (EWG) Nr. 2075/92,
Artikel 3

Produktionsbezogene Beihilfe

Saatgut Verordnung (EWG) Nr. 2358/71,
Artikel 3

Produktionsbezogene Beihilfe

Hopfen Verordnung (EWG) Nr. 1696/71,
Artikel 12;

Flächenbezogene Beihilfe

Verordnung (EG) Nr. 1098/98 Nur Zahlungen für die vorüberge-
hende Stillegung

Reis Verordnung (EWG) Nr. 3072/95,
Artikel 6

Flächenbezogene Beihilfe

Rindfleisch Verordnung (EWG) Nr. 1254/1999,
Artikel 4, 5, 6 sowie 10, 11, 13

Sonderprämie, Saisonentzerrungsprä-
mie, Mutterkuhprämie (einschlieûlich
der Zahlungen für Färsen und ein-
schlieûlich der zusätzlichen nationalen
Mutterkuhprämie bei Kofinanzierung),
Schlachtprämie, Extensivierungsprä-
mie, Ergänzungsbeträge

Milch und
Milcherzeugnisse

Verordnung (EG) Nr. 1256/1999,
Artikel 16 und 17

Milchkuhprämie sowie zusätzliche
Zahlungen

Schaf- und Ziegen-
fleisch

Verordnung (EG) Nr. 2467/98, Arti-
kel 5

Mutterschaf- und Mutterziegenprämie
sowie Zuschläge für benachteiligte
Gebiete

Agrimonetäre
Regelung

Verordnung (EG) Nr. 2799/98,
Artikel 4 und 5
Verordnung (EG) Nr. 2800/98,
Artikel 2 und 3

Erzeugerbeihilfen (einschlieûlich der
im Rahmen der Übergangsregelung)
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Sektor Rechtsgrundlage Art der Stützung

Poseidom Verordnung (EWG) Nr. 3763/91,
Artikel 5, Artikel 13 Absatz 1 und
Artikel 17

Sekoren: Rindfleisch; Obst, Gemüse,
Blumen und lebende Pflanzen; Zucker

Poseima Verordnung (EWG) Nr. 1600/92,
Artikel 11, 14 + 24, 16 + 27, 17 + 25
Absatz 1, 22 + 29, 30

Sektoren: Obst, Gemüse, Blumen und
lebende Pflanzen; Rindfleisch und
Milch; Kartoffeln und ChicoreÂe; Zuk-
ker; Wein; Ananas

Poseican Verordnung (EWG) Nr. 1601/92,
Artikel 10, 13, 15, 19, 20 und 24

Sektoren: Rindfleisch; Obst, Gemüse,
Blumen und lebende Pflanzen; Schaf-
und Ziegenfleisch; Wein; Kartoffeln;
Honig

¾gäische Inseln Verordnung (EWG) Nr. 2019/93,
Artikel 6, 7, 8, 9, 11 und 12

Sektoren: Rindfleisch; Obst, Gemüse,
Blumen und lebende Pflanzen; Kartof-
feln; Wein; Oliven; Honig
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